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VORWORT 

In diesem Vol. XXIX der Papyrologica Coloniensia werden inhaltlich 
zusammengehörige Papyrusurkunden aus verschiedenen Papyrussammlun
gen veröffentlicht. Mit Ausnahme der bei den Papyri aus München werden 
alle anderen Stücke hier zum ersten Mal publiziert. 

Die Nummern 1,2,4,5, 10-12, 15, 16, 18-20 entsprechen in leicht 
überarbeiteter Fassung den Nr. 1-12 der von James M.S. Cowey verfaßten 
Dissertation "Das Archiv des jüdischen Politeuma in Herakleopolis und das 
Archiv des Phrurarchen Dioskurides. Achtzehn griechische Papyri aus den 
Sammlungen von Heidelberg und Wien", die im Sommersemester 2000 von 
der Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenschaften der Ruprecht
Karls-Universität Heidelberg angenommen wurde. Für die Nummern 3, 6-
9,13,14 und 17 ist Klaus Maresch verantwortlich. Zur Einleitung haben 
beide Autoren beigetragen. 

Dieter Hagedorn hat der Publikation der Heidelberger Stücke in der 
vorliegenden Reihe zugestimmt und nicht nur als Doktorvater von James 
M.S. Cowey maßgeblichen Einfluß auf das Entstehen des Buches genom
men, sondern darüber hinaus das Manuskript des ganzen Buches in verschie
denen Stadien seiner Entstehung gelesen und gefördert; Angelos Chaniotis 
hat sich als Zweitgutachter der Dissertation angenommen. Hermann Harrauer 
hat uns in großzügiger Weise die Publikationsrechte an den fünf Wiener 
Texten eingeräumt. Reinhold Merkelbach, Rudolf Kassel und Wolfgang D. 
Lebek haben in mannigfacher Weise dazu beigetragen, daß der Band in der 
vorliegenden Form erscheinen konnte. Hannah M. Cotton hat uns mit uner
müdlichen Hinweisen auf Spezialliteratur sehr geholfen. Nicht vergessen 
möchten wir unsere Kollegen und Freunde, die uns im Sinne der amicitia 
papyrologorum in vielerlei Hinsicht zur Seite gestanden haben: Giuseppina 
Azzarello, Robert Daniel, Ruth Duttenhöfer, Wolfgang Habermann, Jürgen 
Hammerstaedt, Joachim Hengstl, Demokritos Kaltsas, Bärbel Kramer, 
Thomas Kruse, Brian McGing, Fritz Mitthof, Federico MoreIli, Bernhard 
Palme, Amphilochios Papathomas, Fabian Reiter, Cornelia E. Römer, Georg 
Schmelz und Renate Ziegler. 



VI Vorwort 

Besonderer Dank gebührt einerseits der Stiftung Kunst und Kultur des 
Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, die mit finanzieller Großzügig
keit den Ankauf der Kölner Papyri ermöglicht hat, und andererseits der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften bzw. dem Verein zur Förderung 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, die den Erwerb des Heidel
berger Anteils finanziert haben. 

Gewidmet sei die Arbeit unseren Familien, die manche zusätzliche 
Belastung geduldig ertragen haben. 

James M.S. Cowey Klaus Maresch 
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EINLEITUNG 

Die in diesem Band zusammengefaßten Papyri sind aus Mumienkartonage 
gewonnen und stammen aus dem Politeuma der Juden von Herakleopolis, 
von dessen Existenz wir erst durch diese Urkunden erfahren. Es handelt sich 
in der Mehrzahl um Eingaben an die Archonten oder den Politarchen dieses 

Politeuma, in einigen Fälle auch um Korrespondenz von Funktionären unter
einander. Die Urkunden wurden in den Jahren 27 bis 38 eines ungenannten 

Herrschers geschrieben. Die Schrift weist in die Mitte oder zweite Hälfte des 

zweiten Jahrhunderts v.Chr. Da die Regierungszeit des Ptolemaios VI. mit 
dem 36. Jahr endete, bleibt zumindest für die Dokumente aus dem 37. und 
38. Jahr nur die Möglichkeit, diese der Regierungszeit des Ptolemaios VIII. 
Euergetes 11. zuzuordnen. In der Vermutung, daß alle Texte der Regierungs
zeit desselben Herrschers entstammen, wurden auch die Urkunden aus dem 
27. bis 36. Jahr Euergetes 11. zugeordnet. Unter dieser Annahme entsprechen 

dann dem 27. bis 38. Jahr die Jahre 144/3 bis 133/2 v. Chr. 
Durch die neuen Papyri werden die Belege für Juden in Ägypten im Allge

meinen! und Juden im Herakleopolites im Besonderen bedeutend vermehrt. 2 

! Erwähnungen von Juden in den Papyri sind gesammelt bei V.A. Tcherikover - A. 
Fuks, Corpus Papyrorum Judaicarum, I-rn, Cambridge Mass. 1957-1964. Dazu vgl. LF. 
Fikhman, Liste des reeditions et traductions des textes publies dans le Corpus Papyrorum 
Judaicarum, Vols. I-rn, Scripta Classica Israelica 17, 1998, 183-205. Über den Plan, 
dieses Standardwerk auf neuen Stand zu bringen, informiert LF. Fikhman, L'etat des tra
vaux au "Corpus Papyrorum Judaicarum" IV, Akten des 21. intern. Papyrologeukongresses, 
Berlin, 13.-19.8.1995, Bd. 1, Stuttgart und Leipzig 1997,290-296. 

2 Belege für Juden im Herakleopolites aus ptolemäischer Zeit gab es bis vor kurzem nur 
wenige. Die früheste Urkunde, die Juden aus diesem Gau erwähnt, scheint die CI)'Y'Ypa.q>1J 
U1tOCta.c10U P.Hib. 196 (= CPJ I 18,260 v.Chr., Phebichis) zu sein. Vertragpartner sind 
Andronikos, ['louÖa.10c (1) '1:11]c e1ttrOV11C (Z. 20), und Alexander, Sohn des Andronikos, 
'louöa.10c. Vgl. ferner CPJ I 24, Uf. (= P.Tebt. III 1, 818); 136 (= SB V 7610) und 137 (= 
BGU VIII 1730, 17-20 == SB IV 7419 = C.Ord.Ptol. 73 = Scholl, Corpus I 10). Wichtig 
ist vor allem auch P.Münch. rn 1,49 aus dem zweiten Jahrhundert, der zu unserem Archiv 
gehört und unten als 20 aufgenommen worden ist. Vgl. ferner BGU XIV 2425, 20.26; 
P.Heid. VIII 417,5.21.22-23. 

Besonders hervorzuheben sind zwanzig Grabstelen, die im Jahr 1996 in der Nekropole 
von Sedment, in 7 km Entfernung von IhnasyaEI-Madina, dem antiken Herakleopolis, aus
gegraben worden sind. Die Personennamen auf diesen Stelen deuten auf einen jüdischen 
Friedhof. Die Grabsteine sind ediert von A. Galal Abd el-Fatah et Guy Wagner, Epitaphes 



2 Urkunden aus dem Politeuma der Juden von Herakleopolis 

Vor allem wird aber in unseren Urkunden die Existenz eines jüdischen Poli
teuma im ptolemäischen Ägypten zum ersten Mal in eindeutiger Weise be
zeugt. Aber auch sonst erweitern die Papyri in verschiedener Weise unsere 
Kenntnis des Judentums im ptolemäischen Ägypten.3 

grecques d'epoque ptolemarque de Sedment el-Gebel (lIe/let siecles): une communaure juive 
dans la Chöra egyptienne. CRIPEL 19, 1998, 85-96. 

Ein Hinweis auf die Juden des Herakleopolites mag auch in BGU VIlI 1764 (mit BL 'm 
23; IV 9) verborgen sein, einem Bericht eines Strategen dieses Gaues aus der Zeit von ca. 
57 v.Chr. In diesem Bericht werden lhuC't!XcE\C e8vucu{ (Z. 13) erwähnt. Da in diesem 
Zusammenhang auch oi. !lft 'tCx. u;nCx. CEßic!lU'tu aClcouv'tEC (Z. 12) erwähnt werden, hat 
Thompson, Memphis under the Ptolemies, S. 99, vennutet, daß sich der Text auf die Juden 
des HerakleoilOlites bezieht; vgl. dazu auch Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora, S. 
46 Anm. 82; HuB, Die Juden im ptolemaiischen Ägypten, S. 22-23. Hinzufügen könnte 
man vielleicht auch den in P.Gen. III 127, 6f. und 126, 25f. erwähnten Dositheos 'trov 
'tE'tU'Y!lEVroV bd 'tou l(uS' 'HPUl(AEOUC 1tOAW <>PIlOU, der, seinem Namen nach zu urteilen 
(vgl. CPJ I S. xix, Anm. 7), ein Jude gewesen sein mag (Mitte des 2. Jh.v.Chr.); zur 
engen Beziehung der Juden zum Hafen von Herakleopolis s. unten S. 12. . 

Aus römischer Zeit ist von besonderem Interesse P.Oxy. IX 1189 (= CPJ n 445; ca. 
117 n.Chr.), ein Brief des Strategen des Herakleopolites an den Strategen des Oxyrhynchi
tes. Dem Brief beigefügt ist eine 'Ypacpft 'trov 'tOtC 'Iouöaimc ')1tap~av'trov (Z. 9f.), bei der 
es sich um eine Liste von Konfiskationen nach dem jüdischen Aufstand gehandelt haben 
muß. Sie sollte auch dem Strategen des Kynopolites zugeleitet werden. Da die 'YpacpTj für 
die Strategen dieser benachbarten Gaue von Interesse war, mag sie auch Juden betroffen ha
ben, die nicht nur im Herakleopolites Besitz hatten, sondern auch im Oxyrhynchites oder 
Kynopolites. 

Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang ist auch, daß bei mehreren arabischen 
mittelalterlichen Autoren zu lesen ist, Jesus, der Sohn der Maria, sei in Ehnas (= Herakleo
polis) geboren. Auch befinde sich die Palme der Maria, die im Koran (Sure 19,25) erwähnt 
wird, dort, und Maria habe in Ehnas gewohnt, bis der Messias groB geworden sei (Belege 
bei U. Wilcken, APF 2, 1903,319). 

3 Zu den Juden in Ägypten allgemein J. Meleze-Modrzejewski, Splendeurs grecques et 
miseres romaines: les Juifs d'Egypte dans l' Antiquite, in: Histoire des Juifs du Nil, textes 
rennis et presentes par J. Hassoun, Seconde edition revue et augmentee, Paris 1990, S. 15-
45 (Bibliographie S. 223-229); ders., Les Juifs d'Egypte, de Ramses II a Hadrien, Paris 
1992 (in englischer Übersetzung: The Jews of Egypt. From Ramses n to Emperor Hadrian, 
Philadelphia 1995 und Princeton 1997), ders., Jewish Law and Hellenistic Legal Practice in 
the Light of Greek Papyri from Egypt, in: Collatio Iuris Romani. Etudes deruees a Hans 
Ankum a I'occason de son 65e anniversaire I (Stud. Amstel. XXXV A), Amsterdam 1995, 
S. 299-315 = Jewish Law and Hellenistic Legal Practice in the Light of Greek Papyri from 
Egypt, in: An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, edited by N.S. Hecht 
et al., Oxford 1996, S. 75-99. 



Einleitung 3 

1. Der historische Hintergrund 

Bereits im 3. Jahrhundert lebten viele Juden in der Chora Ägyptens, wie 
die Papyri deutlich zeigen. Thre Zahl muß aber im Lauf des zweiten Jahr
hunderts noch zugenommen haben. Denn nach dem Verlust von Koilesyrien 
haben die Ptolemäer jüdische Einwanderer aufgenommen. Weitere Juden 
werden auf Grund des Makkabäeraufstandes nach Ägypten gekommen sein, 
da nach Wiedererlangung der Religionsfreiheit (163) erbitterte Kämpfe inner
halb des jüdischen Volkes zwischen der griechenfreundlichen und der natio
nalen Partei ausgefochten wurden. Nachdem die hellenistisch-jüdische Partei 
anfangs noch den Hohenpriester gestellt hatte, erstarkte die nationale Partei 
unter dem Makkabäer Jonathan, der 153 Hoherpriester wurde. Von diesem 
Zeitpunkt an war die hellenistische Partei von der Regierung verdrängt und 
kam nicht mehr an die Macht. Die Entwicklung gelangte unter Simon zum 
Abschluß, als dieser das jüdische Gemeinwesen von Syrien unabhängig 
machen konnte, im Jahr 141 zum apxu:pe:6c, etpaT11Y6c und t8vapX1lc ge
wählt wurde und damit die Dynastie der Hasmonäer begründete. 

Ende der sechziger Jahre kam auch Onias IV., der Sohn des 175/4 ab
gesetzten Hohenpriesters Onias ill., mit vielen Juden nach Ägypten4 und 
errichtete im Delta mit Erlaubnis des Ptolemaios VI. Philometor eine Festung 
und einen Jahwetempel5, der erst nach dem Jüdischen Krieg 66--70 n.Chr. 
zerstört wurde. Ptolemaios VI. war ein ausgesprochener Freund der Juden. 6 

So erhielten unter ihm Onias IV. und sein Gefolgsmann Dositheos hohe 
KommandosteIlen im ptolemäischen Heer,7 wie überhaupt jüdische Soldaten 
im Heer der Ptolemäer eine wichtige Stellung eingenommen haben müssen 
und die Juden als besonders loyale Untertanen der Ptolemäer galten.8 

4 Jos. AJ xn 387. 
5 Jos. BJ vn 426--430; AJ XllI 65-68; 70---71; Fraser, Ptolemaic Alexandria n, S. 162, 

Anm. 302. Bohak, Joseph and Aseneth, S. 27-29, vermutet, daß der Tempel in Heliopolis 
und nicht in Leontopolis gebaut wurde, wie man oft annahm (z.B. Hölbl, Geschichte, S. 
167; HuB, Juden im ptolemaiischen Ägypten, S. 5); vgl. SchÜfer, History III. I, S. 145-
146 mit Anm. 33. Zu Fragen der Chronologie dieser Ereignisse, Bohak, Joseph and 
Aseneth, S. 20---22. 

6 Zur Judenfreundlichkeit des Herrschers Schürer, History III. I, S. 115, Hölbl, 
Geschichte, S. 166-168 und HuB, Juden im ptolemaiischen Ägypten, S. 5. 

7 Vgl. Fraser, Ptolemaic Alexandria I, S. 83f. 
8 Zu dieser besonders unruhigen Epoche der jüdischen Geschichte Bohak, J oseph and 

Aseneth, S. 19-20 mit der in Anm. 2 (S. 20) zitierten Literatur. Vgl. auch Barclay, Jews in 



4 Urkunden aus dem Politewna der Juden von Heraldeopolis 

Die Festung in Leontopolis, die Onias IV. anvertraut wurde, stand an stra
tegisch wichtiger Stelle. Aber auch in Herakleopolis wurde in jener Zeit eine 
Festung gebaut, die in Mittelägypten offenbar eine wichtige Funktion 
erfüllte.9 Ihr Schutz mag die Entwicklung der Judengemeinde von Herakleo
polis begünstigt haben, die, wie unsere Papyri nun zeigen, unter Ptolemaios 
vm. als ein eigenes Politeuma organisiert war. 

2. Jüdische P oliteumata in Ägypten 

Für jüdische Politeumata in Ägypten gab es bisher nur zwei Belege, deren 
Wert in Zweifel gezogen wurde.1° Zum einen erwähnt der Aristeas-Brief (§ 

310) ein Politeuma der alexandrinischen Juden in dem romanhaft ausge
schmückten Bericht von der Übergabe der Übersetzung des Pentateuch am 
Hof des Ptolemaios n.11 Der Bericht ist zwar von zweifelhaftem historischen 

the Mediterranean Diaspora, S. 35-41; Kasher, Jews in Hellenistic and Roman Egypt., S. 
1-28. 

9 Die militärische Bedeutung von Heraldeopolis zeigt sich in dem noch unveröffentlich
ten Archiv des Hegemon und Phrurarchos von Heraldeopolis Dioskurides, das aus der Mitte 
des 2. Jahrhunderts v.Chr. stammt. Diese Papyri, hauptsächlich Eingaben, befinden sich in 
den Sammlungen von Heide1berg und Köln. Besonders interessant ist in diesem Zusam
menhang eine Eingabe an einen Phrurarchen Hieron (p.Köln inv. 20975), welcher den Hof
rangtitel1:cov ötal)6xcov trägt, einen Titel, den auch die aus der zweiten Hälfte des 2. Jahr
hunderts bekannten Phrurachen und Hegernones von Syene, Philae und Elephantine trugen. 
Daß dieser Hieron Phrurarch von Heraldeopolis war, geht zwar aus der Petition nicht direkt 
hervor, ergibt sich aber aus dem Umstand, daß der Petent ein Artemidor 1:COV !X7t<> [1:0]1> op-
110'1) war. Zu diesen Hafenbewohnern von Heraldeopolis s. unten S. 12. Von den Befesti
gungen von Heraldeopolis wußten wir bisher aus P.Berl.Zill. 1 und 2 aus dem Jahr 156/5, 
wo von der Errichtung eines <ppO'l)piov im Hafen von Heraldeopolis und der Restaurierung 
der beschädigten Festung in der Stadt gehandelt wird. 

10 Zur Frage der Existenz jüdischer Politeumata in Ägypten zuletzt M~leze-Modrzejew
ski, The Jews ofEgypt, S. 82, Lüderitz, What is the Politeuma?, S. 183-225, Zuckerman, 
Hellenistic politewnata and the Jews, S. 171-185, gegen Kasher, Jews in Hellenistic and 
Roman Egypt. 

11 In neuerer Zeit wurde bezweifelt, daß das in dem Bericht erwähnte Politewna das der 
Juden in Alexandria sei. Zuckerman, Hellenistic Politeumata and the Jews, S. 181-184, 
vermutete, daß mit dem Politeuma das Staatswesen der Juden in Palästina gemeint sei. 
Lüderitz, What is the Politeuma?, S. 208, erwog als Möglichkeit, daß damit die Stadt 
Alexandria bezeichnet werde. Beides ist unwahrscheinlich. Die Stelle kann nicht korrekt 
überliefert sein. Wilarnowitz (im Apparat der Ausgabe von Wendland) schlug vor, 'tE in o'{ 
1:E lwoul1EVot zu athetieren und damit in der Aufzählung der bei der Lesung des Pentateuch 
anwesenden Gruppen nur drei zu unterscheiden: 01. I.EPEtC Kat 'tCOV EPI1T1VECOV 01. 7t pecßU1:E POt 
Kat 1:COV !X7t<> 1:01> 7toAt1:eUl1a'toc 01. ('tE} iJYOlJl1EVot 1:01> 7tA"80'l)c. Damit entfällt die Schwie-
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Wert, aber der Brief konnte ein Politeuma der Juden in Alexandria wohl nur 
erwähnen, wenn es ein solches zumindest zur Lebenszeit des Verfassers 
tatsächlich gegeben hat.12 Über den Sonderstatus der Juden von Alexandrien 
bietet erst Strabo (bei Jos. AJ XIV 117 = FGrHist. 91 F 7) aus augusteischer 
Zeit zuverlässigere Nachricht, die aber auch schon auf die spätptolemäische 
Zeit Licht zu werfen geeignet ist. 13 

Einen Hinweis auf ein jüdisches Politeuma gibt wohl auch die Grabin
schrift auf einen gewissen Abramos Bernand, loser. metriques 16, S. 96 (= 

SB I 5765; CPJ m 1530A)14, die der Schrift nach zu urteilen, vielleicht erst 
in die frühe Kaiserzeit gehört.15 Diese Inschrift wurde in Kairo gekauft, ihre 
Herkunft ist unbekannt. Daß sie wie andere jüdische Versinschriften aus 
Leontopolis16 stammt, ist eine naheliegende Vermutung. L. Robert erkannte, 
daß sie einen Beleg für einen Politarches und damit für ein Politeuma bietet. 17 

rigkeit, zwischen einern alexandrinischen 1tA.i\eO( der Juden und einern alexandrinischen 1tO
A.1-tEUl1a der Juden unterscheiden zu müssen. Vgl. auch die Beobachtung von Thompson 
Crawford, Idumaeans of Memphis, S. 1072, daß 1tOA.1'tEUl1a und 1tA.i\eO( in OGIS 11 737 (= 
SB V 8929 = I.Prose 25) nebeneinander verwendet werden, wahrscheinlich aber ein und 
dasselbe bedeuten. Daß zwischen 1tOA.1-tEUI1Il und 1tA.i\eO( ein Unterschied bestehe, nahm 
hingegen R.H. Charles in seiner Übersetzung des Textes (The Apocrypha and Pseud
epigrapha of the Old Testament in English, 11, Oxford 1913, S. 121) an. Er vermutete, daß 
im überlieferten Text etwas ausgefallen ist, und erwog, daß 0 tevapXT]( 'toov a1t<> 'tOll 
1tOA.t'teOl1a.'tO( zu lesen sei. Die wahrscheinlichste Lösung scheint aber doch Wilarnowitz' 
Athetese zu sein, der auch Fraser, Ptolemaic Alexandria II, S. 139, Anm. 145, folgte, 
wobei er außerdem 'tOll 1tA.1'!eOU( als eine in den Text eingedrungene Glosse auffaßte. Ähn
lich zuvor V.A. Tcherikover, CPJ I, S. 9, Anrn. 24. 

12 Der Brief stammt sicherlich aus dem 2. Jahrhundert. In die Zeit um 160 v.Chr. da
tiert den Brief Fraser, Ptolemaic Alexandria II, S. 970-972, wo auch abweichende 
Meinungen behandelt werden. Neuere Literatur zur Datierung bei L.H. Feldrnan, Jew and 
Gentile in the Ancient World, Princeton, 1993, S. 478, Anm. 39; Kasher, Jews in 
Hellenistic and Roman Egypt, S. 208, Anm. 1. 

13 Die Juden bildeten damals eine eigene Bürgerschaft (1toA.t'tEia.) unter einern Ethnar
chen als c'iPXeov. Im Jahr 12 n.Chr. wird dann durch Augustus eine Gerusia eingerichtet 
(philo, Flacc. 74; Fraser, Ptolemaic Alexandria II, S. 141, Anm. 160). Zum Status der 
alexandrinischen Juden Fraser, ebda, 1. S. 54-57. 

14 Bernand, Inscr. metriques, S. 96; JIGRE Nr. 39, S. 95-102; P.W. van der Horst, 
Jewish Poetical Tomb Inscriptions, in: J.W. Van Henten und P.W. van der Horst, Studies 
in Early Jewish Epigraphy Leiden 1994, 146. 

15 In JIGRE datieren Horbury-Noy vorsichtig: "rnid-2nd century B.C. - early 2nd 
century A.D." 

16 Gemeint ist das im Heliopolites befindliche Leontopolis (Tell el-Yehudin, nahe Shi
bin el-Qanatir, nördlich von Heliopolis), nicht Leontopolis, das im Delta gelegen ist 

17 L. Robert, Hellenica I, Limoges 1940, S. 18-24. Vgl. auch Kasher, Jews in 
Hellenistic and Roman Egypt, S. 125-127. 
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Von Abramos heißt es in der Inschrift, daß er apxn 1tnVOTU.LC!> E8vtKfi ktE
CPE't' EV cocpiq.· Oteerov ra.p 'tE 't61tCOV 1tOAt'tnpxrov nu'toe E-tEt!!ro. Angesichts 
der neuen papyrologischen Belege wird man an der Richtigkeit der Interpreta
tion Roberts nicht mehr zweifeln können. 

Anschließen läßt sich nun - nach Bekanntwerden der neuen Papyri - auch 
P. Münch. m 1,49 (= unten 20), wo auf der Rückseite des Papyrus als 
Adresse 'tote [E]V 'Hp(alCAEoue) ~c?(AEt) &pxou[n] I 'trov 'IouOnicov [ zu le
sen ist, wofür man jetzt vielleicht ergänzen darf zu: 'tote [E]V 'Hp(cxlCA.EOue) 
~c?(A.Et) &pxou[n 'tou 1tOAt'tEU!!cx'toe] I 'trov 'Iouonicov.18 Da der Papyrus 
ebenfalls aus dem 2. Jahrhundert v.Chr. stammt, handelt es sich hier ohne 
Zweifel um unser Politeuma.19 

Zwei weitere Zeugnisse eines jüdischen Politeuma haben sich aus Bere
nike in der Cyrenaika erhalten. Sie gehören bereits der römischen Zeit an, 
wahrscheinlich dem 1. Jahrhundert n.Chr. Es handelt sich um Ehreninschrif
ten zweier verdienter Juden der Stadt.20 Über die Verleihung der Ehren 
stimmte das Politeuma ab. 

Politeumata waren in Ägypten bisher vor allem für andere Völkerschaften 
bezeugt. So kennt man Politeumata der Böoter (SEG 11 871 = SB 11 666421), 

18 Vgl. die Adresse in 8, 4--5 'tOtC &pxouu 'to A~ (E'tOC) 'too EV 'HpaKAEOUC 1tOAEt 1tOAt-
'teU[/la]'toc 'tcov 'Iouöatrov.· .. 
.. ·19 Äuch in P.Gen. III 126, 7 (Herakleopolites, 170-156 v.Chr.?) sind vielleicht die 
jüdischen &pXOV'tEC von Herakleopolis erwähnt. P.Gen. III 126 und 127 handeln von einem 
Erbschaftsstreit, der vielleicht unter Juden ausgefochten wurde. Zumindest könnten Namen 
wie ßrodaEoc oder 'HpcOtö1]c an einen solchen Zusammenhang denken lassen. Dositheos ist 
zudem einer'tcov 'tE'taY/lEvrov Em 'tou Kaa' 'HpaKAEouc 1tOAW ÖP/lOU (p.Gen. III 126,26 und 
127,6-7; vgl. dazu unten S. 12). Der Herausgeber vermutete, daß mit dem Ausdruck &p
XOV'tEC die Beamten eines Dorfes bezeichnet wurden. (p.Gen. III 126,6-7 Anm.). 

20 1) SEG XVI 931 (augusteische Zeit); J. Roux - G. Roux, Un decret du politeuma 
des Juifs de Berenike en Cyrenai'que au musee lapidaire de Carpentras, REG 62,1949,281-
296; 1. Reynolds, Inscriptions, in: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), I, 
Tripolis 1977, Nr. 18; I.KyrenJud 70. 

2) CIG III 5361 = IGR I 1024 (24 n.Chr.?); J. Roux - G. Roux, Un decret du poli
teuma des Juifs de Berenike en Cyrenai'que au musee lapidaire de Carpentras, REG 62, 
1949, 283-85, 294--96; J. Reynolds, Inscriptions, in: Excavations at Sidi Khrebish 
Benghazi (Berenice), I, Tripolis 1977, Nr. 17; I.KyrenJud 71; L. Boffo, Iscrizioni greche e 
latine per 10 studio della bibbia, Brescia 1994, Nr. 24 (XIX); Schürer, History III. 1, S. 94, 
n.20. 

Vgl. auch SEG XVII 823 (= I.KyrenJud 72): Stifterliste der Synagoge von Berenike (56 
n.Chr.); erwähnt u.a. zehn Archonten. 

21 Nach L. Mooren, The Aulic Titulature in Ptolemaic Egypt. Introduction and Proso
pography, Brussel 1975, S. 105, Nr. 88, zu datieren: "between May 163 and 153/52 or 
between April 152 and 145 (possibly not before 157/56)." Vgl. ferner Pros.Pto!. VIII 269. 
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Idumäer (OGIS 11 737 = I.Prose 25 = SB V 8929; 112/111 v.Chr.22), Kili
kier (SB IV 7270 = SEG VIII 573 = I.Fayum 15 = I.Louvre 2223), Kreter 
(P.Tebt. 132,9.17 = W.Chr. 448; 145 v.Chr.?), Lykier (SB III 6025 = V 
8757 = IGR I 1078 = SEG 11 848 = I.Prose 61 = Kayser, Inscriptions d' Ale
xandrie, Nr. 2424), Phryger (OGIS 658 = SB V 7875 = IGR I 458 = 
Kayser, Inscriptions d'Alexandrie, Nr. 74). Mit 1tOAln:ulL(l konnte recht 
Unterschiedliches bezeichnet werden: Kultgemeinschaften mehr oder weniger 
festgefügter ethnischer Gruppen von Soldaten oder Zivilisten oder Soldaten 
und Zivilisten gemeinsam, oder auch Gruppen von Soldaten ohne einheit
lichen ethnischen Hintergund.25 Auch die Organisationsformen unterschieden 
sich offenbar beträchtlich.26 

Die Existenz eines jüdisches Politeuma in Herakleopolis in der Zeit des 
Euergetes 11. zeigt, daß dieser Herrscher nicht judenfeindlich gewesen sein 
kann, auch wenn es bei seinem Regierungsantritt zu einer für die alexandri
nischen Juden zumindest schwierigen Lage gekommen sein wird.27 Als Indiz 
einer nicht judenunfreundlichen Politik dieses Ptolemäers wurden bisher zwei 

22 Zur Datierung BL V 106. Zum Text Thompson Crawford, Idumaeans of Memphis, 
S. 1069-1075; Thompson, Memphis under the Ptolemies, S. 101-103; J. Bingen, CE 69, 
1994, 157f.; anders Lüderitz, What is the Politeuma?, S. 199, dagegen jedoch J. Bingen, 
REG 109, 1996,657. 

23 107,71 oder 43 v.Chr.; zur Datierung vgl. BL VII 192. 
24 Bezieht sich auf eine im Jahr 120 n.Chr. gefällte Entscheidung des Idios Logos. Zu 

dieser Inschrift M. Zimmermann, Untersuchungen zur historischen Landesklll1de Zentrally
kiens, Bonn 1992, S. 160-162. 

25 Ein rein militärisches und nicht ethnisch ausgerichtetes Politeuma war das 1tOAt-tEU
I.La. 'tIDV Ev 'AA.E~a.VOpE{a.t 'PEPO!1EvCOV c'tpa.'ttCO'tIDV (SEG XX 499 = SB VIIl9812). 

26 M. Engers, Politeuma, Mnemosyne n.s. 54, 1926, 154-161; W. Ruppel, Politeu
ma: Bedeutungsgeschichte eines staatsrechtlichen Terminus, Philologus 82 (= N.F. 36), 
1927,268-312 und 433-454; E. Ziebarth, I10/..t'tEU!1a., RE XXI 2, 1952, Sp. 1401-1402; 
M.A. Levi, I politeumata e la evoluzione della societa ellenica nel IV sec. a.C., Par.Pass. 
18, 1963, 321-336; Zuckerman, Hellenistic politeumata and the Jews, S. 174-180; 
Lüderitz, What is the Politeuma?, S. 185-204; A. Biscardi, Polis politeia politeuma, Atti 
del XVII congr. int. di papirologia III, Napoli 1984, S. 1201-15. Ferner zu den Poli
teumata in Ägypten: Launey, Recherehes 11, S. 1064-85; Thompson Crawford, Idumaeans 
of Memphis, S. 1069-75. Zur Frage eines Politeuma der Hellenomemphiten s. U. Wil
cken, UPZ I, S. 637; A. Swiderek, Hellenion de Memphis - la rencontre de deux mondes, 
Eos 51, 1961, 57-63, besonders S. 60. Zu den Hellenomemphiten zuletzt Thompson, 
Memphis lll1der the Ptolemies, S. 95-97. 

27 Tcherikover, Prolegomena, S. 21-23. 
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Weihinschriften für Euergetes an neu errichteten Synagogen gewertet: SB I 
586228 und SB N 745429• 

Vielleicht gab es auch noch in römischer Zeit jüdische Politeumata in der 
Chora. Darauf könnte Bernand, Inscr. metriques 16 deuten, falls diese 
Inschrift erst aus der Kaiserzeit stammte. Von Interesse mag hier auch die 
Erwähnung eines 7toA-t'tapXllc in dem unvollständig erhaltenen Privatbrief 
P.Oxy. IV 745,4 sein. Von diesem Politarches erfährt man zwar nicht mehr 
als seinen Namen, da er aber Theophilos hieß, könnte er ein Jude und so Po
litarches eines jüdischen Politeuma gewesen sein. Der Brief scheint in das l. 
Jh. n.Chr. zu datieren zu sein. Die Herkunft des Papyrus ist unbekannt, mit 
EV 'O~upu'YXOtC in Z. 6 mag aber das Dorf Oxyrhyncha im Faijum gemeint 
gewesen sein, so daß ein Zusammenhang mit dem Faijum oder dem benach
barten Herakleopolites wahrscheinlich ist. 3D Nicht als einen Hinweis auf ein 
Politeuma wird man hingegen die Erwähnung von apxov'trov 'I[ou]cSatrov 
7tPOCEUXllC 81lßatrov, Vorstehern der Synagoge der Juden im Stadtviertel 
Thebaion, in Ptolemais Euergetis verstehen können. Diese Juden erscheinen 
in einerWasserabrechnung des Jahres 113 n.Chr. (P.Lond. III 1177 iii 57 = 

CPJ TI 432).31 Hier handelt es sich wohl nur um Synagogenvorsteher.32 

Der Umstand, daß nun an der Existenz jüdischer Politeumata im ptole
mäischen Ägypten nicht mehr gezweifelt werden kann, hat Auswirkungen auf 
die Diskussion der Frage des Status der alexandrinischen Juden römischer 
Zeit. Seit der Publikation des Briefes des Kaisers Claudius an die Alexandri
ner, P. Lond. VI 1912 (= CPJ TI 153 = J.H. Oliver, Greek Constitutions 
19), und der Behandlung dieser Frage durch H.L Bell33 ist man allgemein 
der Meinung, daß die alexandrinischen Juden weder in ptolemäischer noch in 

römischer Zeit das alexandrinische Bürgerrecht als Gemeinschaft besessen 
haben. Nun dürfte durch die neuen Papyri noch deutlicher werden, daß man 

28 = CPJ III App. I, Nr. 1441 (= JIGRE 24; zwischen 143 und 117 v.Chr.; Westliches 
Delta: Xenephyris bei Damanhur). 

29 = CPJ III App. I, Nr. 1442 (= JIGRE 25; zwischen 143 und 117; Wädi Natrfin). 
3D D. Hagedorn, ZPE 12, 1973, 292, Anm. 54. 
31 = W.Chr. 193 und Hunt-Edgar, Se1ect Papyri II 406. Der Papyrus ist jetzt neu ediert 

und ausführlich erklärt worden von W. Habermann, Zur Wasserversorgung einer Metropole 
im kaiserzeitlichen Ägypten. Neuedition von P. Lond. III 1177 (Vestigia 53), München 
2000. 

32 Ander~ Kasher, Jews in Hellenistic and Roman Egypt, S. 140. Vgl. jetzt W. Haber
mann, op. cit., S. 139-145. 

33 H.l. Bell, Jews and Christians in Egypt, London 1924, S. 11-16. 
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aus Stellen wie dem bei Josephus zitierten Edikt des Claudius (AI XIX 281-
285) nicht nur nicht auf ein Bürgerrecht der alexandrinischen Juden schließen 
darf, wie man es vor der Publikation von P.Lond. VI 1912 vielfach getan 
hatte, sondern daß hier das alexandrinische Politeuma der Juden gemeint sein 
muß, wenn davon die Rede ist, daß die Juden von den Ptolemäern tc1'\ 1t0-

At'tdo. erlangt hätten34: E1ttyvOUC (sc. Tt/3EPtoC KAo.uotoc) avEKo.8EV 'tOuc 
EV 'AAE~o.vopdq. 'Iouoo.toUC 'AAE~o.VOPEtc AEYOJ.!.EVOUC cUYKa'totKtc8EV
'to.c 'tOtc 1tPcO'tOtc Eu8u Ka.tPOtC 'AAE~avopEUct Ko.t tC 1'\ c 1t 0 A t't Ei 0. C 
1to.pa 'toov /3aClAErov 'tE'tEuxo'tac, Ko.8roc <po.VEPOV EyEVE'tO EK 'toov 
ypo.J.!.J.!.(i'trov 'toov 1tap' o.u'tOtc Ko.t 'toov Oto.'to.YJ.!.(l-trov, Kat J.!.E'ta 't0 't11 TJJ.!.E'tE
pq. TJYEJ.!.OVtq. 'AAE~avOpEto.V U1tO 'tOU CE/3o.C'tOU U1to'tax8flva.t 1tE<puAax8at 
o.U'tOtC 'ta OlKa.to. U1tO 'tOOV 1tEJ.!.<p8EV'trov E1tapxrovKo.'ta Oto.<popouc Xpovouc 
J.!.1'\OEJ.!.lo.V 'tE aJ.!.<ptc/3it't1'\ClV 1tEpt 'tou'trov YEVOJ.!.EV1'\V 'tOOV OtKatrov o.U'tOtc 
K'tA. Ob Josephus das Edikt korrekt wiedergibt, ist allerdings umstritten. So 
vermutete Tcherikover,35 daß unter anderem statt tC1'\C 1toAt'tdo.c 1to.pa 'toov 
/3actAErov 'tE'tEUxo'tac ursprünglich nur iOlo.C 1toAt'tdo.c 1tapa 'toov /3actAE
rov 'tE'tEUXO'to.c gestanden hätte. Aber auch wenn man den von Josephus 
überlieferten Wortlaut anzweifeln kann, ist am Tenor des Edikts und daran, 
daß es dieses Edikt tatsächlich gegeben hat, kaum zu zweifeln. Wichtig für 
unseren Zusammenhang ist der Rückgriff auf die Ptolemäerzeit und die Kon
tinuität der Rechtsverhältnisse, die von den Historikern nicht in Zweifel gezo
gen wird.36 

Da nun die alexandrinischen Juden ihre Privilegien unter Augustus behiel
ten und unter Claudius ausdrücklich bestätigt bekamen, so kann man auch 
vermuten, daß die jüdischen Politeumata der Chora in dieser Zeit unverändert 
weiterbestanden. 

34 So bereits H.1. Bell zu P.Lond. VI 1912, S. 15-16, und zuletzt ausführlich Kasher, 
Jews in Hellenistic and Roman Egypt, der auf S. 281 auf den Gang der Diskussion hin
weist. 

35 CPJ I, S. 70-71, Anm. 45. 
36 Auf dem Konzept der Isopoliteia insistierte zuletzt A. Kasher, der auch für die Histo

rizität des Edikts, wie es bei Josephus überliefert ist, eintrat (Jews in Hellenistic and 
Roman Egypt, S. 263-274). 
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3. Zur Kompetenz der Archonten des Politeuma von Herakleopolis 

An der Spitze unseres Politeuma standen Archonten unter Führung eines 
Politarches.37 Die Archonten wurden nach Jahren identifiziert, sie waren also 
offenbar Jahresbeamte.38 Wie viele es waren, erfahrt man nicht. Eine gewis
se Vorstellung von ihrer Zahl können die beiden bereits erwähnten Inschriften 
aus Berenike geben. Dort werden einmal neun und einmal sieben Archonten 
aufgezählt. In SEG XVII 823 (= I.KyrenJud 72), einer Stifterliste der Syna
goge von Berenike (56 n.Chr.), werden zehn Archonten genannt. Unsere 
Belege für jüdische Archonten gehören zu den ältesten, die sich erhalten ha
ben. Aus späterer Zeit ist der Titel häufiger bezeugt.39 

Die Texte des Archivs bieten kaum Information zum hierarchischen Ver
hältnis zwischen dem Politarchen und den Archonten. Zwei Eingaben sind an 

den Politarchen und an das Politeuma adressiert (1, 2), die übrigen Eingaben 

sind - soweit erkennbar - an die Archonten gerichtet. Aus den Eingaben ist 
nicht zu erkennen, daß sich der Adressat nach Art des jeweiligen Falles 
unterschied. In 17, 5-6 werden Politarch und Archonten gemeinsam als Ur

heber einer Anordnung zitiert. Möglicherweise war der Politarch nur primus 

37 Zum Titel Politarches s. F. Gschnitzer, Politarches, RE Suppl. 13 (1973), Sp. 483-
500. G.H.R. Horsley im Anchor Bible Dictionary, Band V s.v. Politarchs (1992); ders., 
The Politarchs in Macedonia, and Beyond, Mediterranean Archaeology 7,1994, S. 99-126, 
mit einer Liste der bislang bekannt gewordenen Politarchen und ausführlicher Bibliographie. 

Wie oben (S. 5 und 8) bereits erwähnt, gab es bisher nur zwei Hinweise auf ein Amt des 
Politarchen in Ägypten: einmal in dem Privatbrief P .Oxy. IV 745 und zum anderen in dem 
Grabepigramm SB I 5765 (= CPJ III 1530A). Ein bei Horsley, Politarchs in Macedonia, 
and Beyond, S. 110, Nr. 71, genannter dritter Beleg (SB XII 10939, 7; Oxyrhynchos, 5. Jh. 
n.Chr.) ist zu streichen, da die ursprüngliche Lesung a1to [Xeop]i[o]1> !I>\A[ov]iK01> []01>T][ ] 
[ ]E01> 1tOA\~[a.pxo]1> von Falivene, Herakleopolite Norne: S. ·247, zu a1t·() [Xeop]i[o]ü 
!I>;'A[OV ]iK,?~ . [1:]ou 'H[pa]~[A]E01tOA~:[OU VOIlO]U korrigiert worden ist (Hinweis vön D. 
Hagedorn). 

Die meisten Belege kommen aus dem makedonischen Raum (80%). Daneben gibt es Be
lege aus Epiros, IDyrien, Thrakien, Bithynien und dem bosporanischen Reich. Zum make
donischen Politarchen zuletzt Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings I, bes. 
S. 150-153. 

38 3, 1 1:o[\]c 1:0 []. (Ihoc) ClPXOUc\':'; 6, 1 'tO\~ 'to AS (lhoc) ClPXOUCt; 8,4-5 'tO\C ClPXOUc\ 
'to A~ (E'toc) 'tau Ev 'HpaKAEOUC 1tOAet 1tOA\'te6~a]'toc 'tIDV '!oul)aieov; 9, 1 'tote 'to AT] ('Ihoc) 
Cl·PXOUc\; 10, ho\c 'to A'Y (E'tOC) ClpxouC\;·ii:l 'tO\~ ·tO AE (Ihoc) ClpxOUC\; 13, 1 ['to]\C 'to AE 
(E'tOC) ClPXOUCt; 14: 1 'tO\C ClpxOUC\ 'to A (E'tOC). 

39 Vgl. van der Horst, Ancient Jewish Epitaphs, S. 89-91; Reynolds - Tannenbaum, 
Jews and God-Fearers, S. 42; Schürer, History III. I, S. 92 und 98-99. Die Belege stammen 
meist aus der römischen Zeit, wo es auch Belege für Archonten gibt, die zweimal gewählt 
wurden (Schürer, History III. I, S. 99 mit Anm. 42). 
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inter pares. Eine aus Kios in Bithynien stammende Inschrift aus dem Jahr 
109 n.ehr. (MDAIAthen 24, 1899,415-421 Nr. 14) könnte in diese Rich

tung weisen: In Z. 9 steht dort 'tou 1tp[ro)'tou &pxov'to<;, 1tOAEt'tUPXou, "des 
ersten Archon, und zwar des Politarchen".40 

Hinweise auf die Amtsdauer eines Politarchen geben die Texte nicht. Im 
Zusammenhang mit der eben diskutierten Verbindung zu den jährlich gewähl
ten Archonten können wir jedoch annehmen, daß der Politarch als primus 
inter pares ebenfalls jährlich gewählt wurde, wie dies im übrigen bei den 

makedonischen Politarchen der Fall war. 
Die Archonten wurden von Juden in privaten Streitigkeiten angerufen. In 

den Eingaben wird jeweils die Genese des Streites geschildert. In den Fällen, 

wo Verträge nicht eingehalten wurden, werden die entsprechenden Partien 
der Verträge zitiert. Formal sind die Eingaben Hypomnemata, also in Brief

form gehaltene Petitionen, wie sie in jener Zeit üblich waren.41 

Die Archonten befaßten sich in der Regel mit Streitfällen unter Juden. In 
den Eingaben wird meist ausdrücklich festgestellt, daß sowohl Kläger als 
auch Beklagte Juden sind.42 Es handelt sich also um eine Form von Sonder
gerichtsbarkeit unter Juden. Eine Ausnahme scheinen indes zwei Eingaben zu 

40 Siehe Horsley, Politarchs in Macedonia, and Beyond, S. 110, NI. 68. Vgl. zu diesem 
Text auch Horsley, Politarchs in Macedonia, and Beyond, S. 111. 

Auf den ersten Blick scheint die Weihinschrift an Zeus Megistos aus Olympe in Illyrien 
(SEG XXXV 697 = Horsley, Politarchs in Macedonia, and Beyond, S. 109, Nr. 60), die um 
160 v.Chr. zu datieren ist, einen Politarchen neben vier Archonten (cuvapxov'tEC) zu 
bezeugen. Z. 1-4 der Inschrift lauten: ßü MEytctCOl IlE nVEBTlKaV 1tOAl1:apx"Wc Aicxivac 
Ctllia Kal. 01. cUVo'pJ(OV1:EC. Es folgen die Namen der vier Amtsträger. Das Präfix cuv- deutet 
wohl darauf hin, daß alle fünf Männer gleichermaßen als Archonten (wohl nicht als Poli
tarchen, wie Horsley, Politarchs in Macedonia, and Beyond, S. 111 meint) angesehen wer
den können, denen der Politarch vorstand. Nach P. Cabanes, Historia 37, 1988, 480-487 
sind die cUVo'"PxOV'tEC Personen, die andere zivile Ämter innehatten. 

41 Zur Verbreitung dieses Urkundentypus zuletzt J. HengstI, Petita in Petitionen gräko
ägyptischer Papyri, Symposion 1995. Vorträge zur griech. und hellenist. Rechtsgeschichte 
(Korfu 1995), Köln 1997, S. 270 f. Der Terminus 1mOllVTlila wird in 3, 3 und 7,40 ver
wendet 

42 Eine Ausnahme bildet 3, wo Herkunft und Zugehörigkeit von Petent und Gegner 
nicht genannt werden. Diese Angaben waren in diesem Fall überflüssig, da die Parteien den 
Archonten bereits aus einer früheren Eingabe bekannt waren. Auch in 4 wird nicht ausdrück
lich gesagt, daß der Beklagte ein Jude ist, doch geht dies aus dem Kontext hervor. ln 5 be
schreibt sich der Petent als MaKEörov 'toov ßTlIlTl'tpiou 1.1t1tECOV IllCBocpOpcov. Da er sich an die 
Archonten wendet, wird er wohl Jude gewesen sein. In der kleinen Eingabe 10, in der es nur 
um eine Bagatelle geht, wird darauf verzichtet, den Status der Petentin Ptolemaia anzu
geben. 
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bilden, die sich gegen Frauen richten, die keinen jüdischen Namen tragen. In 
10 ist die Beklagte eine Händlerin (lCa7tTjAtc) namens TE'tffiUC, die es verab

säumt hat, ein Stathmion Wolle zu spinnen, in 11 ['A]I?~~I!-1J' die Wein für 
9.000 Dr. schuldet. Beide Frauen werden als Angehörige der Bevölkerungs

gruppe der a.1tO 'tou öpJ.LOU charakterisiert und sind offensichtlich keine Jüdin

nen, da sie als solche nicht bezeichnet werden. Dazu tritt noch als ein dritter 

Fall die Eingabe 1 gegen Nikarchos wegen Verbalinjurien auf offener Straße. 

Auch Nikarchos gehört zu den a.1tO 'tou öpJ.Lou. Auch er ist offenbar kein 

Jude. Nach diesen Papyri hat es den Anschein, daß die Archonten im Hafen

viertel (öPJ.Loc) von Herakleopolis Autorität besaßen, mit der sie sich auch 

unter Nicht juden Gehör verschaffen konnten. Dies läßt sich am ehesten ver

stehen, wenn man man annimmt, daß viele Juden im Hafenviertel wohnten. 

Der Hafen von Herakleopolis scheint etwas von der übrigen Stadt losgelöst 

gewesen zu sein.43 Von Bedeutung ist für unseren Zusammenhang aber vor 

allem, daß sich in unmittelbarer Nähe des Hafens eine Festung befand, von 

deren Bau in P.Berl.Zill. 1 und 2 (156/155 v.ehr.) gehandelt wird.44 Wenn 

also ein Zentrum des jüdischen Politeuma tatsächlich im Hafenviertel zu 

suchen ist, dann war es auch in der Nähe dieses <PPOUptOV gelegen. Leider 
geben unsere Texte sonst keine Hinweise auf topographische Gegebenheiten. 

Auch keine Bauten des Politeuma werden erwähnt, wenngleich es zumindest 

eine wichtige Synagoge hier gegeben haben muß. 

Die judizielle Tätigkeit der Archonten scheint also nicht unbedingt auf 

Juden beschränkt gewesen zu sein. Offenbar hatten sie in einem bestimmten 

Ausmaß auch das Recht, überhaupt im Hafenviertel für Ordnung zu sorgen, 

43 So wird in P.Oslo III 98,12 (132/3 n.Chr.) ein 'YP(al1l1a'teUc) 11T\'tPOlt(OAECOC) Ka1. 
öPl1o(u) erwähnt 

44 P.Berl.Zill. 1,34-36 lt[E]P1. I1EV 'tl1c ltpaCECOC 'tIDV EI1[lt]EptAaI1ßaVOI1EVCOV EV'tIDt 
Ka'tcxcKE'Uasol1ivCOt rn1. 'tou K[a9'] 'Hpawouc ltOAW öPl10u <ppoupicot 'JfI.A.roV 'toocov, 1, 82-
84 'ta. Ka'ta. -rf]V OiKOBOI1T\cW 'tou [K'ttsOI1E]vou Elt1. 'tou Ka8' 'HpaKA.EOUC ltOAW öPl10U 
[<ppoupiou], 2, 4-6 'ta. Ka'ta. -rf]V [oiKoöo]l1iav 'tou KnSOI1EVOU <ppoupiou Elt1. 'tou Ka8' 
'Hp[a]KA.EOUC ltOAW ÖPl10U [<ppoupioul Entsprechend taucht die Personengruppe der nlto 
'tou öPl10U auch in dem zum größten Teil unveröffentlichten Archiv des herakleopoli
tanischen Phrurarchen Dioskurides (Mitte des 2. Jhs., zumindest 154-146 v.Chr.) auf: 
P.Köln inv. 20975, 2-3 ltapa. [ ± 10 ] 'tl1c 'Ap'tEl1tÖropou 'tIDV nltO ['toN ÖPl10u und 
P.MÜDCh. III 1, 52, 2-3 ltapa. OE'tEXIDV'tOC EVltOPOU 'tIDV nlto 'tou ÖPl1ou. Vgl. auch den 
stark fragmentarischen Papyrus BGU X 193i (2. Jh. v.Chr.), wo ebenfalls der Hafen von 
Herakleopolis (Z. 4) und außerdem ltE~oi, ltAola und c'tpan&1:at (Z. 15-7.11) erwähnt wer
den. Zum Hafenviertel von Herakleopolis vgl. femerU. Wilcken, APF 2,1903,316 und 7, 
1924,101, ferner Calderini, Diz. n, S. 222. 
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wenn Angelegenheiten von Juden betroffen waren. Es fällt dabei aber auf, 
daß in den drei genannten Fällen die Petenten immer Juden sind, und es keine 
Eingabe gibt, in der sich ein Nicht jude als Petent gegen einen Juden wendet. 

So kann man die Gerichtsbarkeit der Archonten mit einer kleinen Ein
schränkung als Sondergerichtsbarkeit unter Juden bezeichnen. Fraglich ist, 
ob diese Sondergerichtsbarkeit unter Juden die Grenzen der ptolemäischen 
Beamtenjustiz, wie sie H.J. Wolff beschrieben hat, überschritt. Gegenüber 
ptolemäischen Beamten konnten Petenten nicht auf eine richterliche Entschei
dung dringen, sondern suchten exekutive Schutz- oder Vollstreckungsmaß
nahmen zu erwirken. Die Petita richteten sich nicht auf Rechtsfeststellung, 
wie sie das griechische Dikasterion geleistet hätte (dessen Funktion das Ge
richt der Chrematisten fortsetzte), sondern auf Rechtsverwirklichung durch 
Einsetzung der Amtsautorität.45 Auch in unseren Papyri fordern die Petenten 
die Archonten in der Regel nur dazu auf, den sich aus Verträgen ergebenden 
Ansprüchen zum Durchbruch zu verhelfen. Zwar werden in unseren Urkun
den Ausdrücke wie Kp{vetV, Kpt't1lPtov, Kpt'tTjc, CU"f1CptctC, KU'tUC'tuctc ver
wendet, was wie ein Hinweis auf ein gerichtliches Verfahren aussieht, aber 
diese Ausdrücke konnten im 2. Jahrhundert auch außerhalb des gerichtlichen 
Prozesses gebraucht werden.46 Das Beamtenverfahren hatte im 2. Jahrhun
dert weitgehend Züge des gerichtlichen Prozesses angenommen und konnte 
die Form einer KU'tUC'tUctC aufweisen mit Plädoyers, Beweisaufnahme und 
feierlicher Verkündigung des Urteils. Mehr oder minder ausführliche Proto
kolle mit abschließender Urteilsformel sind für das Verfahren vor Beamten 
überliefert.47 Daß begrifflich nicht mehr zwischen einem gerichtlichen Prozeß 

45 Wolff, Justizwesen, S. 127 ff. In dem durch Petition an Beamte eröffneten Verfahren 
sah HJ. Wolff Maßnahmen der Beamtenkoerzitionsgewalt, die gegenüber den Entschei
dungen der Gerichte nur subsidiären Charakter hatten, während zuvor Bemeker, Prozeßein
leitung, diese als Ausübung "echter" Gerichtsbarkeit interpretiert hat. Nach HJ. Wolff war 
die Beamtensentenz ohne formelle Rechtskraft, so daß die Angelegenheit vor Gericht wieder 
aufgerollt werden konnte, wenn der Spruch des Beamten nicht akzeptiert wurde (a.a.O., S. 
158). Die Beamten hatten auch die Möglichkeit, die Angelegenheit an die Gerichte (das 
griechische :qikasterion oder die Chrematistenkammer) zu überweisen, damit der Anspruch 
des Gläubigers gerichtlich festgestellt werde (ebda., S. 148 ff.). 

46 Für Kpiuc, BW.KpivEtv und Ähnliches, das in den Eingaben untechnisch gebraucht 
wird, vgl. Wolff, Justizwesen, S. 133, Anm. 37. Zum KpivEtv eines Dorfschreibers und der 
Ältesten in P.Tebt. I SO, 19ff. (W.Chr. 329) vgl. Wolff, Justizwesen, S. 122, Anm. 31. 

47 Verhandlungsprotokolle von Verfahren vor Beamten mit Urteil, bei denen der Kläger 
mit Ku'tUetav'toc im Genetivus absolutus steht, sind unten zu 7, 28ff. aufgezählt. Dazu 
Wolff, Justizwesen, S. 119-122 und 15lf. 
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und einem Beamtenverfahren unterschieden wurde, zeigt auch der Prozeß des 
Hermias, wo die Spruchinstanz des Strategen einmal als KPl.'tTtPtOv (UPZ II 
160, 31) und ein anderes Mal als CUVEOptOv (UPZ II 161 i 22) bezeichnet 
wird. Nicht auf eine Kompetenz, die den üblichen Rahmen der Beamtenjustiz 
überschritten hätte, muß daher die Formulierung des Petenten in 12, 22-24 

deuten, wenn er erklärt: VUVt OE 01t't~VOj.LEVOU E1tt 'tOU 1tap' 1>j.Ltv KI?~:rtPtOU, 
"nun aber, da er sich vor Eurem Gericht blicken läßt ... ". 

Es handelt sich freilich bei dieser terminologischen Unschärfe nicht nur 
um eine solche allein, sondern es ist auch zu beobachten, daß sich das Justiz
wesen in spätptolemäischer und römischer Zeit so entwickelte, daß schließ
lich auch sachlich eine Unterscheidung zwischen gerichtlichem und verwal
tungsmäßigem Verfahren weitgehend belanglos wurde. Beim Delikt der ü
ßpl.C Z.B. wurde im Laufe der Zeit verstärkt und zuletzt ausschließlich vom 
Verwaltungsverfahren Gebrauch gemacht, wobei die Verwaltungs behörden 
die Möglichkeit hatten, eine Buße ('tlj.L1lj.La) zuzusprechen, und schließlich 
auch eine Strafe festsetzen konnten.48 

So zeigtz.B. schon P.Enteux. 79 (218 v.ehr.), daß es zu den Aufgaben 
ptolemäischer Beamter gehörte, sich mit Fällen von Hybris zu befassen.49 In 
diesem Papyrus wird gefordert, daß der Stratege in einem Fall von Hybris 
eine Entscheidung treffe und eine S1lj.Lta festsetze (Z. 12). So fällt also auch 
die Eingabe 1 nicht aus dem Rahmen der ptolemäischen Beamtenjustiz, wenn 
dort nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße der Politarch und das 
Politeuma aufgefordert werden, in Hinblick auf den Übeltäter zu entscheiden 

(Ol.aA.aß~~~ ~~I?[t] au't'?~)' 
In der Regel wird von den Archonten, wie auch sonst zumeist in der 

ptolemäischen Beamtenjustiz, die Durchsetzung von Ansprüchen erwartet, 
die sich aus Verträgen'ergeben, so in 12 aus einemPachtvertrag, in 8 aus ei
nem Darlehensvemag, in 9 aus einem Kaufvertrag über eine Sklavin und de
ren Kind und aus einem Ammenvertrag, oder in 3 aus einer beeideten Erklä
rung in Zusammenhang mit einer Heirat. Nicht grundsätzlich anders verhält 
es sich in ( wo auf einer Verlobung insistiert wird, die nach jüdischem Recht 
nur vom Verlobten durch einen Scheidebrief aufgelöst werden kann. Dieser 
letzte Fall, auf den unten noch einmal zurückgekommen werden soll, ist 

48 H.-A. Rupprecht, Hybris, in: S. Buchholz et 31., Überlieferung, Bewahrung und Ge
staltung in der rechtsgeschichtIichen Forschung, Paderbom 1994, S. 274. 

49 Wolff, Justizwesen, S. 133, Anm. 37. 
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freilich besonders interessant, da es sich hier nicht mehr um das allgemein 
gültige ptolemäische Recht handelt, sondern umjüdisches.50 

Die Grenzen dessen, was im zeitgenössischen Beamtenverfahren üblich 
war, könnten aber vielleicht bei dem in 6 geschilderte Fall überschritten wor
den sein. Der Fall, auf den sich diese Eingabe bezieht, war offensichtlich von 
den Archonten an jüdische 1tPECßU'tEPOt eines Dorfes delegiert worden.51 

Diese 1tPECßU'tEPOt werden in der Eingabe als Kpt'tat bezeichnet (Z. 19), ihre 

Tätigkeit wird mit KptVEtV (Z. 15) umschrieben, ihr Urteil wird cU"fKptctC (Z. 
U) bzw. i>1toypa<pn (Z. 15f., 23f.) genannt. Ihre Aufgabe war die Unter
suchung eines Todesfalles. Ein 1tatOtOV, womit ein Kind oder ein Sklave be

zeichnet wird, war zu Tode gekommen. In der Untersuchung mag zu klären 
gewesen sein, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob auch schuldhaftes 
Verhalten vorlag, so daß Schadensanspruch geltend gemacht werden konnte. 
Vielleicht hat sich auch die Frage strafrechtlicher Verfolgung gestellt. Hier 

könnte es nun nicht mehr nur um die von H.J. Wolff beschriebene Schutz
und Vollstreckungsmaßnahmen gegangen sein, sondern um Rechtsfeststel
lung, wie sie sonst ein griechisches Dikasterion geleistet hätte. Ob dies hier 
tatsächlich der Fall gewesen ist, wird man aber nicht mit Sicherheit behaupten 
können, da in dieser Eingabe der Fall nur unvollständig geschildert wird und 
alles Wesentliche für uns im Dunklen bleibt. 52 

Für die Frage, wie die Juden selbst die Gerichtsbarkeit ihrer Archonten 
und dörflichen Presbyteroi aufgefaßt haben, mag aber eine Beobachtung auf
schlußreich sein, die sich aus 18 ergibt. Dieser Papyrus, von dem nur mehr 
die linke Hälfte erhalten ist, ist keine Eingabe, sondern ein Brief, in dem ver
mutlich auch über einen Fall von Hybris gehandelt wurde, der sich aus über
mäßigem Alkoholgenuß ergeben hatte. Interessant ist hier die Bezeichnung 
der Absender und Empfänger des Briefes. Die Absender waren Alexandros 

und die EI! IIEEI!1tacßu'tEt Kpt't~i. Die Kpt'tat von Peempasbytis rekrutierten 
sich sicherlich aus den Presbyteroi dieses Dorfes, wenn sie nicht mit diesen 

50 Zur Frage der Koexistenz verschiedener Rechte im Ptolemäerreich s. unten S. 26. 
51 Andere Fälle einer solchen Delegierung an dörfliche Richter werden in 3 und 8 er

wähnt. 
52 Da die Archonten den Fall bereits kannten und in der neuerlichen Eingabe nicht mehr 

genauer informiert zu werden brauchten, bleibt für uns besonders viel unklar. So wird der 
Beschuldigte, Tirnotheos, nur als 'tmv g 'Ov~~ (Z. 7) charakterisiert und nicht als 'Iouöai
oe, was freilich nicht bedeuten muß, daß er kein Jude war. Wäre er keiner gewesen, wäre die 
Eingabe geradezu sensationell, da die Archonten hier in einen Fall von Gewicht eingegriffen 
hätten, in dem der Beklagte kein Jude war. 
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identisch waren. Zugestellt wurde der Brief Crpa'tcovl ~~~ 'tote EV 'Hp~
~~~o'\)~ n6(AEt) KP1't~~~. Mit diesen KP1'tui sind wahrscheinlich die Archon
ten von Herakleopolis gemeint gewesen. Damit zeigt sich, daß nicht nur die 
Presbyteroi eines Dorfes als Kpnui bezeichnet werden konnten, sondern 
auch die Archonten, und zwar sogar in einer Briefadresse. "Apxovn:e und 
KP1'tui waren also geradezu austauschbare Bezeichnungen. Für diesen 
Sprachgebrauch gibt es in den Papyri sonst keine Parallelen. Er ist aber ty
pisch jüdisch und entspricht dem Sprachgebrauch der Septuaginta, wo die 
Wörter Herrscher (Vorsteher) und Richter austauschbar sind, da söpet, das in 
der Septuaginta mit Kpl'tfte wiedergegeben wird, nicht nur den Richter, son
dern auch den Herrscher und Vorsteher bezeichnet. Dementsprechend können 
in der Septuaginta npeeßun:pol KUt KP1'tui und Kpl'tT]e KUt äpxcov geradezu 
als Hendiadyoin auftreten. 53 So mag hier der Sprachgebrauch der Papyri 
zeigen, daß zumindest die Juden selbst ihr Richteramt so aufgefaßt haben, 
wie es ihrer Tradition entsprach. 

Die Eingaben sind in der Regel an die Archonten, in zwei Fällen (1 und 2) 
auch an den Politarches und das Politeuma adressiert, ohne daß erkennbar 
wird, ob diesem Wechsel in der Adresse größere Bedeutung zuzuschreiben 
ist. Daß die Archonten als Kollegium entschieden, zeigt das Urteil in 7, das 
mit dem Plural e'UVe'ta~uj.Lev eingeleitet wurde (Z. 36). Ob der Politarches 
auch allein entscheiden konnte, wird nicht deutlich, aber es würde nicht über
raschen, wenn er in weniger gewichtigen Fällen, wofür 1 ein Beispiel sein 
könnte, auch allein entscheiden konnte. 54 

Interessant ist, daß die Archonten Streitfälle zur Schlichtung an Judenge
meinden außerhalb von Herakleopolis verweisen konnten, in der die Kon
trahenten oder einer der Kontrahenten seßhaft waren (3, 6, 8), wobei in dem 

53 Besonders instruktiv ist die Wortwahl in der Erzählung vom Bad der Susanna: Su. 5 
9' Ziegler Kai anE8ei.x91,co.v BUo npEcß{nEpOt EK 'tou Ä.aou Kpno.1. EV 'tip EVto.U'tip EKEivep, 
nEp1. 6>V EÄ.UÄ.TlCEV 0 8ECnO'tT\C ö'tt· E~i)Ä.9EV avol1io. EK Bo.ßUÄ.IDVOC EK npEeßu'tEprov KpnIDv, 
o'i E80KOUV KUßEpviiv 'tDV Ä.a.ov. Su. 34 0' Ziegler avo.c'tuv'tEC 8e oi npEcßu'tEPOl Ko.1. KPt'to.1. 
EnE9TlKo.v 'tIXe Xdpo.c o.ll'tIDV En1. t1)C KE<po.Ä.i)c o.ut1)c (gegenüber 34 9' ava.c'tUV'tEC 8e oi. 8uo 
npEcßu'tEPOl EV I1ECep 'tip Ä.a.ip E91,Ko.V 'tnc XElpac En1. 'tl,V KE<po.Ä.l,V o.ut1)c), 41 0' Ziegler Ko.1. 
ffilc'tEUCEV o.U'tOlC;' cuvo.rroyi]niico. cix: npEcßu'tEProv öv'trov Ko.1. KPl'tIDV 'tou Ä.a.oU (ähnlich 41 
9'). Die Verbindung von Kpt'to.i und npEcßu'tEPOl auch in lEsdras 9, 13 Ko.1. eKuc'tou 8e 'to
nou 'touc npEcßu'tEPOUC Ko.1. 'touc KPt'tlXc (vgl. lIEsdras 10, 14 npEcßu'tEPOt noÄ.Eroc Ko.1. 
noÄ.Ecoc Ko.1. Kpt'to.i). Vgl. auch Kpmlc in Verbindung mit äpxrov: Sirach 41,17-18 o.icxu
vEC9E ... anD Kpt 'tou Ko.1. äpx.ov'toc nEp1.nÄ.TlI1I1EÄ.ei.a.c. 

54 Beim ptolemäischen Beamtenverfahren war Zuziehung eines beratenden Konsilium 
üblich (Wolff, Justizwesen, S. 152 f.). 
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Fall, daß keine Einigung erzielt werden konnte, die Angelegenheit wieder an 
die Archonten zurückverwiesen wurde. Dies entspricht der auch sonst von 
ptolemäischen Beamten geübten Praxis, Angelegenheiten an Unterbeamte 
oder unterg~ordnete Gremien zu verweisen mit dem Auftrag, einen Anspruch 
durchzusetzen oder einen Kompromiß zu erzielen, und nur in dem Fall, daß 
keine Einigung erreicht wird, die Vorladung an den Beamten, der mittels Pe
tition angegangen wurde, zu befehlen. Aus 18 wird man herauslesen dürfen, 
daß sich umgekehrt auch die Judengemeinden in den Dörfern an die Archon
ten von Herakleopolis wandten, wenn sie mit Schwierigkeiten in ihrer Ge
meinde allein nicht fertig wurden. 

Die Archonten verfügten über AEt'tOUpyoi, Büttel, mit deren Hilfe Perso
nen vorgeführt wurden (8,35). In der Petition 9, 34 werden die Archonten 
gebeten, dem l>1tTlPE'tllc den Auftrag zu erteilen, den Kontrahenten nach Hera
kleopolis zu schicken (1t~pa~E[J!]'t'at). Vermutlich darf man dieser Bitte ent
nehmen, daß dieser l>1tllPE'tllc nicht in Herakleopolis ansässig war, sondern 
in dem Heimatort des Kontrahenten, in Peimpasbytis. Dann hätte es dort 
neben den örtlichen 1tPECßU'tEPOt auch einen jüdischen u1t1lPE't1lC gegeben. 
Daß die Arrhonten Personen in Haft hielten, könnte ein an sie gerichtetes Ge
such um Entlassung aus dem Gefängnis zeigen (2). Freilich geht aus diesem 
Text nicht hervor, daß es sich um ein jüdisches Gefängnis handelte. Nicht 
ganz auszuschließen ist daher, daß hier ein normales Gefängnis gemeint sein 
könnte. Um Entlassung aus dem Gefängnis geht es auch in dem Brief 17, 
ohne daß die Begleitumstände deutlich würden. 

Aus der Tatsache, daß die Archonten mehrmals anordneten, den Juden 
anderer Orte zu schreiben, ergibt sich, daß auch ein ypaJ!J!a'tEu<; zum 
Personal der Organisation gehört haben wird, zumal uns ein solcher aus 
anderen jüdischen Gemeinden bekannt ist.55 Daß ein ypaJ!J!a'teUc in unseren 
Texten nicht erwähnt wird, wird Zufall sein. Hinter dem nicht näher be
zeichneten Absender des amtlichen Briefes 17 könnte sich ein ypaJ!J!a'tEu<; 

verbergen, da dieser fünf Personen, die aller Wahrscheinlichkeit nach Juden 
waren, aufgrund einer schriftlichen Anordnung des Politarchen und der Ar
chonten, d~e Anweisung erteilte, gewisse Personen aus dem Gefängnis zu 
entlassen. 

55 S. dazu S. Applebaum, The Organisation of the Jewish Communities in the 
Diaspora, in: The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political 
History, Sodal, Cultural and Religious Life and Institutions. Volume One, hrsg. S. Safrai 
- M. Stern in co-operation with D. Flusser - W.C. van Unnik, Assen 1974, S. 495-496. 
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Vom e8vapX1lc der Juden in Alexandria berichtet Strabo, daß er nicht nur 
wie unsere Archonten Recht sprach, sondern sich auch um cUJ.lß6A.cUCX (Ver
träge) und 1tpocta'YJ.lCX1CX gekümmert habe.56 Diesen zweiten Teil seiner Auf
gaben hat man als Hinweis auf die Existenz eines jüdischen Notariats in Ale
xandria aufgefaßt. Tatsächlich ist ein jüdisches apxetov in Alexandria durch 
CPJ TI 143 belegt.57 Ob auch unter der Aufsicht unserer Archonten ein eige
nes jüdisches Notariat existierte, lassen unsere Urkunden nicht erkennen. In 
3, 12 wird ein apXEtOV erwähnt, aber es wird nicht deutlich, ob es sich um 

ein jüdisches gehandelt hat. 

4. Das Einflußgebiet des Politeuma von Herakleopolis 

Da bei den in den Eingaben genannten Juden regelmäßig ihre Herkunft an

gegeben wird, läßt sich erkennen, wie weit der Einfluß der Archonten reichte. 
An die Archonten wandten sich natürlich in erster Linie die Juden aus dem 
Herakleopolites. Sie bezeichnen sich entweder als Angehörige des Politeuma 

von Herakleopolis oder geben als Herkunft ein im Herakleopolites gelegenes 
Dorf an.58 Die dritte Möglichkeit, die auch denkbar wäre, sich nur als jüdi
scher Einwohner der Stadt Herakleopolis zu bezeichnen, kommt nicht vor. 
So sind die,Juden der Stadt Herakleopolis vielleicht generell Angehörige des 
Politeuma, die aus den Dörfern aber nicht. 59 Das Politeuma mag also nur die 

Stadt, nicht aber den Gau umfaßt haben. 

56 Jos. AJ XN 117 (FGrHist. 91 F 7): EV youv AiYI)1t1:cp Katou:ia trov 'Iouoairov ECttV 
a1tOOEOE1.Yj.lEvT\ xropic, Kat 'rilc 'AA.e~avopErov 1tOA.eroc a<prop1.ctat j.lEya j.lEpOC ti!> E9vE1. to1mp. 
Ka9ictata1. Oe Kat E9vapXT\c aiJ'trov, ÖC 01.01.KEt tE tO E9voc Kat 01.a1.til- Kpice1.c Kat 
cUj.lßoAa.irov Emj.leA.iita1. Kat1tpüCtaYj.llltrov, Ox &v 1tOA,1.teiac apx.rov amOtEAoUc. 

57 Vgl. Fraser, Ptolemaic Alexandria I, S. 56 und TI, S. 140, Anm. 156 und 157. 
58 Als Angehörige des Politeuma werden Juden in 1, 4f., 4,4 und 7,2 bezeichnet. Dör

fer des Herakleopolites werden als Wohnort angegeben in 6, 7, 9, 5f., 13, 3. Dazu tritt die 
Angabe trov a1to too 0PIlOU in 1, 7f., 10, 4 und 11, 5. 

59 Da die Zahl unserer Belege relativ gering ist, läßt sich die Möglichkeit nicht aus
schließen, daß es Einwohner von Herakleopolis gab, die sich als 'Iouoato1. bezeichneten, 
aber nicht Mitglieder des Politeuma von Herakleopolis waren. Bei dem Politeuma der Idu
mäer unterschied Thompson Crawford, Idwnaeans of Memphis, S. 1072, zwischen dem 
militärischen Politewna und den zivilen Personen, die an dieses Politewna angeschlossen 
waren. So wäre es nicht ganz undenkbar, daß in Herakleopolis bei Entscheidungen des 
Politeuma nur Mitglieder des Politewna stimmberechtigt waren, normale Mitglieder der 
jüdischen Gemeinde von Herakleopolis aber nicht. Angesichts der Tatsache, daß von weither 
Juden sich an die Archonten des Politeuma von Herakleopolis wandten, erscheint aber die 
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fu den Dörfern, die im Archiv erwähnt werden, scheinen die Juden einen 

nicht unbeträchtlichen Bevölkerungsanteil gebildet zu haben. So gab es in 
'Ovvilc jüdische 1tPECßU'tEPOt, die von den Archonten als Kpmx,{ eingesetzt 
werden konnten (6). Für das Dorf TIEE~l1t(Xcßunc, das dreimal erwähnt 
wird,60 ergibt sich aus dem Umstand, daß es dort jüdische Kpmx,{ gab (18), 

daß es auch dort jüdische 1tPECßU'tEPOt gegeben haben muß. Für das Dorf 
Teßewot waren bereits jüdische 1tpEcßu'tepot durch P.Münch. rn 1,49 (= 

20) bekannt. Nun taucht dieses Dorf wieder auf; aus 17 erfahren wir, daß die 
Archonten von Herakleopolis in ihm eine Sitzung oder einen Lokaltermin ab
gehalten haben. Das Dorf scheint zur Zeit unseres Archivs zum Herakleo
polites gehört zu haben und lag dann in der Toparchie 1tEP1. TIepav. 61 Wenn 

man das in 19, 1 genannte Dorf TIEVEt mit TIEevTt identifizieren darf, so han
delt es sich hier um ein Dorf, das zum Herakleopolites und zwar wahrschein

lich zur Toparchie 1tEP1. TIOA.tv gehörte und somit unweit von Herakleopolis 

lag. Auch hier gab es 1tPECßU'tEPOt.62 

Annahme einer solchen Zweiteilung recht konstruiert. Entsprechendes gilt für die Frage, ob 
mit 1tOAt'tal (1, 17) nur Mitglieder des Politeuma gemeint waren oder ob darüber hinaus 
auch ein weiterer jüdischer Personenkreis so bezeichnet werden konnte. Zu ähnlichen Fragen 
hinsichtlich des Politeuma der Juden in Berenike in der Kyrenaika, s. Lüderitz, What is the 
Politeuma?, S. 215-220. 

60 9, 6; 13, 3; 18, 2. 
61 Ein Dorf dieses Namens ist sowohl für den Arsinoites (polemonos Meris) als auch 

für den Herakleopolites belegt. Es handelt sich wohl um ein und denselben Ort. Nach Ände
rung der Gaugrenze scheint der Ort zur Zeit unseres Archivs zum Heraldeopolites gehört zu 
haben (s. unten zu 17, 7). 

62 Daneben wird nur en passant auch einmal das Dorf IIaavallel erwähnt (7, 20), ein 
ebenfalls im Heraldeopolites gelegenen Dorf, das sonst IIeevlilllc genannt wird. 

Aber nicht nur im Herakleopolites, sondern auch im Faijum gab es Dörfer mit einem 
hohen jüdischen Bevölkerungsanteil: Trikomia (Themistu Meris) und Samaria (polemonos 
Meris). Aus Trikomia kennen wir einen Epistates namens Simon (p.Enteux. 82 = M.Chr. 
39). Daß er ein Jude war, ist wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, da dieser Name auch 
ein griechischer war. Die Stelle ist deshalb nicht in CPJ I aufgenommen, vgl. aber 
Clarysse, Jews in Trikomia, S. 193-203; Kasher, Jews in Hellenistic and Roman Egypt, 
S. 47, Anm. 81. Zu Samaria zuletzt B. Kramer in CPR xvm, S. 100, P.Heid. VI 382,4 
Anm., 375, 12; O. Montevecchi, Samaria e Samaritani in Egitto, Aegyptus 76, 1996, 81-
92; C. Kuhs, Das Dorf Samareia im griechisch-römischen Ägypten. Eine papyrologische 
Untersuchung, Heidelberg 1995 (Internet: www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/479). Samaria 
scheint von Tebetnoi nicht allzu weit entfernt gewesen zu sein. V gl. ferner die beiden Weih
inschriften einer Synagoge in Krokodilopolis: CUud 11 1440 = JIGRE 22, und CPJ III App. 
1532 A = JIGRE 117, ferner P.Tebt. I 86,14-31 (= CPJ I l34). Zu spärlichen Nachrichten 
von Juden in Memphis Thompson, Memphis under the Ptolemies, S. 97-99. 
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Der Kreis der Petenten ist aber nicht auf den Herakleopolites beschränkt. 
fu 8 gehörte der Petent zu den Soldaten, die dem Oxyrhynchites zugewiesen 
waren. Er wohnte im Oxyrhynchites.63 Auch seine Gegner stammten aus die
sem Gau, aus IIaAronc (Z. 17). 

Auch 9 könnte über den Herakleopolites hinausweisen. fu dieser Eingabe 

stammt die Petentin aus 'A<ppoÖt'tT!C 1tOA1C. Orte dieses Namens sind sowohl 
aus dem Faijum als auch aus dem Aphroditopolites bekannt, einem Gau, der 
auch dem Herakleopolites benachbart ist. Die Petentin übergab den Archonten 

neben ihrer eigenen Petition eine ['tro]v €v 'A<ppoöi'tT!c 1tOM:l 'Io'\)öaiC?~ 1t~I?1. 
'to~:[rov] ~~~C'tOAft zur Unterstützung ihres Anliegens (9, 32f.). Ihr Gegner 
kam aus Peimpasbytis, das im Herakleopolites lag. 

Da sich offenbar nur die Bewohner von Herakleopolis als Mitglieder des 
Politeuma bezeichnen, nicht aber die Einwohner der umliegenden Dörfer, 
mag das Politeuma, wie gesagt, nur die Juden der Stadt Herakleopolis umfaßt 

haben. Umso auffälliger ist es, daß sich nicht nur die Juden der Stadt und der 
umliegenden Dörfern, sondern unter anderem auch Juden aus dem Oxyrhyn
chites an die Archonten wandten. Das Ansehen der Archonten von Herakleo

polis muß also groß gewesen sein und ihr Einfluß beträchtlich über die Gren
zen ihres Politeuma hinausgereicht haben.64 Es scheint, daß es zumindest in 

der engeren Nachbarschaft keine anderen Politeumata der Juden gab.65 Wenn 
dies der Fall war, dann war Herakleopolis zu jener Zeit ein wichtiger jü
discher V mort in Mittelägypten, dessen herausragende Bedeutung sicherlich 

nicht zuletzt auf die in dieser Stadt befindliche und bereits erwähnte Festung 
zurückzuführen ist, die in der Mitte des 2. Jahrhunderts wie die wichtigen 
Festungen in Oberägypten, Syene, Philae und Elephantine, unter einem eige
nen Hegemon und Phrurarchen stand, der den Hofrangtitel .. rov ölaöOXrov 

63 Der Ortsname ist auf dem Papyrus unterschiedlich geschrieben. Am ehesten handelte 
es sich um das im Oxyrhynchites gelegene Dorf TftlC Daß das Dorf im Oxyrhynchites ge
legen haben muß, ergibt sich aus 'tou a.u'tou V0l10U in Z. 9, das sich auf EV 'ton 'O~1)P1)'Y-
Xtn\1. in Z. 7 beziehen muß. . 

64 V gl. auch 17, wo erwähnt wird, daß der Politarch und die Archonten sich in Tebetnoi 
aufhalten oder aufgehalten haben, und 8, 24, wo vielleicht auf einen Besuch des Politarchen 
im Dorf Tftlc, das im Oxyrhynchites liegt, verwiesen wird. 

65 Wenn das stimmt, dann darf man nicht mit einer großen Zahl von jüdischen Politeu
mata in der ägyptischen Chora rechnen. Ihre Zahl wird dann viel kleiner gewesen sein, als 
A. Kasher annimmt, der u.a. auch in Arsinoe-Krokodilopolis die Existenz eines Politeuma 
annimmt, freilich ohne zwingenden Grund (Jews in Hellenistic and Roman Egypt, S. 
140f.). 
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trug.66 Da viele Juden als Soldaten nach Ägypten gekommen waren, mögen 
auch viele luden in Herakleopolis zumindest eine solche Herkunft gehabt 
haben.67 

Dort, wo die Archonten des Politeuma jüdische dörfliche Funktionäre mit 
der Bearbeitung des ihnen unterbreiteten Falles betrauten, zeigt sich beson
ders deutlich, in welch hohem Maße die Archonten ihren Einfluß auch außer
halb der Stadt geltend machten. Am deutlichsten ist das in 8, weil hier auch 
die Gaugrenzen überschritten wurden. In diesem Fall verwiesen die Archon-

66 Das Amt des Phrurarchen von Herakleopolis ist seit 154 belegt. In dem bereits oben 
erwähnten, zum größten Teil noch unpublizierten Archiv des Phrurarchen Dioskurides findet 
sich eine Eingabe, die an Hieron 't&v ÖtaÖOxOlv lCal cppoupapxoc gerichtet ist (p.Köln inv. 
20975,1). Vermutlich war auch Hieron Phrurarch von Herakleopolis wie Dioskurides. Der 
Phrurarch von Herakleopolis scheint denselben Hofrangtitel getragen zu haben wie die aus 
der zweiten Hälfte des 2. Jahrhundert bekannten Phrurarchen und Hegernones in Syene, 
Philae und Elephantine. V gl. L. Mooren, The Aulic Titulature in Ptolemaic Egypt, Brüssel 
1975, S. 155f. (Nr. 215-219 und 221) und ders., La hierarchie de cour ptolemaIque (Stud. 
Hell. 23), Le~ven 1977, 166f. 

Herakleopolites, Arsinoites, Oxyrhynchites und Kynopolites hatten enge Beziehungen 
zueinander, was sich auch sonst in der Verwaltung zeigt. Vgl. L. Mooren, On the Juris
diction of the Norne Strategoi in Ptolemaic Egypt, Atti deI XVII Congr. Int. di Papirologia 
m, Napoli 1984, S. 1221. Zu Indizien einer engen administrativen Verbindung zwischen 
Oxyrhynchites und Herakleopolites im 3. Jahrhundert, als die Strategen noch militärische 
Funktionen hatten, G. Bastianini, Lykomedes, Krisippos, Nikanor: Strateghi nell'Herakleo
polites e Oxyrhynchites?, Anagennesis 1, 1981, 161-168. Auch das Siedlungsgebiet der Ju
den in Mittelägypten sprengte die Enge der Gaugrenzen. Diese Situation spiegelt sich noch 
in dem aus der Zeit nach dem jüdischen Aufstand stammenden P.Oxy. IX 1189 (= CPJ 11 
445; ca 117 n.Chr.; oben erwähnt auf S. 2, Anm. 2), wo eine ypacpiJ 't&v 'tOlC 'Iouöaiotc 
{)1tap~av'tOlv die Strategen des Herakleopolites, Oxyrhynchites und Kynopolites beschäf
tigt. 

67 Auffällig ist allerdings, daß jüdische Soldaten, sofern man von den jüdischen Kat
öken absieht, in den Papyri nicht allzu häufig erwähnt werden. Einen jüdischen Soldaten 
aus dem Herakleopolites erwähnt P.Tebt. III 1,818 (= CPJ I 24; 174 v.Chr., Trikomia, 
Faijum) in Z. Uf.: Agathokles, Sohn des Ptolemaios, 'Iouöaloc 't&v MOAOCc(clou ev't&t 
'Hpade01tOAhl1t 'te'taYIlEvOlv 1te~&v, 'talC'tolltc80c (erwähnt bei Kasher, Jews in Hellenistic 
and Roman Egypt, S. 47). TalC'tolltc8ot sind auch die in dem Arbeitsvertrag P.Köln m 144 
kontraktierentIen Juden (Z. 5 und 22; 152 v.Chr., Arsinoites). Ein im Oxyrhynchites 
wohnender jüdischer Soldat ist der Petent in 8. Besonders interessant ist auch, daß der sicher 
jüdische Petent von 5 nur als MalCeörov 't&v ßTJIlTJ'tpiou i1t1tEOlV IltC80CPOPOlV bezeichnet 
wird. Vgl. ferner den noch unpublizierten P.Heid.Inv. G. 4876, 7-8: 'IacOlv 'Iacovoc 
'Iouöaloc 't&v au't&v (sc. 't&v 'EPIlO'tllloulCal MeA.eaypou1te~&v), ein Soldat, der im Phru
rion von Herakleopolis stationiert ist. Zur Rolle jüdischer Soldaten in Ägypten ausführlich 
Launey, Recherches I, S. 54lff., Tcherikover, CPJ I S. 10-19; 147-8; Kasher, Jews in 
Hellenistic and Roman Egypt, S. 38-48. Vgl. auch die Belege für 'Iouöaloc 'tilc emyovilc 
(zu dieser Statusbezeichnung zuletzt C.A. Läda, Who were those ,of the Epigone'?, Akten 
des 21. Int. Papyrologenkongresses I, Berlin 1997, 564-569). 
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ten die in der Petition vorgetragene Angelegenheit an die Juden des Heimat
dorfes des Petenten, das im Oxyrhynchites lag, wollten sich aber bei Schei
tern der Schlichtung wieder mit der Angelegenheit befassen (Z. 1-3). 

Besonders interessant ist es auch, daß in 1 die Angehörigen des Politeuma 

als 1tOAt-tat bezeichnet werden, denen die Nicht juden entsprechend dem in 
der Septuaginta üblichen Sprachgebrauch als aAA.OqlUAOt gegenübergestellt 
sind.68 llOAl'tllC war bisher als Bezeichnung eines Angehörigen eines jüdi

schen Politeuma noch nicht ausdrücklich belegt, findet sich aber in diesem 

Sinne vermutlich schon in der als jüdisch geltenden, metrischen Grabinschrift 
JIGRE 114.69 Diese Ausdrucksweise ist im ptolemäischen Ägypten beson
ders auffällig, da sonst nur die Bürger der Griechenstädte Alexandria, 
Naukratis und Ptolemais als 1tOAt-to.t bezeichnet wurden. Aus Philo und Jo
sephus erkennt man freilich, daß in späterer Zeit der Ausdruck 1tOAl'tllC in 
unterschiedlicher und schillender Weise gebraucht werden konnte. So kann 
Josephus als 1tOAt-to.t die jüdischen Bewohner griechischer 1tOAEtC, beson
ders der von den Diadochen gegründeten Griechenstädte, bezeichnen,70 ob
wohl zumindest im Fall von Alexandria, wo man weitaus am meisten weiß, 
deutlich ist, daß die Juden dort im strengen Sinne keine 1tOAt'to.t Alexandrias 
gewesen sind, sondern nur 'IOUOo.t01 'trov a1tO 'AAE~o.vopdo.c 7l oder, wie 

Josephus sich auch wiederholt ausdrückt, EV 'AAE~o.vopd~ Ko.'tOl1COUV'tEC 
'IouOo.tOl.72 Daneben bezeichnet auch bereits Philo die Juden auch als 1t0-
At'tat, allerdings in ihrer Eigenschaft als Angehörige des jüdischen Volkes, 
der 1tOA1'tdo. der Juden.?3 In Hinblick auf das Phänomen, daß sich weder 

68 1, 16-181tapov'trov 'ttVIDV Kat1tOA.t'tIDV Kat UAÄoepUAroV. 
69 = CIJud II 1489 = Bemand, inscr. metriques 69, S. 278. Gefunden in Demerdash bei 

Heliopolis, 1. Jh. v. oder n.Chr. Das Distichon, auf das es hier ankommt, lautet: 
cbc KUYcO epwxBeAepoe EcOV Kat 1tnet 1tOAel'tate 

XPTle'toe EKOtllft6T)v 1tA'Tjciov uUüyevIDv. 
An die Stelle des Gegensatzes 1tOAt'tat - aAAOepuÄot tritt hier 1tOAt'tat - aAAoyevetc. Auch 
uAAoyevfte findet sich häufig in der Septuaginta. S. ferner unten zu 1, 17-18. 

70 Zur Unschärfe der Ausrucksweise bei Josephus bis hin zu der unrichtigen Behaup
tung, nach der die Juden von Alexandria 'AAe/;avBperov 1toAt'tai eictv (AJ XIV 188), Kasher, 
Jews in Hellenistic and Roman Egypt, S. 262 ff. 

7l Vgl. die Eingabe an den Präfekten Turranius (5/4 v.Chr.) BGU IV 1140 = CPJ II 
151, p. 30). 

72 Jos., Ap. II 33,44; AJ XIV 113 usw. 
73 Philo, Flacc. 47; Legat. 265. Oder wie in 1 mit Gegenüberstellung von 1tOAt'tat und 

UAAOq>UÄot Legat. 211 Kat 'toue IlEV 'tt1l'Tj'ttKIDc exov'tllC UUO<pUAoue a{HIDV OUX ~'t'tOV 'tIDV 
iBirov a1toBexov'tat 1tOAt'tIDV. Sehr schön auch Legat. 193-194, wo der alexandrinischen 
Politeia der Juden die allgemeine jüdische Politeia (f] KaSOAtKro'tepa 1tOAt'teia 'IouBairov) 
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Philo noch Josephus in Fragen der Politeia der Juden um einen präziseren 
Sprachgebrauch bemühen,74 ist es besonders interessant, daß sich bereits im 
2. Jh.v.Chr. Angehörige des Politeuma von Herakleopolis als 1tOAt-tat be
zeichnen konnten. Wir erhalten damit aus früher Zeit einen Beleg für einen 

unter Juden üblich gewordenen Sprachgebrauch, der sonst erst im 1. Jh. 
n.Chr. deutlicher zu erkennen ist.75 

5. Zur Frage der Assimilierung und Hellenisierung der Juden des 
Herakleopolites 

Die Frage, wie weit die Juden Alexandriens und der ägyptischen Chora 
hellenisiert:.waren, ist wiederholt behandelt worden.76 Außer Streit steht, daß 
die Juden der Chora Griechisch sprachen (von aramäischsprachigen Neuzu
wanderern abgesehen), daß zumindest seit spätptolemäischer Zeit das Ara-

gegenübergestellt wird. So auch vereinzelt schon in der Septuaginta, vgl. besonders Pr. 11, 
9 EV ctol1a'tl. aCEßoov 1tayk 1tOAt-catC und Pr. 24, 28 111] rCet 'l'euöi]c l1afYt"UC Ern. CGV 1tOAi'tTlV. 

74 So spricht Philo nie von einem 1tOAt-ceul1a der Juden, und auch Josephus meidet die
ses Wort mit Ausnahme von AJ XU 108, wo er den Aristeas-Brief § 310 zitiert, ohne den 
dort verwendeten Ausdruck 1toAi'teul1a zu ändern. Weder Philo noch Josephus sind daran 
interessiert, in einer präziseren Weise auf die juristische Situation einzugehen, in der die 
Juden etwa Alexandrias in römischer Zeit zu leben gezwungen waren. Josephus' Interesse 
galt hingegen der unter Griechen, Makedonen und Juden herrschenden Isotimie, die von den 
Diadochen begründet worden sei. V gl. etwa AJ XII 119 e-ruxov (sc. oi 'Iouoatot) OE lCa1. TItC 
1tapa 'tOOV ßactÄicov 't11C 'Adac 'ttl1llC, E1tEt01] CUVEC'tpa.'tEUcav aU'tolc· lCa1. yap GA.rulCOC <> 

NtlCa.'tCOP (312-28110 v.Chr.) EV atc ElC'ttcE 1tOAECW EV 'tfI 'Adll-lCa1. 'tfIlCa.'tCO Cupill-lCa1. EV 
au'tfl 'tfll1T\'tpo1tOA.et • AV'tl.OXetll-1tOAt'tEiac autOUC i#COCE lCa1. 'tOtC EVOt1CtceEtctV iconl1ouc 
a1tEcpT\VE MalCEOOct lCa1. "EA.A.T\CW, cOC tiJv 1tOAt'tEiav 'tau'tTlV E'tl. lCa1. VUV OtaI1EVEW. Zum 
Kampf der Juden des 1. Jahrhunderts um ihre Rechte, der in unterschiedlicher Weise inter
pretiert worden ist, vgl. neben Kasher, Jews in Hellenistic and Roman Egypt, zuletzt S. 
Honigman, Philon, Flavius Josephe, et la citoyennete alexandrine: Vers une utopie poli
tique, Journal of Jewish Studies 48,1997,62-90. 

75 Zum Gebrauch von 1toAi'tTlc s. auch unten zu 1,17-18. 
76 Zum Einfluß griechischer KUltur auf die Juden nicht nur im ptolemäischen Ägypten, 

sondern auch in Palästina M. Hengel, Judentum und Hellenismus, Tübingen 1969. Eine 
Einschränkung in Hinblick auf Palästina ergibt sich freilich aus dem Umstand, daß im 
Osten ganz allgemein das Griechische stark auf das Aramäische gewirkt hat, so daß häufig 
griechischen Wörter über die aramäische Koine in die Sprache der Juden eingegangen sein 
müssen. Allein auf Grund der Verwendung griechischer Wörter bei den palästinensischen 
Juden kann also nicht auf besondere Vertrautheit mit griechischer Kultur geschlossen wer
den. Darauf macht aufmerksam A. Wasserstein, Non-Hellenized Jews in the Semi-Helle
nized East, Scripta Classica Israelica 14, 1995, 111-137. 
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mäische als Schriftsprache nicht üblich gewesen sein kann77 und daß die Ju
den das ptolemäische Recht mit Selbstverständlichkeit anwandten. Die tat
sächlich geübte Praxis läßt sich am besten aus den Papyri erkennen. Als 
grundlegend dürfen in diesen Fragen die Prolegomena von V.A. Tcherikover 
zum Corpus Papyrorum Judaicarum gelten (I, S. 25-36). 

Die bisher bekannt gewordenen Papyri hatten bereits gezeigt, daß Ver
träge, in denen Juden eine Vertragspartei bildeten, in den in Ägypten üblichen 
Formen abgefaßt sind und daß sich die Juden im Geschäftsleben der landes
üblichen Praxis anpaßten.18 Auch die Papyri unseres Archivs fügen sich in 
dieses Bild und verstärken es.79 Die in den Eingaben zitierten Verträge schei-

77 Nur wenige aramäische Texte aus dem ptolemäischen Ägypten scheinen bekannt zu 
sein und diese auch nur aus dem 3. oder spätestens 2. Jahrhundert zu stammen: B. Porten
A. Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. Vol. 3, Jerusalern 
1993, C3.28 (3. Jh.) und C3.29 (S. 268; in beiden Fällen Listen), Vol. 4, Jerusalern 1999, 
DU7 (3. Jh., Edfu?, Brief), D7.55-57 (spätes 3. Jh., Briefe), D8.3-10 (3. Jh., Listen); 
D8.11-12 (3. oder 2. Jh., Listen), D8.13 (252 v.Chr., Salzsteuerquittung), D9.15 (3. oder 
2. Jh.; Liste), D11.26 (3. oder 2. Jh., Notiz), D16.2 (3. Jh.?, Inschr. auf Sandsteinstatuet
te), D21.4-5 (= nGRE 3 und 5; spätes 3./frühes 2. Jh., Grabsteine, Alexandria; vgl. Frey, 
CIJud 11 1424-1426; Fraser, Ptolemaic Alexandria I 57; 11 141, Anm. 165), D21.6-16 
(spätes 3./frühes 2. Jh.?, Grabsteine aus Alexandria, Edfu und Hagir Esna). Vgl. auch 
Tcherikover, Prolegomena, S. 30, Anm. 76. 

78 Auch in neuerer Zeit publizierte Papyri sind in dieser Hinsicht aufschlußreich. Nen
nen lassen sich vor allem drei unter Juden abgefaßte Vereinbarungen (Samaria, 232 oder 
207 v.Chr.), die sich in dem Vertragsregister CPR XVIIl finden: eine Mitgiftsquittung (Nr. 
8), eine Rückgabeqnittung für eine Mitgift (Nr. 9) und ein Pachtvertrag für Gartenland (Nr. 
11). Die Jüdinnen werden in diesen Urkunden nach griechischem Recht durch einen lciptoc 
vertreten, die Vertragspartner lassen ihre Vereinbarungen wie Griechen registrieren (zur Re
gistrierung zuletzt H.-A. Rupprecht, Sechs-Zeugenurkunde und Registrierung, Aegyptus 
75, 1995,37-53). Die Eheverträge, auf die Bezug genommen wird, wurden wie Eheverträge 
unter Griechen im oTJ~6uov hinterlegt. 

In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch der allerdings bereits aus frührömischer 
Zeit stammende Ammenvertrag CPGr I 8 (7/6 v.Chr.), der Fragen des Einflusses helleni
stischen Rechts auf die alexandrinischen Juden aufwirft. Zu diesem Papyrus A. Passoni 
delI' Acqua, Prassi greca e costume egiziano nel negozio giuridico di una donna ebrea di 
Alessandria, Aegyptus 70,1990,123-172, und Un influsso egiziano sull'ambiente ebraico 
nell'Alessandria deI I sec. a.C. (p.Berol. Inv. 25411)?, Proc. of the 19th Int. Congress of 
Papyrology 1989, Vol. 11, Cairo 1992, S. 37-49. 

79 Für die römische Zeit läßt sich ein beträchtlicher Einfluß des hellenistischen Rechts 
auch anband der jüdischen Dokumente der römischen Provinzen J udäa und Arabia feststel
len, die zum Teil erst in jüngster Zeit veröffentlicht wurden. V gl. dazu Hannah M. Cotton, 
The Impact of the Documentary Papyri from Judaean Desert on the Study of Jewish History 
from 70 to 135 CE, In: A. Oppenheimer (Hrsg.), Jüdische Geschichte in hellenistisch
römischer Zeit, Wege der Forschung: Vorn alten zum neuen Schürer (= Schriften des Histo
rischen Kollegs. Kolloquium 44), München 1999, S. 221-236; dies., The Guardianship of 
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nen in griechischer Sprache verfaßt gewesen zu sein und die in griechischen 

Verträgen üblichen Formen und Termini enthalten zu haben. Die Juden schei

nen also ihre Verträge in gleicher Weise formuliert zu haben, wenn sie unter
einander kontraktierten, wie wenn sie mit Nichtjuden einen Vertrag abschlos

sen. So scheute sich der Petent in 8 nicht, für ein Darlehen gegenüber einem 

anderen Juden den üblichen Zinssatz von 24% zu fordern, obwohl es den 
Juden nach den Bestimmungen der Thora eigentlich verboten war, Zins zu 

nehmen. Er rechnete offenbar auch damit, daß die Archonten gegen den Zins 

nichts einzuwenden hatten.8° Ebenso selbstverständlich fordert die Jüdin 
Berenike das iUl.1.oA.tov des Kaufpreises nach Zahlungsverzug (9, 37f.). 

Als ein weiteres Indiz der Hellenisierung der Rechtspraxis wurde der Um

stand angesehen, daß sich Jüdinnen in den Papyri durch einen KUPWC ver
treten lassen, welcher nach jüdischem Recht nicht nötig war.81 Unser Archiv 

bietet nun einen neuen Beleg für diese Praxis (6, 3f.). Wenn sich hingegen in 
9 eine Frau ohne Kyrios hilfesuchend an die Archonten wandte, braucht das 
nicht als Rest einer im Judentum verankerten freieren Stellung der Frau auf

gefaßt zu werden, sondern entspricht den Gepflogenheiten der ptolemäischen 

Beamtenjustiz, wo sich griechische wie ägyptische Frauen ohne Kyrios an 
die Beamten wenden konnten.82 

Jesus Son of Babatha: Roman and Local Law in the Province of Arabia, JRS 83, 1993, 
100, und dies. in: H.M. Cotton and A. Yardeni, Aramaic, Hebrew and Greek Texts from 
Nal)all;Iever and Other Sites with an Appendix Containing Alleged Qumran Texts (The 
Seiyäl Collection 11). Discoveries in the Judaean Desert XXVII, Oxford 1997, S. 153-6; 
T.J. Chiusi, Zur VormUndschaft der Mutter, ZRG Rom. Abt. 111, 1994, 155-196; D. 
Nörr, Prozessuales aus dem Babatha-Archiv, in: Melanges Andre Magdelain, Paris 1998, S. 
317-341. 

80 Daß Zins zu nehmen unter ägyptischen Juden nicht unüblich war und offenbar nicht 
als anstößig empfunden wurde, zeigten bereits andere Beispiele in den Papyri (s. unten zu 8, 
16). 

81 Tcherlkover, Prolegomena, S. 34f.; CPJ H, S. 18, Anm. 3, und BGU XlV 2381, 9; 
CPR XVIII 8, 154; 9, 174; 11,210; CPGr. I 8, lf., Modrzejewski, Les juifs et le droit 
hellenistique;- S. 190 mit Anm. 144. Lit. zum griech. Geschlechtsvormund bei H.-A. 
Rupprecht, Kleine Einführung in die Papyruskunde, Darmstadt 1994, S. 105. 

Auch in den Urkunden der Judäischen Wüste erscheint der Frauenvormund bei Jüdinnen. 
Dazu zuletzt Hannah M. Cotton, The Impact of the Documentary Papyri from Judaean 
Desert on the Study of Jewish History from 70 to 135 CE, In: A. Oppenheimer (Hrsg.), 
Jüdische Geschichte in hellenistisch--römischer Zeit, Wege der Forschung: Vom alten zum 
neuen Schürer (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquium 44), München 1999, S. 
234. 

82 Wolff, Justizwesen, S. 135. 
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Ein jüdisches Element wird bei diesen Verträgen aber insofern sichtbar, als 
Vereinbarungen mit einem OPKOC 1ta'tpl.Oc83 versehen wurden und als E1ttC'tO

A.lt ÖPKOU 1t<X'tp{ou84 zitiert werden. Der Bruch der E1ttC'tOA.lt ÖPKOU 1t<X'tp{ou 
gilt als Bruch des 1ta'tpwc VOIl0C. 85 Die Gewohnheit, Verträge unter einen 

Eid zu stellen, ist im ptolemäischen Ägypten auffällig, da die Griechen in die
ser Zeit im privaten Rechtsverkehr Eide kaum verwendeten.86 Im übrigen 
scheint aber auch für die Juden dieser ausgiebige Gebrauch des schriftlichen 
Eides in so früher Zeit bisher nicht belegt zu sein. 87 

Ungewöhnlich ist auch die Eingabe 7, wo berichtet wird, daß ein Jude 
seine Tochter, die als Kopacwv bezeichnet wird (Z. 37), einem anderen 
Juden aus Dankbarkeit in ein Dienstverhältnis gegeben hat, das nicht weiter 

deflniert wird. Als die Mutter des Mädchens ihre Tochter gegen den Willen 
des Petenten aus dessen Haus holte, brachte dieser den Fall vor die Archon
ten. Er muß damit gerechnet haben, daß die Archonten diese Praxis zu
mindest duldeten, sonst hätte er sich nicht hilfesuchend an sie wenden kön
nen, und das auf dem Verso noch teilweise erhaltene Urteil scheint zu zeigen, 

daß dem Petenten Recht gegeben wurde und er das Mädchen in seinem Haus 
behalten durfte. Auch hier könnte genuin jüdisches Rechtsdenken vorliegen. 

Die Archonten müssen berechtigt gewesen sein, zumindest subsidiär jüdi
sches Recht anzuwenden. Die jüdischen Politeumata in Alexandria und 
sicherlich auch in der Chora müssen ja dazu da gewesen sein, jüdischer 
Eigenständigkeit und Überlieferung ein Dach zu bieten und sie zu schützen.88 

Im ptolemäischen Ägypten wurde die Koexistenz unterschiedlicher Rechte 
dadurch ermöglicht, daß ihr Geltungsbereich durch eine Hierarchie der 
Rechte geregelt war. Auf der obersten Stufe stand das Recht des Königs, das 

83 3, 28f. (vgl. auch 3, 6). 
84 9, 7f., 12, 10. 
85 9, 28f. 
86 Seidl, Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht I, S. 114; Vgl. auch P. Köln vrn 

350, S. 156. Ein griechisch abgefaßter promissorischer Eid in einer privaten Angelegenheit, 
zu leisten im Chons-Tempel in Theben (110 v.Chr.), ist W.Chr. 1l0A. 

87 Daß aber die Juden im täglichen Leben häufig schworen, geht aus Philo, Spec. II 6-
8 hervor, wo Übermaß und Leichtfertigkeit beim Schwören getadelt wird. Vgl. S. Lieber
man, Oaths and vows, Greek and Hellenism in Jewish Palestine, 1984, S. 87 ff. (in 
Hebräisch; freundlicher Hinweis von H.M. Cotton). 

88 In diesem Sinne Tcherikover durchgehend in seinen Prolegomena zu CPJ 1. Den 
hellenistischen Charakter dieser Institution, der nun freilich auch in unseren Papyri deutlich 
hervortritt, betonte andererseits besonders Zuckermann, Hellenistic Politeumata and the 
Jews, S. 180. 
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in Form von Ötaypallllcml und 1tpOetaYllo:ta erging. Was durch diese Be
stimmungen nicht geregelt war, konnte subsidär durch die sogenannten 
1tOAt1;U::01. VOIlOt entschieden werden. Wenn diese versagten, entschied die 
ÖtlC(lto'ta'tT\ yvoollll des Richters.89 Diese Abstufung der Rechtsmittel ist für 
uns durch P.Gurob 2,90 ein Protokoll vor dem Zehnmännergericht, über
liefert. Die Bedeutung des Terminus 1tOAt'ttlC01. VOIlOt ist nicht sicher ge
klärt.91 Nach J. Meleze-Modrzejewski waren die 1tOAt'ttlC01. VOIlOt nicht so 
sehr Rechtsvorschriften griechischer 1tOAEtC in Ägypten, sondern stellten vor 
allem das Gewohnheitsrecht unterschiedlicher ethnischer Gruppen dar, das 
nicht unbedingt schriftlich fixiert zu sein brauchte.92 Modrzejewski versteht 
den Pentateuch als 1tOAt'ttlCoc VOIlOC der Juden, der vom König ausdrücklich 
subsidiär als Rechtsquelle anerkannt worden sei, natürlich unter der Voraus
setzung' daß das Recht des Königs damit nicht eingeschränkt werde. Er 
vermutet, daß der König an der Übersetzung des Pentateuch vor allem auch 
ein juristisches Interesse gehabt habe.93 Vielleicht ist es kein Zufall, daß der 

89 Zu diesem System grundlegend Wolff, Justizwesen; ferner J. Meleze-Modrzejewski, 
Zum Justizwesen der Ptolemäer, ZRG Rom. Abt. 80, 1963, 42-82; ders., Nochmals zum 
Justizwesen der Ptolemäer, ZRG Rom. Abt. 105, 1988, 165-179; ders., Droit et justice 
dans le monde hellenistique au me siecle av.n.e.: experience lagide, Mneme G.A. Petro
poulou, I Athen 1984, S. 53-77 (= ders., L'Egypte ptolema'ique, Paris 21991, S. 23-46). 

90 P.Petr. III 21 g (= M.Chr. 21) = P. Gurob 2 (= Sel.Pap. II 256 = CPJ I 19); 226/5 
v.Chr. 

91 Dazu H.J. Wolff, Das Problem der Konkurrenz der Rechtsordnungen in der Antike, 
Heidelberg 1979 (Sitz.Ber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Philos.-hist Kl., 1979/5), S. 56 f.; 
Faktoren deLRechtsbildung im hellenistisch-römischen Aegypten, ZRG Rom. Abt., 70, 
1953, 20-57 (besonders S. 40 f.); Plurality of Law in Ptolemaic Egypt, R1DA, 3e ser., 
1960, S. 191-223 (besonders S. 213); Ptolemäisches Recht, Lexikon der Alten Welt, 
Zürich - Stuttgart 1965, Sp. 2531.; J. Meleze-Modrzejewski, ZRG Rom.Abt. 105, 1988, 
176 f. 

92 J. Meleze-ModrzejewsId, La regle de droit dans l'Egypte ptolemaYque, Essays in 
Honor ofC. Bradford Welles (ASP 1), New Haven 1966, S. 149-166; femerders., Le statut 
des Hellenes dans l'Egypte lagide, REG 96, 1983, 259; ders., Law and justice in Ptolemaic 
Egypt, in: M. J. Geller - H. Maehler, Legal Documents of the Hellenistic World, London 
1995, S. 1-19. 

93 J. Meleze-Modrzejewski, La regle de droit dans l'Egypte ptolemaYque, Essays in 
Honor of C. Bradford Welles (ASP 1), New Haven 1966, S. 155; ders., Les statut des 
Hellenes, REG 96, 1983, 259-260; ders., 'Livres sacres' et justice lagide, Symbolae C. 
Kunderewicz dedicatae (Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 21), Lodz 1986, S. 11-
44; ders., Jews of Egypt, S. 107-112; ders., Jewish Law and Hellenistic Legal Practice in 
the Light of Greek Papyri from Egypt, in: An Introduction to the History and Sources of 
Jewish Law, edited by N.S. Hecht et al., Oxford 1996, S. 83f. (= Jewish Law and Helle
nistic Legal Practice in the Light of Greek Papyri from Egypt, in: Collatio Iuris Romani. 
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Terminus 1tOA,l:nKol v6~ot gerade in einem Protokoll gebraucht wird, das 
einen Streit unter Juden zum Gegenstand hat. 

Mit einer Ausnahme, von der noch unten die Rede sein wird, lassen die 
Papyri leider nicht erkennen, inwieweit die Archonten jüdisches Recht be
rücksichtigt haben. In den Eingaben wurden sie in der Regel ja nur dazu auf
gefordert, den sich aus den Verträgen ergebenden Ansprüchen zum Durch
bruch zu verhelfen. Dieser Aufforderung scheinen sie - wie die Subskriptio
nen zeigen - in einer Weise nachgekommen zu sein, die dem Vorgehen pto
lemäischer Beamter durchaus vergleichbar ist, die mit ähnlichen Petitionen 

angegangen wurden. Im Vordergrund stehen auch hier exekutive Schutz- und 
Vollstreckungsmaßnahmen, die die Domäne der ptolemäischen Beamtenjustiz 

bildeten. So kann man aus den vorliegenden Papyri kaum etwas über eine 
spezifisch jüdische Gerichtsbarkeit lernen.94 

Wenn aber nun die vorliegenden Papyri vor allem die griechische Seite im 
Leben unseres Politeuma zeigen, so ist damit wenig oder nichts über den im 
Schatten bleibenden Teil jüdischer Traditionen gesagt. Die Befolgung ptole
mäischen Rechtes war ja zumindest zum Teil eine unumgängliche Folge des 
Umstandes, in einem fremden Land zu leben, eine Folge, welcher später im 
Talmud mifder Formel: ,,Das Recht des (regierenden) Staates ist das Recht" 
Rechnung getragen wurde (Babylonische Amora, Mar Samuel).95 Auch 

wenn die Papyri weitgehende Verwendung ptolemäischen Rechtes zeigen und 
damit weitere Belege des bisher schon gut belegten Ausmaßes der Helleni
sierung bieten, so läßt doch andererseits auch die wiederholte Erwähnung des 
1t(x'tptoc ÖPKOC und der Verweis auf den 1t(i'tptoc v6~oc deren Grenzen er

kennen. 

Etudes oodiees a Hans Ankum a l'occason de son 65e anniversaire I [Stud. Amstel. Xxxv 
Al, Arnsterdarn 1995, S. 304-306). 

94 Von dieser ist für die hellenistische Zeit überhaupt wenig bekannt. Gern wird in die
sem Zusammenhang Philons Schrift De specialibus legibus zitiert, die aber nicht erkennen 
läßt, in welchem Maß sie alexandrinische Rechtspraxis widerspiegelt oder doch eher nur 
Philons eigene Gedanken zu dieser Problematik zeigt. E. Goodenough, The Jurisprudence of 
the Jewish Courts in Egypt. Legal Administration by the Jews under the early Roman 
Empire as described by Philo Judaeus, New Haven, Conn. 1929, hat aus Philo die Prinzi
pien der Rechtsprechung der alexandrinischen Juden zu gewinnen gesucht, vgl. dazu die kri
tische Anmerkung von Tcherikover, Prolegomena, S. 32, Anrn. 84. und Modrzejewski, 
Zum Justizwesen der Ptolemäer, ZRG Rom. Abt. 80, 1963,49. 

95 Zitiert bei Tcherikover, Prolegomena, S. 36. Zur Bedeutung dieses Ausspruchs 
Wasserstein, Marriage Contract, S. 123ff. 
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Ein Bereich, wo vor allem zu erwarten ist, daß jüdisches Recht und jüdi
sche Tradition zur Geltung kommt, ist das Eherecht, das in unseren Eingaben 
zumindest zweimal berührt ist (3, 4).96 In 3 ist leider nur ein Heiratsvertrag 
erwähnt, ohne daß dessen Charakter deutlich wird. Er wird wie griechische 
Heiratsverträge C\)VOtKtcl.O'l) c'I)Y'Ypacpn genannt, was natürlich nicht aus
schließt, daß er jüdischer Tradition gefolgt sein kann. Daß aber bei Eheschlie
ßungen tatsächlich, wie zu erwarten, die eigene Tradition zur Geltung kam, 
sieht man in aller wünschenswerten Deutlichkeit in 4. In dieser Eingabe er
klärt der Petent, sich mit Nikaia, der Tochter des Lysimachos, verlobt zu 
haben (EJ.LVllC'tE'\)cO:J.LllV, Z. 5-6), und führt Klage gegen den Brautvater Lysi

machos, der seine Verlobte kurze Zeit später einem anderen Mann angetraut 
habe (C'I)VnpJ.L0KEV, Z. 19), ohne vom Petenten den herkömmlichen Scheide

brief (:9 Ei~tCJ.LEVOV 'tOU a1to~:acl.o'l) 'to ~'I)ß~l<?V, Z. 22-24) erhalten zu 
haben. Diese Vorgangsweise verstößt gegen jüdisches Eherecht, nach dem 

die Verlobung, auch Antrauung oder Ehebegründung genannt, nur durch eine 
förmliche Scheidung mittels eines Scheidebriefes rückgängig gemacht werden 
kann. Die Bezeichnung des Scheidebriefes weist auf Deuteronomium 24, 1-

4, wo er ebenfalls ßtßA.tOV a1toc'tacl.o'l) genannt wird. 
So zeigt gerade der zuletzt genannte Papyrus, wie leicht Schlagworte wie 

Assimilierung und Hellenisierung an der Oberfläche bleiben und unter Um

ständen in die Irre führen können. Daß die Juden im Rechtsverkehr von ihrer 
Umgebung nicht unbeeinflußt bleiben konnten und sich arrangieren mußten, 
ist in einem Land wie Ägypten, in dem man sich vor allem erst einmal be
haupten mußte, selbstverständlich. Daß die sogenannte Hellenisierung mehr 
als nur eine Seite hat, zeigt auch der schwerwiegende Schritt der Übersetzung 

des Pentateuch, welche zwar eine Folge der Hellenisierung war und diese 
verstärkte, aber auch als ein Versuch der Juden Alexandrias verstanden wer

den kann, ihr Erbe in eine griechisch gewordene Welt einzubringen, um es 

als Teil dieser Welt zu sichern und zu propagieren.97 

96 Vgl. auch 5. 
97 Tcherikover, Prolegomena, S. 3lf. und 77. Zur Bindung der Juden Ägyptens an ihre 

alte Heimat vgl. Tcherikover, Prolegomena, S. 43-44, 36, L.H. Feldman, Jew and Gentile 
in the Ancie~t World. Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian, Princeton 
1993, S. 56 .. 
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6. Onomastik 

Jüdische Namengebung wurde immer wieder als Indikator der Assimilie
rung anges~hen und ausgewertet.98 Daher sei abschließend das in unseren 
Papyri überlieferte Namenmaterial zusammengestellt Daß die Juden im ptole
mäischen Ägypten vor allem griechische Namen trugen, war aus den Papyri 
bereits bekannt. Auch die neuen Papyri bieten hier keine Überraschungen, 
sondern zeigen einmal mehr diese Tendenz.99 Ebenso wenig überraschend ist 
der hohe Anteil an theophoren und sogenannten dynastischen Namen, die im 
Folgenden gesondert hervorgehoben sind. Namen, die für Juden zumindest 
in Ägypten und der Kyrenaika bisher nicht belegt zu sein scheinen, sind 
durch kursiven Druck hervorgehoben. 

ßCOP08EO( 

ßcod8EO( 

E>EOOOClO( 
E>EoB6nj 
E>EoBotoc 
E>E6Bcopoc 

Theophore Namen 
7,2.26.29.38; 8,13.38 

19,5 

17,4100 

14,4.9 
6,2 bisAI; 8,6.37; 13,2; 17,2_3101 

6,17 

98 Tcherikover, Prolegomena, S. 27-30, 83-85; M. Hengel, Judentum und Hellenis
mus, Tübingen 1969, S. 114-120; Honigman, Les "Orientaux", S. 20-29 (mit ausführ
licher Bibliographie zu den semitischen Namen aus dem ptolemäischen und römischen 
Ägypten); Honigman, The Birth of a Diaspora, S. 93-127. Vgl. ferner Clarysse, Jews in 
Trikomia; Bohak, Good Jews, Bad Jews; Mussies, Jewish Personal Names, van der Horst, 
Ancient Jewish Epitaphs, Cohen, Names of the Translators und ders. Jewish Names. Für 
die semitischen Namen wurden auch die Arbeiten von Negev, Personal Names, Zadok, Pre
Hellenistic Israelite Anthroponymy and Prosopography, und Reyno1ds - Tannenbawn, Jews 
and God-Fearers herangezogen. 

99 Einen ähnlich hohen Anteil an griechischen Namen zeigten auch die Namen der 
Juden, die in CPR XVIII 7, 8, 9,11 bezeugt sind, wo 24 Juden 18 griechische Namen tra
gen, zu denen sich 'Icova8&( als einziger genuin jüdischer gesellt. Dieses Phänomen wurde 
besonders hervorgehoben von I.F. Fikhman, La papyrologie et les collections de papyrus en 
Israel, Proc.20th Int. Congress of Papyrologists, Copenhagen 23-29 August 1992, 
Copenhagen i994, S. 549. 

100 CPJ III, S. 176 führt als einzigen Belege für diesen Namen P.Tebt. III 2, 1019,8 
& 22 (= CPJ I 29, Tebt., 2. Jh. v.Chr.) auf. Vgl. auch P.Lugd.Bat. XX 21, 3-4 mit 
Komm. für einen weiteren Namenträger, der wohl Jude war. Für eine ausführliche 
Diskussion des Namens s. Cohen, Names of the Translators, S. 50-52 und vgl. Mussies, 
Jewish Personal Names, S. 248. 

101 Für eine ausführliche Diskussion des Namens s. Cohen, Names of the Translators, 
S.50-52. 
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TtJl.(58eoc 

'AAe~avlipoc 

'Av'tma:tpoc 

BepevilCT\ 

L\T]~,,'tptOC 

A'\)d~a.xoc 

N{"ata 
ll-rOAeJLa{a 
Il'toAe~a.tOC 

c]J{}"ur:na. 

~t1t1tOC 

AWaw 

'A~lW>via. 

'Avlip6~a.xoc 

'Avlip6vtlCOC 

'A1toU6&opoc 

:4pxara8oc 
rWoc 
Ei><ppavcop 

Z"vcov 
'1nnaMx 

Kphcov 

Mapcvac 
NtlCavcop 

'Ov7}cavÖpoc 

llAooda 

18,6.9;19,7 

6,7.10.27.42 

Einleitung 

" Dynastische " Namen 
1,1; 2,1; 17,9; 18,2 

17,3 

6,4; 9,2.47; 

3,2; 9,4.35.47 

4,6-7 Anm.19.28.33 
4,[6].21 

10,2 Anm. 

11,2 Anm. 
7,9.13.18 

2,3; 19,9-11 Anm. 

18,6.9 

14,2.8 

12,3.27 

1,3.25 

8,11102 

9,2 

Andere griechische Namen 

19,7 mit Anm. 

3,5.13.23.29; 13,6; 17,5 
8,14 Anm. 
13,2 

19,5 
17,2 

12,2.4.26; 19,2 

19,6 

8,1l.38 

IIOA'\)[ (vielleicht lloAvawoc) 13,2 
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102 Vgl. den fragmentarisch erhaltenen und in hebräischen Buchstaben geschriebenen 
Namen, der in CPJ m 1425 (= nGRE 4) mit vorsichtiger Zurückhaltung als 'A1tOAA6licopoc 
gedeutet wurde. Auch in nGRE 4 ging man vorsichtig vor, da A1tOAA6licopoc sonst unter 
ägyptischen Juden nicht bezeugt sei. In nGRE 155 (Hermupolis, wahrscheinlich aus dem 
Jahre 79 v.Chr.) heißt aber der Sohn eines einen semitischen Namen tragenden Mannes 
'A1toU6licopoc. Wenn man sich ferner die Apollo-Namen der Idumäer in Erinnerung ruft 
(vgl. Bohak, Good Jews, Bad Jews, S. 108 mit Anm. 13), überrascht der Name weniger. 
Die Ansicht von Clarysee, Jews in Trikomia, S. 200, .. Jews tended to avoid pagan 
theophoric names such as Apollodoros or Aphrodisia", läßt sich daher relativieren. 
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IIoMJI('r(J)p 
IIpw-ro}J.aXoc 
Cteq>avoc 

Ctpu'tcov 

C(J)('rpanj 
TpUq>cov 

~D.u:ypoc 

~zA.k'ra 

~!MMaC 

Xatpelac 

Xap1/lvp-roc 

Urkunden aus dem Politeuma der Juden von Heraldeopolis 

5,2.3 

3,2 
17,10103 

6,17; 17,1; 18,[2].12 

5,6.10.16 
12,2 Anm. 

5,9 
8,18 
4,3 bis.32; 4,3; 9,5.26 
17,1 
19,6 

Griech. Namen, die phonetische Ähnlichkeiten mit einem semitischen 
aufweisen 

'Iucrcov 

'IaKooßtc 

1(J)va 

IIE'tauc 

TaAo,k 

19,8 Anm. 

11,3 Anm. 

Genuin jüdische Namen 

6,18104 

7,17.27.29.32.34105 

7,3.12 Anm. 

2,3 Anm. 

5,11 Anm. 

Thrakischer Name 

Ägyptische Namen 

103 Vgl. die in CRIPEL 19, 1998,93 und 95, publizierte Grabinschrift, wo der Name 
unter vermutlich jüdischen Grabsteinen auftaucht. 

104 Zur Verwendung des Namen Jakob siehe Tcherikover, Prolegomena, S. 84; Honig
man, The Birth of a Diaspora, S. 122; Honigman, Les "Orientaux", S. 83-86. 

105 Der weder in Pape-Benseler noch in LGPN I-lilA + Annex verzeichnete Name ist 
entweder als hypokoristisch für 'Icoava (zu 'Icoavva bzw. 'Icoava, s. Honigman, Les 
"Orientaux" , S. 96) zu verstehen oder als Femininum zu 'Icovac, einem Namen, den 
Honigman, Les "Orientaux" , S. 99 als selbstständigen Namen (also nicht zu 'Icova8ac zu 
gesellen) deutet. 
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7. Äußere Merkmale der Urkunden 

Die Papyrus blätter, die im Rahmen dieses Archivs auf uns gekommen 
sind, scheinen in der Regel eine Höhe von 30-32 cm gehabt zu haben)06 Sie 

wurden also von Rollen geschnitten, die 30-32 cm hoch waren. Die Breite 
der Blätter variiert zwischen 9 und 15 cm. 

Wie im 2. Jahrhundert üblich, unterscheiden sich Eingaben und Beamten
korrespondenz in der Art der Beschriftung. Die Eingaben sind so beschrie
ben, wie man das auch innerhalb einer Rolle gemacht hätte, wo man eine Ko
lumne neben die andere setzte; die Zeilen folgen dem Faserverlauf auf dem 
Rekto. Bei der Beamtenkorrespondenz hingegen (18-20) wurde das Blatt um 

90 Grad gedreht, so daß die Zeilen nun die gesamte Höhe der Rolle einnah
men und die Beschriftung auf dem Rekto gegen den Faserverlauf erfolgte. In 
diesem zweiten Fall spricht man heute von einer Beschriftung charta trans
versa.107 Unter unseren Stücken, die diese Art der Beschriftung ausweisen, 
ist nirgends mehr der Papyrus in voller Breite vorhanden, wir können aber 
vermuten, daß auch in diesen Fällen die Rolle, von der die Stücke geschnitten 
wurden, etwa 30-32 cm hoch war. So ist bei Nr. 18 und 19 der charta 
transversa beschriebene Brief nur mehr in einer Breite von 15 bzw. 13,7 cm 
erhalten, der Grund für den Verlust des halben Papyrus liegt aber bei beiden 
Stücken offenbar darin, daß sie in der Mitte gefaltet wurden und entlang die
ser Faltung auseinanderbrachen. 

Solche Faltungen sind auch sonst noch erkennbar. So läßt sich z.B. im 
Fall von 8 aus Beschädigungen des Papyrus erkennen, daß .dieser Papyrus 
einmal längs und einmal quer gefaltet worden ist Die Adresse auf dem Verso 
wurde dann nach der Faltung auf die Seite geschrieben, die außen zu liegen 

kam.108 

An formalen Eigenheiten läßt sich ferner beobachten: 

106 Diese Höhe ist noch erkennbar in 1,3,6,7 und 9. 
107 Zu dieser in unserer Zeit üblichen Verfahrensweise Turner, Recto and Verso, S. 35, 

P.Mich. I, S. 58, ferner z.B. SB XVI 12287 (= P.Stras. n 93), P.Stras. n 94 und 95, 
P.Köln VI 258-260 und 262-263. 

108 So erklärt sich, daß der Vermerk auf der Rückseite manchmal auf der oberen Hälfte 
(1,4,6,7,11: 12, 13, 14) und manchmal auf der unteren Hälfte des Blattes (8,9) steht. 
Somit ist auch vorstellbar, daß die Texte, die nur fragmentarisch und ohne einen Vermerk 
auf der Rückseite erhalten sind (2, 5, 10, 15, 16), durchaus einen solchen Vermerk gehabt 
haben. Einzig bei 3 ist mit Sicherheit festzustellen, daß kein Vermerk auf der Rückseite 
vorhanden war. 
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Bei den meisten Eingaben ist die Adresse am Beginn leicht ausgerückt. 109 

Wiederholt fmdet sich Paragraphos, zum Teil am Ende des Textes (6, 32; 
8, 36; 9, 41; 15, 13; 18, 11; 19, 4), seltener innerhalb des Textes (3, 21; 6, 
8.10), einmal auch am Anfang (9,1). 

Bei einem Teil der Eingaben finden sich Bearbeitungsvermerke, die zu
meist unter die letzte Zeile der Eingabe gesetzt wurden (so in 1,6,7,9,16). 
In 4 und 8 steht der Bearbeitungsvermerk über der ersten Zeile. 

Auch bei den amtlichen Briefen wurden Bearbeitungsvermerke sowohl 
oberhalb als auch unterhalb des Textes geschrieben (18, 1; 20, 1.6-7). 

Auf dem Verso ist häufig noch die Adresse vorhanden, daneben von an
derer Hand das Eingangsdatum mit der Angabe des Betreffs. Auf dem Verso 
der Eingabe 7 fmdet sich sogar noch das Urteil, das die Archonten verkündet 
haben. 

Unter allen Urkunden des Archivs scheint nirgendwo mit Sicherheit ein 
und dieselbe Hand in mehreren Texten oder Bearbeitungsvermerken nach
weisbar zu sein, was nicht allzu auffällig ist, da die Papyri aus verschiedenen 
Jahren stammen. 

109 Die Ausrückung variiert zwischen 0,3 und 1 cm. Erkennbar ist diese AUSfÜckung 
der Adresse in 1,2,4,5,8,9, 10, 11, 12 und 13. In 1, 2 und 8 sind zwei Zeilen ausge
rückt, da sich die Adresse in diesen Fällen über zwei Zeilen erstreckt. Nicht ausgerückt ist 
die Adresse in 3, 6 und 7. Bei den übrigen Eingaben (15, 16) ist die Adresse verloren. 

Die Ausrückung der Adresse läßt sich bei Eingaben auch sonst im 2. und 1. Jh. v.Chr. 
beobachten, vgl. UPZ I 5 (163 v.Chr.), 122 (157 v.Chr.), II 189 (= P.Tor.Choach. 3, 
112/111 v.Chr.), 193 (= P.Tor.Choach. 5 B, 110 v.Chr.), P.Merton 15 (149/135 v. Chr.), 
ferner P .Rainer Cent 50-56 (1. Hälfte 1. Jh. v.Chr.), BGU vm 1813-1870 (1. Jh. v.Chr.; 
vgl. dazu P .Rainer Cent., S. 321). Zwei frühe Beispiele sind SB XX 14999, 1 (217 v.Chr.) 
und P.Hels. 12, 1 (wn 195-192 v.Chr.). 



Nr. 1-16: Petitionen 

1. AN DEN POLITARCHENALEXANDROSUND DAS POLITEUMA 
WEGEN HYBRIS 

P Heidlnv. G 4927 
7. Okt. 135 v.ehr. 

9,Ox32,Ocm 
TafelI, VIa 

Herakleopolites 

Alle Ränder sind erhalten: oben 2,5 cm; unten 8,5 cm; links 1,6-2,2 cm; 

rechts 0,6-2,2 cm. Die Zeilen 1-2 sind um 0,5 cm nach links ausgerückt. Die 

Schrift läuft mit den Fasern. Von dem sonst gut erhaltenen Papyrusblatt fehlt 
ein großes Stück im Bereich der Z. 20-24. Die Rückseite, auf der die Schrift 

ebenfalls mit den Fasern verläuft, trägt Eingangsdatum und Betreff. 

Der Jude Andronikos führt Beschwerde gegen Nikarchos, einen Hafen
bewohner ('trov an:o 'tou öPILOU). Nikarchos habe auf offener Straße eine 

Auseinandersetzung herbeigeführt, bei der Juden (n:oAüat) und Nicht juden 

(aAAocpuAm) anwesend waren. Es wird gebeten, den Widersacher vorzula
den und em:e Entscheidung zu fällen. 

Zu Eingaben vergleichbaren Inhalts s. die Anm. zu Z. 8-13 und Di Biton

to, Petizioni al re, S. 22 und Petizioni ai funzionari, S. 76. Hervorzuheben 

sind seltenere Wörter wie alLcptAoyta und E~En:{'tTlOEc und die Wendung aYE

Vll'toc ahta . 

Zur Bezeichung der Mitglieder des Politeuma als n:oAl'tat und der Unter

scheidung zwischen jüdischen Bürgern (n:OAl'tat) und Nicht juden (aAA.Ocpu

AOt) s. oben S. 22-23. 

Rand 

'AAE~av~I?C?~ n:oAt'tapX1lt 

~~t 'trot n:<?~~'tc6lLa'tt 
n:apa '~~~POVtKOU 

4 'trov EK 'tou n:OAt'tEU-... -
1L~'tOC. 'tflt tß 'tou 

EVE~:C?:oc 1L1J~?~ 
NtKapxoc 'trov an:o 'tou 
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8 öpJ.LOU CU~:rtC(lJ.LEV?~ 
I;l<?[ t ]E~~~h''1 OEC 
EV 'Cil t 1tMx.'Cetat 
uJ.LCj>v..oyiav eox J.LEv 

12 EAOtöOpet !lE 1tOAAa 

Kat u~i.t!lova, 
~~'CEPOV OE Kat E1te
Cj>Epev !lOt uyevll'Cov 

16 ai 'Ctav 1tapov'Coov 
'ttvrov Kat 1tOAt'Crov 
Kat UAAOCj>UAoov. 

O~? ~s~ro 1tpOC-
20 KaAECU!levOUc au:?v 

~taMx.ß~~~ ~~f?[1.] 
au'Cou. 

[ EU'CU h[ Ei 'CE.] _ 
2. Hand 24 (E'COUC) A~ eoo(-o8) tß EV'CO? . [ ? ] 7. Oktober 135 

Verso: 25 
26 

Rand 

(E'COUC) A~ eooM tß 'AvOpovtKoU 1tp(oc) 7. akt. 135 

Nt~~f?~<?~ .. 

1 Zum Amt des Politarchen und zum Politeuma s. oben S. lOff. 
4-5 Zur Angabe 'Crov EK 'Cou 1tOAt'CEu!la'Coc oben S. 18, Anm. 58 und 59. 
6 Von !lT)voc sieht man nur Teile von My und Eta deutlich. An der hori-

zontalen Bruchlinie sind winzige Reste der folgenden drei Buchstaben zu 
erkennen. 

7 Der Personenname Nikarchos, der außerhalb Ägyptens sehr geläufig ist, 
kommt in den Papyri nicht häufig vor: P .Hib. I 31 Fr. A, 11 (Hibeh, ca. 270 
v.ehr.) und Fr. B, 21 (Hibeh, ca. 270 v.ehr.); P.Yale I 46, 15 (Herkunft 
unbekannt, 246-221 v.ehr.); P.Petr. m 135, 11-12 (Gurob, 3. Jh. v.Chr.); 
P.Cair.Zen. IV 59651, 1-2 und 20 (Philadelphia, 3. Jh. v.Chr.); BGU vm 
1827, 6 (Herakleopolites, 51 v.ehr.). Er findet sich ferner inschriftlich in 
Ägypten in SB I 3086,3754 a, m 6472 und V 8066, 60 (= LHermopolis 6). 

In dem nabatäischen Vertrag P.Yadin 36 (= J. Starcky, Un contrat naba
teen sur papyrus, Revue Biblique 61, 1954, 161-181, vgl. ferner ZPE 107, 
1995, 126, Anm. 3), der sich in die Jahre 59-69 n.ehr. datieren läßt und aus 
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dem Gebiet Edom und Moab kommt, tritt ein gewisser Jude namens Eleazar, 
Sohn des Nikarchos auf (Negev, Personal Names, S. 43, Nr. 733). Somit ist 
der Personenname Nikarchos auch im jüdischen Milieu bezeugt. Auf Grund 
der Herkunft 'trov a1to 'tou öPIlOU wird man aber in unserem Nikarchos 
keinen Juden sehen dürfen (s. oben S. 12). 

8-13 Vgl. insbes. BGU VI 1247,9-10 (= Porten, Elephantine Papyri, D 

8, S. 420-421, Syene oder Ombos, 137 v.Chr.): av'ttAoyiav Ilot cuc'tll

ca.[IlE]vou E~E1ti't1l0EC EC?~ IlEv EAot06pEt IlE 1t[O]AA[U K]a~ acmllova. Zur 
Wendung av'ttAoyiav 1l0t (oder 1tpOC IlE) cuvic'tac8at, vgl. ferner P.Grenf. 
I 38, 7-8 (Pathyrites, 170 v.Chr.), P.Giss.Univ. I 9, 5 (Euhemeria, 131 
v.Chr.), PSI m 167, 14-15 (Thinites, 118 v.Chr.). Vgl. auch P.Tebt. I 44, 

13-18 (= W.Chr. 118, Kerkeosiris, 114 v.Chr.) EV ['t]rot OEOllAffillEVffit 

'Ic[td]ffit cUC'tllcaIlEVOC [IlOt lla]XTlv Kat. Effi[C IlEV 't]tvoc EAOtO[OPllcE 
1tOAAU] Kat. aCXTlllo[va] (BL II 2, 169), ÜC'tEPOV OE E1tt1t1l0ftca.c EOffiKEV 

1tA1lYUC 1tAdouc, ~t [E]tXEV paßoffit. 
8-11 all<PtAoyia ist ein seltenes Synonym zu dem viel häufigeren av'tt

Aoyia. Vgl. das Scholion zu der in Hes. Th. 229 erwähnten 'AIl<PtAAoyia, 

der Tochter der Eris: all<PtAoyiac· av'ttAoyiac. TLG verzeichnet nur 21 
Belege für all<PtAoyia, darunter als früheste Belege D.H. 8,91, App. Hann. 
46 und fünf Stellen bei Plutarch, z.B. Agis 21. In den Papyri ist all<PtAoyia 
erst dreimal und nur spät bezeugt: SB I 5676, 11 (Hermopolis, 232 n.Chr.); 
P.Neph. 31, 10 (Herakleopolites?, 335 n.Chr.); P.Cair.Masp. m 67314,24 
(Antinoopolis, 569/570 n.Chr.). Der vorliegende Beleg ist somit nicht nur 

der erste in den ptolemäischen Papyri, sondern der früheste in der Prosa 

überhaupt. 
9 E~E1ti't1l0EC ist in den Papyri lediglich in BGU VI 1247, 9 (Syene oder 

Ombos, 137 v.Chr.) bezeugt. Zur Bedeutung vgl. MacDowell zu Demosth., 

Gegen Meidias 56: ,,'from an ulterior motive', to obtain some advantage for 

himself". 

11-14 EffiC IlEV ... ~~'tEPOV OE: Zum Gebrauchvon EffiC !-1Ev in demonstra
tivem Sinn = 'tEffiC s. Mayser, Grammatik II 1, S. 58 Anm. 1; II 2, S. 524 
Anm. und Schwyzer - Debrunner, GG, S. 651. Neben den Belegen bei 
Mayser vgL auch P.Tebt. m 1, 776, 16 (Tebtynis, frühes 2. Jh. v.Chr.). 

14-16 Zur Wendung E1tt<pEPUV 'ttvt. ai-tiav vgl. SB XX 15036, 11 und 
18 (= CPR I 232, Hermopolis, 2.-3. Jh. n.Chr.). Für die Junktur aYEvll'toC 
ai'tia ("grundlose Anschuldigung") vgl. CPR XV 15, 16 (Soknopaiu Nesos, 
7-4 v.Chr.) und Aeschin. 3, 225. Ebenso in SB XX 14708, 41 (Theadel-
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phia, 151 v.Chr.) E1tevEyKa.c J.LOt a. .. 'tov a.i'tta.v, wo nun nach Tyche 6, 
1991, Tafel 9, ay~~1'\'tov gelesen werden kann. 

17-18 Zu 1tOA.t'toov und aAAo<pUA.ffiV s. auch oben S. 22-23. Wir haben 

hier ein Zeugnis für die Verwendung von 1tOA.t't1'\c in der Bedeutung "Mit

glied des Politeuma". Diese Möglichkeit der Bedeutung wurde bestritten von 

ZuckelUlan, Hellenistic politeumata and the Jews, S. 184, M6Ieze-Modrze

jewski, Jewish Law , S. 301-302; Jews of Egypt, S. 82; How to be a Jew, 

S. 79, Lüderitz, What is the Politeuma?, S. 195. VgL auch Trebilco, Jewish 

Communities in Asia Minor, S. 171 mit Anm. 12 auf S. 257, wo auch die äl

tere Literatur, die die Möglichkeit der Verwendung des Wortes 1tOA.t't1'\c für 
ein Mitglied eines Politeuma einräumte, zitiert wird. Trebilco hält es im übri

gen für möglich, daß sich die Juden in Sardis im 1. Jh. v.Chr. innerhalb 

ihres eigenen Politeuma 1tOA.t'ta.t nannten, ist jedoch davon überzeugt, daß 

die griechischen Bürger der Stadt Sardis ihre jüdischen Mitbewohner nicht 

mit dem Terminus 1tOAt'tT!C bezeichnet hätten. 
Zur Bedeutung des Wortes aA.A.O<puA.OC im Sinne von ,,Philister" oder 

"Nicht jude" vgL Delling, Bewältigung der Diasporasituation, S. 13-14 (mit 
Anm. 35 und 36) und Barc1ay, Jews in the Mediterranean Diaspora, S. 405. 
In der sog€1:p.annten "warning inscription" am herodischen Tempel in Jeru
salem wird das Wort aA.A.oyevftc verwendet, um die Nicht juden zu bezeich
nen, denen der Zutritt zum zweiten Bezirk verwehrt wurde (CIJud TI 1400 = 
OGIS TI 598; ein weiteres, fragmentarisches Exemplar, das sich durch die 
früher gefundene Inschrift ergänzen läßt, ist SEG vrn 169). In BJ 5, 194 
paraphrasiert Josephus diese Inschrift und verwendet statt aAAoyevftc das 
Adjektiv aA.A.O<puAoC, vgl. dazu W. Dittenberger zu OGIS II 598, 1 und 
TIGRE, S. 196 über aAA.oyevftc. Zur Verwendung der Variante aAAoe9vftc 
vgl. auch Jos. AJ 15,417. Für eine Behandlung anderer Bedeutungen dieses 
Wortes in den Papyri s. J. Gascou, Les AAAO<l>YAOI, REG 110, 1997, S. 
285-294. 

21-22 Für die Wendung Ota.A.a.ßetv 1tepl (X.'Il'tOU vgl. neben vielen anderen 

Stellen z.B. UPZ I 5, 50-51 (Memphis, 163 v.Chr.) und P.Amh. II 35, 44-
45 (= W.Chr. 68, Soknopaiu Nesos, 132 v.Chr.). 

24 Zur Form des Stigma mit den langgezogenen Waagerechten vgl. 9, 46. 
ero(u9):;"zur Abkürzung mit Omega über Theta vgl. 18, 1 und die Abbil

dung zu O.Leid. I 15, 1 (= O.Wilck. 1315, Diospolis Magna, 107 v.Chr.), 

ferner PSI rn 169, 1 und 170, 1 (beide Thinites, 118 v.Chr.). 

ev'to? . [ ? ]: ein Teil des zweiten Bogens des Omega ist noch zu kennen. 

Nach einer kleinen Lücke steht ein kurzer, waagerechter Tintenstrich. EV 
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'tC?[t] ?[Pllon.] bietet sich an, aber der Platz zwischen dem Omega und dem 
folgenden Tintenstrich scheint für die Ergänzung eines Iota recht knapp zu 

sein. 

Übersetzung 
An den Politarchen Alexandros und das Politeuma von Andronikos, einem 

Angehörigen des Politeuma. Am 12. des gegenwärtigen Monats fing Nikar
chos, zugehörig zu den Hafenbewohnern, absichtlich auf der Straße einen 

Streit an. Er beschimpfte mich lange und unziemlich, dann beschuldigte er 
mich auch grundlos in Anwesenheit einiger Personen, sowohl von Mitglie
dern des Politeuma (1tOAt'tat) als auch von Nicht juden (aAA.OqlUAOt). Daher 
bitte ich, ihn vorzuladen und eine Entscheidung gegen ihn zu treffen. [Lebt 
wohl.] 
(2. Hand) Im 36. Jahr, am 12. Thoth im [Hafen?] 

Verso: 
Im 36. Jahr, am 12. Thoth. Andronikos gegen Nikarchos. 



2. AN DEN POLITARCHEN ALEXANDROS UND DAS POLITEUMA 

WEGEN FREILASSUNG AUS DEM GEFÄNGNIS 

P.HeidJnv. G 4877 
ca. 135 v.ehr. 

10.8 x 15.8 cm 
Ta/elII 

Herakleopolites 

An drei Seiten sind die Ränder noch erhalten: oben 2 cm; links 1,3-2,2 
cm; rechts 0,0-1,5 cm. Der untere Rand ist abgebrochen. Die Zeilen 1-2 sind 
um 0,8-1,0 cm nach links ausgerückt. Die Schrift läuft mit den Fasern. Nach 
Z. 18 bricht der Text ab, es dürften aber nur noch die üblichen Schlußworte 
fehlen. Am linken Rand offenbar noch Spuren von Schrift, die gegen die Fa
sern geschrieben war. 

Auf der Rückseite noch Reste einer Kolumne (zwischen 2,0-4,0 cm breit), 
deren Zeilen leicht schräg liegen. Sie lassen sich kaum entziffern und sind 
wohl nur Abdruck eines anderen Textes der Kartonage. 

Der Petent bittet um Entlassung aus dem Gefängnis. Eingaben ähnlichen 
Inhalts nennt Di Bitonto, Petizioni al re, S. 25-26 und Frammenti di peti
zioni, S. 135. Hinzu kommt P.Duk.Inv. 677 (ZPE 116, 1997, 141-146). 
Die Gründe für die Verhaftung gehen aus dem Text nicht hervor. Beklagt 
wird in formelhaften Wendungen lediglich das Fehlen des Nötigsten, der 
Aufenthalt in der Fremde und das Dahinsiechen im Gefängnis, ohne daß sich 
Rückschlüsse auf die konkrete Situation ergeben. In ähnlich formelhafter 
Weise z.B. P.Petr. 11 19, Fr. 1a und 1b (Arsinoites, 3. Jh. v.ehr.): ~E'ta ... 
h:€'tdac (Z. 2), otEc8at [ ... ~ [EK 'tflc] </m[A.a]Jci1c, C\)VExo~at yap E~ [cpu
A.aKflt e1xeov ou8ev 'tOOV o€6v'teov (Z. 8-10 mit BL I 358) und '(va ~Tt CU~ßTlt 
~Ot Kat EV 'tflt cpuA.aJci1t Ka'tacp8apllvat (lb mit BL I 358). 

Der in der ersten Zeile genannte Politarch Alexandros ist aus 1 (vom 7. 
Okt. 135 v.ehr.) bekannt, wodurch wir den vorliegenden Text vermutlich 
auch auf ca. 135 v.ehr. datieren dürfen. 

Im Rahmen unseres Archivs läßt sich der vorliegende Papyrus auch mit 17 
vergleichen, wo ein gewisser Straton vom Politarchen Euphranor und den Ar
chonten angewiesen wird, uns weiter nicht bekannte Leute aus der Umge
bung eines Alexandros aus dem Gefängnis zu entlassen. Zur Gerichtsbarkeit 
der Archonten und des Politarchen s. oben S. 11ff. 



2. An den Politarchen Alexandros wegen Freilassung aus dem Gefangnis 41 

Rand 

'AA,E~avopo)t 1toA,1.'tapXT\1. Kat 't0~ 

1tOA,1.'tE'UIJ.Il'tl. 

1tapa IIE'tau'toe 'tou <P1.A,t1t1tOU 

4 'Iou~aiou 'tou euvExollEVOU 

EV -ril1. q>uA,aJcil1.. E1td 

'tt)'yxav~~ Ka'ta~tCOe 

VEVOU~E:'J~~~oe, 
8 Kat 1telpaV q>UA,a~e 

~~~'l)q>cOe 1.K~~~~ 'tE 
11IlEpae Ka'tEcp8ae-

IlEvoe rov ~~~ SE~'l)e, 
12 KOUK EXCOV 'ta ava')'Kala, 

a~1.ffi OEollEvoe IlEe' iKE

'teiae Il'h ~~Ee~~~~V IlE 
aA,A,' ~~~ q>~~v'l):~~ av'tl.A,aßo-

16 ~vou~ ~'!'? euv'ta~a1. 
avaKaA,~~~~ai IlE EK 'tfle 
[q>uA,aJcile Spuren 

6 'tUyxavro 

3 Zur Akzentuierung der Namen auf -coe, -co'toe und ihrer Varianten s. W. 

Clarysse, Greek Accents on Egyptian Names, ZPE 119, 1997, 182-183. 
Es ist auffällig, daß der jüdische Petent einen rein ägyptischen, theophoren 

Namen hat, welcher bedeutet: "der, den sie (die Götter) gegeben haben" 

(Demot. Nb., Bd. I, S. 296), während sein Vater einen in der Argea

dendynastie verbreiteten Namen trägt. Im ganzen Archiv findet sich nur noch 

ein Fall, wo eine Person vermutlich jüdischer Abstammung einen ägyptischen 

Namen hat: TaA,oue in 5, 11. Es gab jedoch schon früher einen sicheren 

Beleg für einen ägyptischen Juden, der den Namen Petaus trug: P.Hamb I 2, 

4-6 (= CPJ 11 417, Babyion, Heliopolites, 59 n.Chr.) IIE'tcOe XEA,KtOU Kat 

... oi 'tpic 'louoalO1.. Bei zwei anderen Trägern dieses Namens in nGRE 99 
und 111 ist nicht sicher zu entscheiden, ob es sich um Juden handelte (vgl. 

Horbury - Noy zu nGRE 111 und Bohak, Good Jews, Bad Jews, S. 106-

107). 
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Soweit wir wissen, wurden in ptolemäischer Zeit ägyptische Namen von 
Juden selten verwendet; s. zu CPJ m 515,2 (= P.Stras. V 301), wo CPJ 9, 
38,44,99 als Beispiele zitiert werden; vgL ferner CPJ I, S. 43. Eindeutig 
sind die Belege CPJ I 9 IIaetc 'Iouoatoc und 38 ü:roc 'Iouoatoc. Bei CPJ I 
44 'i'Qpoc Caßa'tat't[oc] und 99 'i'Qpoc COUAlOC ergibt sich die Zuweisung 

nur aus dem Vatersnamen. 
Der Name <1>iA t1t7tOC ist unter Juden gut belegt (s. zu 19, 9-11 Anm.). 
6 'tuyxav~~: Zu -on statt -00 Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 112-

114. 
lCa'ta~iooc: die Schreibweise von -ooc am Ende des Wortes ist der Buch

stabenfolge in ei~1JCPchc (Z. 8) sehr ähnlich. Nach dem Sigma sind Spuren er
kennbar, die wie ein Epsilon aussehen. Es handelt sich dabei aber wohl nur 
um einen bedeutungslosen Tintenabdruck. 

Zu lCa'ta~iooc, das in der Literatur und in den Papyri selten bezeugt ist, 

Mayser, Gammatik 132, S. 102 und 199, wo auf die adverbielle Verwendung 
bei Polybios (1, 88, 5 und 8, 10,5) aufmerksam gemacht wird. Der einzige 
Beleg in den Papyri war bisher BGU IV 1138, 22 (= M.Chr. 100, Alexan

dria, 19 v.Chr.): lCat au'to(v) ~~~~~~sat lCa'ta~iooc. VgL Plb. 1,88,5 'tOuc 
ai'tiouc 'tllc a7tOc'tacEooc 'ttJ.looPTtcacSat lCa'ta~iooc. In den Inschriften ist 
lCa'ta~iooc hingegen gut belegt. In Ehreninschriften kommt es oft in Verbin
dung mit 'ttJ.laV vor; vgl. Larfeld, Griechische Epigraphik, S. 377 ff., bes. S. 
379, und z.B. OGIS I 6, 17-19 (aus Skepsis in der Troas) Ö7tooC 0' <Xv 

'Av'tiyovoc 'ttJ.lllSllt lCa'ta~iooc 'troJ.l 7tE7tpaYJ.lEvoov und IG IJ2 1006, 89 (= 

SEG XIX 108) 'ttJ.l[rov ]'tEC lCa'ta~{ooc). 

6-7 'tuyxav~~ ... VEVOU~E:1J~~':'OC: ZU 'tuyxavoo + Part. Pett. Mayser, 
Grammatik 11 1, S. 206 und 11 2, S. 180. 

Zum Eingeständnis des Petenten, daß seine Zurechtweisung berechtigt ist, 

vgL P.Cair. m 59495, 2-3 (Philadelphia?, Mitte des 3. Jh. v.Chr.). Auch in 
diesem Papyrus wird kein Grund für die Inhaftierung genannt. 

7 Alle bislang bekannten Papyrusbelege für VOUSE'tEoo stammen erst aus 

römischer und byzantinischer Zeit: P.Brem. 61, 31-32 (Hermopolis, 113-
120 n.Chr.); P.Fouad 25 Rekto, KoI. 11 18 (Herkunft unbekannt, 2. Jh. 
n.Chr.); SB m 6263, 26--27 (Alexandria?, 2. Hälfte des 2. Jh. n.Chr.); PSI 

xm 1334, 18 (Oxyrhynchites?, 3. Jh. n.Chr.); P.Grenf. 11 93, 3 (Apollono
polis?, 6.-7. Jh. n.Chr.). Zum Bedeutungsumfang von VOUSE'tEoo ("ermah
nen, warnen" neben "zurechtweisen" und "züchtigen") C. Spicq, Notes de 
lexicographie neo-testamentaire, Göttingen 1978, S. 585-588. 
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8-9 Zu 1tEtpuV 'ttVOC Aa.!J.ßUVEW vgl. UPZ I 110, 129-130 (Memphis?, 
164 v.Chr.) lCat !J.Tt ßOUAEC8E 1tetpav Aa!J.ßUVEtV 'twv E~alCoAou80u(v)'tcov 
E1tt:[i]l:lco~ und 9, 30 ~~~t'teiac 1tEtpav ~aI:lßu~~~~, ferner Ep.Hebr. 11, 36 
ihEPOt OE E!J.1taty!J.wv lCClt !J.ClC'ttycov 1tEtpav EAaßov, E'tt OE OEC!J.WV lCat 
cpuAalcilc. 

9-11 Nach llC~~~~ 'tE sieht man noch Tintenspuren, so daß man auf den 
Gedanken kommen könnte, daß hier llC~~~~ 'tE ~q>' oder llC~~~~ 't' Eq>' stand. 
Die mittlere Haste des Epsilon in 'tE scheint lang gezogen zu sein. Dahinter 
sieht man eine Rundung, an deren Spitze ein waagerechter Tintenstrich zu 
erkennen ist, danach sind Teile einer langen Senkrechte zu sehen, die zu 
einem Phi gehören könnte. Für die scriptio plena 'tE ~q>' wäre aber zu wenig 
Platz vorhanden, auch fehlte die Rundung des zweiten Epsilon; 't' Eq>' zu 
lesen, wäre hingegen möglich. Die Wortstellung, die literarisch wäre, und die 
falsche Silbentrennung ('t' Elcp' 1't!J.Epac wäre zu erwarten) sprechen aber 
gegen diese Lesung. Daher ist es vorzuziehen, die Tintenspuren nach 'tE nur 
für einen Abdruck von Tinte zu halten, der nicht zum Text gehört. Der 
Papyrus weist auch an anderen Stellen solche Abdrücke auf, so in Z. 10 nach 
lCa'tEcp8a.1?-' ferner zwischen Z. 9 und 10 am Zeilenanfang und in Z. 16. 

llC~~~~ 'tE I 1't!J.EpClC lCCl'tEcp8Cl~I!J.EVOC: vgl. UPZ 11 16211 15-16 (= M.Chr. 
31 = P.Tor.Choach. 12, Theben, 117 v.Chr.) Eyro 0' ECP' llCavac 1't!J.Epac 
lCa'tacp8ape1.c llva'Y1Cudhw - - - uvaAuC<X.t Eic 'to 'tE'taY!J.Evov oder auch 
BGU VllI 1847, 21 (Herakleopolites, 51/50 oder 50/49 v.Chr.) [l]lCavov 
xp6vov lCCl'tEcp8ap!J.EvOt, eine Petition, in der es auch um Entlassung aus dem 
Gefängnis geht. Für E1tt (oder Ecp') llCavac 1't!J.Epac vgl. auch BGU XI 2063, 
15 (Philadelphia, ca. 157-162 n.Chr.) und SB VI 8988, 32-33 (Apollono
polis, 647 n.Chr.). In den Papyri gibt es keine Beispiele für die Wendung 
llCavac 1't!J.Epac ohne Präposition, aber vgl. aus der Literatur: Dsc. 1, 45, 1 
(gegenüber 1, 100,2 ECP' llCavac 1't!J.Epac); Act.Ap. 18, 18. 

10 Zwischen 1't!J.Epac und lCa'tEcp8ap!J.Evoc befindet sich ein Spatium. 
10-11 Vgl. P.Cair.Zen. III 59520, 8-9 (Krokodilpolis?, Mitte 3. Jh. 

v.Chr.) oEo!J.at o-üv [co]u lCClt llCE'tEUCO, Ei lCai c[Ot] OOlCEt, !J.Tt 1t~I?~~~~~v I:l~ 
lCa'tacp8np6!J.EvoV aOtlCCOC EV 'tWt OEC!J.CO't11ptCOt, PSI IV 419, 2-3 (Philadel
phia, Mitte 3. Jh. v.Chr.) lCat !J.Tt 1tapa1toA.O)!J.E8a EV 'tWt [O]EC!J.CO'tllptCOt 'tWt 
At!J.O'n ~EVOt ÖV'tEC, P.Petr. 11 19 (lb) (mit BL 1358) '{va !J.Tt CUIlßflt !J.Ot lCat 
Ev 't'ilt cpUACllcilt lCCl'tacp8ClpllvClt, P.Hamb. 191, 26 (= Scholl, Corpus I 88; 
Herakleopolites, 167 v.Chr.) lCCl'tacp8Etp6llEvoc E1tt ~EVllC, P.Enteux. 27, 7-
8 (Magdola, 222 v.Chr.) '{va o-Üv !J.~ ~a'tacp8apwIlEv Ev'tau8a 
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Da man bei Petaus schon auf Grund seines Namens annehmen muß, daß 

er ein in Ägypten beheimateter Jude war, wird rov ~~~ SE~1JC die Bedeutung 
haben, die es auch sonst in den Papyri hat. Petaus will damit offenbar nur 
ausdrücken, daß er sich auf Grund seiner Inhaftierung in der Fremde, also 
nicht in seinem offiziellen Heimatort, seiner UHa, aufhält (vgl. Braunert, 

Binnenwanderung, S. 23-28). Vgl. auch 9, 29-30 ~va')'K~~[Jl]~vTlS~~l.'tetac 

1teipav ~aJ:Lßo.~~~~. 
12 x:oine: Zur Krasis von x:at mit OU, oux: und OUX Mayser - Schmoll, 

Grammatik 11, S. 137 und Gignac, Grammar I, S. 322. 
12 Zur Wendung oux: EXroV 'tu ava')'Kaia vgl. P.Coll.Youtie I 12, 11 

Anm. Zur Frage, ob solche Klagen berechtigt oder eher floskelhaft waren, 

Braunert, Binnenwanderung, S. 53, Anm. 155, vgl. für die römische und 
byzantinische Zeit I-V. Krause, Gefängnisse im römischen Reich, Stuttgart 
1996, insbes. S. 279-283. 

13-14 asl.& ÖeoJlevoc Jlee' ix:e'telac: Für asl.& zusammen mit ÖeoJlevoc 
oder 1tpocÖeoJlevoc in Eingaben an Beamten vgl. Di Bitonto, Petizioni ai 
funzionari, S. 71 mit Belegen auf S. 72-73. 

Die Wendung JlEe' ix:e'telac begegnet selten. In P.Petr. 11 19 (la) + (lb) 

1-2 (Arsinoites, 3. Jh. v.Chr.) bittet der Schreiber mit asl.& ce JlE'tU öeftcecoc 
x:at ix:e'telac um Freilassung aus dem Gefängnis (vgl. Di Bitonto, Frammenti 

di petizioni, S. 117). In der Enteuxis UPZ I 9, 9 (Memphis, 161/160 v.Chr.) 
wendet sich der Petent an den König mit den Worten ÖEOJlaL UJl&v JlEe' 
l.x:e'telac. Auch drei Entwürfe einer Eingabe an den Hypodioiketen, die in 

162/161 v.Chr. in Memphis aufgesetzt wurde, enthalten die Wendung ÖeoJle
eo. cou Jlee' ix:e'telac (UPZ I 46, 16; 47,22; 50,24). In der Eingabe BGV 
XIV 2375, 26-27 (Herakleopolites, um 62-50 v.Chr.) wird der Stratege mit 
asl.& <;>-o[v ce Jlee' i]x:e'telac angeredet. 

14 JlTt u1tepl.Öeiv JlE: vgl. insbes. P.Tebt. III 1,777, 10-12 (Tebt., frühes 

2. v.Chr.)· ~Tt ".b~~inöciv Jle x:a'te<peapJlEVOV EV 't"f\ <pu(Aari\l.) Jlllvac Tlx:at 

x:a'ta1te<PPOvTlJlEVOV. Zu dieser in den Eingaben der Ptolemäerzeit oft begeg

nenden Floskel s. die Einleitung zu P.Meyer 1, S. 7, Anm. 30, und die Bele
ge bei Di Bitonto, Petizioni al re, S. 50, Petizioni ai funzionari, S. 99 und 
Frammenti di petizioni, S. 137. 

17-18 P.Duk.Inv. 677, 24-26 ~~ax:aAe[caJlev]?v Jl~ EX: 'tllc <puAa~llc 
(ZPE 116, 1997, S. 145; Arsinoites, 202 v.Chr.). 
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Nach Z. 18 folgten wahrscheinlich nur noch die üblichen Schlußworte, 
z.B. 'to{)'tou yap YEVOl1EVOU . .. o.ä. und danach der Gruß EU'tUXet'tE und 
vielleicht das Datum. 

Übersetzung 

An den Politarchen Alexandros und an das Politeuma von Petaus, Sohn 
des Philippos, Jude, der im Gefängnis festgehalten wird. Da ich gebührend 
zurechtgewiesen bin, Bekanntschaft'mit dem Gefängnis gemacht habe und 
(nun schon) hinreichend lange zugrunde gehe, zumal ich in der Fremde bin 
und nicht das Nötige habe, bitte ich als Schutzflehender inständig, mich nicht 
zu übersehen, sondern Euch um mich zu kümmern, wenn es gerecht er
scheint, und anzuordnen, mich aus dem [Gefängnis] herbeizurufen ... 



3. AN DIE ARCHONTEN WEGEN EINES WEINGARTENS 

IN ZUSAMMENHANG MIT EINEM HEIRATS VERTRAG 

P Köln Inv. 20986 
140 v.ehr.? 

10,5 x 31,5 cm 
Tafel III und W 

Herakleopolis 

Die Eingabe ist nur teilweise erhalten und aus einer größeren Zahl von 
Fragmenten zusammengesetzt. Sie war einmal quer und zweimal der Länge 
nach gefaltet und ist dann an diesen Faltungen zerbrochen. Etwa 7 cm vom 
linken Rand entfernt verläuft eine Klebung. Das Verso ist unbeschrieben. 

Der schlechte Erhaltungszustand des Papyrus erschwert die Rekonstruk
tion des Sachverhaltes. Doch ist immerhin so viel zu erkennen: Protomachos, 
Sohn des Demetrios, reicht die Eingabe gegen Euphranor, den Vater oder 
ehemaligen Vormund seiner Frau, ein. Euphranor hat unter Eid Zusagen in 
Hinblick auf die Mitgift (cpEpvil) gemacht, die er dann nicht einhielt. Offenbar 
versprach Euphranor, zusätzlich zur Mitgift einen Weingarten im Wert von 
3.000 Silberdrachmen hinzugeben. 

Die in der Eingabe referierte Vorgeschichte des Streits 

Protomachos hatte in diesem Streit schon einmal die Archonten angerufen 
(Z. 3f.).1 Daraufhin hatten diese in einer Hypographe Personen ihres Ver
trauens beauftragt (i>1tEypa'l'a:tE, Z. 17), den Streit zu schlichten. Die Beauf
tragten waren in Z. 17f. genannt2 und waren vermutlich npEcßu'tEPOt des 
Dorfes, in dem der Streit ausgetragen wurde. 3 

Offenbar wohnten unsere Kontrahenten (oder zumindest Euphranor) 
außerhalb der Metropole, vielleicht sogar jenseits der Gaugrenzen, da die Ar
chonten die Bearbeitung von Streitsachen vor allem dann delegiert haben 

1 Z. 3f.: E1tEÖOOK[a.] UJ.LtV U1tOJ.LVTJJ.La. EV "tan 4>a.pJ.Lou8t "tou A. (ihouc). Weil sich Proto
machos schon einmal an die Ärchonten gewandt ha"tie miil diesen die Kontrahenten bereits 
bekannt sind, werden weder Protomachos noch Euphranor in der Eingabe ausdrücklich als 
Juden bezeichnet, wie das sonst in diesem Archiv üblich ist. Auch die Herkunftsangaben 
fehlen. 

2 V g1. die Anm. zu Z. 17f. 
3 In ähnlicher Weise wurden in 6 Kpt"ta.i, welche jüdische 1tPECßU"tEPOt in dem Dorf On

nes waren, von den Archonten mit der Untersuchung eines Streitfalls betraut. 
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werden, wenn die Parteien nicht in Herakleopolis ansässig waren.4 Die erste 
Eingabe an die Archonten wurde im Phannuthi des 30. Jahres, also zwischen 
25. April und 24. Mai 140, eingereicht (Z. 4). Möglicherweise ist die vorlie
gende zweite Eingabe bereits an die Archonten des 31. Jahres gerichtet (s. 
aber die Anm. zu Z. 1). Das 30. Jahr endete am 26. September 140. 

Die iudices delegati haben dann, von den Archonten beauftragt, ein Verhör 

durchgeführt und ihre Entscheidung in einer Hypographe formuliert (Z. 20-
22).5 Da sich aber Euphranor nicht daran hielt (Z. 23), wurde die vorliegende 
zweite Eingabe an die Archonten nötig. Euphranor wurde Leuten übergeben, 

die ihn den Archonten vorführen sollten, was mit den Worten lCa:~ccilc[a]t 
E<p' u~ac lCa't' E1tt~:[ OAT}V] ausgedrückt wird (Z. 25-26). Mit E1ttC'tOAT} ist 
offenbar das Schreiben an die Archonten gemeint, das die iudices delegati de
nen, die Euphranor abliefern sollten, mitgaben. Diesem Begleitschreiben wa
ren zwei Anlagen beigefügt: 

1) ein [av'tlY]l?aepov TIlc u1toypa(epnc) (Z. 27f.), 
2) ein ÖPlCOC 1tu'tptOc des Euphranor an den Petenten Protomachos (Z. 28 

f.). 

Was mit diesen beiden Anlagen gemeint ist, läßt sich wohl nicht mehr 

sicher bestimmen. Wie bei Beamtenkorrespondenz üblich werden vielleicht 
auch hier die Schriftstücke in zeitlich umgekehrter Reihenfolge genannt, so 
daß das ältere Schriftstück zuletzt erwähnt ist. In diesem Fall wäre der ÖPlCOC 
1tu'tptOC des Euphranor wohl das unter Eid gegebene Versprechen, von dem 
bereits in Z. 5-12 die Rede war, so daß man nun vielleicht aus Z. 28 ver
muten könnte, daß dieser Eid schriftlich niedergelegt worden war. Mit dem 

[av'tlY]l?aepov TIlc u1toypa(epnc) könnte dann die Subscriptio der Archonten 
gemeint sein, mit der die dörflichen Richter beauftragt worden waren. Die 
E1ttC'tOAT} der iudices delegati berichtete von deren Bemühen und müßte deren 

in Z. 21 (und allenfalls auch in Z. 27f.) erwähnte u1toypaepf) enthalten haben. 

Der Streitgegenstand 
Worum der Streit ging, wird in Z. 5-12 resümiert. Da diese Zeilen nicht 

vollständig erhalten sind, ist manches unsicher. Das beeidete Versprechen 

bezog sich'auf ein ~epoc a~1teA&voc im Wert von 3.000 Silberdrachmen. 

4 Zu Petenten, die außerhalb des Herakleopolites ihren Wohnsitz hatten, siehe die Ein
leitung oben S. 20. 

5 Auch das Urteil der Kpt'tai in 6 wird ;>1toypoopTt genannt 
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Der Weingarten sollte im Fall der Heirat zusätzlich zur Mitgift übergeben 
werden. Diese Übergabe wird in Z. 11f. mit dem Infinitiv] EVEytCacSen 
(vielleicht 1tPOc]EvEytCacSen) aiyto Ot' &pX~[{]<?u ausgedrückt: V~~utlich 
stand davor in Z. 9 ein zweiter Infinitiv, der sogar eine Alternative zur Über
gabe des Weingartens bezeichnet haben könnte (etwa eine hypothekarische 

Belastung des Weingartens, s. aber unten zu Z. 9). Wie auch immer im 
Einzelnen die Vereinbarung gelautet haben mag, der Petent begründete 
jedenfalls abschließend seine Klage damit, daß Euphranor die Inbesitznahme 
des Weingartens verhindere und seine Verpflichtungen nicht erfülle: E1td o-ov 

b Eucppaveop OUK Eq. j.l.E Ecpa~:~c[S]at 'tou OE~1JAO?j.l.EVOU j.l.EpOUC [&]j.l.1tE
AroV,?C OO'tE 'tu O~K~~~ ~o[ t] ~OtEt - - - &~tro K'tA. (Z. 29-34). 

Das Versprechen des Euphranor wurde für den Fall des Abschlusses der 

cuvotKtdou cuyypa<JYll gegeben. Sein Inhalt war also nicht Teil des Ehever
trags. Die Transaktion sollte zusätzlich zur Übergabe der im Heiratsvertrag 

genannten CPEPVTt erfolgen. Da man von der Ausgestaltung dieses Vorgangs 
nichts erfährt, kann man nur vermuten, daß es sich um eine Schenkung an die 
Ehefrau handelte. Im römischen Ägypten war es üblich, Immobilien und 
Sklaven gesondert von der eigentlichen CPEPVTt als 1tpoccpopa in die Ehe zu 
geben.6 Der Sache nach muß diese Gepflogenheit auch schon im ptolemä
ischen Ägypten bestanden haben, auch wenn für sie aus dieser Zeit der Ter
minus 1tpoccpopa noch nicht belegt ist. 7 Etwas Entsprechendes mag auch hier 

vereinbart gewesen sein. 8 

6 Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse, S. 250ff. 
7 Vgl. die aus dem 1. Jh. v.Chr. stammende CUVOtKEdou cU/"Ypaq>11 SB VI 8974, wo 

Häge, Ehegütenechtliche Verhältnisse, S. 48f., fünfzehn Aruren als Frauengut versteht, das 
der Frau vom Vater oder Vormund nicht als Teil der <PEPvfJ in die Ehe gegeben wurde, son
dern "getrennt von ihr, in der Form ähnlich der im 1. nachchristlichen Jahrhundert auftre
tenden Prosphora". Vgl. dazu in unserer Petition den Infinitiv in Z. 11, der vielleicht zu 
1tPOC]Ev€:yx:a.cSat zu ergänzen ist. 

8 jjäß es auch unter Juden die Gepflogenheit gab, Töchtern, die heirateten, zu ihrer 
finanziellen Absicherung zusätzlich zur Mitgift Immobilien zu schenken, ist aus späterer 
Zeit durch die Urkunden aus der Judäischen Wüste überliefert. Siehe H.M. Cotton - J.C. 
Greenfield, Babatha's Property and the Law of Succession, ZPE 104, 1994,211-224 und 
H.M. Cotton:l1n: H.M. Cotton - A. Yardeni, Aramaic, Hebrew and Greek Texts from 
NaJ:wll;Iever and Other Sites with an Appendix Containing Alleged Qumran Texts (The 
Seiyäl Collection 11). Discoveries in the Judaean Desert XXVII, Oxford 1997, S. 205. 
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Der Heiratsvertrag 
In Z. 12 scheint der Petent zu erklären, daß er seinen Verpflichtungen 

nachgekommen sei, worunter man das Aufsetzen des Ehevertrages (Z. 10) 
verstehen muß, in welchem der Umfang der cpepvTt vereinbart gewesen war. 
Über das Aussehen und den Inhalt dieser CUVOl.Kl.clOU (u'Y'Ypacpft erfährt man 
nichts. Jüdische Heiratsverträge sind aus ptolemäischer Zeit bisher noch nicht 
überliefert,9 und so ist auch nicht zu erkennen, wie weit die Juden Ägyptens 
in ihren Heiratsverträgen eigenen Traditionen folgten oder doch auch 
griechische"Gepflogenheiten übernahmen, wenn sie in griechischer Sprache 
kontraktierten. Daß sie sich auch in diesen Dingen griechischer Institutionen 
bedienen konnten, zeigen zwei Urkunden eines erst in jüngster Zeit veröf
fentlichten Vertragsregisters des 3. Jahrhunderts: CPR XVIII Nr. 8 und 910 

(232 oder 207 v.Chr.), eine Mitgiftsquittung und eine Rückgabequittung ei
ner Mitgift, die beide unter Juden ausgestellt wurden. In beiden Dokumenten 
werden CUVOl.KeclOU (u'ITpacpa{ erwähnt, welche wie die anderen in diesem 
Register erwähnten griechischen Heiratsverträge im 01l1l0nOv hinterlegt 
wurden) 1 

Jüdische Eheverträge selbst sind bisher nur aus dem 5. Jh. v.Chr)2 und 
dem 2. Jh. n.Chr.13 erhalten. 

9 Auch griechische Heiratsverträge sind aus dem ptolemäischen Ägypten nur in geringer 
Zahl erhalten. Von diesen zu unterscheiden sind erweiterte Mitgiftsquittungen, die ebenfalls 
die Funktion eines Heiratsvertrages erfüllen konnten (dazu B. Kramer, CPR XVIII, S. 53-
59). 

10 Zu CPR XVIII 9 J. Meleze-Modrzejewski, Revue historique de droit fran\(ais et etran
ger 71, 1993, 263f. 

11 Man hat vermutet, daß die Eingabe CPJ 1128,2 (= P.Enteux. 23; 218 v.Chr.) viel
leicht einen Hinweis auf einen in jüdischen Traditionen verankerten EQ.evertrag bietet, wenn 
man dort den Text ergänzen darf zu CtlrYPCt'l'Ct[J.l.EVOtl] yap Ctino;) J.l.0l EX[OV'tCt 't1)v 
1tPOCEVEX9Etcav E1t' EJ.l.01. <pEPV1)V KCt'ta 'tov VOJ.l.OV 1t]OAl'ttKOV 'tOOV ['Iotl]öCt{ö>v EXEtV J.l.E 
YtlV[Ct\KCt (dazu E. Volterra, Intomo a P.Ent. 23, JJP '15, 1965, 21-28, besonders S. 25). 
Der Ergänzungsvorschlag stammt von HJ. Wolff, Written and Unwritten Marriages in Hel
lenistic and Post-Classical Roman Law, Haverford/Penn. 1939, S. 24, Anm. 86. Vgl. auch 
unten 4 Einl. 

12 Die aramäischen Heiratsverträge des 5.Jh. v.Chr.aus Elephantine enthielten sowohl 
umfangreiche Mitgiftlisten als auch die Angabe des Mohar, des Brautgeldes, das der 
Ehemann zu zahlen hatte (A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., Oxford 
1923, Nr. 15 = B. Porten - A. Yardeni, Textbook of Ararnaic Documents from Ancient 
Egypt, Vol. 2, Jerusalern 1989, B 2.6 = B. Porten, The Elephantine Papyri in English, 
Leiden 1996, B 28, S. 177). 

13 Eine Liste dieser Heiratsverträge des 2. Jh. (griechisch und aramäisch) findet sich bei 
H.M. Cotton, The Archive of Salome Komaise Daughter of Levi, ZPE 105, 1995,208. 
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Rand 

'to[t]c 'to [ ]. (ewc) ä.PXOUCt~ 
1t[a]J?~ qJ?'?['to]J:L~X[ou] 'tou ~1JjlT\'tp{ou. 
e1tEOOlK[a] UjltV U1tojlvT\jla 

4 ~~ .~~.~ 'cpaJ?~ou~~ ~ou· i (ewuc) April/Mai 140 

~~~' [Eu]<pJ?~~?POC [] ~~J?t 'tou 
[6jlOl]J:L0~~V~t J:LOt au'tov Eie ft~ 
~J?[ 0 ]~1J~~~a'to J:L?~ epEpv11V 

8 jlEPOC ajl1tEAOOVOC ev apy(up{ou) (OpaXjlatc) T 
[ . c~. 5' :i1~ ]~K' &v 'ttS'&jlat ~u'tllt 
[0-3 't~v C],,!VOtKtc\?U curyJ?~ep~~, 
[ ... ]. ~~~YKacSat au'to 

12 Ot' apx~[i]?u .. ou tl1tOjlEVOV'tOC 
~{8EcS[a]~ [, . .1 Spatium :!?ueppavopa 

jl~ u~~[ ...... ] ~~o [ 
XOlpt[] jlOt aA[A'] ~<pECS~[t 

16 ~1t?[, .. .1. E~ECE~vK .llu<p[ 
tl1teypa'l'a'tE 'to[t]c ev T ...... [ 
... J .... ]. OtC OtE~ayE1.V 
...... .1 .... [, ..... ] .. 

20 ÖtaKOucav'tOlv[, .] .. 
_ ~at SEjle[ v ]OlV u~oypa[ ep ]~v 

~oov ~J?~~~V'tOl~, [ 'tou oE] 
Eueppavop[o]c jl~ ~J:LJ:LE~[O]V'toc 

24 ev 'tO'l'note 1tapEO[Ol]Kav au'tov 
~~C1.V Ka~~c'tllc[ alt eep' ujlac 
Ka't' e1t1.~~[oMv, u1t]?'ta~av'tEc 
au'tllt Kat 't[o av't{y]paepov 'tllc 

28 U1toypa(~ll'c) Kat?1> gSE't<? jlOt ÖPKOU 

Zur Vermutung, daß solche Heiratsverträge entgegen der späteren Vorschrift der Halakha 
von seiten der Ehefrau gelöst werden konnten, H.M. Cotton - E. Qimron, ~ev/Se ar 13 
of 134 or 135 C.E.: A Wife's Renunciation of Claims, Journal of Jewish Studies 49, 
1998, 108-118. 

Vgl. für die byzantinische Zeit auch P. Köln Inv. 5853 (C. Sirat, P. Cauderlier, M. 
Dukan, M. A. Friedman, La Ketouba de Cologne, Opladen 1986), ein aramäischer Heirats
vertrag aus dem Jahr 417 n.Chr. In ihm wird unterschieden zwischen der Mitgift der Frau 
und den vom Bräutigam stammenden eöva. 
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1ta'tp{ou. E1tE1. o.ov 0 Eucppavoop 

OUlC ECf. IlE Ecpa~~~[e]at 'tou OE~1J-
A<?IlEVOU IlEPOUC [a]Il1tEA.Wv,?C 

32 OÜ'tE 'ta OflC~~~ ~o[t] ~otEt, lCa'tE

"(VoolCroC 'tOOt E1t .. [ .] .. ta~ 'tE'tEU

~~~at, a~too ~~~ cp~[{v ]TJ'tat IlE'ta-
1tEIl'l'aIlE~<?":l~ ~[u'tov E1tav]ay-

36 lCa~at 1tO~l1[ca{ IlOt 't]? ~ilCatoV 
alC[ 0 ]AOU~<?~ Spuren 

u1toyp(acp ). 't[oN~<?u [rap y]~~<?~~~<?":l 
'tEU~Ollat 'tl1C 1tap' [UIl]i?~ 

40 av'ttA.1lIl'l'E[ 00 ]~. 
Rand 

1 'to [A]~ (ihoc) oder 'to [ ]~ (e'tOc). In Z. 4 wird das 30. Jahr erwähnt. 
Bei dem nur teilweise erhaltenen Zahlzeichen in Z. 1 könnte man versucht 
sein, die Reste der Schlaufe eines Alpha zu erkennen. Es ist aber nicht auszu
schließen, daß hier ein Lambda steht, dessen Aufstrich geschwungen ge

schrieben war. Wenn man vermutet, daß die Archonten Jahresbeamte waren, 
die jedes Jahr neu gewählt wurden, und die erste Petition an die Archonten 

des 30. Jahres gerichtet war, die vorliegende aber bereits an die Archonten 
des 31. Jahres, dann müßte man annehmen, daß die beiden Petitionen nicht 
den gleichen Personen zugingen. Unter dieser Voraussetzung ist das ~lltV in 
Z. 3 schwierig, da es Gleichheit der Adressaten suggeriert. Dennoch wird 

man wohl auf Grund dieses UlltV die Möglichkeit, daß die vorliegende 
Petition bereits aus dem 31. Jahr stammt, nicht ganz ausschließen können. 
Bei jährlich stattfindenden Wahlen mögen die zur Wahl stehe~den Personen 
häufig zumindest teilweise dieselben geblieben sein und die\ Zusammen

setzung des Gremiums mag sich von Jahr zu Jahr nur teilweise geändert ha
ben. Unter dieser Voraussetzung hätte das UlltV in Z. 3 auch dann noch eine 
gewisse Berechtigung, wenn es streng genommen falsch wäre. 

5 Nach [Eu]cp~~~<?poc befindet sich eine Lücke, in der aber nichts gestan
den haben dürfte. Für ['Iou(oaiou)] scheint jedenfalls nicht genügend Platz 

vorhanden zu sein. Auch nach q~<?['tO]~~X[ou] 'tOu 41JIlTJ'tpiou in Z. 2 fehlt 
'Iouoaiou, obwohl beide Gegner Juden gewesen sein müssen, da ihre Ange
legenheit vor den Archonten verhandelt werden konnte. 
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7 1tpoC<pep€c8al, ,,(Mitgift) in die Ehe bringen" sonst von der Braut, hier 
vom Brautvater oder vielleicht Vormund. Wie bei den Griechen konnte auch 

bei den Juden der Ehemann über der Mitgift der Braut verfügen, daher ~?~. 
Die Institution der Mitgift war dem jüdischen Recht ursprünglich fremd, 

wurde dann aber Zentrum jüdischer Heiratsverträge. Dieser Wandel muß in 
ptolemäischer Zeit bereits abgeschlossen gewesen sein, wie die Septuaginta 
zeigt, wo der biblische Mohar, eigentlich das vom Bräutigam an die Braut
eltern zu zahlende Brautgeld, mit <P€pvTt übersetzt wird. Zu dieser Entwick
lung E. Bickerman, Two Legal Interpretations of the Septuagint, in: Studies 
in Jewish and Christian History, Bd. I, Leiden 1976, S. 201-215. Die bibli
sche Institution des Brautgeldes kann also im ptolemäischen Ägypten nicht 
mehr üblich gewesen sein. Sie läßt sich auch in den Papyri nicht nachweisen. 

Mohar im biblischen Sinn spielt auch in den Dokumenten der judäischen 
Wüste keine Rolle mehr. Zur Interpretation des Mohar in der talmudischen 
Tradition, seinem Verhältnis zur Mitgift und dem unscharfen Gebrauch des 

Terminus Ketubba E. Bickerman, ebda, besonders S. 203-205, M. Satlow, 
Reconsidering the Rabbinic ketubah payment, The Jewish Family in 
Antiquity, ed. S.J.D. Cohen, Brown University, 1993, 133-51, und zuletzt 
besonders in Hinblick auf die Urkunden der Judäischen Wüste H.M. Cotton, 
The Rabbis and the Documents, in: The Jews in a Graeco-Roman World, ed. 
M. Goodman, Oxford 1998, 167-79. 

Belege für <P€pvTt als Bezeichnung der Mitgift in jüdischen Heiratsver
trägen ptolemäischer Zeit sind P.Enteux. 23 Verso (= CPJ 128), CPR XVIII 
8, 156 und 9, 179. In den Heiratsverträgen der judäischen Wüste des 2. Jh. 
n.Chr. wird die Mitgift in griechischen Texten 1tpo{~ oder <P€pvTt genannt, 

1tpo{~ in P.Mur. 115, P.Yadin 18 und 37 (= XI:Iev/Se 65), XI:Iev/Se 69, 
während der Terminus <P€pvTt in P.Mur. 116 und P.Yadin 18, 71 (in aramäi
schen Lettern: pm) gebraucht wird. 

8 Zur Präposition EV vgl. z.B. BGU III 970, 14f. 1tpoc1lvCYKall1lV a{)'ti!> 

(dem Ehemann) 1tpoOtKa (sic) EV öpaXllatc EvvaKOdatc. 

9 Der Umstand, daß ~~p?C ~1l~€~O?voc (Z. 8) in Z. 11 mit a{)'ta aufge
nommen wird, legt die Vermutung nahe, daß in Z. 9 ein Infinitiv ergänzt 

werden muß, an den]. ~~~YKac8at mit Kat oder 11 angeschlossen war. Wenn 
die beiden Infinitive mit Kat verbunden waren, dürfte in der Lücke von Z. 9 

ein Verb in der Bedeutung "übergeben" gestanden haben (vielleicht nur Öou
Vat, da nicht viel Platz ist). Falls zwei Alternativen genannt waren, könnte 
man als Ergänzung \>1to8€tval erwägen, wofür aber der Platz kaum ausreicht. 
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Etwas sonderbar wirkt danach der Dativ ~u'tf1t. Gemeint ist wohl "für die 
Mitgift" und nicht "für die Ehefrau", da diese zuvor nicht genannt worden ist. 

10 Zur cuvotKtciou cuyypaep" als unter Griechen üblichem zweiten Teil 
der Beurkundung einer Heirat s. U. Yiftach, Cuyypaepl} o~ot...oy{ac - cuy
ypaepl} cuvotKtciou. A problem reconsidered, JJP 29, 1999, 137-149. 

11 [ ... ] . ~~~YKac8at: von den als unsicher gekennzeichneten Buchstaben 
sind nur Unterlängen vorhanden, die sich nicht mehr sicher einzelnen Buch

staben zuordnen lassen. Denkbar wäre [Kat] ~~hKac8at au'to. Vielleicht 

stand hier aber eher das Kompositum 1tPO]~~~hKac8at wie in Z. 7. Dann 
wäre davor vielleicht nur Platz für ein 11. 

12 Öt' apx~[{](;lU: Es wäre denkbar, daß hier ein jüdisches Notariat ge
meint war. In Alexandria gab es ein solches in augusteischer Zeit: CP} 11 
143, 7f. (= BGU IV 1151) Öux 'tou 'trov 'I?~~f!-~O)~ apxetou. 

Nach Öt' apx~[{]?U befinden sich auf Fasem, die bis zur Klebung reichen, 

Reste zweier Buchstaben. Nach den Platzverhältnissen eher ~~ou u1to~e

vov'toc als ~f!-[{] ~ou u1to~evov'toc. 
13 Nach den Spuren wäre sowohl :{8ec8[a]~ als auch :t8ec8f!-[t] mit 

einem Spatium vor dem Alpha denkbar. Vor Eueppavopa sind keine Tinten
spuren zu sehen. Wenn sich hier tatsächlich ein Spatium befand, dann wird 

man nicht zu ['tov oe] ~ueppavopa ergänzen dürfen. 
14-15 Nach ]~,:o [ vor dem Bruch keine Tinte, daher vielleicht hier schon 

Zeilenschluß: ~l} U':~[XeC8at] ~,:oIXO)p{[c]f!-t ~Ot, at...[t...'] Eepec8f!-[t? 
16 Im Theta von e~eC Korrektur, nach e~eC scheint auch korrigiert zu sein. 

Man könnte an den Dativ 8ec~~ denken. Weniger wahrscheinlich scheint, daß 
e zu a geändert worden ist, so daß sich E~eCf!-V ergäbe. Nach dem Ny ein 
verblaßter Buchstabe, der wie Delta mit einem daruntergesetzten Iota aussieht 

(allenfalls könnte man auch an die senkrechte Haste eines Kappa oder Rho 
denken) und vielleicht vom Schreiber getilgt worden ist. Danach - vor dem 

Bruch - ucp oder u'l![. 

17f. Vielleicht 'to[t]c EV T~[ß]~~?[t] I ':l?~~[ßU'te]l?otc. In T~[ß]~:~?[t] ist 
aber an der Stelle des ergänzten Beta eine Unterlänge zu erkennen, die nicht 

zu Beta paßt. Von ':l?~~[ßU'te]l?otc sind nur ganz geringe Spuren sichtbar. 
Man könnte auch an '~?~~[a]~otc denken, das aber den Platz nicht füllt. Nach 
-ot( ein freies Spatium im Ausmaß von zwei Buchstaben. - Tebetnoi wird 
auch erwähnt in 17, 7 und 20, 2. 

19 Nach Öte~ayetv, "einen Rechtsstreit durchführen", könnte man nach 
den Urkunden des 2. Jhs als Ergänzung erwägen: ['ta Ka't' E~e] nach SB 
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XVIII 13097, 15; VBP 11 12, 9; SB 14638, 35; vgl. auch C.Ord.Ptol. 61, 5 
(= P.Tebt. 17: ('ta.) lCa't' au'töue); [1tept 'tou'tcov] nach P.Tebt. I 14, 6; ['tf)V 
lCpicw] nach C.Ord.Ptol. 53, 219 [= P.Tebt. I 5]) oder ['tf)V t>1toypaq)'rlv] 
nach VBP 11 12, 2. Vgl. ferner P.Grenf. I 11 ii 3 (= M.Chr. 32), C.Ord. 
Ptol. 31, 10 (= SB 15675), P.Erasm. I 1,28. 

17-22 Exempli gratia könnte man die Passage ergänzen zu: 

tmeypa'l'a'te 'to[t]e ev T~[ß]~~?[t] 

~1?~~[ßU'tE]I?0tc Öte~ayetV 
['ta. lCa't' eilE. Ile'ta. öe 'ta,ha] 
ÖtalCOUeav'tcov [ellou 1tpoe au'tov] 

~rov ~I?~~~v'tco~ 
21 Am Zeilenanfang Paragraphos. 

30 eil- oder ea[t]. 
32f. lCa'teyvcolCroe 'trot + Inf. offenbar im Sinn von lCa'ta<ppovftcae wie in 

P.Lond. 11 401,22-23, p. 14 (= M.Chr. 18; 116-111 v.Chr.) lCa'teyvcolCroe 

'trot yuvatlCae T}llae etvat; P. Giss.Univ. I 1, 13-15 lCa'teyvcolCroe 'trot yu
VatlCa Ile etvat lCat &ß?ft8T\'tov (vgl. auch P.Enteux. 83,4 und SB 1·4638, 

6). Als Objekt zu 'te'teu~~at vielleicht e1t~?[plC]~iac. 
34 Die Wendung lle'ta1tell'l'aIlE~?,?~ ~[u'tov ist formelhaft und paßt hier 

eigentlich nicht, weil Euphranor bereits einigen Leuten (~~ew) übergeben 
worden ist, die ihn den Archonten vorführen sollten (Z. 24-26). 

37f. Erwarten könnte man etwa &lC[o]A.ou8C?~ ['trot ÖPlCCOt lCat 't~t] I U1tO
yp(aCPllt), was aber mit den Spuren am Ende der Zeile nicht in Übereinstim
mung zu bringen ist. Es scheint hier noch mehr gestanden zu haben; viel
leicht wurde auch etwas interlinear nachgetragen. Ergänzen ließe sich z.B. 

&lC[O]A.Ou~C?~ ['trot ÖPlCCOt lCat 'tote ÖtacacpoullEVotc Ota. 'tlle] U1toypa(cplle). 
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Übersetzung 

An die Archonten des [ ] Jahres von Protomachos, Sohn des Demetrios. 

Ich habe Euch im Ph~uthi des 30. Jahres eine Eingabe gegen Euphranor 

eingereicht, weil er mir einen Eid geleistet hat, daß er in Hinblick auf die Mit

gift, die er mir (in die Ehe) brachte, einen Teil eines Weingartens im Wert von 

3.000 Silberdrachmen [geben werde (?), sobald] ich für sie (= für die Mitgift) 

den Heiratsvertrag aufsetze, [und daß er] ihn (den Teil des Weingartens) zu

wenden werde durch das Notariat. 

Während [ich] nun (seine Forderung) erfüllt habe, (den Vertrag) aufzu

setzen, kommt Euphranor seinem Versprechen, mir (den Teil) abzutrennen, 

nicht nach, sondern - - -. (Daher) habt Ihr eine Hypographe den [Ältesten] 

in - - - geschrieben, sich [meiner Angelegenheit] anzunehmen und den 

Rechtstreit durchzuführen - - - Und da die Richter [danach] ein Verhör 

durchgeführt und eine Hypographe geschrieben haben, Euphranor [aber] sich 

nicht daran hält, haben sie ihn einigen Personen übergeben, um ihn Euch 

vorzuführen dem Brief entsprechend, dem sie sowohl die Abschrift der Hy

pographe als auch des Eides nach Vätersitte, den er mir geleistet hatte, an

schlossen. 

Da also Euphranor weder zuläßt, daß ich von dem vorgenannten Teil des 

Weingartens Besitz ergreife, noch mir Gerechtigkeit widerfahren läßt und 

(mich) verächtlich behandelt dadurch, daß (mir) ein [Meineid?] zugemutet 

wird, bitte ich, wenn es gerecht erscheint, ihn holen zu lassen und zu zwin

gen, das Recht zu erfüllen [dem Eid] entsprechend [und gemäß den Bestim

mungen der] Hypographe. Wenn das geschehen ist, werde ich Eure Hilfe 

erlangt haben. 



P Heidlnv. G 4931 
12. fan. 134 v.ehr. 

4. AN DIE ARCHONTEN 

WEGEN AUFLÖSUNG EINER VERLOBUNG 

10.0 x 23,5 cm 
Tafel V und VI b 

Herakleopolites 

Drei Ränder sind erhalten: oben 0,5 cm; links 2-2,5 cm; rechts 0,0-1,2 
cm. Der untere Rand ist abgebrochen. Die Adresse in Z. 2 ist um 0,3 cm nach 
links ausgerückt. Auf beiden Seiten des Papyrus läuft die Schrift mit den 
Fasern. Auf der Rückseite sind abgesehen vom üblichen Eingangsdatum und 
dem Betreff Spuren dreier Zeilen sichtbar, die sich nicht entziffern ließen. Sie 
scheinen gegen die Fasern geschrieben zu sein, sind aber wohl nur Tintenab

druck, der von einem anderen Papyrus der Kartonage herrührt. 
Die Schrift ist zum Teil stark abgerieben. Der Papyrus ist von geringer 

Qualität und muß schon vor der Beschriftung in einem schlechten Zustand 

gewesen sein, da der Schreiber bereits Löchern und Beschädigungen aus

weichen mußte. 
Die Hand, die den Haupttext schrieb, ist ungleichmäßig und unbeholfen.1 

Einen ähnlichen Eindruck macht z.B. SB XIV 11962 (Arsinoites, 149 v. 
ehr., vgl. die Abbildung bei Meyer-Termeer, Haftung der Schiffer, S. 241). 

Der Petent PhiIotas, der sich als Angehöriger des Politeuma bezeichnet, 
warb um die Hand der Nikaia, der Tochter des Lysimachos. Der Vater 

versprach ihm seine Tochter und vereinbarte eine Mitgift. Es kam zur Ver

lobung. Dennoch gab Lysimachos seine Tochter bald darauf einem anderen 
zur Frau, ohne vom Petenten einen Scheidebrief erhalten zu haben, wie es 
nach jüdischem Gesetz erforderlich war. Daher verlangt nun der Petent, daß 

"die Juden im Dorf' dafür sorgen sollen, daß Lysimachos vor den Archonten 

1 Unter den Eigenheiten des Schreibers fällt auf: Alpha und Delta können in gleicher 
Weise die Fonn eines Dreiecks annehmen, so daß sie nicht zu unterscheiden sind (vgl. z.B. 
das zweite Alpha in a1>..1>..cX, Z. 14), aber auch Omikron kommt in dieser Dreiecksfonn vor, 
z.B. in "tou, Z. 7. Daneben kann Omikron rund oder eckig, geschlossen oder offen sein. Tau 
und Ypsilon sind am unteren Ende oft mit einem kurzen waagerechten Strich versehen (be
sonders deutlich z.B. in Z. 8 ttu'tfJg. Auch die Buchstaben Eta, Kappa, My, Ny, Pi und so
gar Iota (z.B. yevTjge{cTj<;, Z. 15-16) sind mit solchen "Häkchen" ausgestattet, wie man sie 
sonst in ähnlicher Weise von literarischen Papyri der Zeit kennt. 
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erscheine, damit Gerechtigkeit geschehe. Um welches Dorf es sich handelt, 
wird nicht gesagt, aber es muß sich natürlich um das Heimatdorf des Lysima
chos und der Nikaia handeln, deren Herkunft der Schreiber am Beginn der 
Eingabe zu erwähnen vergessen hat. 

Die Eingabe ist von besonderem Interesse, da der Petent darauf insistiert, 
daß die Verlobung den Vorschriften des jüdischen Eherechts entsprochen 
habe und so nur durch Scheidung mittels Scheidebrief (get) rückgängig ge
macht werden könne. Nach biblischem und talmudischem Recht besteht die 
Eheschließung aus zwei Teilen.2 Der erste Teil, erusin oder qiddushin3 

genannt, entspricht der Verlobung, die bisweilen auch als Antrauung oder 
Ehebegründung bezeichnet wird.4 In einem zweiten Schritt (nissu'in) wird 

die Braut in das Haus des Bräutigams in das Brautgemach geführt. Diesen 
Schritt nennt man oft auch Heimführung.5 Mit die Verlobung ist die Ehe 

begründet (Ehebegründung), danach blieb die Frau aber meist in ihrem El
ternhaus, bis die Ehe mit dem Hochzeitsfest vollzogen wurde. Ihr Status war 
aber durch die Verlobung bereits der einer verheirateten Frau, welcher nur 
mehr durch einen Scheidebrief geändert werden konnte, wobei ein Mann 
seine Frau mit einem Scheidebrief verstoßen konnte, die Frau jedoch nicht 
ihren Mann.6 Die in unserer Petition verwendete Bezeichnung für den Schei-

2 Die Schritte, die zu einer Verlobung und einem Hochzeitsfest führten, sind immer 
wieder dargestellt worden. Es sei hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt: Fried
man, Jewish Marriage, S. 192 ff.; Safrai, Horne and Family, S. 752-760, insbes. 754-
755; Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, S. 142-151; Cohen, Betrothal in Jewish and 
Roman Law, S. 70-81; Archer, Jewish Woman, S. 169; Heinemann, Philons griechische 
und jüdische Bildung, S. 292-329; Mayer, Jüdische Frau, S. 51-64. 

Wichtige Quellen zur Eheschließung unter Juden und zum jüdischen Eherecht in grie
chischer Sprache sind: LXX De. 24, 1-4 (Regelungen hinsichtlich der Scheidung); LXX To. 
7,9-8,9 (Darstellung der Heirat zwischen Tobit und Sara);Jos. Ap. II 199-203 und AI IV 
244-259 (Eherecht bei den Juden); Philo, Spec. m 65-68 und 72-82. 

Eine kritische Bewertung des Materials aus Elephantine des 5. Jh. v.Chr. bietet Yaron, 
Law of the Aramaic Papyri, S. 44-64. 

Vgl. ferner zu den neuen Funden aus der jüdäischen Wüste mit reichhaltiger Bibliogra
phie H.M. Cotton in P.Hever, S. 224--230 und 265-274. 

3 Die Bezeichung erusin ist biblisch, qiddushin rabbinisch, s. Cohen, Betrothal in 
Jewish and Roman Law, S. 77, Anm. 40. 

4 Mayer, Jüdische Frau, S. 59-61; Heinemann, Philons griechische und jüdische 
Bildung, S. 292-295. 

5 Mayer, Jüdische Frau, S. 60 und 61-62; Heinemann, Philons griechische und jüdische 
Bildung, S. 292-295. 

6 Diese in der rabbinischen Literatur fest verankerte Lehrmeinung ist in den letzten J ah
ren zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung geworden., s. dazu H. 
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debrief, 'to 'tou O:1toc'ta.elOU /3U/3AlOV, entspricht dem /3t/3AlOV O:1toc'tCXelOU 
im loeus classieus Lxx De. 24, 1-4, wo diese Bezeichnung zweimal vor

kommt. So zeigt sich, daß auch in unserem Text eine Ehebegründung nach 
jüdischen Recht vorgelegen haben muß, die für die Ehe konstitutiv war, auch 
wenn das Paar noch nicht zusammenlebte. 

In Z. 12-15 werden nun die bei der Ehebegründung durchgeführten 
Zeremonien genauer beschrieben. Erwähnt werden zwei Handlungen, deren 

Bezeichnungen zu lesen aber leider nicht einwandfrei gelungen ist. Das ist 
umso bedauerlicher, als weder bei Philon7 noch bei Josephus etwas über 
diese Zeremonien zu erfahren ist. Auch die Septuaginta hilft hier nicht wei
ter.8 Neufeld geht von einem einfachen Fest aus, bei dem die Familien und 
Freunde anwesend waren.9 Ähnlich Archer, Jewish Woman, S. 168-169. 
Aus späterer Zeit gewinnt man folgendes Bild: Eine Verlobungszeremonie 
fand am Abend statt, bei der ein Verlobungsmahl gerichtet war; es erschienen 
viele Menschen; der Bräutigam erklärte öffentlich seine Absicht, die Frau zu 
heiraten, und übergab auf rituelle Weise den unterschriebenen und bezeugten 
Ehevertrag mit der symbolischen Münze. Am Ende der Zeremonie wurden 
spezielle Segnungen gesprochen.1° Dieses Bild ergibt sich aus der Mischnah 
(mPes. 3, 7) und dem babylonischen Talmud (bGitt. 89a und bQidd. 19a). 
Wann sich diese Traditionen gebildet haben, wissen wir nicht. l1 

Daß der Petent Jude war, wird durch seine Status bezeichnung 'trov EK 'tou 
1tOAt'tEullcx'tOC hinreichend klar. Der Status von Nikaia und Lysimachos wird 
freilich nicht angegeben, doch müssen auch sie Juden gewesen sein, da der 
Petent seinen Fall den Archonten vorträgt und den jüdischen Charakter der 
Verlobung betont, indem er sogar auf das mosaische Gesetz (KCX'tU 'tov vo-

Cotton - E. Qimron, XHev/Se ar 13 of 134 or 135 C.E.: A Wife's Renunciation of 
Claims, Journal of Jewish Studies 49, 1998, S. 108-118. 

7 Heinemann, Philons griechische und jüdische Bildung, S. 294-295. 
8 Vgl. R. de Vaux, Les Institutions de l'Ancien Testament, Paris 1958-1960, I, S. 57-

62, mit dem Hinweis, daß die historische Bücher wenig Auskunft über Verlobung und 
Heirat geben. Erwähnen läßt sich die Darstellung der Heirat zwischen Tobit und Sara (LXX 
To. 7,9-8,9). Vgl. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, S. 143 und Cohen, Betrothal 
in Jewish and Roman Law, S. 70. 

9 Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, S. 143. 
10 V gl. Safrai, Horne and Family, S. 756. 
11 Zu den chronologischen Problemen der Entstehung der einzelnen Teile des jüdischen 

Rechtswesens s. z.B. G. Sternberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1992 
(achte, neubearbeitete Auflage), S. 55--65. 
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Ilov, Z. 14-15) verweist. 12 Damit haben wir in dieser Eingabe zum erstenmal 
ein gesichertes Zeugnis der Anwendung jüdischen Eherechts im ptolemäi
schen Ägypten. Der Text nimmt somit eine wichtige Stellung unter den weni
gen Texten ein, die über Eheschließungen unter Juden in Ägypten Auskunft 
geben.13 Diesen Urkunden wenden wir uns im Folgenden zu. 

An erster Stelle ist noch aus vorptolemäischer Zeit die Hinterlassenschaft 
jüdischer Soldaten in Elephantine zu nennen. Unter diesen aus dem 5. Jahr
hundert stammenden Papyri rmden sich auch drei aramäische Eheverträge, 
die ausführlich von Yaron besprochen worden sind.14 Was Philon über Ehe
verträge berichtet, läßt sich interessanterweise gut mit den aus den Elephan
tine Papyri entnommenen Informationen in Einklang bringen.15 In diesen 
Texten gibt es aber leider keine Hinweise auf die Niederschrift von Scheide
briefen. Yaron, Law of the Aramaic Papyri, S. 54-55, bemerkte dazu: 
"Admittedly, the material at our disposal is not large enough to allow a safe 
condusion, but it seems probable that the writing of bills of divorce was not 
the practice at Elephantine, or else they would occur in the detailed descrip
tion of divorce formalities"; vgl. auch Modrzejewski, Les juifs et le droit 
hellenistique, S. 185, und Jews ofEgypt, S. 35-36.16 

Aus dem 3. Jh. v.Chr. kennen wir drei Texte, die eine Ehe zwischen 
Juden betreffen: 

1) die seit langem bekannte und oft diskutierte, aber sehr fragmentarische 
Eingabe P.Enteux. 23 (= CPJ I 128), in der möglicherweise eine Ehe zwi
schen Juden nach jüdischem Recht erwähnt wird (s. dazu unten), und 

12 Zur Annahme, daß in Ägypten die Bibel möglicherweise als Gesetz zitiert werden 
konnte, Meleze-Modrzejewski, Jews ofEgypt, S. 111-112. 

13 Für eine Liste der Heiratsverträge aus dem 2. Jh. n.Chr. s. H.M. Cotton in ZPE 
105, 1995, 208. 

14 Yaron, Aramaic Marriage Contracts from Elephantine, Journal of Jewish Studies 3, 
1958, S. 1-39 und Law of the Aramaic papyri, S. 4~. Die von Yaron, Law of the 
Aramaic papyri, als CIS, K2 und K 7 zitierten Texte entsprechen den Texten B28, B36 und 
B41 in Porten, Elephantine Papyri. Vgl. auch Meleze-Modrzejewski, Jews of Egypt, S. 
26-36. 

15 Heinemann, Phiions griechische und jüdische Bildung, S. 295. 
16 Für eine gegensätzliche Deutung der Elephantine-Texte in Hinblick auf den Scheide

brief s. MJ. GeIler, The Elephantine Papyri and Hosea 2,3. Evidence for the form of the 
Early Jewish Divorce Writ, Journal for the Study of Judaism 8, 1977, S. 139-148. Auf
grund verschiedener Beobachtungen zwn sprachlichen und inhaltlichen Aufbau einiger Texte 
kommt GeIler zu dem Schluß, daß der Scheidebrief in Elephantine in Gebrauch gewesen 
sein muß. 
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2) CPR XVIII 8 und 9, die eine Mitgiftsquittung bzw. die Rückgabe einer 
Mitgift enthalten und Vorgänge erwähnen, welchen hellenistisches Recht 
zugrundeliegt, wie in der Einleitung zu beiden Texten beobachtet wurde 
(CPR xvm, S. 148 und 151-152). 

Der einzige Text aus Ägypten, der für einen Beleg eines Scheidebriefes 

angesehen wurde, ist BGU IV 1102 (= CPJ n 144, Alexandria, 13 v.Chr.). 
Modrzejewski bestritt jedoch, daß es sich hier um eine Scheidungsurkunde 

handleP und konstatierte, daß die Scheidung, die bereits mehrere Monate 
vor dem Aufsetzen dieses Textes stattgefunden hatte, durchaus nach jüdi
schem Recht vonstatten gegangen sein könne, aber auch nach hellenistischem 

Recht. So scheint unser Text der erste zu sein, der Auskunft über einen 
Scheidebrief unter Juden gibt, wie er in Lxx De. 24, 1-24 überliefert ist. 

In seiner Untersuchung zur Scheidung vermutete Modrzejewski, daß 
Scheidungen unter Juden viel eher dem allgemeinen, hellenistischen Recht 
gefolgt sein werden, als einem Verfahren, das erst später unter den Rabbinen 
kanonisch werden sollte. 18 Die Berechtigung dieser Vermutung stellt nun 
freilich unser Text in Frage. Er veranlaßt uns auch, einen etwas differenzier

teren Blick auf die oben genannte Eingabe P.Enteux. 23 (= CPJ I 128) zu 
werfen. Hier wurde in Z. 2-3 die Ergänzung [KCX:tU 'tov vOIlOV 1t]<?~t'ttKOV 
'toov ['Iou]loatrov ExE1.V IlE yov[atKa] vorgeschlagen, von der dann die These 

abgeleitet wurde, daß jüdisches Eherecht im Ägypten des 3. Jh. v.Chr. ange
wendet worden sei. Dieser Rekonstruktion des Textes und den daraus abge
leiteten Schlüssen begegnete man mit ZuTÜckhaltung.19 Im Licht unseres 

neuen Textes erscheint nun freilich die Ergänzung weniger außergewöhnlich 
und unwahrscheinlich, und die Vermutung Modrzejewskis (J ews of Egypt, 

S. 111-112), daß die Tora hier als vOIlO~ 1tOAt'tl.KO~ erwähnt werde und die 
Frau nach jüdischem Eherecht verstoßen wurde, erscheint weniger gewagt. 

Rand 

((houe) A~ XO(tUK) te ~~I?~ r~I!-<?'? eu(vE'ta~aIlEv) 1tapa(YYEtAat). 
'tote äp~<?,?[C1.] 2. Januar 134 

~C!-I?~ ~~~<?:<?'? :<?~ ~~AO)'tOU 
4 'toov EK 'tou 1tOAl.'tEUlla'tOc. 

17 Modrzejewski, Les juifs et le droit hellenistique, S. 169. 
18 Meleze-Modrzejewski, Jewish Law, S. 311-3l3, insbes. 3l3. 
19 So zuletzt auch H. Cotton in P.Hever, S. 225-226 und 273 mit Anm. l32. 
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EV 'tan. EVEC'tron E['t]Et EIlV1"\C

'tcocull1"\v l';l~~~~[t]~~ ~"!~~~
XOU Kat 'tOU c1JI;l~[t]~?JJivo,,! 

8 au't1lc 1ta'tpoC<?I;l[ 0 ]cav'toc 
O~~~~ EIlOt au't[iJ]v Kat 'tTjv 
C'ta9Eicav E1t' a[u]'tTlt <pEPV"'V, 
E<p' il~' ~~1l0~ E~OO~O~v~~~' 

12 OÜ'tOl~ o~ I;l<?~?[v] ?ptcllrov 
YEVOIlE~C?~ K~[ 't]~ KOtvOV 
o.'A'Au Kat 'tTl~ K~:U 'tOV VO

Ilov a1tOK~ .. U . ~ 'YEV1"\-
ci, öeÖTjAou[ ] 

16 9dc1"\c K~~ ~~.~ h)9i)~ötc 
o.1ta'AAayEv:C?~ Ttllrov 
IlE't' ou ~[o'Auv X]I?<?vov 
o AUC}I;l~~?~ CUV"'PIlOKEV 

20 ä~~,,! AOYOU ~:~POlt ~~~pt 
'tTjv N~tKal.a~ 1tptV Tl 'Aa
ßEiv 1tap' ElloU :~ Ei~tCIlE
vov 'tou o.1toc'tadou 

24 ['to~ ~uß~t?v. Oto o.~l.ro, 
EUV <puv1J'tal., cuv'tu~al. 
'Yl?u,(al. 'tOtC EV 'tTl~ KOOIl1"\~ 
'!ouOatOl.c ~apa'Y'YEt'Aat 'trot 

28 AUCl.IlUXOlt o.1tav'tav 
E<p' ullac 'Lv' ~uv ~t [. ~~~ oia 
[Y]I?~<PO? ~~~~1J(<p9flt) 1tEpt au('tou) Ka('tu) 'tov vO(llov) EI;l?t 

0' E1t~vay-
[KUCal. ca. 4] Jca. 2] Jca. 2] ... '( ...... ~ 
----;---------

6 Nüclltav 21 Nücatav 25 <pa{vTj'tat Tj aus e korr. 

Verso: 
32 (ihouc) ~ XO(tUK) t9 4»t'Aoo'tou 

1tp(oc) Audllaxov. 
12. Januar 134 

61 
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1 Das Datum entspricht dem 12. Jan. 134 v.Chr. 
Die Zeile wurde wohl von einer anderen Hand geschrieben als die Z. 2-

30. Es handelt sich um einen Bearbeitungsvermerk, der nachträglich hinzu
gefügt wurde. Vgl. 8, 1-3, ferner 7,24 und 16, 10 zur Auflösung zu cu(v

E't6:~a~Ev) 1tapa(YYEtAa.t). 
Zur Lesung ~~I?~ vgl. dasselbe Wort in Z. 30. 1tEP1. Au(:n~6:xou oder 1tEP1. 

Nucatac sind denkbare Möglichkeiten. Beide sind aber zu lang für den zur 
Verfügung stehenden Platz (5 bis 6 Buchstaben) und kaum mit den Spuren zu 

vereinbaren. Y~~9'? ist ziemlich unsicher. Zum Wort 'Y6:~oc in den ptol. 
Papyri vgl. P.Tebt. I 104, 44 (= M.Chr. 285, Kerkeosiris, 92 v.Chr.) 

b~o(Aoy{a) 'Y6:~ou. 
3 1tapa <lltAID'tOU: gelesen nach Z. 32. Zu Beispielen für Namensgleich

heit ~i~~h~~ V~t~; und Sohn s. zu 5, 2-3. Unter ägyptischen Juden war der 

Name Philotas bislang noch nicht bezeugt, fmdet sich jetzt aber auch in 9, 5 
und 26. 

5--6 ~VTlC'tE{}O~a.t: Zur Verwendung des Verbs vgl. P.Heid.Inv. G 226, 5 
(Akten des 21. Int. Papyrologenkongr., S. 652, Arsinoites?, Anfang 4. Jh. 

n.Chr.); P.Cair.Masp. I 67006 Verso 8 (Antinoopolis?, ca. 566-570); 
P.Sakaon 38, 4 (= P.F1or. I 36 = M.Chr. 64, Theadelphia, 312 n.Chr.); SB 
XVI 12574, 5 (Arsinoites?, 6. Jh. n.Chr.). Das Verb kann entweder mit 

Akkusativ allein gebraucht werden wie hier in der Bedeutung "um jemanden 
werben" oder mit 'ttv6: 'ttVt in der Bedeutung ,jemanden mit jemandem 
verloben" wie in P.Heid.Inv. G 226, 5-7 und P.Sakaon. 38, 4--5, vgl. LSJ 

s.v. 
Der Petent ging zum Vater seiner Auserwählten, um um ihre Hand an

zuhalten. Dies entspricht den Darstellungen und Berichten aus der Bibel, aus 
den jüdischen Schriftstellern und Gesetzbüchern. V gl. Philo, Spec. m 67 mit 
Heinemann, Philons griechische und jüdische Bildung, S. 302, ferner 

Friedman, Jewish Marriage, S. 153, wo auf Ähnlichkeiten zwischen Texten 

aus dem 5. Jh. v.Chr. aus Elephantine und denen der Kairener Geniza auf
merksam gemacht wird; Archer, Jewish Woman, S. 153-154. 

6 Es ist kaum möglich, zu entscheiden, ob hier wie in Z. 21, ~~~~~[t]~~ 

stand oder ~~~~[t]~~, weil die Tinte an dieser Stelle verschwommen ist. 
Der Name Nh::a.ta ist in den Papyri nicht häufig anzutreffen. Bezeugungen 

aus ptolemäischer Zeit sind: CPR xm 4, 145,180, 183,246 (Arsinoites, 3. 
Jh. v.Chr.); P.Petr. m 27, 1 (Arsinoites?, 3. Jh. v.Chr.?); P.Tebt. m 1, 815 
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(Tebt., 223/222 v.Chr.); P.Enteux. 22, 1, 14 Verso 2 (Magdola, 218 

v.Chr.); PSI VIII 985, 3 (Diospolis Magna, 153 v.Chr.). Aus der römischen 
Zeit gibt es nur einen Beleg: P.Oxy. xn 1432, 3 (Oxy., 214 n.Chr.). 

In der Steuerliste CPR xm 4 mag zumindest die in z. 180 und 183 

genannte Nücatcx p:ftC't'T\P) (vgl. BL IX 74) eine Jüdin gewesen sein, da unter 

den in Z. 176-184 genannten elf Namen von Personen ihrer Familie fünf als 
jüdisch oder wahrscheinlich jüdisch betrachtet werden können (Clarysse, 

Jews in Trikomia, S. 196-199). Auch die in Z. 145 dieser Liste genannte 

Nücatcx könnte eine Jüdin gewesen sein, da sie als vierte in einer Gruppe von 

acht Personen steht, in welcher die ersten drei jüdische und erst die 
nachfolgenden ägyptische Namen tragen. 

6-7 Der in den Papyri sehr häufige Name Lysimachos ist auch unter den 
Juden Ägyptens bezeugt, vgl. Honigman, Les "Orientaux" , S. 158, die auf 

eine Erwähnung des Namens in Z. 87 des aramäischen P.Cowley 81 auf

merksam macht. 

7 c1J~~[t]VOj.l.EVO,?: Für die Buchstabenfolge -uc- in 'tou c1J~~[t]VOj.l.EVO,? 
vgl. Ej.l.vl1c'tEucaj.l.l1v in Z. 6. Das Eta läßt sich mit dem Eta in cxu'tTlc (Z. 8) 

gut vergleichen; an dem unteren Ende beider senkrechter Hasten dieses Buch

staben sind die für diese Hand typischen, waagerechten Tintenstriche zu 

erkennen (s. dazu die Einleitung, S. 56, Anm. 1); der Querstrich, der beide 

Hasten verbindet, sitzt recht hoch, so daß die Spitzen der vertikalen Striche 
kaum darüber hinausragen. Am unteren Ende der zweiten senkrechten Haste 

des My sieht man ebenfalls einen Tintenstrich (vgl. die Buchstabenfolge -l1j.1.

in Z. 17 llj.l.rov), mit dem die sehr schwachen, aber noch erkennbaren Spuren 
des Alpha verbunden sind. 

8-10 Daß es dem Vater oblag, seine Tochter in die Ehe zu geben und für 
sie das Notwendige vorzubereiten, entspricht der Darstellung biblischer 
Stellen und späterer rabbinischer Texte, s. dazu Friedman, Jewish Marriage, 
S. 216-217, Cohen, Betrothal in Jewish and Roman Law, S. 72 und B. 
Cohen, Jewish and Roman Law. A Comparative Study, New York 1966, S. 
284. 

8 ?~[6]cav'toc: das Sigma nach der Lücke ist deutlich sichtbar. Zwischen 
1tcx'tp6c und der Lücke, in der wahrscheinlich ein Buchstabe stand, Reste 

zweier Buchstaben. Auf den ersten Blick scheint der erste Buchstabe nach 

1t(l'tp6c ein Delta oder ein Epsilon zu sein. Da aber in dieser Hand ein Dreieck 

Delta, Alpha oder Omikron darstellen kann (s. dazu S. 56, Anm. 1), ergibt 

sich am ehesten die Lesung <?~[6]cav'toc. Für ein ähnlich dreieckiges Omi-
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kron vgl. das Omikron in 'tou (Z. 7) und jeweils das zweite Omikron in c1J

~~[t]vOIlEVOU (Z. 7) und eUOO~OUv'tOc (Z. 11). Wie bei Eta in c1J~~[t]vo
IlEVOU sind auch an dem unteren Ende der beiden senkrechten Hasten des My 
waagerechte Tintenstriche zu erkennen (vgl. das My in llllrov in Z. 17). 

Für einen Schwur in Zusammenhang mit der Mitgift vgl. 3, 6-7. 
10 Zur Wendung c'ta8etca.v E1t' aunh Cj>epVTtV vgl. BGU IV 1102, 16-19 

(= CPJ II 144; Alexandria, 13 v.Chr.) Ö EAaßeV -- - E1t' au't'ilt Ka'ta. -rlt[v] 

CUVXc.Op1lClV Cj>epvaptov. Zur Wendung E1t' au't'ilt Cj>epVTt, für die nun unser 
Papyrus den frühesten Beleg bietet, Häge, Eherechtliche Verhältnisse, S. 29-
30, 34-35 und 140 mit den Anm. 34-35 hinsichtlich der Texte BGU IV 
1102, 18 und 1105,11. Häge (S. 34-35) beobachtete, daß die Wendung E1t' 
au't'ilt bzw. E1t' EIlOt erst seit dem späten 1. Jh. v.Chr. vertreten und danach 
gebräuchlich geworden ist. Er wollte darin keinen Zufall der Überlieferung 
sehen, sondern eine Entwicklung, die damit in Zusammenhang stehe, daß in 
römischer Zeit die Parapherna zur Pherne traten (S. 140). Angesichts des 
vorliegenden Textes bedarf nun seine Meinung einer Modifizierung, da sie 
nicht alle Belege überzeugend zu erklären vermag. Auch andere Erklärungs
möglichkeiten müssen erwogen werden. Möglicherweise brachte diese For
mulierung jüdische Verhältnisse besonders gut zum Ausdruck, zumal nicht 
vergessen werden darf, daß auch BGU IV 1102 (= CPJ II 144) die Mitgift 

einer Jüdin betrifft. 
Da der Vater schwor, seine Tochter und diePherne dem Petenten zu 

geben, kann kein Zweifel darüber bestehen, daß das Wort Cj>epVTt Mitgift 
bedeutet. Cj>epVTt wurde in der Lxx als Übersetzung für den Brautpreis 
(Mohar) verwendet (vgl. Porten, Elephantine Papyri, S. 178, Anm. 12, z.B. 

Lxx Ge. 34, 12), denn die Mitgift existierte nicht als rechtliche Institution im 
Pentateuch (s. Wasserstein, Marriage Contract, S. 126 mit Anm. 87; vgl. 
auch Archer, Jewish Woman, S. 166). Für die Verwendung eines Wortes, 

welches sowohl Brautpreis als auch Mitgift bedeuten kann, vgl. auch den 
Gebrauch des assyrischen Wortes nudunnu, s. dazu Wasserstein, Marriage 
Contract, S. 126-128, Anm. 89 und 92. Zur Mitgift s. auch zu 3, 7. 

11 ECj>' flt KallOU eUOOKOUV'tOC: Für die Wendung eUOoKEm E1tt nvt vgl. 
UPZ I 31, 7 (Memphis, 162 v.Chr.) ECj>' oic [e]UOOKro und P.Enteux. 25, 18 
(Ghoran, 222 v.Chr.) 1taprov oe Kat IIa1t1toc eUOOKet E1tt 'tOu'tOtc. In diesen 
Beispielen sieht man den üblichen Sprachgebrauch des Verbs eUOoKEm (für 
Belege aus ptolemäischer Zeit s. Mayser, Grammatik 132, S. 131; zur Ge-
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genübersteIlung der Konstruktion mit dem Dativ allein statt E1tt nv1. s. 
Mayser, Grammatik 11 2, S. 284). 

In dem vorliegenden Zusammenhang läßt sich möglicherweise eben bei 
der Wendung eUOO1CEro E1tt nv1., die Zufriedenheit oder Einverständnis zum 
Ausdruck bringt, der Einfluß der sogenannten "terms of satisfaction" fest
stellen, die in den Texten aus Elephantine mehrmals vorkommen, insbeson
dere die Stellen, wo auf die Annahme des Mohars oder der Mitgift Bezug 
genommen wird (Porten, Elephantine Papyri, B 28, 5-6 und 15 mit Anm. 
14, S. 178; B 41, 5). Porten verweist auf parallele Wendungen aus demDe
motischen zu B 24,11-12 mit Anm. 31, S. 161. Vgl. ferner Muffs, Aramaic 
Legal Papyri from Elephantine, S. 163-169. 

12 Die Entzifferung dieser Zeile bereitet Schwierigkeiten. Wegen at..t..Ct. 
KCl.t in Z. 14 liegt oü'tro~ o~ I:l?~?[v] ~P1.q.L&v nahe. Unklar bleibt aber, was 
mit OP1.q.l.Ot gemeint war. In der Lxx kommt OP1.q.LOC auch in der Bedeutung 
"Gelübde" vor. Vielleicht wären hier also Versprechungen gemeint gewesen 
(gewiß nicht Gelübde im Sinn von Lxx Nu. 30, 3), die sich das Paar gab 

oder die zwischen dem künftigen Ehemann und seinem Schwiegervater aus
getauscht wurden (vgl. Archer, Jewish Woman, S. 154 mit Bezug auf Lxx 1 
Ki. 18,21). Dabei könnte man an zwei Möglichkeiten denken: entweder an 
die Worte, die der Mann zu sagen pflegte: "sei meine Frau gemäß dem Gesetz 
Mose und Israel" o.ä. (s. dazu ausführlich Friedman, Jewish Marriage, S. 
147-155) und an mögliche Antworten,20 oder an Vereinbarungen, in denen 

die Rollen der Partner festgelegt wurden.21 Hierzu würde die Wendung KCI.'tCt. 
KOWOV, "gemeinsam", gut passen. 

20 In den Rechtstexten findet sich freilich selten etwas darüber, s. dazu R. Katzoff, 
Greek and Jewish Marriage Fonnulas, in: Classical Studies in Honor of David Sohlberg, 
Hrsg. R. Katzoff - Y. Petroff - D. Schaps, Ramat Gan 1996, S. 226-227. Zu den mög
lichen Gründen für das Fehlen solcher Hergangsbeschreibungen in den Rechtstexten A. 
Philips, Another Example of Family Law, Vetus Testamentum 30, 1980, S. 24~243, 
insbes. S. 241. Für Worte seitens der Frau vgl. z.B. LXX Ge. 24, 58, wo Rebekka gefragt 
wird, ob sie mit Isaak mitgehen wollte. Dazu Cohen, Betrothal in Jewish and Roman Law, 
S. 72 und 75 und M.A. Friedman, Israel's Response in Hosea 2: 17b: "You Are My 
Husband", Journal ofBiblical Literature 99,1980, S. 199-204. 

21 Dazu Friedman, Jewish Marriage, S. 225; vgl. M.A. Friedman, Pre-Nuptial 
Agreements with Grooms of Questionable Character: A Geniza Study, Dine Israel 6, 1975, 
S. CV-CXXII, wo zwei Texte aus dem 11. Jh. n.Chr. genannt sind, in denen verbindliche, 
durch eine symbolische Handlung (qinyan) bekräftigte Erklärungen seitens des Bräutigams 
bezeugt sind, in denen sein Wohlverhalten und die Erfüllung seiner Pflichten verspricht. 
Alle vergleichbaren Texte sind viel jünger und erst in den amoräischen Teilen des 
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15 Lesung und Ergänzung bereiten erhebliche Schwierigkeiten. Zu erwar

ten wäre an dieser Stelle vielleicht die Erwähnung eines Vertrags oder einer 

symbolischen Handlung, die oft als nötig galt, um einer Verlobung Gültigkeit 

zu verleihen (s. Cohen, Betrothal in Jewish and Roman Law, S. 86). Nach 

vOJ.lov ist wohl a1tOK zu lesen. Alternativ dazu ließe sich aber auch a1tOlJ.l er

wägen, wobei dann allerdings Tintenreste zwischen dem vennuteten Omega, 

dessen zweiter Bogen ohnehin etwas gedrückt wäre, und My, dessen Fonn 

für diese Hand ungewöhnlich und allenfalls mit dem My in AUClJ.lUXOll (Z. 

28) zu vergleichen wäre, ungeklärt bleiben. In diesem Fall müßte man anneh

men, daß an dieser Stelle zu a1tOlJ.l korrigiert worden wäre. Da wir ein Sub

stantiv weiblichen Geschlechts suchen, wird es mit einem Sigma enden, das 

sich in der Tat auch erkennen läßt. Vor ihm sind Spuren eines weiteren Buch

stabens zu sehen. 

Trotz der paläographischen Bedenken wird man &.1t~I;U?[ da]~ als Möglich

keit nicht ausschließen können, denn ein Eid wäre an dieser Stelle vorstellbar. 

Dabei handelt es sich freilich um ein seltenes Wort. Als Belege kennen die 

Wörterbücher nur Pol. 8.24, cf. Hsch.; OGIS TI 573, 22-23 (Kilikien). Die 

zweite Stelle bezeugt das Wort in der Fonn &.[1t]loJ.loda in einem schwer ver

ständlichene:usammenhang, der aber interessanterweise jüdisch ist. 

Liest man &'1tOK, dann gibt es nur wenige Substantive weiblichen Ge

schlechts, die so anfangen und im Genetiv nur noch weitere sechs Buchsta

ben aufweisen. Von den Buchstaben nach Kappa, mit denen Wörter gebildet 

werden können, die einen passenden Sinn (&'1tOKaUClC und &'1tOKAU(tC) erge

ben würden,22 kommen nur Alpha und Lambda in Frage. Die Lesungen &.1t0-

K~~~[E]O?~ oder &.1tOK~~~[E]O?C wären beide nachvollziehbar. Vielleicht ist 
nach dem Kappa ein Alpha einem Lambda vorzuziehen, da ein Querstrich 

zwischen beiden schräg liegenden Strichen recht deutlich ist. Die Fonn des 

vennuteten Ypsilon wäre allerdings ungewöhnlich, aber vgl. das Ypsilon in 

1tOA1'tEUJ.la'toc (Z. 4), in ['t]OU't01C (Z. 16) und in AOYOU (Z. 20), wo ein 

dicker Tintenstrich am Fuß des Buchstabens zu sehen ist. Das folgende Sig

ma fiele ein bißchen klein aus. Von dem Omega wären nur noch Spuren des 

oberen und unteren Teils der letzten Rundung des Buchstabens sichtbar. Von 

dem Sigma sähe man den unteren Teil, der mit der unteren Spitze des Gamma 

babylonischen Talmud zu finden (s. dazu Friedman, Jewish Marriage, S. 465---467), zeugen 
jedoch vielleicht von einer Praxis, die auch in viel früherer Zeit vorstellbar wäre. 

22 IX7tOlCAa.W: böte eine nachvollziehbare Lesung aber wohl keinen Sinn, IX7tod'!luc und 
IX7todl.C\c wären ohnehin schwierig zu lesen. 
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verbunden wäre, sowie Spuren des oberen Teils. So ist also a1tOK~~~[E]O?C 
vielleicht der Vorzug zu geben. 

Die Bezeichnung eines Brandopfers mit dem Wort a1tOKUUClC ist aus 
Syrien (SEG XXXII 1423, 9 [192-193 n.Chr.] und Galatien (RECAM 2, 
257, 7 [140 n.Chr.]) in Hinblick auf Opfer bei Totenfeiern bekannt, vgl. 
auch das bei Beschreibung von Totenfeiern in Makedonien verwendete Verb 
a1tOKUtE1.V in IG X 2, 1,260 B 9-10 (3. Jh. n.Chr.) und Ch. Picard - Ch. 
Avezou, Les testaments de la pretresse thessalonicienne, BCH 38, 1914, S. 
38-62. Manche Punkte dieses Artikels werden durch L. Robert in RPh, 48, 
1974, S. 219-220 korrigiert (vgl. auch BE 1976, 397 und BE 1983,451 zu 
SEG XXXII 1423). 

Brandopfer spielen eine beträchtliche Rolle im Alten Testament. In der 
Lxx werden sie OAOKUU'tCOClC und OAOKUU'tCOJ!U (bzw. OAOKap7tCOClC und 
OAOKap7tcoJ!u) genannt (s. dazu R. de Vaux, Les sacrifices de l' Ancien Te
stament, Paris 1964, insbes. S. 28-48; G.B. Gray, Sacrifice in the Old 
Testament, Its Theory and Practice, Oxford 1925, insbes. S. 1-95; A. 
Wendel, Das Opfer in der altisraelitischen Religion, Leipzig 1927, insbes. S. 
32-214; W.O.E. Oesterley, Sacrifices in Ancient Israel, London 1937). Ein 
Brandopfer wird bei Porten, Elephantine Papyri, B19, 21 und 25; B22, 10, 
erwähnt. Von Schaf- und Ziegenopfer unter Semiten ist die Rede in P.Giss. I 
99, 11-13 (Hermopolis, 2.-3. Jh. n.Chr.), wo auf eine Stiftungsurkunde 
aus dem Jahre 80-79 v.Chr. Bezug genommen wird, wodurch die 
Opferpraxis bereits für das 1. Jh. v.Chr. anzunehmen ist. Dazu F. Zucker, 
Doppelinschrift spätptolemäischer Zeit aus der Garnison von Hermopolis 
Magna, Abh. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1938, S. 14 mit Anm. 6. Wir haben 
aber keinen Hinweis darauf gefunden, daß man ein Brandopfer bei einem 
Verlobungsfeier erwarten könnte. Dazu käme als weitere Schwierigkeit, daß 
das vermutete Brandopfer vom Gesetz (K~:a 'tov vOJ!ov) vorgeschrieben 
gewesen wäre. Bei der Alternativlesung a7tOKAUClC, womit eine rituelle 
Reinigung gemeint wäre, ergäben sich dieselben Probleme.23 

,1\, 

23 Leider ist weder bei Philon noch bei Josephus etwas über diese Zeremonien zu 
erfahren. Nach Heinemann, Philons griechische und jüdische Bildung, S. 294-295, läßt "der 
Ausdruck 1aI101)<; 6Uew von der Eheschließung Spec. m 80 ... natürlich nicht auf ein Opfer 
schließen". Er sieht darin "eine Anpassung des Ausdrucks an die durch die allgemeine Sitte 
bestimmte griechische Redeweise" (S. 273) und vergleicht eben die gerade genannte Stelle 
,,1aI101)<; 8ucrllvte<; Spec. m 80 (eig. das Eheopfer bringen) = heiraten" unter Heranziehung 
von Jos. AJ N 245. Archer, Jewish Woman, S. 203 zieht diese Stelle aus Philon doch in 
Zusammenhang mit dem Hochzeitsfest heran. 
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Über den Worten Kat E1tt 'tou't01.C Reste eines Nachtrags zwischen den 
Zeilen, von dem die ersten drei Buchstaben gut als Eic zu lesen sind. Es folgt 
ein Delta und dann vielleicht ein Epsilon. Danach sind die Buchstaben in einer 

kursiveren Schrift geschrieben und deswegen schwerer zu entziffern. ~~<?'! 
vor der Lücke wäre ein vertretbarer Versuch einer Lesung. Dieser Nachtrag 

ist wohl al~ abhängig von reVTJgelcTJc zu verstehen, für die Konstruktion 
rtVojJ.a1. etc'n s. LSJ s.v. TI 3 c. 

17 &.1ta'A.'A.arev~«?~ iUJiov bedeutet sicherlich nur: "wir sind dann auseinan
dergegangen" ("sich trennen, entfernen" Mayser, Grammatik I 32, S. 211; TI 
1, S. 116 media passiva; "sich entfernen" Preisigke - Kießling, WB, S. 199 
s.v. 3). Das Verb wurde freilich auch gebraucht, um eine Scheidung zu be

zeichnen (vgl. M.Grdz., S. 217 und O. Montevecchi, I contratti di matrimo
nio egli atti di divorzio, Aegyptus 16, 1936, S. 76). Das kann aber hier nicht 

gemeint sein. Schon ~~~ ['t]<?u't01.C in Z. 16 spräche dagegen. 
19 Zum Verb cuvapjJ.6Sro s. zu 5,5. 
20 ä.veu 'A.6rou: "ohne Begründung". Die Wendung ist hier zum ersten

mal in ptolemäischer Zeit sicher bezeugt, in P.Giss. 139, 11-12 (Theben, 
205-181 v.Chr.) liegt sie ergänzt vor. Sie kommt in den Papyri sonst nur 
noch viermal in P.Dura vor: P.Dura 19, 17 (88/89 n.Chr.); 31, 18 und 46 
(mit Anm.23 auf S. 165) (204 n.Chr.); 32, 16 (254 n.Chr.). 

Der Petent stellt seine Version des Falls auf diese Weise dar. Das Handeln 
des Vaters als Juden ist schon merkwürdig, denn es scheint gegen das 
jüdische Brauchtum hinsichtlich der Ehe zu verstoßen. Entweder war seine 

Vorstellung der Ehepraxis abweichend von der des Petenten oder aber es 
bestand vielleicht eine Abmachung, nach der Philotas und Nikaia erst nach 

der Heimführung als verheiratet galten. Solche Fälle führten zu dem bekann
ten, dem 1. Jh. n.Chr. zuzuordnenden Urteil von Hille1 hinsichtlich alexan
drinischer Verhältnisse, das in dem Tosefta berichtet wird (tKet. 4, 9):24 

Gelehrte wollten die Kinder von Frauen, die verlobt waren, aber aufgrund 

einer Entführung Kinder von einem anderen Mann als ihrem Verlobten 
gebaren, für mamzerim erklären. Rillel forderte die Eheverträge der Frauen 
und stellte fest, daß in den Urkunden eine Klausel besagt: "Sie wird meine 

24 Zu diesem oft herangeführten Fall und zu seiner Problematik s. insbes. Cohen, 
Betrothal in Jewish and Roman Law, S. 92-94 und R. Katzoff, Philo and Hillel on 
ViolationofBetrothal in Alexandria, in: The Jews in the Hellenistic-Roman World. Studies 
in Memory of Menahem Stern, Hrsg. A.M. Gafni, A. Oppenheimer, D.R. Schwartz, 
Jerusalern 1996, S. 39*-57*. 
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Frau gemäß dem Gesetz Mose und Israel, wenn sie mein Haus betritt". Somit 
war klar, daß kein Verstoß gegen den Ehevertrag vorlag, da die Frauen ent
führt wurden, bevor sie das vorgesehene Ehehaus betreten hatten. 

21 Bei 1tP1.V ii steht immer Inf.Aor. (Mayser, Grammatik 11 1, S. 319). 
22-24 :? d~tq.l€vov 'tou a.1to~:adou ['toD ß.u13~t<?v: Der Artikel war 

fälschlicherweise zweimal verwendet, der zweite wurde daher vom Schreiber 
getilgt, indem man versuchte, ihn wegzuwischen. In Z. 22 fällt die etwas 

ungewöhnliche Form des Tau auf: Sie ist jedoch mit der Form des zweiten 
Tau in EVEc'tron (Z. 5) zu vergleichen. 

24:? ß.u13~tov: ,,13u13Aoc, 13u13AtOV ist die gewöhnliche Schreibweise der 
ptolemäischen Papyri" (Mayser - Schmoll, Grainmatik I 1, S. 80). 

23-24 'tou a1to~'tadou ['toD ß.u13AtOV: vgl. 131.13AtOV a.1toc'tadou in Lxx 
De. 24, 1 und 3; Je. 3, 8 bzw. 'to 131.13A1:ov 'COu a.1toC'tadou in Is. 50, 1; 
ferner EV.Matt. 5,31; 19,7 und Ev.Marc. 10,4 (dazu Modrzejewski, Les 
juifs et le droit hell6nistique, S. 191 mit Anm. 149 und 150). Gemeint ist der 

Scheidebrief, den der Ehemann seiner Frau übergibt, um die Scheidung zu 
vollziehen. Das Ausstellen und der Empfang eines solchen Scheidebriefes 
nimmt später eine zentrale Stellung in der jüdischen Lehre über das Ende 

einer Ehe ein. Dies bezeugt unter anderem der Traktat Gittin im Talmud und 
in der Mischnah, welcher sich ausschließlich mit Erläuterungen zur Praxis 
des Scheidebriefes beschäftigt. 

Das Wort O,1to(J'tacrtou kommt bei Aristophanes, Aristoteles, Demosthe

nes, Dinarchos (über Berichte des D.H. Din. und Harp.), Hyperides (über 
Harp.) und Lysias (über Harp.) vor, aber nur im Zusammenhang mit der 

sogenannten Otlcrl a.1tocr'tadou (s. dazu J.H. Lipsius, Das attische Recht und 

Rechtsverfahren mit Benutzung des attischen Processes, Leipzig 1905-1915, 
S. 621-626 und D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, London 

1978, S. 78, 82-83 und 223-224; vgl. auch IG 112 1578, 2) und nie in 

Verbindung mit dem Wort 131.13AtOV. 
In den papyrologischen Zeugnissen ist 131.13AtOV O,1toC'tadou bislang noch 

nicht belegt. Hier hat sonst O,1toc'tactou (curYpaqnl) die Bedeutung: a) Tradi
tionsurkunde, in Zusammenhang mit Immobilienkaufverträgen Abstandsur
kunde genannt (Meyer, Jur.Pap., S. 77 und 114; Pringsheim, Greek Law of 

Sale, S. 121-122; M.Grdz. S. 167 ff. und Modrzejewski, Les juifs et le droit 
hellenistique, S. 191 mit Anm. 151), und b) Verzichtsurkunde im weiteren 
Sinn: der im Prozeß Unterlegene stellt eine sogenannte Entfernungsschrift 
aus, durch die er bekundet, die Entscheidung nicht mehr anzufechten (Seidl, 
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Eid, S. 67,79-80, s. auch M.Grdz., S. 167, Anm. 1 mit Belegen). Viermal 
begegnet aber das Wort a1toetacwv in Hinblick auf Scheidung in P.Dura 32 
(Dura-Europos, 254 n.Chr.), wobei allerdings die Lesung an keiner der 

Stellen sicher ist (Z. 1 a1toc'tact]ov; Z. 17-18 a1to]le~~~~9[v; Z. 20 ~1t[0]
~:a[ctov; Z. 23 u1toetact[ov sie). 

Aus der Wendung 'tou a1to<!'ta.clOU:? ~ußA.iov wäre zu entnehmen, daß 
sich der Petent auf jüdische Vorstellungen beruft, die sich bislang aus den 
Papyri nicht belegen ließen. Die zusätzliche Bestimmung 'to ei81.q.l.EVOV 

macht noch deutlicher, wie sehr er nach eigener Darstellung in seinemjüdi
schen Rechtsverständnis verwurzelt war. Die Sprache der Lxx und die spe

zifische Bezeichnung für den Scheidebrief lassen aus Ägypten nun zum er
sten Mal spezifisch jüdische Verfahrensweisen im Eherecht zu Tage treten, 
eine Tatsache, die umso wertvoller ist, als die Forschung gerade im Eherecht 
bislang darauf hinweisen konnte, daß sich hier jüdische Vorstellungen in der 
Sprache der Urkunden nicht niedergeschlagen hätten. 

26-27 Zu 'tOtC EV 'tft~ Krol.l.ll~ 'Iouoa.to1.C vgl. 8, 33. Um welches Dorf es 
sich handelt, erfahren wir nicht, da der Schreiber oben vergessen hat, die 
Herkunft des Lysimachos anzugeben. 

29 Für die Wendung EaV TI oia. ypaq>ro vgl. P.Amh. TI 30, 14 (= W.Chr. 
9, Soknopaiu Nesos, 169-164 v.Chr.); P.Münch. TII 1, 51, 28 (Sebenny
tos?, 134 v.Chr.); P.Ryl. IV 578, 18 (= CPJ I 43, Arsinoites, 159/158 v. 
Chr.); SB VI 9108,20 (Aphroditopolites, 173-169 v.Chr.), ferner Di Biton

to, Petizioni ai funzionari, S. 98. 
Nach Eq>' ul.I.Ctc ist 'iv , EaV 1;1. offenbar über EaV q>a.ivll'ta.1. geschrieben, 

das der Schreiber wie 'to in Z. 24 zu tilgen suchte, bevor der den richtigen 

Text darüber schrieb. Das getilgte Wortende von q>a.tvll'ta.l. ist noch blaß vor 

oia. zu erkennen. 

30 Da nach [y] ~~q>C? die Schrift kursiver wird, könnte man vermuten, daß 
wir hier nur den Entwurf oder die Kopie einer Eingabe vor uns haben, ver

gleichbar etwa P.Tebt. III 2,953. Gegen diese Vermutung spricht aber der 
Bearbeitungsvermerk in Z. 1 und der Empfangsvermerk auf dem Verso. Of
fenbar begann dem Schreiber der Platz auf dem Blatt knapp zu werden, so 

daß er den Rest kleiner und stark abgekürzt schreiben mußte. 
Für 01.a.A.1l(q>Sfh) 1tEpt a.u(1:Ou) Ka.('ta) 'tov vO(l.I.ov) vgl. P.Ryl. 11 68,22-

25 (Hermopolis, 89 v.Chr.) ~,!', EaV I.I.EV :~1ta8ro, o[1.a.]A.llq>8ft1.1t[Ept] a.u'tftc 
Ka.[ 't]a 'ta 1tEpt [wlncov] 1tPOC'tE'ta.Y[I.I.EVa.]. 
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30-31 EJ:L?1. Ö' E1t~vayl[Ka(at]: Zu E1tavayKacat mit einem weiteren Inf. 
in den Petita des Archivs vgl. 3, 35-36; 7,22-23; 8, 33-34; 9, 36-37; 10, 

12-14; 15, 12-13. Hiermit wird wohl eine Forderung nach einem Ausgleich 
zum Ausdruck gebracht, durch den der Petent Gerechtigkeit erlangen kann. 

Je nachdem wieviel Platz die Formulierung der Forderung zugunsten des 

Petenten beanspruchte und wie häufig abgekürzt wurde, wäre es vielleicht 
möglich, ~~:,?~(dtE) am Ende der letzten Zeile zu lesen. Wahrscheinlicher ist 
es jedoch, daß noch eine weitere Zeile oder zwei verloren gegangen sind. 

Übersetzung 

36. Jahr 19. Choiak. Über eine Ehe. Wir haben angeordnet, vorzuladen. 

An die Archonten von Philotas, Sohn des Philotas, einem Angehörigen des 
Politeuma. Im laufenden Jahr warb ich um Nikaia, die Tochter des Lysi

machos. Ihr eben genannter Vater schwor, mir sie zu geben und die in 

Hinblick auf sie festgesetzte Mitgift, mit der ich einverstanden war. Da nun 

auf diese Weise nicht nur Versprechungen (oder Vereinbarungen?) gemein

sam eingegangen wurden, sondern auch die nach dem Gesetz vorge

schriebene ... ,haben wir uns unter diesen Voraussetzungen getrennt. Bald 
darauf verband jedoch Lysimachos Nikaia ohne Begründung einem anderen 

Mann, bevor er den üblichen Scheidebrief von mir in Empfang genommen 

hatte. Daher bitte ich, wenn es gerecht erscheint, anzuordnen, den Juden im 
Dorf zu schreiben, Lysimachos aufzufordern, zu euch zu kommen, damit, 

wenn es so ist, wie ich schreibe, über ihn nach dem Gesetz entschieden 

werde, [ihn] aber zu zwingen, mir ... 

Rückseite 

36. Jahr 19. Choiak. Philotas gegen Lysimachos. 



5. AN DIE ARCHONIEN WEGEN P ARACHORESIS 

EINES HAUSES IN VERBINDUNG MIT EINEM HEIRATSVERlRAG 

p.vindob. G 57701 
135/134 v.ehr. 

10,5 cmx15 cm 
Tafel Vll 

Herakleopolites 

Drei Ränder sind erhalten: oben 2 cm; links 2 cm; rechts 0,0-1 cm. Der 
untere Teil der Eingabe, vielleicht die Hälfte des ursprünglichen Textes, 
fehlt. 1 Der rechte Rand ist teilweise beschädigt, mit Ausnahme von Z. 12, 15 
und 16 sind aber alle Zeilen vollständig erhalten. Sie sind bisweilen bis zum 
rechten Rand des Blattes geschrieben. 

Die erste Zeile des Textes ist um 0,5 cm nach links ausgerückt. Die Fasern 
der Vorderseite verlaufen von links nach rechts mit einer geringen Neigung 
nach unten. Die Schrift selbst läuft jedoch horizontal. In einer Ecke der an
sonsten unbeschriebenen Rückseite sind einige Tintenspuren erkennbar, bei 
denen es sich aber wahrscheinlich nur um Tintenabdruck aus der Kartonage 

handelt. 
Was wir vom Inhalt der Eingabe erkennen können, ist folgendes: Im 36. 

Jahr heiratete der Petent Polyktor, ein Soldat, Sostrate und setzte einen Ver
trag über zwölf Talente auf. Nach einiger Zeit wurde von einem gewissen 
Philagros ein Haus verkauft. Durch Vermittlung von Sostrates Mutter Talus 
kaufte der Petent das Haus und machte die 1tapaxroPllct( auf seinen und 
Sostrates Namen. Dann bricht der Papyrus ab. Der Streit, von dem dann die 
Rede gewesen sein muß, betraf vielleicht die 1tapaxropllct(, die, wie in Z. 13 
bereits betont wird, vorschriftsmäßig, Ka81lKOU((l, gewesen sei. 

Da nur der erste Teil der Eingabe erhalten ist und die Formulierungen 
komprimiert sind, ist es nun freilich nicht so sicher, wie man den Text ver
stehen soll. Der Vertrag, der in Z. 6-7 erwähnt ist, wird nur ganz unpräzise 
als ein Vertrag über zwölf Talente, (u'Y'Ypaq>l1 ('taAav'tcov) tß, bezeichnet. 
Man wird vermuten dürfen, daß er mit der zuvor erwähnten Heirat in Be
ziehung steht und die zwölf Talente die Mitgift darstellen.2 Vermutlich war 
die (u'Y'Ypaq>l1 ('taAav'tcov) tß nicht anderes als die (UVOtKtctOU (uyypaq>ll, 
die ja vom Ehemann aufzusetzen war, wie man z.B. auch oben in 3, 10 sieht. 

1 Das Blatt könnte ursprünglich 30-32 cm hoch gewesen sein (s. oben S. 33). 
2 Zu Mitgiftvereinbarungen B. Kramer in CPR XVIII, S. 53-62. 
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Die erste Schwierigkeit besteht nun in der Interpretation des Satzes ,.u:'te

oOl1l:::ev J.1.ot ft 'tllc COlO"'tpa.'t1l~ J.1.ft't1lP Ta~ouc (Z. 9-11). Gleich danach be
hauptet Polyktor (Z. 11-12), er selbst habe das Haus gekauft und zwar durch 
Sostrates Mutter Talus (Ot' ~c). Darauf folgt die überraschende Aussage (Z. 

13-15), daß er danach die Parachoresis auf sich und seine Frau durchgeführt 

habe. Was 1tapaxroP1lctc hier überhaupt bedeutet und warum eine 1tapaxro
p1lCU nötig wurde, bildet die zweite Schwierigkeit. 

Das Verb J.1.E'taotOOlJ.1.t kann "übergeben, zuteil werden lassen" heißen, 
aber auch "mitteilen". Nach der neutralen Feststellung, daß ein Haus von 
einem gewissen Philagros verkauft wurde (Z. 8-9), schließt sich offenbar die 

Information, daß Talus dem Petenten dies mitgeteilt hat, als nicht unerheb
licher Teil der Schilderung des Vorfalls an und dient als Überleitung dazu, 
daß Polyktor durch Vermittlung der Brautmutter das Haus kaufte.3 Es geht 
zwar aus dem Text nicht deutlich hervor, auf welche Weise die Mutter ver
mittelt hat4 und mit welchem Geld das Haus gekauft wurde, doch ist es 
durchaus vorstellbar, daß die zwölf Talente der vermutlichen Mitgift, über die 

Polyktor als Ehemann Verfügungsgewalt und Sachherrschaft hatte,5 für den 
Kauf verwendet wurden, oder daß Talus noch zusätzlich Geld vorstreckte. 
Mit der Übertragung (s. unten) des Hauses sowohl auf Polyktor als auch auf 
seine Frau konnte vielleicht erzielt werden, daß Talus die Mitgift ihrer Tochter 

für den Fall gesichert wissen konnte,6 falls es jemals zu einer Rückgabe des 
Vermögenswertes kommen sollte.7 

3 Bedeutete fJ.E'tEÖCOKEV "übergab", wäre anzunehmen, daß entweder Talus das Haus 
kaufte, bevor,sie es an ihren Schwiegersohn weitergab, oder sie mußte mit ihrem Schwie
gersohn an dem Kauf beteiligt gewesen sein, um das Haus bzw. ihren Anteil daran an ihn 
weiterzugeben. Das Kaufen seitens der Brautmutter bliebe unausgedrückt. Von ihr mußte 
dann Polyktor das Haus abgekauft und eine 1[CXpcxXropT]CtC auf sich selbst und auf seine Frau 
durchgeführt haben. Falls einer dieser Erklärungsversuche zuträfe, wäre die Formulierung 
etwas durcheinandergeraten. 

4 Sie hat ihn möglicherweise beim Kauf vertreten, was Öt' ~c üblicherweise bedeutet. 
Vielleicht aber kaufte er durch ihre Vermittlung oder auf ihre Veranlassung hin. Zur Ver
wendung von ÖtlX'ttvOC; (Vermittlung, Stellvertretung, Veranlassung) Mayser, Grammatik II 
2, S. 421-422. 

5 Zu der rechtlichen Zuordnung der Mitgift s. Häge, Ehegüterrechliche Verhältnisse, S. 
62-74 und Modrzrejewski, Zum hellenistischen Ehegüterrecht, S. 55-57. 

6 Zu Fragen hinsichtlich der Sicherung der Pheme s. Häge, Ehegüterrechliche Verhält
nisse, S. 99-104 und Modrzrejewski, Zum hellenistischen Ehegüterrecht, S. 59~0. 

7 Daß eine Rückgabe an die Brautmutter erfolgen konnte ist jetzt durch CPR XVIIl 9 
belegt, s. dazu CPR xvm, S. 60. 
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Die zweite Frage betrifft die Bedeutung von xapaxroPllctC. Es überrascht, 
daß in ein und demselben Text ein Hauskauf (Z. 12 cbvllcall1J~ 't'hv oh::iav) 
und gleich anschließend eine 1tapaxroPllClC (was üblicherweise als Zession 
gedeutet wird) desselben Hauses (Z. 13-14 't'hv Ka91lKoucav 1tapaxroPllClv) 
erwähnt wird. Zwei Vorgänge treten nebeneinander auf, die in der ptolemä

ischen Zeit nach gängiger Meinung einander eigentlich ausschließen. Wie 
Rupprecht, Rechtsübertragung, S. 368-370, betont, blieb 1tapaxroPllClC in 
der ptolemäischen Zeit ein unentgeltliches Geschäft, das nie Häuser zum 
Gegenstand hatte. Seit dem Erscheinen von CPR XVIII 21 (Theogenis, 231 
v.Chr.) ist jedoch die Bezeichnung EKXroPllCLC (eine sehr ähnliche Trans
aktionsart) mit Bezug auf ein Haus mit Hof für die ptolemäische Zeit belegt. 
Das ausdrückliche Vokabular des Kaufes, das in CPR XVIII 21 vermieden 
wird, wirkt aber im vorliegenden Text befremdlich, zum al die 1tapaxroPllctc 

als Ka91lKouca bezeichnet wird. 
In der Frage, was 1tapaxroPllctc hier bedeutet, könnte unter den Papyri, in 

denen sonst von einem 1tapaxroPllctv 1tot€te8aL die Rede ist,8 BGU IV 1127 

(Alexandria, 18 v.Chr.) einen Fingerzeig bieten. Der Text handelt vom Kauf 
einer Goldgießerei. Ein Teil des Kaufpreises wurde bezahlt, und eine Besitz
übertragung konnte erst nach Zahlung der Restsumme stattfinden. In Z. 28-

38 wird festgelegt, daß, falls sich der Verkäufer Apollonios weigere, den 
Kauf abzuwickeln, der Käufer Euangelos aufgrund der Hinterlegung der An
zahlung ein Anrecht auf das Kaufobjekt habe. Nach Zahlung des Restbe
trages könne er die Besitzübertragung bzw. Registrierung vornehmen: E~

ttvat 't<p EuaYYEAon - - - 1l€'t€V€'YKOV'tt av'ti'Ypa<pov 'tllCO€ 'tlle cU'YXropft
C€roc de 'to -r1lc c'touc AO'Ytc-rTtPtOv 't'hv Eic Eau'tov 11 de OllC Eav a1.Pll'tat 
1tapaxroPlleLV 1toL€tc8at EK 'tou 'tou 'A1tOAAroviou [6]volla'toc (Z. 30-35). 
Wie in BGU 1127 der Käufer den Besitz auf sich selbst oder auf jemanden 
seiner Wahl übertrug, so scheint auch in unserem Fall der Käufer Polyktor 

das Haus auf sich selbst und auf seine Frau übertragen zu haben. 
BGU IV 1127 läßt sich aber auch mit dem etwa 5 Jahre jüngeren, eben

falls aus Alexandria stammenden Vertrag BGU IV 1131 (13 v.Chr.) ver
gleichen, wo es unter anderem auch um einen Hauskauf geht. In diesem 

Zusammenhang scheint die Wendung Ka'ta'Ypaq>'hv 1tot€tc8at (Z. 22 mit BL 
III 17) dem 1tapaxroPlletv 1totdc8at in BGU 1127 zu entsprechen. Jeden
falls hat bereits Pringsheim, Greek Law of Sale, S. 324, auf die auffällige 

8 Die Texte sind unten zu Z. 13-14 zitiert. 
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Ähnlichkeit aufmerksam gemacht. In beiden Fällen handelt es sich wohl um 

die Registrierung des Kaufes, wie Rupprecht, Rechtsübertragung, S. 385-
386, Anm. 189 annimmt. Vgl. auch Wolff, Recht, S. 198. Die Vermutung 

liegt daher nahe, daß man auch in unserem Fall das 1tapaxroPl1Clv 1tou::tv als 

Durchführung einer Registrierung auffassen darf. Dann hätten wir hier eine 

Ausdrucksweise, die uns bisher offenbar erst aus augusteischer Zeit bekannt 

war, bereits in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts belegt.9 

Von den im Text erwähnten Personen erfahren wir nicht ausdrücklich, daß 
sie Juden gewesen sind. Der Petent Polyktor bezeichnet sich als Makedone, 

wird aber wohl ein Jude gewesen sein, da er sich an die Archonten wendet. 

MaKEÖrov ist in unserer Zeit kein richtiges Ethnikon mehr, sondern kenn

zeichnet nur den Status, den Polyktor in seiner Truppe einnahm (s. unten zu 

Z. 3). Nichts hindert uns, auch die Ehefrau und Schwiegermutter des 

Polyktor für Jüdinnen zu halten, auch wenn ihre Namen keinen Hinweis auf 

ihre Herkunft geben. Zum Namen Talus s. unten zu Z. 11. 

Rand 
'tOtC äpXOUCl 

1tapu II<?~~K'topo~ 'to~ 
IIoA:uK'topoc MaK~~<?~oC -:oov 

4 Lll1J.l.l1'tP{OU i1t1tEffiV J.l.tC90q>OPffiV. 

ev 'toot A.~ (e'tEt) CUVl1PJ.l.Oc~v 135/4 

CffiC'tpu'tl1tKale9E~~v 
cuyypaq>Ttv ('taA.uV'tffiv) tß· J.l.E'tU ~bau'ta 

8 1tffiA.oU J.l.Evl1c obdac 

U1tO 'ttvOC <I>~A.u'YPou J.l.E'tE

ÖffiKEV J.l.Ot ft 't'ilc CffiC'tpU't11C 

J.l.ft'tl1P Ta~ouc Öt' ~c Kat . 

12 cbvl1CuJ.l.l1~ 'tltV oiK{av ~[al 
'tltv Ka9ftKou«X.v 1tapa

XroP11ClV E1t6rt~<?- EtC 'tE 

EJ.l.a'tov K<?-~ :1J~ . [ .... ] 

9 Zur Kontinuität ptolemäischer Verhältnisse in augusteischer Zeit vgl. auch Wolff, 
Recht, S. 195, mit der Feststellung, daß Schlüsse "auf das Recht der Lagidenzeit und der 
Chom" aus Texten der augusteischen Zeit und alexandrinischer Herkunft ,,kaum in die Irre 
gehen". 
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16 <;:o.>ctpa'tTIv Ka[ 
Spuren 

9 cpt aus xa kOff. 14 ExO{1]~~ 15 €l1aU'tov 

2 Der Personenname IIoA:uK'trop begegnet hier zum erstenmal in den 
Papyri und inschriften Ägyptens. Auch in Inschriften außerhalb Ägyptens ist 
der Name nur spärlich belegt: in LPGN I einmal aus Iulis auf Keos (3.-2. Jh. 
v. Chr.), in LGPN IIT A zweimal aus Argos (6. und 5.--4. Jh. v.Chr.) und 
einmal aus Elis (12 v.Chr.). Zu dem Namen selbst, der zu der Gruppe von 
"Personennamen aus Namen von Heroen" gehört (Bechtel, Historische 
Personennamen, S. 577), H. von Kamptz, Homerische Personennamen. 
Sprachwissenschaftliche und historische Klassifikation, Göttingen 1982, S. 
36,69 und 218. 

Beispiele für Männer, die den Namen ihrer Väter tragen, sind: im 3. Jh. 
v.ehr.: Hücpptc EücpptOc KUPl1vatOc in P.Petr.2 I 3, 34 (= Uebel, Kleru
chen, 885); Lll1j.Lft'tPtOC Lll1j.Ll1'tptOU 'Ic8Jlteuc in P.Petr.2 I 24, 37 (= Uebel, 
Kleruchen, 965); im 2. Jh. v.Chr. "Aopac'tOc 'Aopac'tou 'Ecueuc in 
P.Tebt. IIT 1, 811, 13 (= Pros.Ptol. 11 2273, Krokodilopolis, 165 v.Chr.). 
Auch unter Juden gibt es Beispiele für diese Praxis: im 3. Jh. v.Chr. CPR 
XVIIT 7, 125-126 'Irova8ac 'Irova8ou 'Iouoatoc; 11,224-225 eeooropoc 
eeoocOpou 'Iouoatoc 'tftc E1tt'YOVftc; im 2. Jh. v.Chr. P.Tebt. IIT2, 882,21-
22 (= CPJ I 28, Samaria, 155 oder 144 v.Chr.) C'tpau1t1toc C'tpa'tt1t1tou 
und 'IaKoußtc 'IaKoußtOc (beide wahrscheinlich Juden); im vorliegenden 
Archiv 4, 3 WtAOnac WtAcO'tOU. 

3 Die Lesung MaK~~<?~o~ ist schwierig, läßt sich aber gut nachvollziehen. 
Für ein breites My mit gerundeten Strichen am Wortanfang vgl. das My in 
j.Le'teoroKev in Z. 9-10 (odeTin rovl1caj.Ll1v, Z. 12, und Ej.La'tov, Z. 15). Alpha 
und Kappa sind gut zu erkennen. Es folgen winzige Spuren von Epsilon und 
Delta (die Spitze des Delta ist zu sehen). Ein Punkt stellt das Omikron dar. 
Striche, die zu dem Ny gehören, sind durch einem Riß durchtrennt. Sowohl 
das Omikron als auch das Sigma sind recht deutlich erkennbar. 

Daß der Petent sich als Makedone bezeichnet, schließt nicht aus, daß er 
Jude ist. Wie Tcherikover, Prolegomena, S. 14-15 dargestellt hat, konnte 
sich ein Jude aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Heereseinheit als Make
done bezeichnen; zu MaKeocOv als Statusbezeichnung P.Dion., S. 48 mit 
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Anm. 9 und S. 58, ferner Launey, Recherches, S. 321-329. In Polyktor 
scheinen wir somit den frühesten Beleg für einen Juden zu besitzen, der sich 
aufgrund seiner Stellung im Heer als MaKEorov bezeichnet. 

4 Die Söldnerreiter unter dem Offizier Demetrios können vielleicht mit der 
gleichnamigen Einheit in P.Dion. 10,2-3 (Hermopolites, 109 v.Chr.) iden
tifiziert werden. Zwar liegen etwa 25 Jahre zwischen den beiden Zeugnissen, 
auch wäre die Truppeneinheit nun einmal im Herakleopolites und einmal im 
Hermopolites bezeugt, aber unterschiedliche Stationierungen zu verschiede
nen Zeitpunkten sollten nicht unbedingt überraschen. Zu dem eponymen 
Kommandanten Demetrios (Pros.Ptol. 11 1877) s. P.Dion., S. 37. 

5 c'l)V1lPIl6c~"v Ccoctpu't1lt: zur Konstruktion von c'l)VapIl6~co im Aorist 
Pass. mit Dativ vgl. PSI rn 166, 17-18 (Thinites, 118 v.Chr.) [g]v OE 't&t 

<I>apll[ou]8t ct)vaplloc[8]dc1lc IIa'to J .1Aou'ti nvt und P.Tor.Choach. 3, 
6-10 (= UPZ 11 189, Theben, 112/111 v.Chr.) 'tou'tot) ... c,?vaplloc8ev1:Oc 

'tflt ~')'KEKA1lIl~V"t. Zum medio-passiven Gebrauch von c'l)VapIl6~Ollat vgl. 
Mayser, Grammatik 11 1, S. 116. Das Verb c'l)VapIl6~co kommt auch in 4, 19 
vor, wo es aktiv gebraucht wird. 

7 cuyypa<pftv ('taAuv'tcov) tß: In Anbetracht der unmittelbar davor er
wähnten Eheschließung liegt es nahe, den Vertrag mit dieser in Verbindung 
zu bringen. Wenn die zwölf Talente den Schätzwert der Mitgift darstellten, 
ließen sich aus dem 2. Jh. v.Chr. Parallelen zum Vergleich heranziehen. Der 
Wert der Pherne in P.Freib. rn 30 (Philadelphia, 179/178 v.Chr.) beträgt 30 
Talente; in P.Giss. 12 (= Scholl, Corpus 155, Krokodilopolis, 173 v.Chr.) 
95 Talente (zu diesem Text s. Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse, S. 40-
42); in UPZ 1123 (= M.Chr. 280, Memphis, ca. 157/156 v.Chr.) 2 Talente; 
in P.Mert. 11 59 (= Scholl, Corpus I 59, Krokodilopolis, 154 oder 143 
v.Chr.) 46 Talente 4100 Drachmen (dazu Häge, Ehegüterrechtliche Verhält
nisse, S. 44:-45); in P.Tebt. I 104 (= M.Chr. 285, Kerkeosiris, 92 v.Chr.) 2 
Talente und 4000 Drachmen. Zur unterschiedlicher Höhe der Mitgift in ägyp
tischen Eheverträge Lüddeckens, Ägyptische Eheverträge, S. 257-259. 

9 Der Name <I>iAaypoc ist in Ägypten selten bezeugt. In der Mitte des 3. 
Jh. v.Chr. gab es einen eponymen Offizier dieses Namens, der mehrfach 
belegt ist (Pros.Ptol. 11 und vrn 2015). Ansonsten vgl. P.Dion. B (S. 308) 4 
(= P.Rein. 40, 4, Mochites, 114 v.Chr.) und SB V 8066, 19, 35 (= LHer
mupolis 6; Hermupolis, 78 v.Chr.). Außerhalb Ägyptens begegnet der Name 
viel häufiger. 
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Ob Philagros zur jüdischen Gemeinde gehörte, geht aus dem Text nicht 
hervor. Aufgrund der Seltenheit des Namens in Ägypten überrascht es nicht, 
daß sich hier kein jüdischer Namensträger fmdet, es sei denn, die Philagroi in 
der Inschrift SB V 8066 (= I.Hermupolis 6), die viele jüdische Namen ent
hält, sind Juden. 

11 Zwischen dem letzten Buchstaben des Worts 1l"'tTlP und dem ersten 
Buchstaben des Personennamen ist Platz für mindestens einen Buchstaben. 
Da die Existenz eines solchen Spatiums zwischen zwei Wörtern in scriptura 
continua ungewöhnlich ist, zumal an dieser Stelle kein Sinnbruch besteht, 
nimmt man am besten ein durch Unebenheiten an der Papyrusoberfläche 
bedingtes Spatium zwischen den beiden Wörtern an. 

TaAoUc Es gibt verschiedene Varianten dieses Namens, die in den Papyri 
Ägypt~ns 'bezeugt sind: TaAooc, TaAouc, TaAAooc, 8aAAouc, s. Demot. Nb. 
1053. Der Name bedeutet ,,Das Mädchen". W. Spiegelberg, Aegyptische und 
griechische Eigennamen aus Mumienetiketten der römischen Kaiserzeit auf 
Grund von grossenteils unveröffentlichtem Material, Leipzig 1901, S. 21-
22, macht folgende interessante Bemerkung: "Das Wort ist vielleicht der 
Überrest eines jener semitischen Lehnwörter, welche in der Ramessidenzeit 
die aegyptische Sprache beherrschten, im Koptischen aber bis auf geringe 
Reste [ ... ] wieder verschwunden sind." Freilich waren diese Namen durch 
ihre Verbreitung in der ägyptischen Bevölkerung im 2. Jh. v.Chr. wohl nicht 
mehr als Ul'sprünglich semitisch erkennbar. Die Variante 8aAA.oUc ist unter 
Juden zweimal in der Kyrenaika im 1. Jh. n.Chr. bezeugt: I.KyrenJud 63e 
und App.14b. 

13-14 1tapaxroPTlClV E1tOTl~~: in E1tOTl~~ fehlt von Eta die zweite senk
rechte Haste, weil ein ca. 3 mm breiter Streifen der oberen Papyrus schicht 
abgegangen ist. Nach diesem Bruch in der Papyrusoberfläche sind Spuren 
einer Diagonalen oder vielleicht einer Rundung zu erkennen, der Faserverlauf 
ist auch hier gestört. Es folgen weitere Spuren, die ziemlich hoch liegen: Sie 
stellen oben einen kleinen Kreis dar, der rechts offen ist. Darunter befindet 
sich ein wohl mit dem Kreis verbundener, leicht gewölbter Strich. Bei diesen 

Spuren handelt es sich um die Reste zweier Buchstaben. 'E1toTl~~ ist paläo
graphisch überzeugender als E1tOTl~~, daneben spricht natürlich Ella'tov für 
E1t0l1W, auch wenn Mayser, Grammatik 11 1, S. 70 Anm. 2, einen Fall für 
irrtümliches, stark betontes EllaU'tov an Stelle von Eil€. anfUhrt. 
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Statt E1t6rt~~ hätte man allerdings das Medium erwartet. Ptol. Belege für 
1tapaxropT\C1.V 1tote\c8o.1. sind PSI XIn 1310, 39-40 (Krokodilopolis, 
146/145 oder 135/134 v. ehr.); BGU IV 1127, 35 und 39-40 (Alexandria, 
18 v.ehr.); 1128, 7-8 (Alexandria, 14 v.ehr.). Zu 1tote'iv statt 1tote'ic8at 
Mayser, Grammatik n 1, S. 127-128 Anm., wo aber keine überzeugende 
Parallele zu finden ist. Vgl. allenfalls auch 8, 181lv (sc. U1to8ft1C1lv) E1tOtT\W 
eie cI>tAicmv 't1tv yu(va'ix:u) !l0U. 

Zur Bedeutung, die 1tapaxropT\C\c hier vielleicht hat, s. oben die Einlei
tung. 

15 E!la'tov: Zur Orthographie s. Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 
92-93. 

Von dem ersten Buchstaben des Wortes nach :~~ sieht man eine runde 
Tintenspur an der Bruchkante. Danach ist auf dem Photo noch ein kleiner 
Punkt, ebenfalls an der Bruchkante, zu sehen, der aber auf dem Original 
deutlich als Falte im Papyrus zu erkennen ist. In der Lücke ist Platz für vier 
bis fünf B uchstaben. ~ [ 1YtlW] ist nicht auszuschließen, da Alpha in dieser 
Hand ganz unterschiedlich geschrieben ist. 

Übersetzung 
An die Archonten von Polyktor, Sohn des Polyktor, einem Makedonen 

und Angehörigen der Söldnerreiter unter D~metrios. Im 36. Jahr heiratete ich 
Sostrate und schloß einen Vertrag über zwölf Talente ab. Als einige Zeit 
danach ein Haus von einem gewissen Philagros verkauft wurde, teilte mir 
Sostrates Mutter Talus dies mit. Durch sie habe ich das Haus auch gekauft, 
und die vorschriftsmäßige Besitzübertragung (Parachoresis) habe ich auf 
mich und die [genannte] Sostrate gemacht ... 



6. AN DIE ARCHONTEN WEGEN EINER NICHT ABGESCHLOSSENEN 

UNTERSUCHUNG NACH EINEM TODESFAll 

P Köln Inv. 21046 
März 134 v.Ghr. 

10,5 x 30,5 cm 
Tafel VIII, IX, XVIIa 

Herakleopolis 

Die Eingabe an die Archonten des 36. Jahres stammt von Theodotos, der 
für seine Mutter Berenike als Bevollmächtigter auftritt. Auf vieles wird nur 

kurz verwiesen, weil sich die Petition auf ein schwebendes Verfahren bezieht 
und die Archonten bereits informiert sind. So bleibt für uns vieles unklar. 

Als Parteien stehen sich Theodotos, seine Mutter und nicht weiter charak
terisierte Waisen auf der einen Seite und Timotheos aus dem Dorf Onnes auf 
der anderen Seite gegenüber. Das Verfahren betrifft ein 1tatOiov (ein Kind 
oder einen Sklaven?), das offenbar verunglückt oder sonst irgendwie eines 

gewaltsamen Todes gestorben ist. Wenn in Z. 9 richtig gelesen und ergänzt 

ist, ist es ~~' ~r?YO?'! umgekommen. In Zusammenhang mit diesem Todesfall 
sollte eine Untersuchung stattfinden. Als Richter (Kpt'tUt) fungieren 1tP€cßu

't€POt des Dorfes (Z. 12), womit das zuvor genannte Dorf Onnes gemeint 
gewesen sein muß. Die Richter heißen Theodoros, Straton und Iakubis, wa
ren also offenbar Juden. Das Ergebnis ihrer Untersuchung sollte in eine U1tO
ypu<JYIl eingehen. Die Richter hatten nun zwar die Mutter des Petenten befragt, 

dann aber keine U1t0YPu<!>11 geschrieben. Als Grund für diese Säumigkeit 
scheint der Petent anzugeben, daß Timotheos das Urteil hintertrieben habe 

(~~~~~€~€v?, Z. 10), wobei an dieser Stelle das Urteil der drei Kpt'tU{ nicht 
mehr U1tOYPU<JYIl, sondern CU"{1Cptctc genannt wird. 

Als Subscriptio ist auf der Eingabe auch noch die Antwort der Archonten 

zur vorliegenden Petition teilweise erhalten. Sie scheinen die Richter und 
vielleicht auch Timotheos vorzuladen. Der Umstand, daß die Archonten die 
dörflichen Richter vorladen können, läßt vermuten, daß diese von den Ar
chonten mit dieser Aufgabe betraut worden waren. Daß diese Vermutung 
richtig ist, zeigt sich auch darin, daß der Petent seine Angelegenheit als ein 
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schwebendes Verfahren der Archonten bezeichnet (E<j>' ullrov K(X'taCtlXClC, Z. 
6).1 

Der Gegner Theodotos wird nicht als Jude, sondern nur als 'trov g 'Ov~fj 
charakterisiert. Vermutlich war aber auch er ein Jude, da sich die Archonten 

des Falls annehmen konnten. Seine ausdrückliche Kennzeichnung als Jude 

mag nur irrtümlich unterblieben sein, was unbedenklich gewesen sein muß, 

da der Fall den Archonten ohnehin aus einer frühere Eingabe bekannt war.2 

Auf dem Verso finden sich Spuren von fünf Zeilen, die wohl nur Abdruck 

einer anderen Urkunde aus der Kartonage sind. 

4 

8 

12 

Rand 

'toi~ 'to AS (e'toc) äpxoun 
1tapa 8EOÖ6-~?,? 'tou 8E080'tou 
'Iouöatou ~?u [cuv ]~c'tallevou 
U1tO 'tfjc 1l1l'tpo~ [B]EpEviKllC. 
Eve[c]'tllKEV Elloi 'tE K~t. 'to[i]c 
opcpavoic ECP' ullrov Ka'tIXctanc 
1tpOC Ttll69Eov 'trov g 'Ovyfj 
1tEPt. 'trov Ka'ta 'to 1tatöto~ 

~o 'tE~U'tfl~~~ ~~~I? ... 
? ~~~?~EOC ..... E~EV 't~~ 
~~~ptnv Coc Ttllrov KEKl?tllevco~ 
[E]1t~ 'trov EV 'tft KrollTl 1tp~cßU'tepC?y 
~~I?~ 'to{)'t(o~ Ka~ ['tu ]~[ 6v hC?v 'tfl~ 
u1to'Ypacpil~, 't? ~uvo~ov oü't~ 
~~Kp~llevCOv OÜ'tE ~~~ U1tO-

16 'Ypacp11V Eau'touc ÖEÖCOK6'tcoy, 
~~?öropou Öe Kat. C 'tpa'tcovoc 
Kat 'IaKoußtoc 'trov 'tptrov 
'trov 'YEV1l9ev'tcov Kpt'troV 

20' E1tEA96v'tcov 1tpO~ ~Ttv 

135/4 

1 Eine ;>7toypacp" örtlicher, offenbar ebenfalls von den Archonten eingesetzter Richter 
wird oben in 3, 21 erwähnt. 

2 Ähnlich ist es in 3, wo die Kontrahenten sich auch nicht als Juden bezeichnen, der 
Fall den Archonten aber auch schon durch eine andere Petition bekannt war. Auch in 4, 6f. 
wird der Kontrahent nicht ausdrücklich als Jude bezeichnet. Daß er aber dennoch ein Jude ge
wesen sein muß, wird aus dem Zusammenhang deutlich. 
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örtAoU~V1lV J.lOU Jl1l'tEpa 
Ka[t] E1tepOl't'l'\cav'tOlv 'ttva 
a1tcflxov'to OUOeJltuc U1tO-

24 YI?~q>l1c yevOJlEVT\c. 
OtO a~u1>, Eav q>atv1l'tat, cuv'ta~at 
avaKaAEcacBat 'to{)'touc 'te . . . .. 

Kat 'tov TwoBeov Kat Eav TI .. . " 
28 'tauB' oihOlC Exov'ta, 

1tpovo1l911va~, ~ llJletc Jlev 
'tru~oJleBa 'tou OtKatOU 

K.'tJ.J .. ~ .... U. J 
32 ~ept oe &~~v OtaAa(3etv. 

[ ru'tuxei'te] 
2. Hand? (E'tOUC) [ 

1t[t]c'teu?~ [ 
36 1tp[.J. J 

3. Hand? E:?[U]~ ~ MeX(elp) K(3- . [ 

Beo [ ] ~ YP. J 
Ka'ta~v&B~t'tllt tO :?[u] <l>a~[ ev ]c?~ 

40 E:?~JlOUc Exov'tac :~ 1tpOC 'tau'ta. 
Rand 

Auf dem Verso mit den Fasern: 
41 8eooo'tou 1tpOc 

TtJ.L6Beov 

16. März 134 

7. April 134 

1 'to AS (E'tOC): auch A~ wäre möglich, aber in Z. 37 ist E:?[U]~ A~ zu 
lesen. 

2 In 8, 6 findet sich ein zweiter Theodotos, Sohn des Theodotos, der aber 
im Oxyrhynchites wohnhaft ist. 

3 [cuv ]~c'taJlEvOU Hagedorn; vgl. Z.B. UPZ I 27, 4. 
5-6 Vgl. P.Amh. II 33, 6 (2. Jh. v.Chr., BL I 1) Evec't1lKUtac llJltV 

Ka'tac'taceroc E1tt [ZOl]m'>pOU. 
7 Wohl 'trov ~S 'Ov~~, aber als Genetiv dieses Ortsnamens war bisher aus 

ptolemäischer Zeit nur 'OvVEOUC/'OvVTtOUC überliefert (vgl. Mayser, Gram
matik I 22, § 64, S. 41; Gignac, Gramrnar n, S. 72). Erst aus byzantinischer 
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Zeit kennt man den Genetiv 'Ovvil. Das Dorf 'Ovvilc lag im nördlichen Teil 

des Herakleopolites. Vgl. Falivene, Herac1eopolite Norne, S. 150-152. 

8 Paragraphos am Zeilenanfang, ebenso in Z. 10 und 32. 

9 Vielleicht ~~' ~p.YO?'! oder, weniger wahrscheinlich, ~~' ~P.y<?[t]c: Mit 
Epya können Arbeiten aller Art bezeichnet werden, nicht zuletzt Feldarbeiten; 

vgl. z.B. P.Tebt. 147, 3--6 öv'trov llJl.rov EV 'trot m:Otrot 1tpoe 't01.e EpYOtC ~e 

YEroPYOUJl.EV 1tEpt ~v Kc.OJl.1'\V Yilc. 

10 E~EV oder ESEV. Den Spuren entspricht vielleicht ~~~~~~EV, "er unter
drückte, verhinderte". Das Kompositum ist aber sehr selten - LSJ führt nur 

Lucian, Lex. 11 an - und wäre in den Papyri bisher nicht belegt. 

11 Der Ausdruck CUYKptctC wird auch im Zenon-Archiv für die Entschei

dung dreier Laienrichter (Kpt'tat) gebraucht, von denen einer Zenon selbst ist 

(P.Lond. VII 1980, 19-20 = 1981, 17). Auch in unserem Papyrus sind die 

Richter zu dritt. Ebenso waren auch die Laokriten normalerweise oder viel

leicht immer zu dritt (H.J. Wolff, Law in Ptolemaic Egypt, in: Essays in 

Honor of C. Bradford Welles, ASP 1,1966, S. 74). 

13 WohlKa~ ['tu]~[6vJ:O?v 'til~ il1toypacpil~. Statt l~O?v wäre aber auch 

l~<?v möglich. 
141)1toypaepf} bezeichnet eine Subscriptio jeglicher Art, ist hier aber wohl 

als Urteil gemeint. V gl. auch 3, 21. Mit'i)1toypacpTt im Sinne eines Urteils 

wird in ptolemäischen Papyri sonst in der Regel das Urteil der Chrematisten 

bezeichnet, das ein Verhandlungsprotokoll einschloß. V gl. dazu U. Wilcken, 

UPZ 11, S. 51 f. zu UPZ 161 und 162 (= P.Tor.Choach. llbis und 12). 

Das Sigma in ~uvo~ov fehlt fast ganz, aber uv ist sicher. 

18 Zum Namen 'IaKoußte oben S. 32, Anm. 104. 

23 Anscheinend eher a1t<pXov'to mit Spatium zwischen ro und X als 

a1tc.O[ t]xov'tO. Der Papyrus hat auch sonst nicht t adscriptum (vgl. Z. 12 und 

27). - Zum Anakoluth Mayser, Grammatik 11 3, S. 68-70. 

31 WohlK~'t~[K]I?~~~,!:<?[e au'tou oder Two8EOU. Statt K~'t~ am Zeilen-

anfang ließe sich allerdings auch K~[t] 't1J[ lesen. 

32-33 Oder OtaA.aßE1.V I [Jl.tC01tOVTtproc. E'l)'tUXE1.'tE] wie in 9, 41. 

36 1tp[ 0 ]~~ wäre möglich. 

37 Der 22. Mecheir des 36. Jahres fällt auf den 16. März 134. Nach Kß

vielleicht x. 
37f. Denkbar wäre TtJl.6]18EO,!, vielleicht aber eher 8EOY~,!~~ oder 8EO

y~,!<?,![e], danach scheint ~[u](vwi~aJl.Ev) yp(a'l'at) :<?[1.C möglich zu sein 

(vgl. 8, 1-2, ferner 4, 1; 7, 24; 16, 10). - Der Plural E:<?~Jl.OUc Exov'tae in 
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Z. 40 zeigt, daß sich zumindest die Richter vor den Archonten einzufinden 

hatten. 

39 Eher cPcx~[ ev ]~~ als. cPCX[PIlOU W~~, was auch sachlich wahrscheinlicher 
ist, da auf den Mecheir (Z. 37) der Phamenoth und dann erst der Pharmuthi 

folgt. 

Übersetzung 
Den Archonten des 36. Jahres von Theodotos, Sohn des Theodotos, Jude, 

der von seiner Mutter Berenike als Bevollmächtigter eingesetzt worden ist. 

Es hat vor Euch stattgefunden mir und den Waisen eine Verhandlung ge
gen Timotheos aus Onnes wegen der Angelegenheiten, die das 'ltmotov 

(Kind oder Sklave?) betreffen, das bei [den Arbeiten] verstorben ist. Timo

theos [hintertrieb?] das Urteil (CUYKptCl.C) mit der Begründung, daß wir vor 
den Dorfältesten bereits ein Urteil und eine Subscriptio (U'ltoypcx<prt) erlangt 

hätten. Wir haben aber überhaupt kein Urteil erlangt, noch haben sie sich der 

Mühe unterzogen, eine Subscriptio (u'ltoypaqrrt) zu schreiben. Theodoros je

doch und Straton und Iakubis, die zu dritt als Richter eingesetzt worden wa

ren, kamen zu meiner bereits erwähnten Mutter, stellten einige Fragen und 

gingen wieder fort, ohne daß eine Subscriptio (u'ltoypaeprt) erfolgte. 
Deshalb bitte ich, wenn es gerechtfertigt erscheint, anzuordnen, diese und 

Timotheos. vorzuladen, und, wenn es sich so verhält, Sorge zu tragen, daß 
wir Gerechtigkeit erlangen, [indem Timotheos - - -], gegen die anderen 
jedoch eine [strenge (?)] Untersuchung durchzuführen. 

[Seid gegrüßt.] 

(2. Hand?) ---
(3. Hand?) 22. Mecheir des 36. Jahres. [ ]theo[ ---] sollen sich am 

14. Pha[menoth] einfinden und sich in Hinblick auf diese Angelegenheit be

reit halten. 

Auf dem Verso: 
Theodotos gegen Timotheos. 



7. EINGABE, DAS DIENSTVERHÄLTNIS EINES MÄDCHENS BETREFFEND, 

UND URTEIL DER ARCHONTEN 

P.KölnInv. 21038 
Juni/Juli 134 v.ehr. 

15x31 cm 
Tafel X, XI, XII 

Herakleopolis 

Der Petent Dorotheos 1:rov h: 1:0U 1tOAl1:eUIlU1:0C hat im 32. Jahr Seuthes, 
den kranken Bruder seiner Frau, und danach auch dessen Tochter Philippa 
bei sich aufgenommen. In Anerkennung der Wohltaten, die ihm und seiner 
Tochter zuteil wurden, übergab Seuthes seine Tochter dem Dorotheos. Of
fenbar wurde mit dieser Übergabe ein Dienstverhältnis begründet. Vielleicht 
hatte Dorotheos die Tochter des Seuthes sogar aus dem Amtsgebäude des 
Praktor, dem 1tPUK1:0petOV, ausgelöst, wohin sie wegen Schulden gekom
men sein könnte (s. zu Z. 9). 

Etwa vier Jahre später, im Pachon des 36. Jahres, reichte Dorotheos bei 
den Archonten die vorliegende Petition ein, weil Philippa von Jona, welche 
vermutlich Philippas Mutter war, gegen seinen Willen aus dem Dienst ent
fernt und zu Philippas Schwester nach Paanamei gebracht worden war. Doro
theos verlangt die Rückgabe des Mädchens. Da Seuthes nun nicht mehr er
wähnt wird, mag er in der Zwischenzeit verstorben sein. 

Aus unserer Interpretation des Papyrus ergeben sich folgende Verwandt
schaftsverhältnisse: 

Llropo8eoc 00 yuvlt Ceu~c 00 'Irovä 

I 

Auf dem Verso ist die Entscheidung der Archonten überliefert. Die Schrift 
ist so stark abgerieben, daß nicht ganz sicher ist, wie die Archonten entschie-
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den haben. Wahrscheinlich wurde aber Dorotheos Recht gegeben (s. unten zu 
Z. 38ff.).1. 

Seuthes' Tochter Philippa scheint noch jung gewesen zu sein, da sie auf 
dem Verso als Kopanov bezeichnet wird. Die Übergabe von Kindern in ein 
Dienstverhältnis scheint aus jüdischem Milieu auf Papyrus bisher nicht belegt 
zu sein. V gl. jedoch die Übergabe eines Säuglings durch seine vermutlich 
jüdische Mutter im Rahmen eines Sicherungsgeschäftes in BGU Inv. 25411 
(:::: CPGr. I 8,7/6 v. Chr.).2 

4 

8 

Rand 

1:0tc apxoun 
1tapa LlOlp09EOU 1:OOV EK 1:0U 1tOA1.1:eUJl.a1:oc. 
EV 1:001. Aß (ihn) Ceu90u 1:0U 1:11C YUVatKOc Jl.OU 
aoeA<pou appOlC't'I1cav'tOc 1tap' EJl.Ot 
Kat ßapEOlC 01.a1:e9EV1:0C 1tpO { c} eC1:a't'll~~ 
aU1:ou E<p' lxavov xpovov EK ~C?~ tOtOU 
1t~dova Oa1taVOO~, ~e1:a ~~ 1:a~1:a 
Jl.e1:aAaßrov ~~~ 9,,?ya1:El?a aU1:ou 
cI>tA1.~~aV a1teppt<p9at EV 1:~~ .... [ .. ] 
J!€1:a1tefl'l'afl1lV K~~ 1:au't'llv Kat 

~~CP01:EPOlV 01.~~1:0l~EVOlV 1tap' Eflot 
12 b üu9"c eop 1lV 1tpOC1tapEOOl-

KEV ~~1. 1:1,V ci>i~~1t1ta~, ·Ö1tOlC 1tap' Eflot 111., 

Xap1.V 1:e lov ei[c] afl<Po~EP?~C oe~~-
1taV"KnV, ~[o] oeu1:ep[o]v [X]~I?~v 1:11C 

139/8 

1 Vielleicht war das Dienstverhältnis ohnehin zeitlich befristet. Versklavung war jeden
falls nur für einige Jahre möglich. Nach LXX Ex. 21, 2 und De. 15, 12 müssen jüdische 
Sklaven nach sechs Jahren freigelassen werden (vgl. auch Philo, Spec. 11 79 und 84). 

2 A. Passoni dell' Acqua, Prassi greca e costume egiziano nel negozio giuridico di una 
donna ebrea di Alessandria, Aegyptus 70,1990,123-172. Dazu J. Hengst!, APF 43,1997, 
195f., ferner A. Passoni dell' Acqua, Un influsso egiziano sull' ambiente ebraico nell' Ales
sandria deI I sec. a.C. (p. Berol. Inv. 25411)?, Proc. of the 19th Int. Congress of Pap. 
1989, Vol. 11, Cairo 1992, S. 37--49. 

Ein Jude, der sich auf Grund von Schulden in ein Arbeitsverhältnis begibt, ist vielleicht 
in CPJ I 126, 14-16 (= P.Petr.2 I 14) überliefert. Der teilweise zerstörte Papyrus läßt aber 
vielleicht auch andere Interpretationen zu; vgl. J. MOdrzejewski, Servitude pour dettes ou 
legs de creance? (Note sur C. P. Jud. 126), RecPap 2, 1962, 75-98, und W. Clarysse zu 
P.Petr.2 I 14, S. 166f. Vgl. auch den Passus zur Schuldknechtschaft bei Philo, Spec. 11 
79-82. 
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16 1tpOC 'ti]y yova[i]Ka ~ .. U. ~~c, 
'!rova.c ~E 'tllc Yl;>VatKOC au'tOu 
m:ptEC1taK'Otac 'ti]v tlltAt1t1taV Kat 

~P?~ :[n]y <XAAl1v au'tllc a~EA<P1:tv 
20 Ka8EC'talC'OtaC Eic IIaaval;lEt, a~t&, 

EUV cpat[ v ]l1'tat, avaKaAEcaJ.L~Y,?Uc 
au't~v rnava"(1Cacat 'to OtKatov J.LOt 

23 1l1t,?cXEiv. EU'tUXEt'tE. 
2. Hand (E'tOUC) A~ IIaXro(v) Kß- ~';l(VE'ta~aJ.LEv) 

~ap( ayyeiAat). 
25 't'iJ~ OE KO- 't0Y apxo(v'trov)· Eic 'tTJV 

K«( qa(uvt) Ka:EvE(x8f\vat). 
Rand 

Al( dem Verso mit den Fasern: 

26 (E'tOUC) AC; IIaXrov dropo8Eoc 
1tp(oc) '!rova.v 

Auf dem Verso gegen die Fasern: 

Rand 

28 E't[OUC] AC; IIauvt K E1tt 't&v ~1?~c?Y('trov). 
~a'tac't[a]y't'?c dropo8eou 1tpOC ['I]~v[a]v Kat 't 
.. ~ . [.] . [ .. ]8ey'tOc 0 1tEpt 'to~ 1tapaoouvat 
~Y .. [ca. 3 ] vacat? llY EcftJ.L~VEV a1tEC1taKevat 

32 . ~~~ .. [ .... ] '~royav ~EOof.Levl1v a1h0t 
... '?';l[.] . tc 1t~P~ .. [. ]:[.] . ~[ .. ] 'tllc :E 
'~rov~c [ ] I;lEya~~ ~ .. E[ .] .... tacat 

~~: J ±5 ]~~ ... ~u't J ] ... E~ .... 
36 . Y .. L . .Jy .. [ ±5 ] cuvE'ta~aJ.LEv 

'to iLEY KOpact[o]y Ka't. L .J ..... 
't&t [oE] 4~po8e~~ L .Jet U 
K~['t]eXEtv EI?Y~ .. J ]. ~ .. J 

40 ~~,?I;lYl1J.LaU .... 't~~U . 
Vacat 

87 

14. Juni 134 

16. Juni 134 

13. Juli 134 

Mai/Juni 134 

Juli 134 
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3 Ceu8rtc ist ein thrakischer Name, dennoch wird Seuthes ein Jude gewe

sen sein. Ein Jude namens Seuthes, Sohn des Dositheos, begegnet unter Kat

öken in P.Tebt. 179, 63 (= CPJ 131; 2. Jh. v.Chr.; Faijum). Honigman, 

The Birth of a Diaspora, S. 103f., erwägt, daß zumindest in römischer Zeit 

Seuthes nicht mehr als ein thrakischer Name wahrgenommen wurde, sondern 

als ein vollgültig griechischer galt. 

5 Daß 1tpO { c} ectu'tll~q. gemeint ist, zeigt der nachfolgende Genetiv ClU

'tou. Vgl. z:B. P.Oxy. XII 1453, 14 -16 (1. Jh. v.Chr.) 1tPOC'tCl'tl)c[elV] 'tou 

A.UXVOU 'trov 1tpOOeOllA.co~ev[cov] ieprov. Das Verbum 1tpocc'tCl'teco wäre 

außerdem bisher nicht belegt. 

9 cl>tA.l.1t1tClV und nicht cl>tA.lVVClV. Der Name erscheint auch in Z. 13 und 

18; überall ist eher 1t als v zu lesen. 

Vom letzten Wort sind nur mehr die Unterlängen der Buchstaben erhalten, 

vielleicht ~1?q.~['to]I?~[tco]~. Wenn diese Vermutung richtig ist, wäre Philippa 

auf Grund von Schulden (vielleicht privaten) im 1tpCllC'topewv festgehalten 

und von Dorotheos ausgelöst worden. Zur Frage der Zulässigkeit öffentlicher 

Schuldhaft wegen privater Schulden s. P.Münch. III 1, 52 mit R.-A. 

Rupprecht, ZRG Rom.Abt. 105, 1988, 799 und UPZ I 124, ferner I. 
Biezunska-Malowist, L'esclavage dans l'Egypt greco-romaine I, Wroclaw 

1974, S. 29ff., besonders S. 39f. Vg1. auch die Vereins satzungen P.Mich. V 

243, 8-9 EUV 'ttc 1tpOC iOl.CO'ttlC(OV) 1tClPClOO9TI, Eyyuuc8coCClV ClU'tOV ecoc 

apy(uptOu) (OpClX~roV) ElCCl'tOV ~I??~ i1~ep(Clc) A., Ev Clic a1teuA.u'tl)ce'l 'tOllC 

&VOpClC, 244, 9f. EC1.V Oe 'ttC 'trov U1toyeypCl~~evcov avOprov 1tClPClOCOl.9TI 

(sie) ecoc 1tpOC [a]pyuptOU OPClX~roV ElCCl'tOV, e1.lCClVOoo8l)CCl'l'tCl'l U1tO 'tou 

lCUVOU (1. lCOlVOU) E<j>' i1~epClc E~l)lCOV'tCl und dazu K.R. Schnöckel, Unter

suchungen zu den P.Mich. 243-248: Vereins satzungen der frühen Prinzi

patszeit aus Tebtynis, (maschinenschriftl.) iur. Diss Erlangen 1956, S. 72ff. 

(Hinweis von J. Hengstl). 

Für die Möglichkeit einer Übergabe an das 1tpCllC'topnov vg1. PSI XXI 

Congr. 6, wo Apollonios eie 'to [EV M]~~<j>e'l ~eV'llC?~ 1tpCllC'topnov über

geben wird (116-107 v.Chr.); Z. 3 f.: - - - 1tpOC ilv ~e~?~1J~Cl'l Eic 'to [EV 

M]~~<j>n ~eV'llC?~ 1tpCllC'topewv 1tClPUOO~lV 'A1toA.A.covtOU ['tou - - - ] .oro

pOU a1to lCCl'tClö{1CTJC (Verurteilung) ~c EA.ClßOV ClU'tOU (sc. 'A1toA.A.covtou). 

Zu diesem Papyrus R. Pintaudi, ZPE 111, 1996, 189 f. Vgl. auch P. Col. 

Zen. 11 83, 9 'tllv YUVCltlCu ~OU E<j>ll 1tClPClOrocElv 'tro'l 1tPUlC'tCOP'l 1tpOC 'to 

OUVEWV und UPZ I 118 (= M.Chr. 29; Meyer, Jur.Pap. 79; 147 v.Chr.?), 

wo der 1tpUlC'tCOP ~EV'llCroV (zu diesem Beamten S. Plodzieri, JJP 5, 1951, 
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217-227, und Cl. Preaux, CE 30,1955,107-111) das Urteil eines Chrema
tistengerichts in Memphis nach Anweisung des Eisagogeus vollstreckt. Das 
1tpaK'topEtOv erscheint als Gefängnis auch im Edikt des Tiberius Julius Ale

xander (OGIS 11 669). In Z. 15f. wird die Haft für private Schulden aus
drücklich verboten, was zeigt, daß sie damals noch üblich war (G. Chalon, 

L'edit de Tiberius Julius Alexander, Olten und Lausanne 1964, S. 113f.; R. 
Taubenschlag, Opera Minora 11, Warschau 1959, S.715, Anm. 22). 

10 IlE't~1tEIl'l'all11v: zum fehlenden Augment Mayser, Grammatik I 22, S. 

98. 

12 Das Wort nach Ct~~11c scheint korrigiert zu sein. Die Endung -11V ist 
nachträglich über nicht mehr erkennbare Buchstaben geschrieben. Vielleicht 

EOI?'I!:hV (= iopu't11v); Eopaiav ist nicht zu lesen. 
1tapaöt06vat / 1tapaOOC1c mit Objekt einer Person bezeichnet in der Regel 

Übergabe in Haft (Belege bei R. Pintaudi, ZPE 111, 1996, 189; ferner UPZ I 

124, 19 Anm.), hier muß aber Übergabe in das Dienstverhältnis gemeint 

sein. 
14-15 OE~~I1tavT]KEtv: zu Augmentlosigkeit und Endung vgl. Mayser, 

Grammatik 122, S. 98 und 80-81, ferner 15, 8 Ka'taßEßAT]KEtV und 7, 10 

IlE'ta1tEIl'l'all11v. Zur Schreibweise von -Etv vgl. 15, 5 Anm. 
Die rechtliche Grundlage des Dienstverhältnisses bleibt ungewiß. Eine 

1tapaIlOvT] kann nicht vorliegen, da von einer Paramonialsumme nicht die 

Rede ist (Hengstl, Arbeitsverhältnisse, S. 9ff.; H.-A. Rupprecht, Zur Anti
chrese in den griechischen Papyri bis Diokletian, Proc. of the XIXth Int. 

Congress of Pap., Cairo 1989, Vol. 11, Cairo 1992, S. 271-289, besonders 

S. 282f. und 287f.). 

16 Vermutlich 1t~~:~O;X:. Die Tintenspuren lassen sich aber damit nicht glatt 
in Übereinstimmung bringen. Mit yuvT] bezeichnet Dorotheos hier wohl seine 

eigene Frau und nicht seine Tochter, die auf dem Verso (Z. 37) als KOpactOV 

apostrophiert wird. 

17 Der Name 'Irovo. erscheint auch in Z. 27, 29, 32, 34. 'Irovo. als weib

licher Personenname ist zumindest aus den Papyri bisher nicht bekannt; vgl. 

dazu oben S. 32, Anm. 105. 

19 :[TJ]~ &AA11v mh'ilc a~EA<J>iJv: Gemeint muß Philippas Schwester sein. 
Zum Gebrauch von &AAOC Mayser, Grammatik 11 2, S. 87. 

20 Ka8Ec'taKUiac: Mayser, Grammatik I 22, S. 147f. 

IIaava~Et: Zur Form des My vgl. das My in avaKaAEcall~~?UC in der 
nächsten Zeile. Gemeint ist das im Herakleopolites gelegene Dorf IIEEVo.lltC, 
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vgl. Falivene, Nome Heracleopolite, S. 160-163. Zur Schreibung vgl. UPZ 
I 122, 3 EK II(X.(X.vaIlEU(. 

24 A~ in Ligatur, die Zahl ist durch die Jahresangabe auf dem Verso ge
sichert. Wahrscheinlich ~,?(vE'ta~(X.IlEv), vgl. Z. 36 und 4, 1; 8, 1; 16, 10. 

25 Das Datum im Pauni scheint eher K(X. als KO zu sein. Das Urteil auf dem 
Verso war aber möglicherweise etwas später datiert; s. unten zu Z. 28. 

26 Dem Pachon des 36. Jahres entspricht die Zeit vom 24. Mai bis 22. 
Juni 134. - Llrop68Eoc und nicht wie in den anderen Eingaben an vergleich

barer Stelle der Genetiv. 
Über de1p Betreff liest man noch am rechten Rand in kleiner, kursiver 

Schrift ]K(X.All(). Offenbar handelt es sich dabei um den Rest einer Notiz, die 

nicht zu unserem Vorgang gehört. 
28ff. Verhandlungsprotokoll und Urteil. Das Formular kennt man sonst 

von Chrematistengerichten (M.Chr. 29, 7f. = UPZ I 118; M.Chr. 30, lOf.; 
BGU VIII 1826 i 24; 1827, 18; P.Gen. III 127). Aus dem zweiten Jahrhun

dert sind aber eine Reihe solcher Protokolle von Verfahren vor Beamtenge
richten überliefert, Z.B.: 

SB 14512 B (134 v.Chr., vor dem Epistrategen Boethos bzw. E1tt 'trov 
[CUV(X.KOAou8ouv'trov] Boft8rot cu[ y ]yEV Et Kat bCtc'tpa'tftyrot [Kat c'tpa'tllyrot 
'tilc 81lß]a{öoc TJY[E]1-;l6vrov, Z. 35-37), 

UPZ 11 161 (= P.Tor.Choach. 11 bis; 119 v.Chr.), 162 (= M.Chr. 31 = 

P.Tor.Choach. 12; 117 v.Chr.) und UPZ 11 194 (= P.Tor.Amen. 6; 119 v. 
Chr.) vor dem Epistates des perithebanischen Gaues, 

BGU VIII 1773 (1. Jh. v.Chr.) vor dem Strategen des Herakleopolites, 
vgl. ferner P.Mert. I 5 (zwischen 149 und 135 v.Chr.), wo in Z. 13 die 

Ka'tac't(X.Clc bzw. Überweisung des Streitfalles vom Strategen an den Epista
tes eines Gaues (?) in der Thebais erwähnt wird. 

Vgl. auch oben die Einleitung, S. 13. 

28 Das Tagesdatum scheint eher ~S - als ~~ - zu sein. 

29f. Am Ende von Z. 29 wohl :<?~, danach ein Buchstabe, vielleicht Pi, 
mit einer geschwungenen Linie darüber, wohl ein Hinweis auf ein abgekürz
tes Wort ani Zeilenende, vielleicht Chi. In der nächsten Zeile könnte man viel
leicht öl?<?~ mehr erahnen als lesen (ÖpKOV ist nicht zu lesen, auch reicht der 

Platz nicht), also vielleicht :<?~ ~[o(At'tap)h(ou) ~~[p]~['tt]8E~'tOC öl?<?~' 
was aber wohl eine sonst unbelegte Phrase wäre. Oder sollte man am Beginn 

von Z. 30 eher ~~~'r.'[roC]8E~'tOC oder ~~~'r.'[O)C]eE~'tOC vermuten? Entspre
chend ließe sich denken an :<?~ ~[p(aYIl(X.'toc)] ~~~~[roC]8E~'tOC oder eher 
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'tou ~~(ollV'fll.l.a'toe) ~~~~[(i)(]9E~'tOC. Das Wort danach wäre dann aber un
geklärt, ö~:<?[e] läßt sich kaum lesen. Vgl. P.Gen. III 127, 1-4 Ka'tae'tav'toe 
'AAK{1l0U 'tou 'AAK{1l0U - - - Kat 'tou U1t0llv-rl[Il<X'to]e aV<X'}'Vffic9E[ v hoc Ol' 
oi) yp<iq>n ~'tA. . . . . ... ..... 

31 In 1l~ ist das Ny vielleicht zu Sigma korrigiert worden. 

32 Am Zeilenbeginn vielleicht ~~~. 

38 Am Zeilenende vielleicht [Eq>]EU~~~[l]. 

39-40 Nach K~[ 't]EXElV vielleicht sinngemäß EI?Y~:~~' _ 

Am Ende von Z. 40 vielleicht statt ~~<?'t~9[E]~ oder ~~'t~9[E]~ eher ~~<?'t~-
9[ Ei]~~, ~~'t~9[ Ei]~~. Dementsprechend könnte man davor ~~?~( ou9ffie) :[ oie 
'tou] ~~<?~~-rlJl(X['t]?~ vermuten, was aber paläographisch schwierig wäre. 

Von Interesse ist, daß das Verhältnis des Dorotheos zu dem Mädchen mit 

K~['t]Exnv umschrieben ist. 

Übersetzung 
An die Archonten von Dorotheos, einem Angehörigen des Politeuma. 

Als Seuthes, der Bruder meiner Frau, im 32. Jahr bei mir krank war und 

es ihm schlecht ging, kümmerte ich mich um ihn lange genug, indem ich aus 

eigenen Mitteln (zu seiner Pflege) ziemlich viel aufwandte. Als ich daraufhin 

erfuhr, daß seine Tochter Philippa in das [Gefängnis des Praktors?] geworfen 

worden war, ließ ich auch sie holen, und, als beide bei mir wohnten, da über

gab mir Seuthes Philippa zusätzlich als Hausangehörige(?), damit sie bei mir 
sei, einerseits für das, was ich für beide aufgewandt hatte und zweitens für

- - gegenüber meiner (?) Frau. Iona aber, seine Frau, entzog (mir) Philippa 

und brachte sie bei ihrer Schwester in Paanamei unter. 
Ich ford~re, wenn es recht erscheint, sie herbeizurufen und zu zwingen, 

mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Lebt wohl! 

(2. Hand) Im 36. Jahr, 22. Pachon. Wir haben entschieden, die Ladung 

zuzustellen. 

Am 24.: (Weisung) der Archonten: (die Angelegenheit) soll am 21.(?) 
Pauni vorgebracht werden. 

Verso: 
36. Jahr, Pachon. Dorotheos gegen Iona. 
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Urteil: 
Im 36. Jahr am [ .. ] Pauni vor den Archonten. 
Da sich nun Dorotheos gegen Iona (vor Gericht) gestellt hat und - - - in 

Hinblick darauf, daß übergeben solle [Iona], von der er berichtete, daß sie 
fortgeschleppt habe - - -, Iona aber ihm gegeben habe - - -, haben wir 
entschieden, daß das Mädchen - - -, und daß es dem Dorotheos gestattet 
sei, es als Magd (?) zu halten (lC<X'tEXEtv) [gemäß] der Eingabe, [die einge
reicht worden ist]. 



8. AN DIE ARCHON1EN WEGEN EINES DARLEHENS 

P.Kölnlnv.21041 
15. März 133 v.ehr. 

14,5 x28 cm 
Tafel XIII, XIV, XVIIb 

Herakleopolis 

Der Petent Theodotos hat der Jüdin Plusia und ihrem Sohn Dorotheos ein 
Darlehen gewährt, dessen Rückzahlung er nun fordert. Theodotos wohnt im 
Oxyrhynchites und gehört offenbar zu den dort angesiedelten Soldaten (s. 
unten zu Z. 8). Der Name seines Wohnortes wird dreimal genannt, jedesmal 
in einer anderen Schreibung. Wahrscheinlich handelt es sich um das im Oxy
rhynchites gelegene Dorf rlllC ts. zu Z. 9). Der Schuldner Dorotheos wird in 
der Eingabe als Jude bezeichnet, im Darlehensvertrag erschien er dagegen als 
IIepc1lc 'tllc Emyovllc, weil diese bei einem Vollstreckungsverfahren eine 
schlechtere Rechtsposition besaßen und die Zwangsvollstreckung gegen 

einen IIepc1lc 'tllc Emyovllc einfacher durchzusetzen war. Das Ethnikon wur
de also im Darlehensvertrag fiktiv gebraucht.! 

Der Streit um das Darlehen hat eine lange Vorgeschichte, die in der Ein

gabe referiert wird: 
Im 33. Jahr (138/7) gewährte Theodotos ein Darlehen von 12 Talenten, 

das durch 1,5 Aruren Weingarten hypothekarisch gesichert wurde. Im 34. 

Jahr (137/6) wurde der Vertrag verlängert (a.v[e]~eO)((ilJ.1lv, z. 18), im Me
sore des 35. Jahres erfolgte der Anverfall (E1tlKU'tußoA:rl) der Hypothek, und 
der Petent erlangte die Verfügungsgewalt über den Weingarten (E1C'l)ptruca, 

z. 21). Im Epeiph eines nicht genannten Jahres befaßte sich die örtliche Ju
dengemeinde mit dem Fall. Wenn in der Erzählung die chronologische Ab
folge der Ereignisse eingehalten ist, dann muß dies im Epeiph des 36. Jahres 

gewesen sein (Z. 22f.). Es kam zu einer Einigung. Die Schuldnerin erhielt die 
Möglichkeit, ihre Schuld in zwei Teilzahlungen zurückzuzahlen. Die Hälfte 
(sechs Talente) sollten zu Ende des 3[6]. Jahres im Monat Mesore gezahlt 

werden, die restlichen sechs Talente und die Zinsen sollten ein Jahr später, im 
Mesore des 37. Jahres, fällig werden. Neben Geld sollte auch Wein zur Be

zahlung verwendet werden. Zur Jahresmitte des 37. Jahres (am 22. Mecheir), 
noch vor Fälligkeit der zweiten Teilzahlung, wurde dann die vorliegende 

! Vgl. unten zu Z. 14f. 
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Eingabe geschrieben, da die Schuldnerin bisher nur einen Bruchteil bezahlt 

hatte. 
Alle rechtlichen Termini dieser Eingabe entsprechen dem in Ägypten ge

bräuchlichen griechischen Recht. Der Darlehensvertrag und die Vollstrek
kung folgt der griechischen Rechtspraxis bis hin zum rIktiven Gebrauch der 
Bezeichnung IIEpcllc 'ti\c E1ttyovflc. Es wird auch der im Ptolemäerreich üb
liche Zins von jährlich 24% gefordert. Von dem aus Torah, Mischnah und 
Talmud bekannten Zinsverbot der Juden findet sich nichts. 

Auf dem Weg zur Vollstreckung werden zwei Stationen erwähnt, die avu
VEOlCtc und die E1ttKU'tUßOAf]. Beide Termini kommen auch in dem aus dem 
3. Jahrhundert stammenden P. Enteux. 15 vor, der auch Vollstreckung aus 
einem durch Hypothek gesicherten Darlehen zum Gegenstand hat. Wie man 
sich im Einzelnen die Durchführung von avuvErouc und rntlCu'tußOAf] vor
zustellen hat, ist unbekannt.2 Bei beiden Schritten wurde eine Steuer fällig.3 

Mit der E1ttlC<X'tUßOAf], dem Anverfall der Hypothek, beginnt die Vollstrek
kung.4 

2 Unter avavErouc hat man wohl eine Vertragsverlängerung durch Hinausschieben der 
Fälligkeitsfrist zu verstehen (H.-A. Rupprecht, Die Ananeosis in den gräko-ägyptischen Pa
pyri, Proc. of the 16th Int. Congr. of Papyrology, Chico 1981, S. 379-388). Eine Erueu
erung eines Darlehens unter Juden kennen wir bereits durch P.Tebt. III 1,818 (= CPJ I 24; 
174 v.Chr., Trikomia, Faijum). 

Zur Vollstreckung von hypothekarisch gesicherten Darlehen s. zuletzt H.-A. Rupprecht, 
Die dinglichen Sicherungsrechte nach der Praxis der Papyri. Collatio luris Romani. Etudes 
dediees a Hans Ankum 11, Amsterdam 1995, S. 428. Zur E7ttKataßoATt Schwarz, Hypothek 
und Hypallagrna, S. 122 ff.; Taubenschlag, Law, S. 213; Wolff, Recht, S. 81. Das Ende 
eines E7ttKa[ta]ßoA1\c XEtpOypa<pov überliefert SB XX 14628, 6f. (2. Jh. n.Chr.). 

3 Das tEAOC avavE·~(Eroc ist in ptolemäischer Zeit belegt durch P.Tebt. III 1,814,64 
und SB XVI 12343 (3. Jh. v.Chr.). Ein neuerer ptolemäischer Beleg für das tEAOC E7tt
KataßoA1\c ist SB XVI 12344 (3. Jh. v.Chr.). 

4 Auf die EmKataßoAT! t1\c il7to6f)K1]c folgt in römischer Zeit die EI1ßaöEUuc (die Besitz
einweisung); vgl. z.B. M.Chr. 193 = Meyer, Jur. Pap. 60 (Z. 22 und 24 f.; 89-97 n.Chr.). 
In unserem Fall folgt auf die E7ttKataßoATt das KUptEUEW (Z. 21). Zum Schuldvoll
streckungsverfahren in römischer Zeit D. Hagedorn, Die Schuldvollstreckungsverfahren in 
SB III 6951 Rekto, Scritti in onore di O. Montevecchi, Bologna 1981, S. 173 ff. In BGU 
VIII 1773, 15 (59/8 v.Chr.) findet sich ein Verweis auf tov trov EI1ßatEUov[troV] vOI1[ov. 
Eine wesentliche Erweiterung unserer Kenntnis des ptolemäischen Vollstreckungsverfahrens 
brachte BGU XIV 2376 und 2377 (mit BL IX 33 und X 26; 36/35 v.Chr.), wo der die 
EVExupac{a abschließende Zuschlag (7tPOCßOATt) an den Gläubiger beurkundet wird, der 
durch den 7tpaKtrop ~EVtKroV Ka\ VOl1o<puAa~ nach einem Verfahren vor dem Gericht der 
Chrematisten erfolgt ist. Durch diesen Papyrus zeigte sich, daß das römische Voll
streckungsverfahren eine Fortsetzung des ptolemäischen ist. Dazu ausführlich H.J. Wolff, 
ZRG Rom.Abt. 100, 1983, 444-453. 
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Es ist sicherlich bezeichnend für den Zusammenhalt der Juden, daß die 
Repräsentanten der örtlichen jüdischen Gemeinde noch nach der E1tt1l::a:ta.
ßOA:f] im Interesse der Schuldner einen Kompromiß erzielten und der Gläu
biger auf bereits erworbenes Recht verzichtete und sich auf ein neuerliches 
Zahlungsversprechen einließ. 

Wie die Archonten diesen Fall behandelten, ist noch aus dem Bearbei
tungsvermerk in Z. 1-3 erkennbar. Wie in 3 und 6 verwiesen sie die Angele
genheit an die örtliche Judengemeinde zur Schlichtung. Für den Fall, daß kei
ne Einigung erzielt werden sollte, werden die Beteiligten innerhalb einer be
stimmten Frist vorgeladen. 

Rand 

(2. Hand) (ihoue) A.SMex(etp) lC. m()e- av'ttt..IX(ß h.() eu(vE'ta.~IX~EV)YP~('I'IXt) 

to'ie EV T1JJ;LEt 'Iou (oIXiote) ~.... t ..... 
Efxv OE I;l~, ~~?(ete'it..m) ~ ft~Ep(IXte) x] 

4 (1. Hand) 'COtc ä.PXOUct 'C? Al; (ihoc) 'Cou Ev 'HpaKAeouc 
1tOA.et 1tO~y~~~[!!a]~?~ 'Coov 'Iouoairov 
1tapa. eeo06'tOu 'COU eEo06'Cou 

'~<?,!~~[i]?,! ~oov EV 'COOt 'O~upu'YXhTJt 

8 ~~I?~. J .. 1. ~'Crov ....... ~~~~~'Crov 
Ev KcO!!TJ~ 11JEt 'Cou ~u'Cou VO!!ou. 
'Cou A"{ (E'COUC) oavEicav'Coc !!OU 
q:~oudat. 'A~OAAOOcOPOU 'Iouoaiat, 

12 ro~ OE cuvftAAa~Ev fap,,{apicc1Jt, Kat. 
'Coot uioot a~:nc ~ropo8erot 'COOl. Kat. 
Zftvrovt 'Iouoairot, roc OE cuvftAAa~Ev 
IIepcrt[t] :nc E1tt"{OVTlc, Xa(AKOU) ('CUA.) tß 

16 'COKrov (OtOpUX!!rov) rnt U1toSftKllt 
a!!1tEAOOv[O]C (apoupTJc) aL 1tEpt IIaAOOctv 

März 133 

134/3 

138/7 

. ilv moi1jelX Eie <l>tt..icta.v tl]v YU(Va.'ilCa.) ~ou 
'COU 'O~upu'YXhou, aV[E]vErocU!!TJV 
<?~~eva ot~[ov] ~aßcbv E~ 'Coot AO (E'CEt), 137/6 

20 EV ~E 'Coot A~ (E'CEt) MECOPTt -citv E1ttKa'Ca- Aug./Sept. 135 

~OATtV ~[OtT\]~~!!~VOU [!!]?U EKUpiEUca 
-cilc K't'rJC~O?~, Ev OE 'Coot 'E1tc1.ep ~~pa- JulilAug. [134J 

Aaßov'Crov tv 'COOv 'Iouoairov, 
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24 EV <?tc KUt ... uPX~c, KU~ ~~I?' ~~:[ro]~ 
ev EI. 

1tupuKA:rIgev'toc /lOU ~~~Ü,~~~~: 'i~' in 
U,)'tU 't&" .... [" f EK'tdc'[~u ]ct~ EV (e'tECl.) ß 

acp' d)v E~ ~0hfM'~op~ :ou\kj '(e'touc) ('ta!...) <; KUt Aug./Sept. 134 

28 EV 'trot MECOPt, :ou !..~ (e'touc) ('ta!...) S KUt 'touc 'tOKOUC Aug./Sept. 133 

KUt 1tupuXI?[il]l;1~ ........ cpepouc:v q.~? 'Y~(vft/lu'tOc) 
1C 

Otv<?~. : t. U ... '? KU'tU~E~[!..]1JK?:O?~ /lOt 
OtVOU /lE('tPll'tuc) "! ~~t XU(!..K.) ('ta!...) U il'l', 'tu Oe /..ot1tU O,)K a-

32 1tOOEOCOKO'tCOV, a~tro EUV cpuivll'tat cuv'ta~at 

'Ypa'l'at 'tOtc E~ ~~1J~~ 'Iououtotc E1tUVUY1Cacat 

u,)'touc 't~ ~~K~[t]~ l;10t 1totilca.t il ~~U1toc'tet!..at 
u,)'touc ~cp' ~I!ac I!E:~ !..E~:<?,?P,,!rov, tvU 'tuxco 'trov 

36 OtKUtCOV. E1)'tUXE1'tE. 

Rand 

4 tOU korrigiert aus tCOV (sc. 'Io'Ooa.icov) 12 ra.pya.picc1]t (1]\ aus a.t korrigiert) 
13 tCOt korrigiert in t . 

Verso: 
37 (e'touc)!..~ MEX(dp) Kß- eE<?~?:[Ou] 

1tp(oc) II!..ouduv ~[un 40?[po9]~[0]~ 

15. März 133 

1-3 Vielleicht MEX(dp) K~ wie auf dem Verso, aber auch ~ oder K~ sind 
nicht auszuschließen. Dem 22. Mecheir des 37. Jahres entspricht der 15. 

März 133. 

cu() E- : Es liegt nahe, in diesem Vermerk einen Aktenverweis zu ver

muten, aber ca.(!..ic) für cE!..ic wäre ungewöhnlich. Man könnte allenfalls an 

ca.(vic) denken, wofür es aber in einem solchen Zusammenhang in den Papy

ri bisher keine Parallelen gäbe. Das Alpha steht über dem Sigma und hat die 

Form eines Hakenalpha, scheint also sicher zu sein. Falls doch CE( ) gemeint 

gewesen sein sollte, könnte man zu CE(Aiocov) E- ("auf Nummer 5 der 

Spalten") auflösen und den Vermerk als einen Verweis auf das Amtstagebuch 

der Archonten auffassen. 

Danach folgt offenbar die Anweisung der Archonten (oder des Politar

ches?) an den ausführenden Beamten. Die kleinen, kursiven Buchstaben sind 
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teilweise nicht mehr sicher zu lesen. Wenn nur das Petitum von Z. 32-35 
wiederholt war, könnte man als Text vermuten: 

av1:tA.a(ß) X. ( ) CI)(ve'ta.~aj.1ev) yp~("'at) 

'tote Ev T1JI:LEl. 'Iou(oaiotc) ~~~~(yKa.cat) 't[u] ~[i]~(ata) ~<?~(llcat), 
EUV Oe I:Lry, ~~<?(C'teiA.at) ~ TJj.1Ep[(atC) x] 

Es scheint eher Xt( ) als XI?() zu lesen zu sein. av1:tA.a(ß6j.1evot) xp(eiac) 
oder XI? (11 j.1a1:tcj.1ou)? - Zu cu(ve'ta.~aj.1ev) vgl. 4, 1; 7,24; 16, 10. 

Der Ortsname in Z. 2 ist kursiv geschrieben, aber ziemlich sicher als 

T1JI:LEl. zu lesen. Damit ergibt sich eine Differenz zur Schreibung dieses Ortes 
im Text der Petition, wo der Ort aber auch schon unterschiedlich geschrieben 
ist. Vgl. unten zu Z. 9. 

4--5 Die beiden Zeilen sind um einen Buchstaben nach links ausgerückt. 

6 Theodotos, Sohn des Theodotos, heißt auch der Petent in 6. Es wird 
hier aber vielleicht nur Homonymie vorliegen, da der Petent in 6 im Hera
kleopolites wohnhaft zu sein scheint, der Theodotos in 8 aber aus dem Oxy
rhynchites stammt. 

8 Vielleicht ~:I?~:[to)'t]Ci?~, wohl nicht c'tpa't[eUOj.1]EvroV. Am Ende der 

Zeile wäre statt ':~~~'trov auch ~~~'trov denkbar. Den Spuren könnte q>~,:<?~~
~~':~~~'t&v entsprechen, obgleich das Wort recht gedrängt geschrieben sein 
müßte. Zu den cptA.oßactA.tC'tai zuletzt E. Van 't Dack, W. Clarysse, G. 
Cohen, J. Quaegebeur, J.K. Winnicki, The Judean-Syrian-Egyptian Con

flict of 103-101 B.C. A Multilingual Dossier concerning a "War of Sceptres" 
(Coll. Hell. I), Brüssel 1989, S. 48; ferner P.Tor.Choach. 11 bis 4 (= UPZ 

n 161). 

9 Offenbar ~1Jet, das Dorf heißt jedoch in Z. 33 ~~1J~~. Vielleicht ist TllEl. 
die richtige Schreibung und TVllEl. ein Versehen des Schreibers (s. unten zu 
Z. 33), da im Oxyrhynchites ein Dorf namens Tlltc in römischer Zeit aus 
vielen Urkunden bekannt ist, TVllet jedoch im Oxyrhynchites unbekannt 

wäre. In Z. 2 ist man versucht, den Ort als T1JJ.!-El. zu lesen. Auch ein solcher 
Ort wäre bislang unbekannt. Man wird den Ort jedenfalls im Oxyrhynchites 

suchen müssen, da 'tou ~u'tou VOj.1OU in Z. 9 sich auf EV 'ton 'O~upuyxi't'11t in 
Z. 7 beziehen muß. Neuere Belege für Tfltc finden sich bei Calderini-Daris, 
Diz., Suppl. 2, S. 215. 

11 Die Lesung ~,:ouciat ist gesichert durch Z. 38. - 'A~oA.A.oOropou: 

zum Namen s. oben die Einleitung, S. 31, Anm. 102. 
12 Das Ethnikon fapya.ptcca war in den Papyri bisher noch nicht belegt. 

Es bezieht sich sicherlich auf Gargara in der Troas. Zu diesem Ort vgl. J.M. 
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Cook, The Troad, Oxford 1973, 255-261; H. Engelmann - D. Knibbe, Das 
Zollgesetz der Provinz Asia, Epigr. Anat. 14, 1989,62). Gargara hieß nach 
Steph. Byz. allerdings auch eine Stadt in Epirus. 

Andere,. sichere Beispiele für Juden mit einem griechischen Ethnikon 
scheint es aus ptolemäischer Zeit nicht zu geben. Erwähnen könnte man viel
leicht allenfalls die Kyrenäer Phiion und Eirene in CPJ I 126, 6.11 (== 

P.Petr.2 I 14), die ihrem Namen nach zu urteilen auch Juden gewesen sein 
könnten. Zu den Herkunftsbezeichnungen der kleinasiatischen Juden vgL 
Jos., Ap. II 39 oj.l.oicoc oi EV 'Eq>ECep (Kat) Ka'tu 'tTtv ä.AA:llV 'Icoviav 'tolc 
aU8tYEvEct 1toAi'tatc oj.l.covuj.l.ouuv, 'tou'to 1tapacxov'tcov au'tolc 'trov otaM

xcov. 
13 Das Tau in 'trot Kat ist offenbar aus Iota korrigiert. Der Schreiber woll

te wohl zuerst 'Iouoaicot schreiben. 
14 Zum Namen Zenon Reynolds - Tannenbaum, Jews and God-Fearers, 

S. 100. 
14 f. (OC OE cuv"AAa~Ev IIEpcT\[t] ~l1c E1tt'Y0vllc Daß·der Jude Dorotheos 

im Darlehensvertrag als IIEpcT\c 'tftc E1tt'Y0vllc erscheint, zeigt von neuern, 
daß dieser Terminus in dieser Zeit ftktiv gebraucht werden konnte. Nach H.
A. Rupprecht, Untersuchungen, S. 19, werden Schuldner nach 172 v.Chr. 
in Darlehensverträgen nur mehr als IIEpcat 'tllc E1tt'Yovllc bezeichnet. Für 
diese Personengruppe galten verschärfte Haftungsbedingungen. Daß diese 
Statusbezeichnung ftktiv gebraucht werden konnte, ließ sich bisher zumindest 
seit dem ausgehenden 2. Jh. v.Chr. nachweisen (vgl. P.Dion., S. 60-63). 
Was IIEpcT\c 'tllc rntyovllc ursprünglich bedeutete, ist umstritten. Nachdem 
man zuvor angenommen hat, daß zwischen dieser Bezeichnung und dem 
ptolemäischen Heer eine Verbindung bestehe und Träger dieses Status Nach
kommen von Soldaten seien, hat J.F. Oates, YCIS 18, 1963, 5-129, diese 
Vermutung als unbegründet zurückgewiesen und sieht in ihnen einfache 
Zivilpersonen (in diesem Sinne jetzt auch C. Vandersleyen, Suggestion sur 
l'origine des IIEpcat, 'tllc rntyovllc, Proc. XVIII Int. Congr. of Papyrology 
II, Athens 1988, S. 191-201). E. Boswinkel - P.W. Pestman, P.Dion., S. 
56 ff. halten dagegen an der Erklärung der IIEpcat 'tllc E1tt'Yovllc als Nach
kommen von Soldaten fest. V gl. zuletzt W. Clarysse, Greeks and Persians in 
a bilingual census list, Acta Demotica. Acts of Fifth Int. Conference for 
Demotists, Pisa 1993 (Egitto e Vicino Oriente 17, 1994), 69-77, und zur 
Bezeichnung 'tllc E1ttyovllc C.A. Llida, Who were those 'of the Epigone'?, 
Akten des 21. Iot. Papyrologenkongresses I, Berlin 1997, S. 563-569. Zur 
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Formulierung vgL P.Dion. 30, 3-4 (105/4 v.Chr.; = P.Rein. I 25): ßl.O

v],?[e]~(~* Ke]q>[a]~a-co[e] ~(X1c(e06vt):f1e ~[u't"ile "hye~Ovlae], cOe öE [ - -
e'\)]~ft~~~~e IIepclJ[e -cT\e E1ttyovT\e]. Jüdische IIepwt -cT\e E1ttyovT\e kennt 
man sonst erst aus römischer Zeit (CPJ 11 146,6-7; 149,5 Anm.). 

16 -COlCCOV (ÖtÖpuX~cov): gut sichtbar ist von der Abkürzung nur das Beta. 
Zur Abkürzung vgL P.Mert. III 116, 5 (plate III). Abgekürzt geschrieben ist 
ö{öpax~oe z.B. auch in P. Hamb. I 28, 5, P.Lond. III 1203, 8 (p. 10) oder 
wiederholt in BGU N. Der Zins beträgt zwei Drachmen pro Mine monatlich, 

also 24% oder 25% jährlich Ge nach Berechnung der Zahl der Monate im 
Jahr). Das ist der normale Zinsfuß in ptolemäischer Zeit (H.E. Finckh, Das 
Zinsrecht der gräko-ägyptischen Papyri, Diss. Erlangen 1962, S. 19, und J. 
Herrmann, Zinssätze, JJP 14, 1962,24 [= Kl. Schriften, S. 213]). 

Den Juden war es nach den Bestimmungen der Torah eigentlich verboten, 
Zins zu nehmen (Ex. 22, 24; Le. 25, 35-38; De. 23, 20-21; E. Klingenberg, 

Das israelitische Zinsverbot in Torah, Misnah und Talmud, Abh. d. Akad. 
der Wiss. u. d. Lit. Mainz, Abh. d. geistes- u. sozialwiss. Klasse, 1977, 7; 
J. Meleze-Modrzejewski, The Jews of Egypt. From Ramses 11 to Emperor 
Hadrian, Princeton 1997, S. 113-119; ders., Jewish Law and Hellenistic 

Legal Practice in the Light of Greek Papyri from Egypt, in: An Introduction 
to the History and Sources of Jewish Law, edited by N.S. Hecht et al., 

Oxford 1996, S. 88-90). Aus den Papyri ist aber zu erkennen, daß sich die 
Juden in Ägypten nur teilweise daran hielten (CPJ I 20; 24). 

17 IIaAoone gehörte zur e~OteEcpro -co1tapXla des Oxyrhynchites (vgl. 
Calderini-Daris, Diz. s.v. mit SuppL 1, S. 217). 

18 llv E1tOlllW Eie <I>tAic-cav -CTtV yu(va'ilCu) ~O'\), "den ich auf den Namen 
meiner Frau Philista ausgefertigt habe." Vgl. 5,14. 

Den Namen <I>tAlc-Ca kennt man nur aus den Papyri ptolemäischer Zeit. 

Ein neuerer Beleg ist CPR XIII 4, 244 (3. Jh. v.Chr.). 

20f. -CTtV E1ttlCa-caßoATtV 1tOte'ie8at: Der lCa-coxft ("Verfangenschaft") des 
Weingartens entspricht auf der Seite des Schuldners die lCa-caßoAft ("Zah
lungspflicht"). 'E1ttlCa-caßoATtv 1tott'le8at bezeichnet den Zugriff des Gläubi
gers, die E~1tOlllne, deren Folge in späteren Urkunden auch als E1ttlCa-CEXEtV 
bezeichnet wird (vgl. P.Köln V 227 B 9 Anm.). In unserer Urkunde ist nur 

von lCUptEUEtV (Z. 21) die Rede. 
21 Nach,1totllca~Evo,\) ganz geringe Spuren, wohl [~]<?'\). Zu diesem Gen. 

abs. neben einem Verbum in der 1. Pers. Sg. vgl. oben Z. 10 öavtlwv-coe 
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J.1ou neben avevero((xJ.1TJv (Z. 18), eine Erscheinung, die sich auch sonst in 
ptolemäischen Eingaben häufig findet (Mayser, Grammatik: II 3, S. 68-70). 

22 Am Anfang über der Zeile geringe Tintenspuren, die wohl bedeutungs
los sind. - Der Mesore ist der zwölfte Monat des Jahres, der Epeiph jedoch 
der elfte, sö daß, wenn die Ereignisse in chonologischer Reihenfolge berich
tet sind, der Epeiph des 36. Jahres gemeint sein muß. Die beiden Teilzahlun
gen fallen dann in den Mesore des 36. und 37. Jahres. Tatsächlich scheint 
unten in Z. 28 die zweite Teilzahlung dem 37. Jahr zugewiesen zu sein. 

23 Das Wort vor 'tffiv endete wohl auf -~tv. Als Objekt von napaA.a.J.1ßa
vnv ("entgegennehmen") erwartet man Sachen, Personen oder, was hier 
wohl am ehesten in Frage kommt, ein Schriftstück. Paläographisch am wahr

scheinlichsten scheint ~~paAaß6v'trov ['t'h]~ ~~I?~~tv 'tffiv 'Iouoa.1.rov zu 
sein. Die napectc wäre dann vielleicht eine Überlassungsurkunde, in der der 
Zuschlag beurkundet wurde, die npocßoA:f}, von der hier nicht die Rede ist, 
die aber das Ende der Evexupada gebildet haben müßte (vgl. vor allem BGU 
XIV 2376 und 2377, oben erwähnt in der Einleitung, S. 94, Anm. 4.). Das 
Substantiv napectc ist freilich in den Papyri bisher noch nicht belegt, wohl 
aber findet sich wiederholt naptEvat in Hinblick auf Überlassung von Land, 
vor allem in der Verbindung rflnapetflEvTJ, wobei aber unklar ist, wie dieser 
Terminus zu deuten ist (neuere Belege sind zusammengestellt bei D. Delia, 
BASP 29, 1992, 28. Ein ptolemäischer Beleg ist P.Hib. I 53, 5). 

24 Man liest eher apx~c als apl'')c, am ehesten wohl] . ~:apx~c. Viel
leicht war, wenn nicht ein Eigenname hier verborgen ist, [6 no]~~:apXTJc ge
meint, wofür der Platz in der Lücke aber eng bemessen wäre. Aber [6 'tO]~
apX1Jc oder [6 in]~apX1Jc sind paläographisch noch weniger wahrscheinlich. 

~~I?' ~~:[ ffi]v ist sehr unsicher. 
25 Über Z. 25 zwischen den Zeilen etwa 20 Buchstaben. 
26 Das Wort nach au'tu 'tu scheint verschrieben zu sein. Der erste Buch

stabe gleicht einem q> oder w. Man könnte vielleicht an (1Ce)<p~~[ ata] denken, 
müßte aber bei diesem Vorschlag gegen die lex Y outie ("iuxta lacunam ne 
mutaveris") verstoßen. 

27 Da die Schlichtung im Epeiph bereits in das 36. Jahr zu setzen ist (s. 
oben zu Z.'22), muß auch hier das 36. Jahr ergänzt werden. Zudem scheint 
für die im darauffolgenden Jahr fällige Teilzahlung das 37. Jahr festzustehen. 

28 :ou A~ (E'tOUC): das Zeta ist zwar nur mehr undeutlich zu erkennen, die 
Spuren entsprechen aber einem Zeta und nicht einem Stigma. 
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29 In der Lücke erwartet man 1tapaXI?[l1h~~ [!lOt 1ta]I?~<pEpOUC~V. Die 
Vereinbarung fiel in den Epeiph des 36. Jahres, also in die Zeit zwischen 23. 
Juli und 21. August 134. Gerade in dieser Zeit muß auch die Weinlese statt
gefunden haben (vgl. Schnebel, Landwirtschaft, S. 275-277). IIapaXI?[l1]l;1~ 
gibt also guten Sinn, auch der Wechsel zum Präsens, [1ta]I?~<pEpOUC~V, läßt 
sich so verstehen. 

30 Sinngemäß vielleicht '~K' ~~ oder '~K (öpaX!lrov)' ~~ sc. 'tov xouv. 
Zwischen ~~ und OlV<?,? sind aber noch Spuren eines Buchstaben. Nach ~~ 
könnte man r EV 'trot' !lE't ]~S~ erwarten. 

Ein Preis von 200 Drachmen pro Chus könnte in die Zeit passen. So ko
stet in P.Tebt. III 2, 892, 29 (151 oder 140 v.Chr.) ein Chus 200 Dr., wobei 

es allerdings nicht ganz sicher ist, daß von Wein die Rede ist. Zwei weitere 
Papyri aus dieser Zeit geben einen Weinpreis pro Keramion (= Metretes). In 
UPZ II 211 (134 v.Chr.) kostet ein Keramion OlVOU 7taAatoU 1.300 Dr., in 
P.Tebt. III 2, 876, 41 (Mitte des 2. Jh.) wird für ein Keramion 1.500 Dr. 

verlangt. Der Vergleich mit Preisangaben in Keramia (oder Metretai) ist 
schwierig, da es Metretai (Keramia) zu unterschiedlich vielen Choes gab (s. 
zu P.Tebt. In 1, 793 xii 18-19). 

33 Der Ortsname ist in Z. 2 und Z. 9 unterschiedlich geschrieben. Ein 
Dorf TVlld scheint im Oxyrhynchites bisher nicht belegt zu sein, wohl gibt es 
aber ein Dorf dieses Namens im Herakleopolites (für die ptolem. Zeit belegt 
durch P.Hels. 120, 13 und wohl auch P.Strasb. IX 802, 5, wo aber 8vllic 
zu lesen ist). Vielleicht liegt hier ein Versehen des Schreibers vor, der 
irrtümlich an das im Herakleopolites liegende Dorf gedacht hatte, und die in 

Z. 9 überlieferte Namensform TllEt ist die richtige, da ein Ort dieses Namens 
aus dem Oxyrhynchites bekannt ist. Vgl. oben zu Z. 9. 

34 Vielleicht nur 1l~a1tOc'tEtAat oder anlautendes Epsilon in ~~a1tOc'tEtAat 

in Ligatur mit dem vorausgehenden Eta. 
35 AEt'toupyoc, "Hilfskraft"; AEt'tOUpyoi begegnen auch in dem aus jüdi

scher Umgebung stammenden CPJ I 18 (= P.Hib. 196, Z. 14 = 31, 15 = 33; 
260 v.Chr., Phebichis im Herakleopolites). Weitere Belege aus ptolemäischer 
Zeit sind P.Petr. II 14 (3) 4; III 46 (3) 5; 46 (4) 8; P.Oxy. IV 792 (vgl. auch 
LSJ s.v. AEt'tOUpyoc II). 

37 Zum Datum vgl. die Anm. zu Z. 1. 
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Übersetzung 
(Aktennotiz von zweiter Hand:) 37. Jahr, 2[.] Mecheir, - - -. [Wir haben] 

den Auftrag gegeben, den Juden in Temei (?) zu schreiben, - - -, andernfalls 

(sie) in [x] Tagen zu schicken. 

(Erste Hand:) An die Archonten des Politeuma der Juden in Herakleo

polis, die im Jahr 37 im Amt sind, von Theodotos, Sohn des Theodotos, 

Jude, von denen; die im Oxyrhynchites - - -, im Dorf Teei (sie?) desselben 

Gaues. 

Im 33. Jahr gab ich ein Darlehen von 12 Bronzetalenten zu 24 Prozent 

Zinsen Plusia, der Tochter des Apollodoros, Jüdin, im Vertrag als Einwoh

nerin von Gargara bezeichnet, und ihrem Sohn Dorotheos alias Zenon, Jude, 

im Vertrag als IIepc1lc 'tT\c E1t1:YOVT\c bezeichnet. Als Hypothek (wurde einge

setzt) ein Weingarten bei Palosis im Oxyrhynchites in der Größe von 1 1/2 
Aruren, welche ich auf den Namen meiner Frau Philista überschrieben habe. 

Ohne Wein bekommen zu haben, habe ich (den Vertrag) erneuert im 34. 

Jahr. Im Mesore des 35. Jahres ließ ich die Epikatabole durchführen und 

erlangte die Verfügungsgewalt über der Besitzung. Im Epeiph empfingen 

jedoch die Juden, unter ihnen auch [ -]archas (?), - - -. Auf Grund ihrer 

Bitte erreichten sie als Vereinbarung, daß (die Schuldner) das reine [Kapital] 

in zwei Jahren zurückzahlen, davon im Mesore des 3[6]. Jahres sechs Talente 

und im Mesore des 37. Jahres (weitere) sechs Talente und die Zinsen, und 

daß sie [mir] sofort von den Erträgen des Weines geben [ - - - ]. [In der 

Zwischenzeit] gaben sie mir drei Metretai Wein und 1 Talent 4.700 Drach

men, den Rest aber haben sie mir nicht gegeben. 

Daher bitte ich, wenn es gerecht erscheint, zu veranlassen, den Juden in 

Tneei (sie?) zu schreiben, sie mögen sie zwingen, mir Gerechtigkeit wider

fahren zu lassen, oder sie unter Begleitung von Amtsdienern zu Euch schik

ken, damit ich Gerechtigkeit erlange. 

Lebt wohl! 

Verso: 
37. Jahr, 22. Mecheir. Theodotos gegen Plusia und Dorotheos. 



9. AN DIE ARCHONTEN 

WEGEN EINES KAUF- UND AMMENVERTRAGES 

P Köln Inv. 21031 
20. Juni 132 v.ehr. 

14x31 cm 
Tqfel XV, XVI, XVIIc 

Herakleopolis 

Die Jüdip Berenike aus Aphrodites Polis reicht bei den Archonten des 38. 

Jahres eine Eingabe gegen den Juden Demetrios aus Peimpasbytis ein. Deme
trios hatte im 37. Jahr von Berenike die Sklavin Rhome und deren Kind im 
Säuglingsalter gekauft. Den Kaufpreis blieb er schuldig. Zusätzlich zum 

Kaufvertrag wurde ein Ammenvertrag abgeschlossen, der sich offenbar auf 
den verkauften Säugling bezog. In diesem Ammenvertrag wurde der Amme 
ein Jltc80c in Aussicht gestellt, der in der Petition genau beschrieben wird. 
Auch dieser Jltc86c wurde nicht bezahlt. Die Petentin fordert nun den Kauf
preis samt der bei Zahlungsverzug fälligen llJltOA.lU und die Erträge (n;opoc) 
aus dem Ammenvertrag. Der Umstand, daß der Ammenvertrag mit dem 
Kaufvertrag verbunden wurde und die Petentin die Belange der Amme mit
vertritt, läßt vermuten, daß die Amme in einer engen Beziehung zur Petentin 
stand. Da Ammendienste häufig von Sklaven geleistet wurden, mag die Am

me eine Sklavin der Petentin gewesen sein. 
Interessant ist, daß der Kauf- und Ammenvertrag mit einem ÖPKOC ml

'tptOC versehen war. Der Vertrag wird wie der Vertrag in 12, 10 als E1ttC'tOA.1l 

ÖPKOU n;u'tplou bezeichnet (Z. 7f.), der Vertragsbruch gilt als Bruch des 
mi'tptoc vOJloc (Z. 28f.). Der Verweis auf einen Eid ist nicht nur wegen der 
sonst im Judentum zu beobachtenden Scheu vor Eiden interessant, sondern 
auch deshalb, weil in ptolemäischer Zeit Eide im privaten griechischen 
Rechtsverkehr nicht üblich sind.! Die Vertragsbestimmungen, die zitiert wer
den, sind aber die in griechischen Verträgen üblichen und die Terminologie 

und Phraseologie ist durchaus griechisch. 
Zum Hergang der Ereignisse werden in der Eingabe folgende Angaben 

gemacht: 

! V gl. ob~n S. 26. 
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37. Jahr: 
Phamenoth: Übergabe des Kauf- und Ammenveruages.2 

15. Phamenoth: Fälligkeit der ersten Rate der illa:ttq.l.6e-Zahlung an die Arn-

me. 
Pauni: Zahlungstermin der 'ttll" der Sklaven und Änderung der Höhe der mo

natlich zu zahlenden Tropheia. 
Epeiph: Fälligkeit der 'tt1l1] ('\lV 11lll.OAtm und der Fiskalmult bei Zahlungsver

zug. 
38. Jahr: 

Pachon: Abfassung der vorliegenden Eingabe. 

Rand 

....10te 'to All (ihoe) &pxouC\. 
napa BEpEvt1cr)e 'tTle 'Apxar~eou 
'Iouoatae 'trov E~ '~<jl[po]~~'tTje n6~~[oo]~. 

4 'tou AS (e'toue) <I>~J:L~v[ro]e dl1ll"'tPt<?~ 
<I>tM)'tou 'Iou~at<?e 'trov Ka'taytvo
Ilevoov EV ~Etllnaeßu'tn 
~pof!Ka't6 J:L'?~ E1ttC'tOA1]V ÖPKOU 

8 na'tptou 01.OIlOAOyouIlEvoe ano~~
env Ilot 't1]v euvKEXOOP1lllevllv 
~~~1]v ~e Ec.Ovl1'tO nat01e1cr)e ·Pc.OJ:L1J~ 
~~~ 'tou EK 'tau'tTje 'teKVou EV 

12 1l1lVl. nauvt 'tou au'tou (e'toue) Xa(AKOU) ('taA.) 11, 

~~': oe 111] ~~o~rot, ano'tEtcnV 
~': 'trot ~X0J:Levoot Il1JVt 'EnEt<jl 
~~': lJlll.OAtm Kat Eie 'tO ßaC\.AtKov 

16 ~~~tIlOv apYCuptOu) Cop.?) <?1l &VEU nuel1e 

133/2 

März/April 133 

Juni/Juli 133 

JulilAug. 133 

2 In Z. 4 wird als Zeitpunkt des Abschlusses des Kauf- und Ammenvertrages (bnC'toAlJ 
ÖPlCOU 1t1l'tpiou) der Monat Phamenoth genannt. Da am 15. Phamenoth bereits die erste 
Rate der illll'tlClloc-Zahlung an die Amme fällig wird, muß er aus der ersten Hälfte des Pha
menoth stammen. Dem scheint die aus Z. 22f. zu gewinnende Angabe zu widersprechen, 
nach der als die ersten vier Monate des Ammendienstes die vier Monate vor dem Pauni -
also Mecheir, Phamenoth, Pharmuthi und Pachon - zu gelten haben. Wenn hier kein Irrtum 
vorliegt, muß der Ammendienst noch im Mecheir vor Abschluß der E1ttc'tOAlJ ÖPlCOU 1t1l
'tpiou im Phamenoth begonnen haben. Dann hätte der Käufer die Entlohnung der Amme 
rückwirkend übernommen. Freilich ist genau genommen nur von einer Übergabe des Ver
trags (~POTtlCll'tO, Z. 7) im Phamenoth die Rede. 
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K[p ]iceooc Kat Ka'tactaceooc, 
~ü?~~~v oE: Kat J.Ltc80v Ka::u 
J.L~~a 'tpocprot'tOU J.LE:V 

20 i~~'ttcJ.LoU Xa(AKOU) 'Bcp eooc tE 'tou 
cP~~~~<?8 K~~ (1tUpou) (ap't.). J.L~::pa ouo 7. April 133 
J.L1J~rov 0- Ka'tu ~~~~ EAat<?,? 
K<?'tu(Aac) ß 'tou J.Lllvoc, a1to oE: ::ou IIa~~[t] Juni/Juli 133 

24 K~::~ ~flva (1tUpou) (ap'taß1lv) a, EAatOU Ko't~(Aac) ß, 
't~[u ]::a OE Kat &~~a 'tfjc E7tt~::OAflc 
1t~ptexoucllc Kat 'tOU cPtMll'tOU 
J.L1J8EV J.LOt a1tOOe~ooKO't[ o]~ ~EXP~ 

28 't<?[u] ~~v, aAA.a 1t~[pa ] ßeßllKo'toc ::ov 
1t~::ptov VOJ.LOV, OtO ~va)'K~~[J.L]~vll 
~~~t'tdac 1te'ipav ~~ßa~~~~ K~~ 
~~J?aKe~<?J.LtKu'ia 1tpOC uJ.Lac q,[A]-

32 ~1J[v 'tro]v EV 'Acppoot't'Jlc 1tOAet 'IouoaiO?~ 
1t~J?t 'to~::[ ou] ~~c'toAil~ a~tro 
E~~ Cp~~~ll::~~ ~[uv't]~~~~ ::0~ [U]~PE::et 
1t~pa~E[J.L]'l!at ::9~ LlllJ.LTJ'tp~<?~ ~at ~~~-

36 ~~Ae~~J.LEvOU~ aU::9~ rnavayK[a]~[a]~ 
1tapaxpflJ.La a1to~ouvat ~~t ~~?::~~Cat 
cuv 1,J.LtoAtat ('taA.) tß Kat 't [ ] .... '~q> 
~at 't9v 1t<?J?<?v Kat 't&Ai~ ·a~~io~~~c· 

40 'trot ÖPKOOt, 1tept ~~ ['t]ou eic::9 ßa~tAtK~~ E~t'ttJ.LOU 
_Ka::~ 'tou 1tapaßeß1)~<?::<?~ OtaA~~et~ J.LtCO~<?v~J?O?~. 

2. Hand (ihouc) [A]ll IIaXrov K8- Spuren 20. Juni 132 

A[ .]~ .. ::. . v ......... :: 

Darunter um 180 Grad gedreht: 

44 'tat ~u:: . U ... 
Ka~ 'ta~:1J~ ~. [] c 

Verso: 

46 ihouc All IIauvt c; 1. Juli 132 

~~J?ev~lCllc 1tp(oc) Llll J.LTJ ( 'tptov) 



106 Urkunden aus dem Politeurna der Juden von Herakleopolis 

3 Welche 'Aq>pooi't'!1c 1tOAlC gemeint ist, geht aus der Eingabe nicht her
vor. Man mag an den Hauptort des am östlichen Nilufer an den Herakleopo
lites anschließenden 'Aq>POOl't01tOAt-tllC denken, einen Ort dieses Namens 
gab es aber auch im Faijum, sowohl in der 'Hpa;ICAdoou als auch in der 
IIoAEIlOlvOC IlEpic (Calderini, Diz. 12, s. v. 'Aq>P001't01tOA1C 3 und 4, S. 

292-301). 
6 IIEtIl1tacß,hlc, bisher unbelegte Schreibung für IIEEv1tacßunc, gelegen 

im Herakleopolites in der Toparchie IIEpt T1A&9tv. V gl. Falivene, Heracleo
polite Norne, S. 167. Der Ort wird auch in 13, 3 und 18, 2 genannt. 

10 Zum Personennamen 'POOllll, "Stärke", K.J. Rigsby, ZPE 102, 1994, 
192f. 

12 Der Kaufpreis wird im Bronzestandard angegeben, während die älteren 
auf Papyrus erhaltenen Sklavenpreise noch auf Drachmen im Silberstandard 
lauten. Direkt vergleichbare Sklavenpreise gibt es daher nur wenige. Aus dem 

Jahr 154 oder 143 v.Chr. stammt P.Mert. TI 59,22 (= Scholl, Corpus I 59), 

wo als Schätzwert einer erwachsenen Sklavin 15 Talente überliefert sind. Der 
Preis für unsere Sklavin und ihr Baby scheint also bescheiden zu sein. Viel
leicht wurden bei der Festsetzung des Kaufpreises auch die Einkünfte aus 
dem Ammenvertrag mitberücksichtigt. Zu Sklavenpreisen auf Papyrus vgl. 
Scholl, Corpus I, S. 213 und J.A. Straus, L'esclavage dans l'Egypte ro
maine, in: ANRW TI, 10/1, S. 862, Anm. 108. Eine Liste von Kaufverträgen 
bietet J.A. Straus, Liste commentee des contrats de vente d'esclaves passes 
en Egypte aux epoques grecque, romaine et byzantine, ZPE 131,2000,135-

144. 
16 Möglicherweise nach apy(upiou) kein (öpaXlluc), da auch in Z. 20 

(ÖpaXlluc) fehlt. 
Interessant ist, daß die Höhe der Fiskalmult genannt ist. Sie wird auch in 

oberägyptischen Verträgen ausdrücklich angegeben, und zwar wie hier im 
Silberstandard. Im Arsinoites und Herakleopolites wird sonst aber nur mit
geteilt, daß im Fall des Vertragsbruches als Fiskalmult Kat Eic 'to ßaClA1Kov 

'to tCOV (oder 'tuc tWC [sc. ÖpaXIla.c]) zu zahlen sei. Frühester Beleg für die
se im Arsinoites und Herakleopolites übliche Variante scheint BGU XIV 

2389,36 (Herakleopolites, 172 v.Chr.) zu sein. 

Auch in den oberägyptischen Verträgen galten wahrscheinlich die Höhe 
der Vertragssumme und die der Fiskalmult als gleichwertig, auch wenn dort 
die Vertrags summe im Bronzestandard und die Höhe der Fiskalmult im Sil
berstandard angegeben wurde. Denn es lassen sich in diesen Fällen zwischen 
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den Vertragssummen und den dazu gehörenden Angaben der Fiskalmult feste 
Verhältnisse (Rationes) erkennen (Maresch, Bronze und Silber, S. 24f.). 
Eine solche Ratio auch in unserem Papyrus wiederzufinden, stößt aber auf 
Schwierigkeiten. In unserer Epoche (vor der Währungsreform von 130/127) 
kann man die Ratio 1 : 600 erwarten, die aus dem Jahr 133 v.Chr. durch P. 
Lond 11 22q ii 17, p. 6 belegt ist.3 Wenn wir dieses Verhältnis auf unseren 
Papyrus übertragen, dann müßten dem Kaufpreis von 48.000 Bronzedrach
men (8 Talenten) als Fiskalmult 80 (1t) Silberdrachmen entsprochen haben. 
Nun scheint allerdings auf unserem Papyrus nicht apy(uptOu) 1t zu stehen, 

sondern nur apy(uptOu) '?"1' was kein glattes Verhältnis zwischen Silber- und 
Rechendrachmen ergäben hätte. Warum die Fiskalmult in unserem Fall ge

rade um zwei Silberdrachmen von dem zu erwartenden Äquivalent abge
wichen wäre, ist nicht zu erkennen. Vielleicht muß man mit einem Abschreib
fehler rechnen. Der Schreiber könnte das apy(uptOu) (Op.) 1t seiner Vorlage 
(also wohl des Vertragstextes) als apy(uptOu) 011 verlesen haben. Als Alter
native bliebe noch, die Zahl der Silberdrachmen nicht als <;>11, sondern nur als 
11 zu lesen. Dann wäre aber die Fiskalmult gegenüber dem Kaufpreis weit ge
ringer angesetzt, als das in Oberägypten üblich war. 

18ff. Zu den Ansprüchen der Amme vgl. die entsprechenden Vereinba
rungen in den Ammenverträgen, die bei M. Manca Masciadri - O. Monte
vecchi, I contratti di baliatico (CPGr. I) Milano 1984, gesammelt sind. Nach

träge: P.Mert. m 118 = CPGr. I 23 = SB xvm 13120; BASP 22, 1985, 
235 (Neued. von BGU IV 1139 = CPGr. I App. B 2, S. 196). 

19 In l-LiJ~a Korrektur. 
Belege für 'tpocpoc sind gesammelt in CPGr. I, S. 20I. 
20 Nach xa(AKou) fehlt (opaXl-Lac). Die Zahlung für Kleider erfolgt mo

natlich (lCa-:a l-LiJ~a, Z. 18f.). Auch in den Ammenverträgen der augustei

schen Zeit findet sich ein monatlich ausgezahlter Geldbetrag, der sich zwi
schen 8 und 12 Silberdrachmen bewegt (vgl. CPGr. I 4--13). 

21 I-LE'tpOV als Bezeichnung eines Teiles der Artabe ist in den ptolemä

ischen Papyri selten, vgl. aber SB XIV 12089, 6f. (Herakleopolites, 130 
v.Chr.). Dieses Getreidemaß ist sonst vor allem in römischer und byzantini-

3 Erst aus der Zeit nach der Währungsreform von 130/127 sind die Rationes 1 : 400 
(frühester Beleg P. Adl. G 2, 16; 124 v.Chr.) und 1 : 300 (frühester Beleg UPZ 11 171,25 
= P.Tor.Choach. 9 = P.Survey 26; 126 v.Chr.) überliefert. 
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scher Zeit belegt. Zumindest später umfaßte es ein Zehntel der Artabe(Wil
cken, Griech. Ostraka I, S. 751). 

Vor 1L~:pa steht am ehesten (ap't.) y. Da (ap't.) y 1L~:pa Mo als monatliche 
Zahlung sehr hoch wäre, könnte sich diese Leistung auf den gesamten Zeit
raum von vier Monaten beziehen. Dann gehören allerdings in Z. 22f. sowohl 

l((X'ta J.!-~~~ als auch 'tOu lLT\vOC syntaktisch zu EAai<?,,? K<?'tu(Aac) ß. Mög
licherweise darf man jedoch auch einen so hohen Betrag wie (ap't.) y 1L~:pa 
Mo als monatliche Zahlung ausfassen. Die außergewöhnliche Höhe ließe sich 
vielleicht als Kompensation für die Gewährung des Zahlungsaufschubs des 
Kaufpreises bis Pauni verstehen, vielleicht sogar als eine Anzahlung des 
Kaufpreises. Daß bei diesem Kauf ein Zahlungsaufschub von drei Monaten 
(von Phamenoth bis Pauni) eingeräumt wurde, ist auffällig. Normalerweise 
wird die 'ttILTJ sofort bei Abschluß des Kaufes bezahlt. 

23f. Ab dem Pauni sind monatlich eine Artabe Weizen und zwei Kotylen 
Öl fällig. Dazu, daß die Angaben davor einen Zeitraum von vier Monaten 
betreffen, vgl. oben die Einl., S. 104, Anm. 2. 

Zwei Kotylen Öl monatlich ist die auch sonst in Ammenverträgen übliche 
Menge: CPGr. I6, 11; 9, 9; 13, 11; 14, 16; 16, 11-12; 24, [5f.]; 26,21; 28, 
14; 29,2. 

26 Hier wird irrtümlich der Vater des Demetrios, Philotes, als Schuldner 
genannt. Der Kontrahent ist aber nach Z. 4, 35 und 47 Demetrios. 

28f. Berenike erwähnt hier zwar den Bruch des Eides, fordert aber unten 
im Petitum keine zusätzliche Bestrafung deswegen. Ob eine solche hätte aus
gesprochen werden können, ist unbekannt. Philo, Spec. II 28, spricht davon, 
daß als Bestrafung meineidiger Juden 8ava'toc ll1tAT]Yai möglich sei. V gl. 
dazu Seidl, Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht I, S. 122, und Z.W. 
Falk, Introduction to Jewish Law of the Second Commonwealth, Leiden 

1978, Bd. I, S. 130f. 
29f. D. Hagedorn hat uns darauf aufmerksam gemacht, daß Berenike mit 

~Evt'teia vermutlich nur ihre Reise von Aphrodites Polis nach Herakleus Po
lis meint und nicht ein Exil in Ägypten. Der Aufenthalt außerhalb des Heimat
ortes, der iota, wird in den Papyri sonst als Aufenthalt E1tl. ~EVT\C bezeichnet 
(vgl. 2, 11 Anm.). Das Wort ~Evt'tda war in den Papyri bisher erst aus 
byzantinischer Zeit überliefert: P.Neph. 1,9.19; 4, 13; PSI I 76,8 (mit BL 
VII 232 und VIII 392); vgl. P.Neph., S. 27. Belege aus dem jüdischen 
Bereich sind der Aristeas-Brief § 249, Lxx Sap. Sal. 18, 3, Philo, Flacc. 
172. 
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Auch sonst wird bei Petitionen von Frauen gern ein Passus eingeflochten, 
der den Zweck hat, Mitleid zu erregen. Vgl. P.Enteux. 83,4 KO:tayvouca 

J.LOU ö'tt ~Ev11 d~.[t; P.Lond. II 401,22-23, p. 14 (= M.Chr. 18; 116-111 v. 

Chr.) Ka'tEYVOlKcOC 'tun yuvalKac TtJ.LClC etVat; P.Giss.Univ. I 1, 13-15 

Ka'tEYVOlKcOC 't0~ yuvalKa J.LE etvcn Kat aß(:)11~'tov; SB I 4638, 6 (2. Jh. 
v.Chr.) Ka'taq>pOvllmc 'ton VE[Ol]~Epac a1tOAEAEtq>8at (sc. die Petentinnen); 

ferner Di Bitonto, Petizioni al re, S. 49, Petizioni ai funzionari, 99, Fram

menti di petizioni, 137. 

30 AaJ.!-ßa~~~~ gelesen von D. Hagedorn. 
34 U1t11PE'tU: Die Dativendung -Et statt -11t ist bei Maskulina der a-De

klination im 2. Jahrhundert nicht ganz selten. Für die Eigennamen s. Mayser, 

Grammatik I 22, S. 2f., daneben vgl. e1ttC'ta'tEt (z.B. öfters in P.Tebt. l

ID), apXtcpuAo.KhEt (P.Tebt. 140, 16), ";1t11'tEt (BGU VI 1499, 1.5). 

35 Da die Archonten gebeten werden, dem U1t11PE't11c den Auftrag zu er

teilen, den Gegner nach Herakleopolis zu schicken (1t~pa~e[J.L]'I!at), könnte 

man auf Grund von napaneJ.L'II"Clt vermuten, daß dieser U1t11pe't11c nicht in 

Herakleopolis ansässig war, sondern im Heimatort des Kontrahenten, in 

Peimpasbytis. Dann hätte es in diesem Dorf neben den örtlichen npEcßu'tEPOt 

auch einen jüdischen U1t11PE't11C gegeben. 

38 Am Ende der Zeile wohl Bq>; das wäre die Höhe des iJ.La'tlCJ.L6c in Z. 

20. Man könnte erwarten 'tov iJ.LancJ.Lov (oder 'tu 'tpoq>Ela) Ka'tu J.Lllva 

Xa(AKOU) Bq>, was sich aber nicht lesen läßt. 
39 II6poc bezeichnet die Erträge aus dem Ammenvertrag. 

40 Daß in der Eingabe sogar die im Vertrag stipulierte Fiskalmult (entn

J.Lov) eingefordert wird, ist auffällig. Vgl. aber immerhin P.Tor.Amen. 8,79-

88 (= UPZ II 196; 116 v.Chr.) napacuvypaq>&[v] K~~ ~~ ~~~ 'tllC OJ.LO

AoytaC OtEC~a~J.!-[ ev]a Kat Ka'tavOln1;6J.LEvOC 'tu ~t' aU~[ll]~ enl'twa Kat ev 

OU8EVt 'tt8~J.!-~[v ]?~ 'tu e~aKoAou8ouv'ta au't&~ ~1tl't~J.!-~ i?~ ~v er 'tlC aßa
ClAEUdat 1tEptEX6J.LEVOC. Oto a~t& avaKaAEcaJ.LEvOv au'tov en~~~"{Kamt 

'to OtKatoV U1tOCXElV J.LOt Kat npaxSTivat au'tov 'tu enhtJ.La Kat nEpt ~~av
'tOlV eK8Elvat J.LOt 'to OtKatov. Vgl. ferner das Urteil P.Ryl. II 65, 10-12 (67 

v.Chr.?) Kat ";~tOUV cuv'ta~at Ka'tac'tllcat 'tOuc E"{KaAouJ.Levouc [K ]at. ena
va"{Kamt au'touc CUVEXOJ.Levouc anooouvat au'tolc 'tu OtOlptcJ.LEva enhtJ.La 

Kat. 't&.AAa ['t]~ dc 'to ßact [At] K6v , 'tUXElv 0' au'touc (bv npOcllKEt. 

41 Die Wendung otaAaßElv J.LtcOnOVllPOlC ist typisch für den Herakleo

polites (BGU VIII 1824,29; 1832, 15; 1855,16) und Arsinoites (SB 15232, 

36. 39f.). 
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42 IIaxrov Jd)- = 20. Juni 132. Vgl. das Eingangsdatum des 6. Pauni auf 
dem Verso (Z. 46). Danach nur mehr geringe Tintenspuren; Etyt'\)XEt'tE, das 

man hier erwartet, läßt sich nicht lesen, aber auch nicht ausschließen. 

43 Vielleicht A[Ol.]~?~ '?J. 
44f. Hier mag die Subscriptio der Archonten gestanden haben. 

46 Dem 6. Pauni des 38. Jahres entspricht der 27. Juni 132. 

Übersetzung 

An die Archonten des 38. Jahres von Berenike, Tochter des Archagathos, 

Jüdin, derer aus Aphrodites Polis. 
Im Phamenoth des 37. Jahres händigte mir Demetrios, Sohn des Philotas, 

Jude, wohnhaft in Peimpasbytis, einen Brief mit Eid nach Vätersitte aus, in 

dem er übereinkommt, mir den vereinbarten Kaufpreis von acht Bronzetalen
ten für die Sklavin Rhome, die er gekauft hatte, und deren Kind im Monat 

Pauni desselben Jahres zu zahlen. Wenn er ihn aber nicht zahle, werde er ihn 

im darauffolgenden Monat Epeiph eineinhalbfach zahlen und an die Kasse 
des Königs als Strafgeld 78 (?) Silberdrachmen, ohne jeden Gerichtsent

scheid und Verfahren. Er werde aber auch der Amme monatlich als Lohn ge

ben: für die Kleidung 2.500 Bronzedrachmen bis zum 15. Phamenoth, und 
drei (?) Artaben und zwei Metra Weizen monatlich (?) in den (ersten) vier 

Monaten, ferner monatlich zwei Kotylen Öl, ab Pauni aber monatlich eine 

Artabe Weizen und zwei Kotylen Öl. 

Dies enthielt unter anderem der Brief. Philotas (so irrtümlich statt Deme

trios) hat aber bisher nichts bezahlt, sondern das Gesetz der Väter gebrochen. 

Deshalb, da ich gezwungen bin, die Erfahrung eines Aufenthalts in der Frem
de zu machen, und ich Euch seinetwegen außerdem einen Brief der Juden aus 

Aphrodites Polis habe zukommen lassen, bitte ich, wenn es berechtigt er

scheint, dem Amtsdiener (u1t11phr\c) den Auftrag zu erteilen, Demetrios her
zusenden, und, nachdem man ihn vorgeladen hat, zu zwingen, sofort zu lei

sten und als Strafgeld in anderthalbfacher Höhe 12 Talente zu bezahlen, fer

ner [das Kleidergeld], 2.500 Drachmen, die Einkünfte und das Übrige dem 

Eid entsprechend, hinsichtlich des Strafgeldes aber, das der königlichen Kas

se zusteht, gegen den Rechtsbrecher unnachsichtig (eig.: voll Abscheu über 

seine Übeltaten) zu entscheiden. 
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(Von zweiter Hand:) Im [3]8. Jahr, 29. Pachon --
Reste einer Subscriptio der Archonten? 

Au/dem Verso: 
38. Jahr, 6. Pauni. Berenike gegen Demetrios. 
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138/137 v.Chr. 

10. AN DIE ARCHONlENWEGEN WOLLE 

10,2 x 17,2 cm 
TalelXVIII 

Herakleopolites 

Drei Ränder sind erhalten: oben 3 cm; links 1,5-2 cm; rechts 0,0-1,2 cm. 
Der untere Rand ist abgebrochen, die Eingabe ist aber noch vollständig erhal
ten. Die Rückseite ist unbeschrieben. 

Die erste Zeile des Textes ist um 0,5 cm nach links ausgerückt. Die Schrift 
läuft mit den Fasern. Der Papyrus ist an einigen Stellen beschädigt, an ande
ren dunkel. Die Tinte ist teilweise verschmiert (besonders in Z. 2 und 9) und 
bisweilen sehr dick aufgetragen. Die Schriftzüge sind sehr ungleichmäßig. 
Manchmal wird am Ende eines Wortes TJC oder TJV in Ligatur geschrieben (Z. 
8 au'tilc, Z. 11 aU"tTtv, Z. 12 lCOlltcaIlEvTJv). 

Die Eingabe wurde von Ptolemaia eingereicht, weil ein Werkvertrag, den 
sie mit einer lCa1tllA.tc abgeschlossen hatte, nicht eingehalten wurde. Sie hatte 
der Frau ein Stathmion Wolle zum Spinnen gegeben sowie die Hälfte des 
vereinbarten Lohns. Nach einer nicht genannten Frist war diese aber nicht 
bereit, die Arbeit zu übergeben und flüchtete sich in Ausreden. Die Petentin 
fordert deshalb Fertigstellung und Übergabe der Arbeit. 

Daß in der Eingabe auf einen Werkvertrag oder eine werkvertrags ähnliche 
Abmachung l Bezug genommen wird, läßt sich aus folgenden Merkmalen er
kennen: 

a) Der Lohn wird als Iltce6c bezeichnet (Z. 6 und 13).2 
b) Der Lohn wird zur Hälfte im voraus, zur Hälfte bei Fertigstellung und 

Übergabe der Arbeit bezahlt. 3 

1 Die Vereinbarung wurde möglicherweise mündlich getroffen, vgl. Montevecchi, Papi
rologia2, S. 220, wo vermutet wird, daß mündliche Vereinbarungen ein Grund für die Sel
tenheit solcher Werkverträge in ptolemäischer Zeit seien. 

Literatur zu Werkverträgen: Montevecchi, Papirologia2, S. 221; Montevecchi, Contratti 
di lavoro, S. 7; Hengst!, Arbeitsverhältnisse, S. 52-60, ferner A. Jördens, P.Heid. V, S. 
149-151 mit besonderer Berücksichtigung der byzantinischen Zeit. 

2 Vgl. Hengst!, Arbeitsverhältnisse, S. 60 mit Anm. 51, ferner A. Jördens, P.Heid. V, 
S. 158 mit Anm. 90. 

3 Hengst!, Arbeitsverhältnisse, S. 60, ebenso in der byzantinischen Zeit: A. Jördens in 
P.Heid. V, S. 159-160 mit Anm. 101-103. 
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c) Die zu leistende Arbeit wird als EPYOV bezeichnet (in Z. 9), was weniger 
aussagekräftig ist, vgl. aber P.eair.Zen. IV 59787, 104-1064 und P.Tebt. III 
1, 815 Fr.2, 11.5 

Zwei Bestandteile solcher Werkverträge sind hier allerdings nur angedeu

tet: Für die Vorauszahlung wird kein entsprechender Tenninus benutzt6 und 

genauere Angaben zur Vereinbarung hinsichtlich der Fertigstellung der Arbeit 

fehlen, so insbesondere zum Tennin der Fertigstellung. Wir wissen nur, daß 

die Ka1tT\AU: die Wolle länger behielt, als es die Petentin hinnehmen wollte. 

Da Werkverträge dieser Art aus der ptolemäischen Zeit nicht häufig be

zeugt sind,7 ist es umso erfreulicher, daß in dieser Eingabe von einem sol

chen Vertrag die Rede ist. Die Vereinbarung scheint eine rein private Angele

genheit zu sein, und die Wolle war wohl auch nur für den eigenen Gebrauch 

bestimmt. 8 

Die Kontrahentin gehört zur Personengruppe der ano 'tou öpJ.1ou und 

scheint damit keine Jüdin gewesen zu sein (vgl. dazu oben S. 12). Die Peten

tin macht keine Angaben zu ihrem Status. Der Umstand, daß sie sich an die 

Archonten wendet, zeigt aber wohl, daß sie Jüdin war. 

Rand 
'tOt~ 'to AY (E'tOC) äpxouCl. 138/7 

napa n'tOAEJ.!-~~~C. Ey~<?,kllc 
/ ~J.!-0u ~E'troU:t Ka1tT\AtOt 

4 'trov ano 'tou öpJ.10U EptOU c'ta(8J.1tov) ~ 

roC'tE vilcat Kat an? :ou 

cUrxroPT\8EV'tOC l.uc8ou 

KOJ.1tCOJ.1EVT\C 'to (l1J.1tcu), VUVe1. 

8 OE J.1111>1tOJ.1EvoucT\c au'tllc 

4 Zu diesem Text Hengstl, Arbeitsverhältnisse, S. 52 und 53. 
5 Dazu Hengst!, Arbeitsverhältnisse, S. 52 und 54; Geginat, Prodoma, S. 18-19 und 

Herrmann, Prodoma, S. 279-280. 
6 Zu solchen Termini s. P.Tebt. m 1, 815 Fr.2, 13. Zu 7tp6Bollli Geginat, Prodoma, 

S. 18-19 und Herrmann, Prodoma, S. 279-280. Für die byzantinische Zeit, wo man von 
7tPOXPetli und 7tPO'tEA.Etli spricht, s. A. Jördens in P.Heid. V, S. 159 mit Anm. 100. 

7 Vgl. CPR XVIII, S. 35. 
8 In der ptolemäischen Zeit standen Herstellung und Verkauf von Wollartikeln unter 

staatlicher Kontrolle (s. Habermann - Tenger, Wirtschaftsstil der Ptolemäer, S. 41-47 mit 
Bibliographie). Daneben gab es aber wohl auch eine beträchtliche private Produktion von 
Kleidungsstücken für den eigenen Gebrauch, die von staatlichen Kontrollen frei war und 
einen freien Markt belieferte (S. 43-45). 
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a1tool.06vat "Co EPYOV, a'A'Afx 

Ol.a1tA.avcOCrlC, a~l.&~ 

avaKa'AEcaJ,Livouc au-rh~ 

12 E1taVaYKacat KO/J.t.ca/J.EvTjv 

"Co 'AOt.1t?~ "COU /J.l.c80U a1to
ooUvat /J.Ol. 1.V' o-ihco "CuXC? 
"CoU Ol.Katou. 

16 

7 KOlltCClIlEV1]C, vuvi 10 a.~t& 

1 Ein runder Strich in der Mitte über der Zeile gehört wohl zum E'toc-Zei

ehen. 

2 ll"COA.E~~~~C: Da die Tinte hier verschmiert ist, kann der Name nicht 
zweifelsfrei gelesen werden, was bedauerlich ist, da der Name noch nicht 

sicher bezeugt ist (s. O. Masson, Quand le nom Il'to'AE/J.atoc 6tait a la mode, 

ZPE 98, 1993, 163). 
3 ~~ou: Das Epsilon ist ausgerückt. Offensichtlich wurde nachträglich /J.OU 

zu E/J.OU korrigiert 

Der Name Te'tcouc ist nicht häufig: SB X 10447 Verso 19 (= Scholl, 
Corpus n 220, Herakleopolites?, Mitte 3. Jh. v.Chr.?); CPR XIII 5, 31 
(Krokodilopolis, 3. Jh. v.Chr.); P.Tebt. In 2, 890, 163 (Herakleopolites, 

173-128 v.Chr.). Die Variante Te"Ccoc ist zweimal belegt: BGU VI 1300,1 (= 

Scholl, Corpus n 237, Herkunft unbekannt, 210 oder 193 v.Chr.); SB XX 

14492 g) B (Arsinoites, 160-158 v.Chr.). Häufig ist hingegen das männliche 

Pendant llE"CCOC, IIE"Ccouc, IIE"Cauc, "der, den sie (die Götter) gegeben haben" 

(Demot. Nb., Bd. I, S. 296). Zur Akzentuierung des Namens W. Clarysse, 

Greek Accents on Egyptian Names, ZPE 119, 1997, 182-183. 
Das Wort Ka1tTj'Atc ist in den Papyri erst dreimal bezeugt: P.Fay. 12,23 (= 

M.Chr. 15, Theadelphia, nach 104/103 v.Chr.); P. UB Trier S 135-3, 4 und 

10 und 135-1, 6 und 17 (APF 43, 1997,329-331; Herkunft unbekannt, 132 
v.Chr.) und P.Mich.Inv. 7022, 55 (AncSoc 24, 1993, 51-62; Herkunft 
unbekannt, 2. Jh. v.Chr.). In P.Fay. 12,23 handelt es sich um eine Frau, die 

als Pfandleiherin auftritt, in den Trierer Papyri um eine Schankwirtin. Zu 

diesen Texten vgl. B. Kramer in APF 43,1997,325-326 mit Anm. 45-47. 
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Zu Ka1t1lÄ.oc, das mit "Händler", aber auch mit "Schankwirt" wiederge
geben wird, I. Hasebroek, Staat und Handel im alten Griechenland. Unter
suchungen zur antiken Wirtschaftsgeschichte, Hildesheim 1966, S. 1-2 und 

H.-I. Drexhage, Einige Bemerkungen zu den E~1tOPOt und Ka1t1lÄ.Ot im rö
mischen Ägypten (1.-3. Th.n.), MBAH 10, 1991, 28-46, insbes. 42-45. Im 
vorliegenden Text handelt es sich bei der Ko.1t1lÄ.k um eine Frau, die ihrer 

Berufsbezeichnung nach wohl Händlerin war, ihre Handelstätigkeit aber 
selbst durch handwerkliche Fertigkeit ergänzte. Ein Zusammenhang zwischen 
einem Ka1t1lÄ.oc und dem Handel mit Rohstoffen und Textilien (zu dem 
Frauenanteil in diesem Bereich, s. B. Kramer in APF 43, 1997, S. 326, 
Anm. 47) ist aus den Papyri der ptolemäischen Zeit erkennbar in P.Cair.Zen. 
III 59470, 4 (Mendes, 256-246 v.Chr.), wo vom Verkauf von Flachsbün
deln die Rede ist, und in P.Tebt. Ill2, 890,224 (Herakleopolites, 173-128 
v.Chr.), wo ein Ka1t1lÄoc mit einer illo.'Ct01troÄ.tc in Verbindung steht. 

4 c'Co.(elltOv) C!- oder cm(ellto.) ~. Die Auflösung der Abkürzung ergibt 
sich aus PSI V 459, 11-12 (Karanis, 72 n.Chr.) Eptcx. 1t9)Ä.tv 1tOKtC'Ct Ko.t 
c'Co.elltc'Ct, P.Tebt. Ill2, 893, 9 (Oxyrhyncha?, 2. Jh. v.C~.) Eptro~ cto.e~i
rov und c'Co.(elltOv) in P.Tebt. I 116 (Kerkeosiris?, spätes 2. Jh. v.Chr.) und 
117 (Kerkeosiris?, 99 v.Chr.). Nach dem Daktylosgesetz (Schwyzer, GG, 
S. 379), das besagt, daß der Akzent auf die vorletzte Silbe eines Wortes mit 
daktylischem Wortausgang fällt, ist das Wort als Paroxytonon aufzufassen, 
vgl. C. Bally, Manue! d'accentuation grecque, Berne 21997, § 111, S. 63-
64. Stathmion bezeichnet ein Gewicht, dessen Wert unbekannt ist (vgl. I.N. 
Kalleris, Ai 1tpöhcx.t {)Ä.o.t 'CTt<; ucpo.v'Coupyto.<; Ei<; 'CTtv Il'toÄ.Ello.'iKTtv 
AiYU1t'Cov, Athen 1952, S. 138, Anm. 1 und Komm. zu P.Mich. II 127 I 4). 
Ein Stathmion Wolle kostete im Iahre 99 v.Chr. 360 Drachmen (P.Tebt. I 
117, 17). 

7 KOlltCOIlEV1lC: gemeint war KOlltccx.IlEV1lC. Zur Verschreibung 0 statt 0. 

Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 37-38. 
vuvd: zur Schreibweise Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 67. 
8-9 IlTt U1t0IlEVO{)C1lC ... u1toOt06vo.t: vgl. SPP I, S. 1-2, I 11-12 (Her

kunft unbekannt, 2. Th. v.Chr.); P.Münch. III 1, 52, 12-13 (Herakleopolis, 

2. Th. v.Chr.): 9[-i>]~ U1t0IlEvEt u1toOt06vo.t. 
10 Zu Oto.1tÄ.o.varo, s. Komm. zu 11, 9 
u~t&~: zur Schreibung Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 113. 
11-12 UVo.Ko.Ä.ECClIlEVOUC o.-i>'C'h~ E1to.vo.YKaccx.t: vgl. 7, 21-22 und 9,35-

36. 
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14-15 Zur Wendung tV' oü'tco 'tUXC? 'tou ö~~aiou Di Bitonto, Petizioni ai 
funzionari, S. 103, b1 und Frammenti di petizioni, S. 139, b 1. 

Übersetzung 

An die Archonten des 33. Jahres von Ptolemaia. Ich gab der Händlerin 
Tetoys, zugehörig zu den Hafenbewohnern, ein Stathmion Wolle zum Spin
nen in Auftrag. Von dem vereinbarten Lohn bekam sie die Hälfte. Da sie nun 
aber nicht bereit ist, mir die Arbeit zu geben, sondern Ausflüchte macht, bitte 
ich, sie vorzuladen und zu zwingen, mir (die Arbeit) zu geben, wenn sie den 
restlichen Lohn bekommen hat, damit ich auf diese Weise Gerechtigkeit er
lange. Lebt wohl. 
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11. AN DIE ARCHONTEN 

WEGEN NIClIT BEZAHLTEN WEINS 

9;2 x 14,6 cm 
Tafel XIXa, b 

Herakleopolites 

i 
Drei Ränder sind erhalten: oben 3 cm; links 1,5-2 cm; rechts 0,5-1,8 cm. 

Unten ist der Papyrus abgebrochen. 
Die erste Zeile des Texts ist um 0,6 cm nach links ausgerückt. Die Schrift 

läuft mit den Fasern. Sie ist ziemlich abgerieben, zerstört und teilweise bis 
zur Unkenntlichkeit verblaßt. Nur dank der Formelhaftigkeit der Eingabe ist 
es möglich, die Zeilen zu entziffern. Nach Z. 12 bricht der Text ab, es kann 
jedoch nicht viel fehlen (s. zu Z. 12). 

Die Rückseite trägt ein Datum, das nur aus dem E''COc-Zeichen und der 
darauffolgenden Jahreszahl besteht. Auch hier läuft die Schrift mit den Fa
sern. Spuren weiterer Zeilen, die gegen die Fasern geschrieben wurden, sind 
erkennbar, entziehen sich aber einer Entzifferung. 

Gegenstand der Eingabe ist eine nicht bezahlte Schuld. Die beklagte Per
son, die vielleicht Arsame hieß (s. zu Z. 4), schuldet dem Petenten Ptole
maios den Preis für eine Ware, die wohl Wein war. 

Der Petent ist Jude, die Beklagte Nicht jüdin, die als Hafenbewohnerin be
zeichnet wird. Zur Klage von Juden gegen Nicht juden vor den Archonten, s. 
die Einleitung, S. 12. 

Rand 
'tOtC &pxouc[t] 
1tapa ll'toAE/laiou 'tou 
Ci/l<.Ov<?c 'I<?';loaiou. 

4 aO~Kou!J.at ~~? ['A]I?~~I;l1J~ 
'trov a1to :<?~ ?I?/l<?';l. 
oq>e~~';l~~ 'Y~I? /lOt a1to 
'tt/lll~ o~~ou ('tO:A.) U ~ 

8 OUK a~ooi~O?~~v.' ~[A]~~ 
Ota1t~~~~[t]. ~~? ~s~0 
1tpO~KaAeca/lEvOUc 
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au~vEn~~~~~~~~ 
12 nap~ ............ t 

Verso: 
13 (E'tOUC) A'Tl 133/2 

1 Auf Grund einer Faserverschiebung sitzen die ersten drei Buchstaben 
dieser Zeile deutlich höher als die folgenden. 

2 Zu dem in Ägypten äußerst verbreiteten Namen Il'toAE/latoc und seinem 
Gebrauch unter Juden vgl. CPJ I, S. 29, und Mussies, Jewish Personal 
Names, S. 249. 

3 Cl/lcoV ist ein unter Juden häufiger Name. Vgl. CPJ Ir 145, 3 Anm., 
Clarysse, Jews in Trikomia, S. 199, und Zadok, Pre-Hellenistic Israelite 
Anthroponymy, S. 76 § 211111 (1 f) und S. 138-139 § 214112. Für eine 

ausführliche Diskussion des Namens s. Cohen, Names of the Translators, S. 

42--43, ferner Mussies, Jewish Personal Names, S. 244 und 249 und Honig
man, Les "Orientaux" , S. 206-208. 

4 ~~? ['A]I?~~J:L1J~: Die Lesung ist sehr unsicher. Arsame hieß die Tochter 
des Dareios nach Aelian, Fr. 49b, 4 Domingo-Foraste. Andere Belege für 
den Frauennamen 'Apca/l'Tl gibt es nicht. Das männliche Pendant, 'Apca/l'Tlc, 
ist aber bereits in Ägypten bezeugt (Huyse, Iranische Namen, S. 34--35, Nr. 
17-22c). 

5 Nach :<?~ Spatium vor <?I?/l<?~. Zu den Hafenbewohnern s. die Einlei
tung, S. 12. 

6 o<pEf~<?~~~ Y~I? /lOt: Vgl. P.Enteux. 36, 1-2 (Magdola, 221 v.Chr.) 
&'ÖtKOU/lat uno 'Aptc'to/laxou. O<pdAroV rap /lOt K'tA.; P.Münch. m 1, 52, 
6-7 (Herakleopolis, 2. Jh. v.Chr.) O<pEiACOV rap /lOt npoc 'tt/lftv. 

7 Mit gebotenem Vorbehalt schlage ich als Lesung 'tt/l11~ o~~ou ('taA.av
'tov) [al ~ vor. Zu ano 'ttlll1C als Bezeichnung für den vollen Preis s. 

Mayser, Grammatik Ir 2, S. 346. In UPZ Ir 211 aus dem Jahr 134 v.Chr. 
(also ein oder zwei Jahre vor dem vorliegenden Text) erscheint ein Preis von 
1.300 Drachmen pro Keramion alten Weins (Z. 3--4 OtVOU n[a]A.atou). Da

nach würden 9.000 Drachmen (= 1 Talent, 3000 Drachmen) den Preis für 

knapp 7 Keramia Wein decken. Zu anderen Weinpreisen aus vergleichbarer 
Zeit Mareseh, Bronze und Silber, S. 188-189 lind Clarysse - Lanciers, Cur
rency, S. 125. 



11. An die Archonten wegen nicht bezahlten Weins 119 

9 OtCt.1t~~~~[t]: Ob das Wort mit oder ohne Iota adscriptum geschrieben 
wurde, muß offen bleiben. Das Verb OtCt.1tACt.vam in der Bedeutung "Aus
flüchte machen" kommt, wie auch an unserer Stelle, in den Papyri vorwie
gend in Zusammenhang mit nicht vollständig bezahlter Schuld vor. Belege 
dafür aus der ptolemäischen Zeit sind: 12,20 (Herakleopolites, 135 v~hr.); 
P.Münch. III 1, 52, 13 (Herakleopolis, 2. Jh. v.Chr.); P.Stras. VIIl 781, 12 
(Herakleopolites, 2. Jh. v.Chr.); P.Giss.Univ. I 1, 11-12 (Arsinoites?, 144 
v.Chr.). 

Aus der römischen Zeit sind folgende Belege zu verzeichnen: CPR XV 8, 

17 (Soknopaiu Nesos, 12-15 n.Chr.) mit dem Duplikat CPR XV 10,9 (= 

SB I 5242, 8 Soknopaiu Nesos, 12-15 n.Chr.); P.Mich. V 228, 15 (Areos 

Korne, 47 n.Chr.); BGU 11436,7-8 (Soknopaiu Nesos, 98-117 n.Chr.) mit 

dem Duplikat BGU I 36 (= M.Chr. 125). 

12 Vielleicht 1tCt.l?~~l?~I:l~ ~~<?~<?~~~t. Diese Wendung folgt auf das Verb 
E1tCt.vCt.YKaccx.t in 9, 36-37. Danach werden nur wenige Zeilen gefolgt sein. 

y" 

Sie werden'den Wunsch, daß der Petent Gerechtigkeit erlangen möge, und 

den Gruß eU'tUxet:te enthalten haben. 

Übersetzung 
An die Archonten von Ptolemaios, Sohn des Simon, Jude. Ich erleide 

Unrecht durch Arsame (?), zugehörig zu den Hafenbewohnern. Denn sie 

schuldet mir als Preis für Wein [ein] Talent und 3000 Drachmen (?). Sie 

bezahlt nicht, sondern macht Ausflüchte. Daher bitte ich, sie vorzuladen, um 
sie zu zwingen, ... 

Verso: 
Im 38. Jahr. 



P.Vindob. G57704 
6. Juli 135 v.Chr. 

12. AN DIE ARCHON1EN 

WEGEN PACH1ZINS 

9.4x19cm 
Tafel XX. XXla 

Herakleopolites 

Drei Ränder sind erhalten: oben 3 cm; links 2 cm; rechts 0-1 cm. Der 
untere Rand ist abgebrochen. 

Die erste Zeile des Texts ist um 0,4 cm nach links ausgerückt. Die Schrift 
läuft mit den Fasern. Auf dem linken Rand neben Z. 13-16 sind unleserliche 
Spuren von drei Zeilen zu sehen, die am ehesten als Abdruck eines anderen 
Texts aus der Mumienkartonage zu erklären sind. Die Eingabe bricht mit dem 
Petitum ab. 

Die Rückseite, auf der die Schrift ebenfalls mit den Fasern läuft, trägt le
diglich das Eingangsdatum und den Betreff. 

In der vorliegenden Eingabe sind beide Kontrahenten Juden. Ein gewisser 
Andromachos schuldet dem Petenten Nikanor elf Artaben Weizen als Pacht
zins für das von ihm gepachtete Land. Als der vereinbarte Abgabetermin 
überschritten war, kümmerte sich Andromachos nicht mehr darum, sondern 
machte Ausflüchte und verschwand. 

Im Einzelnen stellt sich der Sachverhalt folgendermaßen dar. Spätestens im 
Jahr 32 (139/138 v.Chr.) pachtete der Beklagte vom Vater des Petenten drei 
Aruren Land aus dem Kleros des Andronikos. Zu einem nicht genannten Zeit
punkt übernahm der Petent selbst das Grundstück. Warum es zu dieser Über
nahme kam, geht aus dem Text nicht hervor, sie ist jedoch am ehesten durch 
den Tod des Vaters zu erklären. Der Vater des Petenten muß seinerseits die 
drei Aruren Land, die er an den Beklagten verpachtete, von dem Kleruchen 
bzw. Katöken Andronikos gepachtet haben. Dies ergibt sich schon daraus, 
daß die EKCPOptU, die grundsätzlich vom Pächter an den Verpächter zu zahlen 
sind (W.Chr. 335 Einleitung), vom Petenten eingefordert wurden (Z. 15-
17). 

Interessant ist an dieser Eingabe vor allem, daß der in Z. 10 erwähnte 
Vertrag ebenso wie ein in 9, 7-8 zitierter Vertrag E1tlCtGA.ft ÖPKOU 1tu-cpiou 
genannt wird und das Gericht der Archonten als -co 1tUP' uJ.l.tv KP1U.ptoV be
zeichnet wird (vgl. dazu die Einleitung, S. 13-16). Von lexikalischem In-
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teresse ist das selten bezeugte Verb 01t'tUVOJ.UXl, ferner das Kompositum 
1tpoeE1t1:y1yvOJ.LCU, das sich hier zum ersten Mal in den Papyri findet. 

Verso: 

Rand 
'tole 'to A.e (lhoe) apxouC1. 136/5 

1tcx.pa. Nu:uvopoe 'tou ~l?ucpC?v<?~ 
'Iouocx.lou. 'AvOpoJ.LuX<?,? 'tou 

4 Nucuvopoe 'Iouocx.lou ocpei-
Aov'toe J.l.Ot (1tl>pou) (ap'tußcx.e) tex. 'ta. h:cpo-
I?tcx. ~e E~~J.L~9o)'to rfle . .. . 

1tcx.pa. 'tou 1tcx.'tpOc J.LOU 
8 ~'! 'ton 'AvopovtJcou KAllPOn (apouprov) y 

Ei~ 'to A~ (ihoe) Kcx.9' llv E~~'tO 139/8 
J.Lot E1tlC'tOA:hv ÖPKO,? 1tcx.'tplou 

Kcx.t J.L~~I?~ 'tou '!UV <?~~ ~~<?Oe-
12 OooKo'toe J.LOt, 'tou Xpovou 

'tilc a1to06ceO)( OteA'TlAU-
9o'toc Kcx.t E'tt 1tA.~fOVOC 1tpOC
~~~yey<?,!o'tOc, EJ.LOU 'te 

16 1te1tpcx.YJ.LEVOU 'ta. EKCPOptex. 
EK 'trov 'to e v v v .......... 
'tou :' ~'}'l'cx.A.oUJ.LEvo,? J.L'Tl
OEvcx. A.Oyov ~e~Ot'TlJ.LEVOU 

20 aAAa. Otex.1tMvroV'tOC Kcx.t 'to . . 
CUVOAOV Eic 't(xc Xeipcx.c J.Lll EPXO
J.LEVOU, VUVt OE 01t't~vo-
J.l.EVOU E~~ :<?u 1tcx.p' UJ.l.lv 

24 KI?~:'Tlpiou a~tro ~poc
[Kcx.AeWJ.l.EVOUe cx.u'tov] 

26 L Ae ncx.uvt tO NtKUVOPOC 
1tp(oc) 'AvOpoJ.l.cx.xov 

6. Juli 135 
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2-3 Der Name Nikanor war unter den Juden Ägyptens verbreitet; Andro
machos ist in der Kyrenaika als jüdischer Name belegt. Auch der Name Try
phon ist für Juden in Ägypten und der Kyrenaika bezeugt und war unter Ju
den häufig, s. CPJ I, S. 29 und I.KyrenJud 1, S. 3. VgL auch das weibliche 
Pendant, Tryphaina, das ebenfalls mehrmals vorkommt. 

4--9 Ellellt~8co'to ... eie 'to A.~ (ihoc): Zu dieser Wendung vgL P.Petr. II 
38 A 11-12 (Lysimachis, 198 v.Chr.); P.Tebt. I 61 (b) 126 und 128 (Kerke
osiris, 117 v.Chr.); SB XII 10942, 34--35 (Oxyrhynchites 4. v.Chr.). 

5 Für die Form des Arurenzeichens vgL 8, 17. 

5-8 Der Pachtzins für die drei vom Beklagten gepachteten Aruren beträgt 
elf Artaben. Das ergibt einen Satz von 3 2/3 Artaben pro Arure. In den Pa
pyrusurkunden Ägyptens liegen die Zinssätze zwischen 1 und 10 bzw. haupt

sächlich zwischen 4 und 7 Artaben pro Arure, s. Herrmann, Studien zur Bo
denpacht, S. 102. Zinssätze für die Zeit, aus der der vorliegende Papyrus 
stammt, sind in den Papyri nicht zahlreich bezeugt. Ende der 50er Jahre des 

zweiten Jahrhunderts v.Chr. lassen sich P.Tebt. III 1, 782, 4--5 (ca. 153 
v.Chr.) mit einem Zinssatz von 41/2, 1/12 Artaben pro Arure anführen, fer
ner P.Tebt. m 1, 807, 3-10 (152/151 v.Chr.) mit einem Zinssatz von 3 
16/52 Artaben pro Arure, der auf 4 Artaben pro Arure erhöht werden sollte. 
Ende des zweiten Jahrhunderts v.Chr. kommen Zinsätze von 5 oder 5 1/3 
Artaben mehrmals vor, s. P.Tebt. IV, S. 8. 

8 'ton 'AVOPOvtKOU KA.1lPCOl.: Das Land wird vermutlich im Herakleopolites 
gelegen haben, läßt sich aber wohl nicht mit Sicherheit identifizieren. In dem 
Passus 'tot> ·'Avopovh:ou p8c' in P.Tebt. m 2, 1043, 11-12 (Herakleopoli
tes, nach 172/171 v.Chr.) ist sicherlich KA.1lpOU zu ergänzen, es handelt sich 
aber wegen der Pachtzahlungen am ehesten um Königsland oder um ein in 
irgendeiner Weise staatlich verwaltetes Land (Uebel, Kleruchen, S. 282, 

Anm. 2). In BGU XIV 2443, 32 (Herakleopolites, 2.-1. Jh. v.Chr.) ist E]~ 

('tot» 'Avo. Vl.. () als E]~ ('tot» 'Avol??vt~(ou) zu lesen (Falivene, Herakleo
polite Norne, S. 274). Der Formulierung nach zu urteilen, handelt es sich um 
einen sogenannten permanenten Klerosnamen (dazu F. Zucker, Beobachtun
gen zu den permanenten Klerosnamen, in: Studien zur Papyrologie und anti

ken Wirtschaftsgeschichte, Friedrich Oertel zum achtzigsten Geburtstag 
gewidmet, Bonn 1964, S. 101-106). Die Identität mit unserem Grundstück 
wäre denkbar, doch macht die Geläufigkeit des Namen Andronikos und das 
Fehlen jeglicher topographischen Präzisierung eine Identifizierung unmög
lich. 
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10 Die Wendung E1tl.ctOA.Tt ÖPKOU 1ta'tptou ist zweimal im jüdischen Ar
chiv belegt, hier und in 9, 7-8. Es ist nicht auszuschließen, daß dieser Ver

trag, der mit dem Vater des Petenten abgeschlossen wurde, nicht der Pacht

vertrag gewesen ist, sondern eine Art Schuldurkunde (vgl. Preisigke - Kieß
ling, WB, S.v. 9 und Wolff, Recht, S. 109, Anm. 13). 

Die Wendung ÖPKOC ml.'tpl.oc kommt neben den genannten Stellen auch in 

3, 28-29 vor. Sonst findet sich ÖPKOC 1ta.'tpl.OC in den Papyri und Inschriften 

Ägyptens nur noch in P.Petr. rn 56 (d) 11-12 (Arsinoites, 269 od. 231 od. 
206 v.Chr.). Dort wird aber beim Nil geschworen. Vgl. auch oben die Ein

leitung, S. 26. 
12 'tou mit Verschleifung. Vgl. P.Giss.Univ. I 1, 5-7 (Arsinoites?, 144 

v.Chr.) K[at 'tou Xpovou 't]iJc a1tOooc[ECOC Öl.EA.TlA.UeO't]C?C Kat a.[A.A.OU 1tA.E

ovoc E1tl.y]Eyovo'toc und P.Fay. 11, 18-19 (M.Chr. 14, Theadelphia, nach 

116 v.Chr.) Kat 'trov 'tllc a1tOöOCECOC Xpovcov Öl.EA.TlA.UeO'tCOV Kat a.A.A.COV 

E1tl.YEYOVO'tCOV 1tA.EOVCOV. Auch in diesen Texten weigert sich der Beklagte zu 

zahlen. 

14-15 Das Kompositum 1tPOCE1tl.ytYVOJ.l.al. ist neu in den Papyri. Litera

risch ist es jedoch bei Hp. Morb. 1, 19 und Plb. 4, 45, 10 bezeugt. Zu den in 

den Papyri belegten Komposita mit 1tPOCE1tt- s. Mayser, Grammatik 132, S. 

250. 
15-16 1tpO:CCOJ.l.Cll. wird hier passivisch und nicht medial gebraucht. Vgl. 

BGU VIII 1779, 13-14 (Herakleopolites, 51/50 v.Chr.) ~c (sc. 'Yi1c) 1tE-

1tpay~EVOl.1tcav EK 'tou i~toU 'ta EKcpopl.a; zur Konstruktion 'Mayser, Gram

matik 11 2, S. 324. 
17 EK 'trov 'to . E .... ": .. ": . v: Die Entzifferung dieser Zeile, die eigentlich 

recht gut erhalten ist, ist uns nicht gelungen. Was auf Epsilon folgt, obwohl 

dies eigentlich deutlich zu sehen ist, bleibt unklar (Alpha oder My vielleicht). 

Wie die oben zitierte Parallele BGU vrn 1779, 13-14 zeigt, wäre an dieser 

Stelle eine Wendung wie etwa EK 'trov iö{cov zu erwarten. Denkbar wäre EK 

'trov 'tou EJ.l.OU 1ta'tpOc 1tO:v'tcov, was aber zu lang ist. 

Es ist nicht sicher, ob nach dem Epsilon drei oder vier Buchstaben vor 

dem Ny stehen (für fünf reicht der Platz kaum aus). Die Form des "Treppen

Ny" , die in dieser Schrift so häufig ist, ist beim ersten unsicher gelesenen Ny 

recht gut, beim nächsten nicht besonders, am Ende aber sehr deutlich erkenn

bar. 

Auf den ersten Blick scheint nach EK 'trov die Lesung 'tou die leichteste. 

Aus Platz gründen gibt es jedoch Schwierigkeiten. Nach EK 'trov 'tou müßten 
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zwei Genitive folgen, es ist aber schwierig, dies mit den noch lesbaren 
Buchstaben in Einklang zu bringen. Angesichts dessen ist vielleicht 1:01:€ oder 
1:01:' €- vorzuziehen, wobei aber das zweite Tau eher die Form eines Ypsilon 
hat. Ein Nomen im Genetiv Plural, das zu 1:rov zu ziehen ist, wird auf jeden 
Fall gebraucht, entweder am Ende der Zeile oder mit dem ersten Ny ab

schließend. 

Am Zeilenende vielleicht :~~<?v oder :~~0v (wobei das zweite, nicht be
sonders deutliche Ny als My zu lesen wäre). ~~~:<?v (wobei die Buchstaben
folge -1:0lV am Ende etwas gedrungen wäre) ist auch möglich. 

18 Die drei Buchstaben nach 1:0\> sind nur mehr zu einem geringen Teil 
erhalten. Es scheint eher 1:0\> 1:' EyKaAOOIlEvou als 1:0\> 0' EyKaAOUIlEvOU da
zustehen. Von dem Buchstaben nach 1:0\> sieht man allerdings lediglich unten 
einen kurzen etwas gerundeten Strich, der den Fußteil des Buchstabens dar
stellt. Er paßt weder zu einem Tau noch zu einem Delta besonders gut. Delta 
ist aber unwahrscheinlicher als Tau, weil bei einem Delta auf der Zeile noch 
Tinte sichtbar sein müßte. 

18-19 1l1l0Eva A.Oyov ~€~OtllIlEVOU: Zur Wendung ouoEva A.Oyov 1tOtet
cSat vgl. P.Hib. I 34, 4 (= M.Chr. 34; Oxyrhynchites, 243 v.Chr.); 
P.Cair.Zen. I 59018, 7 (= SB m 6710 = CPJ I 6; Palästina, 258 v.Chr.); 
P.Enteux. 43, 1 (= M.Chr. 11; Magdola, 221 v.Chr.); 54, 8 (= M.Chr. 130, 
Bakchias, 218 v.Chr.); 73, 6 (Magdola, 222 v.Chr.); 75, 5 (Magdola, 222 
v.Chr.); 85, 7 (Magdola, 221 v.Chr.); SB XX 14999, 14 und 15001, 4 (bei
de Krokodilopolis, 217 v.Chr.); UPZ I 42,31; 46, 9; 47, 12-13; 48, 11; 50, 

12 (alle Memphis, 162/161 v.Chr.). Vgl. insbes. UPZ I 42, wo in Z. 26-27 

einem gewissen, herbeizitierten Achomarres auferlegt wurde, eine Schuld zu 
begleichen (Z. 27 a1tooo\>vm ;'lltV 1:a. O<pEtA.OIl€va). Er gab ein Versprechen 
in diesem Sinne ab, kümmerte sich jedoch nicht mehr darum (Z. 31 ouoEva 
A.Oyov E1t0t11W1:0). Diese Stelle übersetzte Preisigke, WB s.v. A.Oyoc S. 32, 

mit "er erfüllte seine Pflicht nicht". Wilcken dagegen bietet eine bessere Über
setzung in UPZ I 42, S. 249: ,,kümmerte er sich nicht mehr darum", vgl. LSJ 
s.v. A.Oyoc 14 und Mayser, Grammatik TI 1, S. 126. 

20 Zu Ota1tAavaro s. Komm. zu 11, 9. 

20-211:0 CUVOAOV kommt hier und in 6, 14 zum erstenmal in den Papyri 
ptolemäischer Zeit vor. Der früheste Beleg war bisher P.Stras. VI 512, 10 
aus dem Jahr 196 oder 197 n.Chr. 

21-22 dc 1:a.c XEtpaC 1111 EPXOIlEVOU: vgl. UPZ TI 162 Kol. n 15-16 (= 

M.Chr. 31 = P.Tor.Choach. 12, Theben, 117 v.Chr.) 1:rov avSpro1trov 1111 
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EPXOJ.l.EVCOV Eie: 'tac Xetp<XC mit dem Komm. zur Stelle in UPZ (S. 75), in 
dem U. Wilcken an Plb. 5, 37, 11 erinnert und folgendermaßen übersetzt "da 
die Menschen sich mir persönlich nicht stellten". Zu dieser Stelle bei Polybios 

vgl. Mauersberger, Polybios-Lexikon s.v. epXOJ.l.<Xl mit der Bedeutung ,,mit 
jemandem in Verhandlungen eintreten". Vgl. ferner die Wendung in Polybios 

A<XJ.l.ßavco 'tlva(e) Eie 'tae XEtp<Xe (z.B. Plb. 1, 70, 2; 5, 1, 9; 21, 29, 9) mit 

der Bedeutung "sich jemanden vornehmen, mit jemandem verhandeln" 
(Mauersberger, Polybios-Lexikon s.v. A<XJ.l.ßavco). 

22-23 Zu o1t'tavOJ.l.<Xl vgl. P.Tebt. I 24, 5 (Ptolemais Euergetis, 117 
v.Chr.) K~[1] J.l.llo<XJ.l.0k 01t't<XVOJ.l.EVCOV; UPZ I 62, 32 (Memphis, ca. 160 
v.Chr.) Ei OE Ol' fJ.AAO 'tl OUK 01t'tavE't<Xt J.l.Ol, ferner Deissman, Licht vom 

Osten4, S. 65, der diese beiden Belege zitiert, um zu zeigen, daß o1t'tavoJ.l.<Xl 

auch außerhalb der Septuaginta und des Neuen Testaments gebräuchlich war. 

23-24 E~~ :91> 1t<XP' UJ.l.tv I Ke~:llPtOu: vermutlich auch in 19, 3 (s. Komm. 
zur Stelle). Vgl. auch 18, 12-13 C'tpa'tcovl ~~~ 'tote EV 'Hp~~~~ou~ 1t6(AEl) 

Kpl't~~e und die Einleitung S. 13-16. 

Übersetzung 

An die Archonten des 35. Jahres von Nikanor, Sohn des Tryphon, Jude. 
Andromachos, Sohn des Nikanor, schuldet mir gemäß des Briefes, den er 

mir unter Eid nach Vätersitte aufsetzte, elf Artaben Weizen als Pachtzins für 

die drei Aruren Land im Kleros des Andronikos, die er für das 32. Jahr von 
meinem Vater gepachtet hatte. Bis jetzt hat er sie nicht bezahlt, obwohl die 

Zahlungsfrist abgelaufen und noch mehr Zeit hinzugekommen ist. Von mir ist 

der Pachtzins eingefordert worden ... und der Beklagte hat sich nicht darum 

gekümmert, sondern macht Ausflüchte und stellt sich mir überhaupt nicht. 

Nun aber, da er sich vor Eurem Gericht blicken läßt, bitte ich, [ihn herbei

zurufen] ... 

Rückseite: 

Im 35. Jahr, am 14. Pauni. Nikanor gegen Andromachos. 



P.Köln Inv. 20988 
Juni/Juli 135 v. ehr. 

13. AN DIE ARCHONTEN 

IOx8,6cm 
Tafel XXlb, c 

Herakleopolis 

Beginn einer Eingabe. Erhalten ist der obere und wohl auch der rechte 
Rand. Parallel zum rechten Rand verläuft im Abstand von 0,5 cm eine Kle

bung. 
Drei Juden aus Peimpasbytis reichen eine Eingabe gegen Euphranor ein. 

Gegenstand des Streites mögen wie in 12 Zahlungen auf Grund eines Pacht
oder Mietverhältnisses gewesen sein (Z. 4). 

4 

Rand 

[to]lC 'to Ae (E'tO~) äpxOUCl 

~apa 'I1t7t~~ou Kat 8eo80'tou Kat IIo~u . v .. 
['t]rov y-'IouÖatrov 'trov eK IIEllllta1;ßu['teroC). 

[lle]ll~c~roIlEvrov ~~rov [e]v. [ 

Auf dem Verso mit den Fasern: 

136/5 

r .. f!~~~[t] . Juni/Juli 135 

6 e ltp(oc) Eu<ppa.v?pa 

2 Am Zeilenende wohl IIo~u~[t]V?,!. 
3 Das Dorf IIElllltacßunc erscheint in unserm Archiv auch in 9, 6 und 18, 

2. Beispiele für 1;ß statt aß bei Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 177. 
·5 Dem Pauni des 35. Jahres entspricht die Zeit vom 23. Juni bis 22. Juli 

135. 
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Juli 135 oder 134 v.ehr.? 

14. AN DIE ARCHONTEN 

ll,5x9cm 
Tafel XXIla, b 

Herakleopolis 

Beginn einer Eingabe. Erhalten ist der obere und der linke Rand. Die 

Schrift ist so stark abgerieben, daß vom Inhalt nichts mehr zu erkennen ist. 

Rand 

'to~~ äpxouet ['tl? ~. (Ewe) 
7tap' 'Allllül[Vtac] 't Oto [ 

~ . [ . ] .. f ~v E . ~ .. '~ .' . :~o : . [ 
4 [ . ] .... [ .... ] . [ .. ] . -..: 0woo[ 't .] .... [ .. ] . [ 

[ . ] . ~ ... ~[ . ]-,,:K .. SE....... 'Iou~c:[ t 
[ ± 10 ]. -..::c:~.. 't ... ~~IlV~~'ttK J 

Auf dem Verso mit den Fasern: 

8 ] TIauvt ty 'AllllülVta 7tp(oe) 

] .I? .. v Ka1. 0EOOO'tllV 

1 Eher ~~ als ~~. 

[ Je[ 

2 Wohl ]:~~ L\to~[, obgleich das Sigma schwierig ist. 
3 Vielleicht KA. 
5 Vielleicht 0E6oo'tov oder 0WOO'tült. 

6 Vielleicht 't<?~~ ~~IlV~~'tt~[c (sc. yfle). Vor 't<?~~ freies Spatium ohne er
kennbare Tintemeste. 

8 Der 13. Pauni des 35. bzw. 36. Jahres wäre der 5. Juli l35 bzw. l34. 
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143-132 v.ehr. 

15. AN Dm ARCHON1EN 

11,3 x 17,2 cm 
Tafel XXIII 

Herakleopolites 

Drei Ränder sind erhalten: unten 3,6 cm.; links 1,7-2,3 cm.; rechts O,~ 
0,8 cm. Der obere Rand ist abgebrochen. Die Rückseite ist unbeschrieben. 
Die Schrift auf der Vorderseite verläuft mit den Fasern. 

Das Schriftstück gehört offenbar auch zu unserem Archiv. Der Papyrus 
wurde zusammen mit anderen Texten dieses Archivs erworben. Außerdem 
erinnert das Petitum an Formulierungen, die im Jüdischen Archiv üblich sind 
(s. Komm. zu Z. 10 und 11-13). Für diese Herkunft spricht aber vor allem 
der Gruß im Plural am Ende (Z. 14). Vom erhaltenen Ende der Eingabe ist 
folgendes zu rekonstruieren: Bei einer Begegnung mit dem Petenten, fragte 
der Beklagte, ob der Petent es ihm gestatten würde, eine Anzahlung in Em
pfang zu nehmen. Daraufhin nahm er vier Silberdrachmen in Empfang unter 
der Voraussetzung, daß er den vom Petenten bezahlten Preis zurückzahlen 
würde. Die Eingabe wurde eingereicht, weil sich der Beklagte nicht an die 

Abmachung gehalten hat. 

~tVO 0 [ ] 
CUV1ttcrov ~Ot .. [.]~~ 
lC~1.1tUe6~tv6c ~ou ~[i] ~u'Y-

4 xoof?TJCOO (X'I'ycon 1tap' ~'t~pou 

A.aßtlv 'tov ~pp~ßro~~ ... ~ . ~ 
EA.aßtV ~~~ .11~t~11. :~ ... . 
apyu(ptou) (öp~x~a~) ö ecp' an a1to~rocrtt ~Ot 

8 ~v lC~'taßtßA.TJKttv 'ttl:l~~ 

~O?~ ~ 'to~ MtX~~f?' 
wl)'tou OE OUlC a1toÖtOoolC6'toc 
a~tro aValCaA.tca~Evouc 

12 au'tov ~7.ta['Y]v~~~~~~ 
'to ÖtlCatov U1t0CXtlv. 

t~:,?~~~:t 
Rand 
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1 Wohl ein Partizip: -J.lEVO~ oder -J.lEVO~. Danach vielleicht !;L0'? oder :o~. 
2 CUV~ECcOV J.lOt: vgl. UPZ I 62, 10 (Memphis, 160 v.Chr.) 'tOU OE a.OEA

<pou cO'\) CUJ.l1tECOV'tOC J.lOt. 

4 1tap' ~'t~po'\) läßt sich vielleicht am leichtesten nachvollziehen, wobei 

vom zweiten Epsilon der mittlere Strich nicht mehr zu sehen ist. 1tapa q~pou 

oder 1tapa <;:~:upou wären auch möglich. 

5 AaßElv: für die Schreibweise von -Etv vgl. Z. 8 Ka'taßEßATtKEtV und Z. 

13 ;)1tOCXElv. Am Ende der Zeile vielleicht E!;L J.lE~~~ oder v J.lE<!~~ (D. 
Hagedorn). Zum Arrha-Geschäft s. Einleitung zu P.Heid. VI 376. 

6ifAaßEv: Danach viell. ~VE,? :'lc EJ.lf1~ :~ .... oder ~llCE~~ llU:~ .... ? 
Möglich wirre auch ~tE .. 1l~E!;L1l :~ ..... . 

7 a.pyu(ptou) (opaXJ.lac;) 0: Zum Wert einer Silberdrachme im 2. Jh. 

v.Chr. Maresch, Bronze und Silber, S. 196. 

8 ~v Ka'taßEßMKEtv 'tt!;L~~: Zur Form von Eta am Zeilenanfang, wobei 
die lange senkrechte Haste von dem Rho der vorigen Zeile die Lesung etwas 

stört, vgl. das Eta in ~u'YXcoPTtcrco (Z. 3-4) und zweimal in Z. 6. Am Zeilen
ende sind nur noch Spuren von Eta und Ny erkennbar. 

Zur Wendung Ka'taßaAAEtv 'tTtv 'ttJ.lTtV vgl. SB I 5232, 14-15 (Sokno

paiou Nesos, 15 n.Chr.) Ka'taßaArov E[K] 1tATtPOUC 'titv 1tav'tcov 'ttJ.lTtV und 
P.Grenf. I 48, 14-17 (= W.Chr. 416, Soknopaiu Nesos, 191 n.Chr.) 'titv ES 

ifSouuc (sic) 'ttJ.lTtV UJ.llv Ka'tEßaAov. 

Ka'taßEßATtKEtV: Zur Form (Augmentlosigkeit und Endung) vgl. Mayser, 

Grammatik 122, S. 98 und 80-81. Vgl. 7, 14-15. 

10 'to{)'tou OE (;I'I)K a.~<?~~OroKO'tOC: vgl. 8, 31-32; 9, 26-28; 10, 7-9; 11, 
8; 12, 11-12. 

12 Die Eingabe endet mit fast demselben Wortlaut wie 7,20-23 a.SU)), Eav 

<pat[ v ]ll'tat a.vaKaAEWJ.l~~OUc au't~v E1tava"(Kawt 'to OtKatOV J.lOt 1)1t<?

cX~~~· 
Weitere Belege für au'tov E1taVa"(Kawt 'to OtKatOV J.lOt (bzw. 'hJ.llV oder 

au'ton) \l1tOCXE1V sind P.Enteux. 1, 15 (Ghoran, 259 v.Chr.); 59, 11 (Mag

dola, 222 v.Chr.); P.Tor.Amen. 8, 85-86 (= UPZ 11 196 = Scholl, Corpus I 
97 b, Theben, 116 v.Chr.); P.Petr. 11 12 (3) 14-16 (= M.Chr. 12, 16, Arsi

noites, 244-222 v.Chr.); P.Köln VI 267, 9-13 (Arsinoites, 2. Hälfte des 3. 

Jh. v.Chr.). 
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Übersetzung 
... begegnete mir ... und fragte mich, ob ich ihm gestatten werde, die Anzah
lung von einem anderen in Empfang zu nehmen. ... nahm er ... die vier 
Silberdrachmen, unter der Voraussetzung, daß er mir bis zum 30. Mecheir 
den Preis, welchen ich bezahlt hatte, zurückzahlen werde. Da er nicht zurück
bezahlt hat, bitte ich, ihn herbeizurufen und zu zwingen, Gerechtigkeit wider

fahren zu lassen. Lebt wohl. 



Pap. graec. mono 121 A 
143-132 v.ehr.? 

16. AN DIE ARCHONIEN? 

(P.MÜDch. m 1, 149) 

9.7x10.3 cm Herakleopolites? 

Zwei Ränder sind erhalten: unten 4 cm; rechts 0,5-1 cm. Der obere Rand 

fehlt Auf der linken Seite ist der Text an einer Klebung abgebrochen. Wieviel 
hier fehlt, läßt sich nicht mehr erkennen. Die Zeilenbreite der anderen Ein

gaben des jüdischen Archivs schwankt zwischen 9 und 15 cm. 

Vermutlich gehört auch diese Eingabe zum jüdischen Archiv. Dafür spricht 
der Bearbeitungsvermerk in Z. 10, der dem von 7,24 sehr ähnlich ist, ferner 

in Z. 9 tU't'OXEl-tE im Plural. Der Text gehört wie 20 (P.MÜDch. m 1, 49) zu 

einer Gruppe von Papyri, die aus dem Herakleopolites stammt. Beide Papyri 
sind hintereinander inventarisiert worden.1 

Die folgende Abschrift erfolgte anhand der Abb. 82 in P.Münch. m 1. Die 

Schrift, die mit den Fasern läuft, ist sehr kursiv und schwer zu entziffern. Die 

Lesungen sind zum Teil recht unsicher. 

Erhalten ist das Ende einer Eingabe, die vermutlich ein Privatmann an die 

Archonten geschrieben hat. Die beklagte Person scheint etwas liefern oder 
bezahlen zu müssen. 

4 [ 

8 

[<1 av'tEtA.'TlJlJlEVOC. 

] Spuren 

] .. <?'t~I??V 'tE'tClXE~ ~(O~ ~ •• 
]~~pESEt Spatium . ~~~ 'tt . ~ . EVKClt 
] !lE'tCl1tqL'I'ClJlEVO'OC ClU't?V 

]KCl .1ta . ~ .. /3ac .... t .?() 

] • ~~ ~?~~~~~ • [ .. ] . E'tt •• ~~p 
]EtA:l1ti~A.~V E~~YKrov 
] 

, , fl , 

cpa VE~'tCl 1tP?C'TlK?V~~C, ~v 
EU't'OXEt 'tE 

1 16 hat die Inventarnummer Pap. graec. mon. 121 A und 20 ist als Pap. graec. mon. 
122 inventarisiert. 
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] IIauvt K~ cu(vE'ta~a"u:v) 1tap(ayyeLA.at) 
Rand 

2 Am Anfang der Zeile vielleicht am ehesten] . ~<?'t~I?<?v oder ]~~<?'t~I?<?v. 
Bei 1tO'tEPOV vermißt man allerdings in der Folge ein 11 oder 11 oU. Wenn 

01tO'tEPOV zu lesen wäre, wäre das erste Omikron an den folgenden Buchsta
ben angebunden wie auch das zweite mutmaßliche Omikron in diesem Wort. 

Vielleicht sollte man aber eher ]~~<?'t~I?<?v lesen, was auf ava'YK:]~~<?'t~I?<?v 
führen könnte. Danach vermutlich [Ö]~ffi~ und nicht [ö]~~. Mit [Ö]~ffi~ wird 
der Hauptsatz begonnen haben. Da ÖA.ffiC fast immer in negierten Sätzen steht 
(frühestes Beispiel in den Papyri ist P.Cair.Zen. I 59028,6), müßte der Satz 
einen negativen Sinn gehabt haben. Manchmal steht ÖA.ffiC allerdings auch in 
affirmativen Sätzen, dann aber unmittelbar nach der Konjunktion ({va ÖA.roC, 
d ÖA.ffiC, EfXV ÖA.ffiC in BGU III 884 ii 2, P.Oxy. XIV 1676, 31, P.Giss. 
Univ. III 25, 16, P.Oxy. IV 744, 4). 

3 Nach ]~~pESEt ein Spatium, wo keine Tinte zu sehen ist. Wenn hier tat

sächlich Abstand gelassen war, stand hier vielleicht ~ ~~~ 'tt~. Danach wäre 
~~EvKat ein sehr problematischer Versuch einer Lesung. Statt ~ ~~~ wäre 
aber vielleicht auch ?<!~ eine Alternative. In diesem Fall wäre das Sigma un
gewöhnlich groß ausgefallen. 

4 JlE'ta1tEIl'l'aIlEvOUc au't(;>v: vgl. 3, 34-35. Davor vermutlich a~t& Ea.V 
cpatv1l'tat. Der InfInitiv, der danach zu erwarten ist, ist E1tavayKacat. 

5 Nach dem Bruch scheint ]Ka'tt1ta zu stehen, vielleicht sollte man aber 

eher ]Ka~1tal?~O?~ lesen. Kapern werden in den Papyri immer wieder er
wähnt. Neben der Schreibung mit einem Pi kommt gerade auch in ptole
mäischer Zeit die Schreibung mit zwei Pi vor: P.Cair.Zen I 59083, 2 

Ka1t1tapOu, III 59488, 3 't'ilc Ka1t1tapEffiC 'tpt1lJltap'taßta. Danach vielleicht 

ßa.c~~S~t, am Ende der Zeile wohl ~<?( ) oder ~<?( ), so daß man z.B. an 

[E1tavayKacat TItv 't'ilc] Ka~1tal?~O?~ ßac~~S~t ~<?(t1taöa) oder: 'to - -
~<?(t1tov) denken könnte. 

6 Vielleicht ]~~~ ~<?~iJ~~~ ~[o E]~E'tt<?~, "die jährliche (Leistung) zu erbrin
gen". Wem!:' E]~E'tt<?~ richtig ist, könnte man an ein EKCPOPtov denken. Viel

leicht ist aber auch :[0] ~E'tl?<?~ nicht auszuschließen, was auch zu K(X1~-
1tal?~O?~ in Z. 5 passen könnte: SB XII 11064, 5 (1. Ih. n.Chr.) Ka1t1tapEffiC 
IlE'tpov a. Am Ende der Zeile wäre ~~pl[au'ta.] denkbar, ebenso getrennt in 

P.Oxy. XIX 2240, 25 e-f. 
7 Man erwartet eine Verbalform wie ocp]etA.1lt oder -a.yy]etA.1lt. 
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8 <pa]v~'ta scheint unausweichlich, sinngemäß etwa e1t\.1tA:il~a\. au'tov 
al nov <pa]v ~'ta 1tP?Cl1K?v:~ entsprechend der Wendung Ö1tc.oc - - - TUXl1 \. 
'tllc 1tPOCl1KOUCl1C e1t\.1tM~€coc (so in BGU VI 1252, 32-35; Arsinoites, 2. 
Jh. v.Chr.); vgL auch BGU IV 1138, 22-23 (19/18 v.Chr.) Kat au'to(v) 
~~~~':~~a\. Ka'ta~{coc, tV' cin avnAl1~~E(VOc), ferner SB I 5675, 11-13 
(184/3 v.Chr.; = C.Ord.PtoL 31, 11-13) 'tO-l>C ~E:~ €iKll\. ~[a]1. a1tpOCCKE-
1t'tc.oc avcX'Yov'tcXc nvac E1t\.1tMcc€'t€, Ka9[o't\. 1t]pocllK[o]v Ecnv. PSI vrn 
883, 15-2Ö (137 n.Chr.) Mv] xcXpw· &~\.ro C1.>~'t&~[a\.] 'tc!> 'tllC KcO~l1C 
9€aO€A<pdac apK€<pcOOq> 1tof}cac9a\. 'tTtv Ka9f}K01.>CaV avasf}'tl1cw K( 0.1.) 
'tO-l>C <paVEv'tac ai't{o1.>C EXTl EV a~<paAd~. Wahrscheinlich wird man also 
<pa]vE~'ta nicht als Neutrum Plural aufzufassen haben ('ta E1t1. 'tilc E~€'t6.C€COC 
oder avaSl1'tf}c€c.oc <pavEv'ta). 

9 Ergänzung exempli gratia. 
10 Ein Tintenklecks ist vielleicht noch vor IIauv\. zu erkennen. 
Die Zeile gehört zu einem Bearbeitungsvermerk, der von zweiter Hand ge

schrieben sein muß. C1.>() 1tap() wie 7, 24 ~,?(v€'t6.~a~€v) ~ap(a'Y'Y€tAa\.). 
4-9 Exempli gratia seien folgende Ergänzungen vorgeschlagen: 
4 [ &S\.&, eav cpaivTt'ta\., ] I1E'taltEI·Hj1aI1Evouc aln?V 

[eltavaYKacal 110\ 'tTJV rijc] lC(l1;1t(XI?~C?~ ßac:~s~\ ~?(t1taoa) 

]~~~ ~?~~~~~ ['to e]~en?~ ~~p-
{au'ta, tva I1TtlCen 110\ ltPOCOcp]EiATt\. äA~v e~~YKcOv 

8 [ltapaAoytCl1oV, lCat e1ttltAl1Sal ai:nov cpa]vev'ta ltPOCTtlCOV'tCOC, tv' 
[cb &v'tE\ATtl1l1evOC.] ~u'tuxEi'tE . .. . 



Nr. 17-20: Beamtenkorrespondenz 

17. BEAMTENSCHREffiEN WEGEN FREILASSUNG 

AUS DEM GEFäNGNIS 

P.Köln 1nv. 21045 

Febr. 143 v.ehr. 

8,8x 17,4 cm 

Tafel XXIV 

Herakleopolites 

Ein gewisser Straton, dessen Funktion unbekannt bleibt, fordert Chaireias, 
Marsyas, Theodotos, Antipatros und Theodosios auf, die Leute um Ale
xandros freizulassen. Weswegen diese Leute festgesetzt waren, erfährt man 
nicht, auch nicht, wer die Leute gefangen genommen hat. Die Empfänger des 
Briefes werden Juden gewesen sein. Für diese Vermutung sprechen die 
Namen Theodotos und Theodosios. Die Freilassung wird durch die Archon
ten unter dem Politarches Euphranor möglich. Welche Rolle die Archonten in 
diesem Zusammenhang gespielt haben, wird durch ein Partizip in Z. 7f. 
angedeutet, das nicht entziffert werden konnte. 

Der Papyrus ist vollständig; alle Ränder sind noch gut erhalten. Auf dem 
Verso befindet sich eine nicht entzifferte Zeile. 

Rand 

~ ~pa't())v X~tpd~ 
Ka[t] Mapcua Kat 8EOOO-. . .. . ~ 
't())t Kat 'Av'tt1ta'tp())~ 

4 Kat 8eo80ct())t Xai-
. Eu<ppavopoc 

5 _~~tv. 'tou 1tOAt'tapxou 
~[a]~ 'tO?v apxov't())V 
'trov EV TEßE'tV<?~ [.] . 

8 .. ~ .. f.lEV())V u~~P 
'trov 1tapa 'AAE~av8pou 

~[o]~ C 't~epav<?u 'tflc au'tflc 
KcOf.lT\C K~~ llf.lEtV ge 

12 YEypaepo't())v KaAO?~ 
~<?~"CE'tE aepEv'tEc 
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16 

~K 'tllc cpuAaKi1c. 

EPPffiCSE (E'tOUC) K~ 

Tußt~. -
Rand 

5 'tüu korrigiert aus 'trov 11 l]fltV 

Febr. 143 

1 Ein Straton ist in dem Brief 18,2.12 aus dem 29. Jahr einer der Em

pfänger. Ob es sich um dieselbe Person handelt, läßt sich nicht erkennen. 

X~tpd~ für Xatpe~: Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 42. 

2 Mapcuac: Zu den in den Namenbüchern verzeichneten Belegen für 

diesen Namen lassen sich nachtragen: SB XIV 11306, 14 = P. Petr.2 I 16, 38 

(3. Jh. v.Chr.), BGU XIV 2455, 3, VBP IV 48, 11.13 (2. Jh. v.Chr.) und BGU 

XVI 2577 r 40 (august. Zeit). 

7 Zu TEße'tVOt Falivene, The Heracleopolite Norne, S. 214-216. Tebetnoi 

ist einerseits belegt als Dorf der Polemonos Meris (wohl nicht allzu weit 

entfernt von Samaria, das ebenfalls einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil 

hatte), andererseits als Dorf der Toparchie IIEpl. IIepav im Herakleopolites. 

M.R. Falivene, The Heracleopolite Norne: Internal and extern al borders, Proc. 

20th Int. Congr. of Papyrologists, Copenhagen 1994, S. 205, vermutete wohl 

zu Recht, daß es sich um ein und dasselbe Dorf handelt und die Grenzen zwi

schen Arsinoites und Herakleopolites in den Sechziger-Jahren des 2. Jahr

hunderts v.Chr. verschoben wurden. Demnach hätte Tebetnoi zur Abfas

sungszeit unseres Papyrus bereits zum Herakleopolites gehört. V gl. auch H. 

Melaerts, Une liste de villages de la Meris de Polemön, in: R. De Smet et al., 

Studia varia Bruxellensia ad orbem Graeco-Latinum pertinentia IV in hono

rem A. Gerlo, Leuven 1997, S. 180. 

Am Zeilenende vielleicht am ehesten Iota, das an ein Delta angeschlossen 

sein könnte. 

8 .. ~ .. !J.evffiv: Das Partizip ist offenbar korrigiert bzw. verschrieben. Man 

ist versucht, am Ende ~C?!J.evffiv zu lesen, am Zeilenanfang 1) oder ~~, allenfalls 

~y. Nicht befriedigt aber -~q1)!J.evffiv, und auch eine Form von EAeUßtv, 

woran ~y~ denken lassen könnte, ist nicht zu erkennen. Das Chi ist unsicher, 

es mag korrigiert sein (vielleicht zu 8?). Vielleicht war zuerst [8]~I~yvffi

intendiert, was dann aber auf 8ttyvffiK6'tffiv führen würde. Auch nicht zu lesen 

ist [o]tEYYUffi!J.evffiv oder [cu ]V1l0ptffi!J.EVffiV, wofür ohnehin CUVEOPEU6v'tffiV 

zu erwarten wäre. 
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Die Archonten, die anscheinend EV TEßEWOt getagt haben, sind sicherlich 
die Archonten des Politeuma von Herakleopolis gewesen, EV TEßEW?~ ist also 
syntaktisch zum nachfolgenden Partizip zu ziehen, das nicht entziffert werden 
konnte, und ist nicht Attribut zu 't(~lV apx6v'tffiV. Im Rahmen unseres Archivs 
wäre es sicherlich abwegig, die äPXOV'tEC hier als Dorfbehärde aufzufassen, 

auch wenn sonst oi äPXOV'tEC eine solche bezeichnen konnten: UPZ I 9, 8 
(161/60 v.Chr.) 'tOU'tffiV OE (die Brüder des Petenten) OtaCEt0IlEVffiV uno 'tOOV 

EV 'tllt KcOllllt apx6V'tffiv. Vgl. auch die Erwähnung der npEcßu'tEPOt von 
Tebetnoi in 20, 2. 

9 Die Leute um Alexandros oder vielleicht die Untergebenen des Alexan
dros sind sicherlich Juden, da die Archonten sich um sie kümmern. 

13-14 Zur Kerkerhaft R. Taubenschlag, L'emprisonnement dans le droit 

greco-egyptien, Opera Minora Ir, Warschau 1959, S. 713-719. 

15 Eher K~ als K~:-
16 Eher ~~- als t~:- Dem 14. Tybi des 27. Jahres entspricht der 8. Februar 

143. 

Übersetzung 

Straton grüßt Chaireias, Marsyas, Theodotos, Antipatros und Theodosios. 
Da der Politarch Euphranor und die Archonten in Tebetnoi zugunsten der 
Leute um Alexandros, des Sohnes des Stephanos, aus demselben Dorf - - -
haben und uns geschrieben haben, werdet Ihr gut daran tun, sie aus dem 
Gefangnis zu entlassen. 

Seid gegrüßt! 27. Jahr, 1[.]. Tybi. 



18. ALEXANDROS UND DIE RICHIER IN PEEMPASBYTIS 

AN DIE RICIITER IN HERAKLEOPOLIS 

p.vindob. G57700 
30. Sept. 142 v.ehr. 

15,0 x 10,5 cm 
Tafel XXVa, b 

Peempasbytis 
(Herakleopolites) 

Drei Ränder sind erhalten: oben 0,6-1 cm; unten 2,1-2,4 cm; links 1,5-
1,7 cm. An der rechten Seite ist vermudich die Hälfte des Blattes weggebro
chen. Der Umfang des Verlustes läßt sich dadurch abschätzen, daß der 
Papyrus quer zur Papyrusrolle, von der man das Blatt abgeschnitten hat, 
beschrieben wurde, also in sogenannter transversa charta-Beschriftung, quer 
zu den Fasern. Da die Papyrusrollen, von der die Schriftstücke unseres 
Archivs stammen, so weit erkennbar in der Regel 30-32 cm hoch waren,l 

unser Blatt in seiner jetzigen Erhaltung aber nur 15 cm mißt, ist anzunehmen, 
daß die Zeilen nur mehr zur Hälfte erhalten sind. Die Rückseite, auf der die 

Schrift mit den Fasern verläuft, trägt die Adresse. 
Der vorliegende Brief ist ein amtliches Schreiben eines Alexandros und der 

Richter des Dorfes Peempasbytis an Straton und die Richter in Herakleopolis. 
In dem Schreiben wird von einem Vorfall berichtet, der sich im Dorf zuge
tragen hat. Da etwa die Hälfte des Textes zu fehlen scheint, ist es nicht mög
lich, den Vorfall und die Ereignisse, die darauf folgten, zu rekonstruieren. 
Anhand der erhaltenen Details läßt sich allenfalls noch folgendes Bild gewin

nen: Am zweiten Tag der E1tuy6/LEvUt des 28. Jahres (wohl 142 v.ehr.) kam 
es zu einer unerfreulichen Situation (YEVOj..l.EVTjC aTjo{u~, Z. 4), offenbar einer 
Schlägerei (vgI. 1t~1tA;lJ'YEVat in Z. 6), da einige Personen betrunken waren 

(~C?~O)vtSOj..l.EVo)V, Z. 3). Eine Person, deren Name nicht erhalten ist, flüch
tete (Z. 4 aVUAEA;l)1(Q't . D und erschien nicht vor Gericht (Z. 5). Am nächsten 
Tag wurden vermutlich die Aussagen eines Theomnestos und Aithon aufge
nommen (Z. 5-7). Auch drei Tage später, am 1. Thoth, geschah irgendetwas 
(Z. 7-9). Schließlich erfahren wir noch, daß Theomnestos und Aithon Wi
derstand leisteten, ohne daß Genaueres kenntlich wird (Z. 9); auch die heiden 

letzten Zeilen (Z. 10-11) bleiben unklar. 

1 S. die Einleitung, S. 33. 
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Auch wenn Einzelheiten nicht mehr zu erkennen sind, so wird doch deut

lich' daß die Richter von Peempasbytis sich nicht in der Lage sahen, die 

Straftaten, die in alkoholisiertem Zustand verübt worden sind, zu ahnden. Sie 

rufen daher die Hilfe der Kpt'tat von Herakleopolis an. Daß diese Hilfe ge

währt worden ist, zeigt der Bearbeitungsvermerk, der von zweiter Hand über 

den Text gesetzt worden ist.2 

Nach allem, was wir sonst aus dem vorliegenden Archiv lernen, müssen 

'AAE~avopoc Kat 01. EJ.L llEEJ.L1tacß{)'tt~t Kpt 'tat (Z. 2) mit den jüdischen 1tpE

CßU'tEPOt des Dorfes identisch sein oder zumindest aus ihren Reihen stam

men.3 Daß unter ihnen eine Person, Alexander, herausgehoben ist, scheint zu 

zeigen, daß es unter ihnen einen primus inter pares gab. In analoger Weise 

werden die Adressaten C'tpa't<Ov Kat 01. EV 'HpaKAEouc 1t6AEt Kpt'tat (Z. 

12-13, Z. 2) genannt. In ihnen wird man den Politarchen und die Archonten 

von Herakleopolis sehen dürfen. Daß äPXOV'tEC und Kpt'tat synonym ge

braucht werden, ist interessant, aber nicht überraschend, da auch in der 

Septuaginta äpx<Ov und Kpt'tlJC weitgehend austauschbare Begriffe sind, da 

im Hebräischen söpet einen größeren Bedeutungsumfang als "Richter" und 

Kpt'tlJC hat und auch den Herrscher und Vorsteher bezeichnet.4 

Rand 

2. Hand L ~~ ~<O(ue) y ~~O llpaO 1tE't' p .... a() ~~() E1tt 'to 1tOAl'tEU(J.La) 
1. Hand 'AAE~avopoc Kat 01. EJ.L llEEJ.L1tacßu'tEt Kpt't~t C~[pa't<ovt Kat 'tOtc 

EV 'HpaKAEOUC 1t6AEt Kpt'tatc xatpnv.] 

't'ilt ß 'trov E1taY0J.LEv<oV ~~~<OVtSOJ.LEV<OV . [ 

4 YEVOJ.LEVllC a1l8ta~ ijÖ1J avaAEAuK6't. [ J.LfJ (7) 1tapaYEvo-] 

J.LEVOU E1tt 'to Kpt'tfJptoV, 't"ilt r -:,?V E1tayo~E~~[V 

eEC?~VlJC'tOU Kat Ate<o~C?~ 1t~1tA1JYEVat .... [ 

2 Zur Verfolgung des Stratbestandes der Hybris durch ptolemäische Beamte s. oben die 
Einleitung, S. 14. 

3 Jüdische 7tPECßU'tEPot eines Dorfes erscheinen als Richter in 6, 12ff. 19, vgl. ferner 3, 
17-18,8,2.23 und 9,32. 

4 S. oben Einleitung, S. 15-16. 
Straton heißt auch der Absender des Briefes 17, der wohl etwa zwanzig Monate älter ist 

als das vorliegende Schreiben. Vielleicht liegt hier nicht nur Homonymität vor. Zur Zeit der 
Abfassung von 17 (Tybi des 27. Jahres?) war jedenfalls Euphranor Politarch (17, 5). Um 
einen anderen Straton muß es sich in 6, 17 (36. Jahr) handeln, wo eine Person dieses Na
mens als Mitglied eines dreiköpfigen richterlichen Gremiums des Dorfes Onnes erscheint 
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a.n;EcpatvOv a.Katl?ttv, 'tilt ~e ä :[o]U ecou~ ..... 
8 au'trov n;~A,t K~~. ~:ry:. 'tcov[ll. 't~'toc [ 

Verso: 

a.V'tEC't1lca.V ö 't~ et61;l~1J~:[ o]c Ka[t b] At8C?v n;l?<?~[ .] . ~[ 
E~t'Ytp8EV'tOC 0' au'tou t j.I. t n;apt~an; [ 
ot'toc oe oux Un;Ej.l.t[ 1-2] .. i;;'~ ~Ti ~~~~a8{~Tl ~~~[ 

• "" •• ...... .. I. .... 

Rand 

12 C 'tpa.'tcovt ~~~ 'tOtc 
EV 'Hp~~~~ou~ n;6(A,tt) Kpt't~~~ 

13 Pap. (.) 

1 L ~~ ~co(ue) '1: Auf dem Original sind der horizontale Strich und Teile 
des Kreises von dem Theta des Monatsnamens recht gut zu erkennen. 
Darüber sieht man klar das Omega, vgl. 1, 24. Vor dem Datum scheint noch 
etwas gestanden zu haben, das sich aber auf dem Original am ehesten als 
Abdrucke aus der Kartonage erklären läßt. Das Datum entspricht dem 30. 
Sept. 142 v.ehr. 

Nach der Datierung folgt ein Vermerk, den zu deuten mir nicht gelungen 
ist. Er enthält vermutlich eine Verfügung oder Entscheidung. Ähnliche Ver
merke aus ptolemäischer Zeit liegen vor in BGU VIII 1743 (ergänzt durch 
BGU XIV 2368),1745 Kol. 1,1749,1751, die aus Akten eines Königlichen 
Schreibers stammen (BGU VllI 1741-1755), oder in BGU VIII 1775,1782, 
1786, 1795, die den Akten eines Strategenbüros angehören (BGU VllI 
1756--1812). Ein weiteres Beispiel ist P.Erasm. I 11. Dort vermerkte der 
Adressat Apollonios, dem unter anderem aufgetragen war, die Angeklagten 
vorzuladen, daß er eine Vorladung erteilt habe: ErP(a'l'a) n;apll'Y'YtA,(KEvat) 

I1t'tWP'l'tvllc~~ [Kat] 'tO~~ &~A,OtC ~otI;lE~~. Mit Ausnahme von 20, 1 und 7, 
betreffen alle Bearbeitungsvermerke, die sonst im jüdischen Archiv erhalten 
sind, Eingaben; vgl. die Einleitung, S. 34. 

~~(): N~ch der Datierung sieht man deutlich ein hochgestelltes Epsilon. 
Darunter läßt sich ein Theta erkennen. Rechts vom Theta und noch unter dem 
Epsilon eine dünne Spalte im Papyrus, die auf dem Photo als Schatten er
scheint, danach ein waagerechter Strich. Daß dieser Strich noch zum Quer
strich des Theta gehört, ist nicht ganz sicher. Möglich wäre vielleicht, daß 
statt eines Theta ein Epsilon dastand und ein weiterer Buchstabe folgte, über 
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dem das hochgestellte Epsilon steht. Vielleicht ~~( oJ.l.Vllctoc) bzw. Theomne
stos im passenden Kasus mit nachfolgendem Vatersnamen (s. unten). 

llpa( ): Auf dem Original sind Eta, Rho und ein Haken über dem Rho 
deutlich zu erkennen, vielleicht ist 'HpalCAEouc 1tOAl.C gemeint. Sehr ähnlich 
geschrieben ist [E]V 'Hp(alCAEouc) ~<?(AU) in 20, 8. Denkbar wäre freilich 
ebenso, daß hier ein Personenname, etwa 'Hpa(lCAdöllc), gemeint ist, oder 

~~(oJ.l.vllctoc) 'Hpa(lCAdÖou). 
1tE't.'p: Pi, Epsilon und Rho sind deutlich zu sehen. Über dem Pi auf dem 

Photo ein ein vertikaler Strich, der wie eine Tintenspur aussieht, aber nur ein 

etwas dunklerer Papyrus streifen ist. Der hochgestellte, senkrechte Strich zwi
schen Iota und Rho dagegen ist eindeutig Tinte und stellt ein Iota dar. Unklar 
ist, ob durch dieses hochgestellte Iota eine Abkürzung nach Epsilon (etwas 
schwierig) oder Rho angezeigt wird: Ein Wort mit dem Präfix 1tEpl.- oder der 
Preposition 1tEpL 

Nach dem Rho ist die Schrift sehr deutlich zu sehen, aber schwierig zu 
deuten, da sie - den ersten Buchstaben (0. oder A) ausgenommen - aus sehr 
ähnlichen Schleifen besteht. Die ersten zwei Buchstaben scheinen am ehesten 

au, a't oder AU zu sein, AllJ.l.a() wäre vielleicht auch möglich, wobei das Eta 
große Schleifen nach links und nach rechts hätte. Der hochgestellte Haken 
stellt sicherlich ein Alpha dar. Vielleicht 1tE't.'pU'tCll., wobei al. aber schwierig 

ist und die folgenden Buchstaben ungeklärt bleiben. Vielleicht 1tEp '1.' AU~~I:la.
(xou), wobei die Buchstabenfolge -~~I:l- etwas schwierig ist. Lysimachos 
könnte die Person sein, die flüchtete und nicht vor Gericht erschien (Z. 4 und 

5). 

~':(): Der hochgezogene Strich deutet auf ein Ny hin. Nach ihm lese ich 
E1t1. 'to 1tOAl'tEu(J.l.a) und entnehme daraus, daß das Wort davor abgekürzt 

gewesen sein muß. Außerdem ist das Wort vor ~':() auch durch einen hoch
gestellten Haken abgekürzt. So eingerahmt bleibt nur Platz für einen Buch
staben vor dem Ny. Nach der Wendung aVEVE"{lCetv E1t1. wavtav in P.Tebt. 

III 1, 746, 36, die mit ,,referred to Phanias" wiedergegeben wurde, könnte 
man an aV(EvE"{lCdv) E1tl.'t01tOAl'tEu(J.l.a) denken. aVa<j>EpuV kann auch "Be
richt erstatten" bedeuten, wie in UPZ I 35, 30 E1t(l.ClCE'I'aJ.l.Evouc) aV(Evq
lCEtV). Die Lesung von av( ) in UPZ I 35, 30 ist anhand von P.Par., PI. 

XXIX, gut nachvollziehbar. An unserer Stelle hingegen ist das vermutete 
Alpha nicht sonderlich charakteristisch. Die Rundung ist etwas klein und die 
senkrechte Haste, die wohl zu Alpha und Ny gehört, ist für ein Alpha etwas 
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lang. lang. Eine weitere Möglichkeit wäre aV(almA.ECCt.c9at) E1tt '"Co 1toA.i
'"CEU(Jla), vgI. UPZ 12,27. 

2 Das Ende der Zeile ist nach dem Verso ergänzt. Da wohl die Hälfte der 

Zeile verloren ist (s. Einleitung), war gemäß der Anzahl der erhaltenen (37) 
und der ergänzten (43) Buchstaben 'HpadEouc 1tOA.Et möglicherweise abge

kürzt. 

IIEEJl1tacß{nu: Der Name dieses Dorfes ist in unterschiedlichen Schreib

weisen belegt: IIEEv1tacßu'ttc (P.Lilie 159,8,35, 121; BGU XN 2370, 24; 
2436, 10; 2438, 63; P.Hels. 8, 2); IIwJl1tacßu9tc (SPP X 233 I 14); 
IIEtJl1tacßu'ttc (9, 6); IIEtJl1taSßu'ttc (13, 3); IIEEJl1tacßu'ttc (18, 2). P.Lilie 
I 59 (Magdola, 236 v.Chr.) bietet das früheste Zeugnis, SPP X 233 I 14 (5. 
Th. n.Chr.) das späteste. Alle anderen Texte stammen aus dem 2.-1. Jh. 

v.Chr. Zu diesem Dorf, das der Toparchie IIEpt TtA.&9tv zuzuweisen ist, s. 

Falivene, Heracleopolite Norne, S. 167 und BGU XN, S. 220. 
3 Das Datum entspricht dem 23. Sept. 142 v.Chr. 

lCco9covisoJlat, "sich bezechen", ist erst zweimal in den Papyri bezeugt: 

PSI III 172, 23-25 (Thinites, 2. Jh. v.Chr.) lCco9covtc9EV't0?~ EV 'tflt Taepfl

'toc 'ttvoc oilCiat; P.Tebt. III 1,758, 17-20 (Tebtynis, frühes 2. Jh. v.Chr.) 

[Ei] "ou Edtv 't[o lCco]9covisEC9at lCa[t EV] ClCE1tTJt dvat. VgI. auch das sel

tene Kompositum C'O'YlCco9covisoJlat: W.Chr. 11 A 56-57 (Krokodilopolis? 

[Pathyr.], 123 v.Chr.) c'OV~co9covtc9EV'tCOV; P.Turku Inv. 4 r 6 (Tyche 9, 
1994, S. 52 mit S. 54) CUY1CElCC09covic9at (Theade1phia, Mitte 2. Jh. v.Chr.). 

4 YEVOJlEVTJC aTJo{a~: vgI. besonders P.Cair.Zen. V 59840, 2 (= Scholl, 

Corpus TI 142, Herkunft unbekannt, Mitte des 3. Jh. v.Chr.) aTJo{a JlOt YE

YOVEV 1tpOC dTJJlTJ'tptov; P.Cair.Zen. III 59520, 1-2 (Krokodilopolis?, Mitte 

des 3. Th. v.Chr.) aTJo{ac yap Jlot 1tpOC au'tov YEVOJlEVTJC lCa'tEßOTJcEV 1tp[oc 

C]E; P.Tebt. III 1, 793 KoI. 11 (Fr. 1, Verso iii) Z. 5-6 (Berenikis Thesmo

phoro, 183 v.Chr.) lCat aTJO{ac YEVOJlEVTJC 1tpOC a~,? . [. 

aVaA.EA.UlCO't J: Am Ende eher?~ als O?[v. Für den Singular spricht auch 

1tapaYEvo]JlEVOU. Das Subjekt wird die Person gewesen sein, gegen die 

Theomnestos und Aithon (Z. 6) Klage führen. avaA.uco hier sicherlich in der 

Bedeutung "zurückkehren, heimkehren, fortgehen". 

4-5 Vielleicht 1tapaYEvo]JlEVOU E1tt 'to lCpt'tf]ptov oder EPXO]JlEVOU E1tt 'to 

lCpt'tTJptov. Für den ersten Ergänzungsvorschlag vgI. BGU VI 1248,4 (= 

Meyer, Jur.Pap. 78 = SB I 3925 = Porten, Elephantine Papyri D 9, S. 422-
423, Herkunft unbekannt, 137 v.Chr.); P.Erasm. I 11, 5-6 (Krokodilopolis, 

150 v.Chr., ergänzt wohl nach BGU VI 1248); UPZ I 118, 20 (= M.Chr. 29 
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= Meyer, Jur.Pap. 79, Memphis, 147 od. 136 od. 83 v.Chr.), für den zwei
ten P.Tor.Choach. 12 Kol. II 29-30 (= UPZ TI 162 = M.Chr. 31, Theben, 

117 v.Chr.). 
5 Das Datum entspricht dem 24. Sept. 142 v.Chr. 
6 Der Name 0E0J.l.V'TlC'toc ist für die ptolemäische Zeit aus folgenden Doku

menten bekannt: P.Gur. 26 (= CPJ 132, Arsinoites, 214-211 ?); CPR xm 4, 
144 (Arsinoites, 3. Jh. v.Chr.); P.Bon. 11 Fr. H Rekto 13 (Herkunft unbe
kannt, Ende 3. Jh. v.Chr.); P.Tebt. III 2, 890, 121 (Herakleopolites, 173-
128 v.Chr.); P.Lond. VTI 2188,43 (Hermonthis, 148 v.Chr.); P.Tebt. III 2, 
838,7 (Tebtynis, 139 v.Chr.); SB VIII 9741,4 (= CPJ I 47, Arsinoites, 2. 
Jh. v.Chr.); BGU VI 1496, 4 (Elephantine, 2.-1. Jh. v.Chr.). Im 1. und 2. 
Jh. n.Chr. ist er auf Papyrus sowohl in Ägypten als auch in Dura Europos 
belegt: P.Ryl. TI, S. 255 (= P.Lond. II 195, Fr. B 25, Herkunft unbekannt, 
1. Jh. n.Chr.); P.Lond. 1lI 604 B (S. 76) 51 und 232 (Krokodilopolis 

(Thinites), 47 n.Chr.); P.Lond. III 1170 (S. 92), 317 und 323 (Arsinoites, 

ca. 144 n.Chr.); P.Oxy. XXXIV 2708, 3 (Oxyrhynchos, 169 oder 201 
n.Chr.); P.Dura 17 B 12 (Dura-Europos, ca. 180 n.Chr.); P.Dura 25, 12 und 
35 (Dura-Europos, 180 n.Chr.). Unter den Trägern des Namens befinden 

sich auch Juden. 
At9covoc: Der Name A19cov ist in den Papyri bislang nur in ptolemäischer 

Zeit belegt: BGU XIV 2372, 4 (Scholl, Corpus I 13, Herkunft unbekannt, 
263 v.Chr.); SB XVIll13314, 1 und 10 (Aueris, 235 v.Chr.); P.Petr. III 61 
j 3 (Ptolemais Hormu?, ca. 226 v.Chr.); W.Chr. 262, nach Z. 13 (= P.Petr. 
TII 32 f, Arsinoites, 223 v.Chr.); P.Cair.Zen. IV 59600, 16 (= Scholl, 
Corpus TI 140, Herkunft unbekannt, 256-248 v.Chr.); P.Dion. 10, 11 (Her

mopolites, 109 v.Chr.); BGU VI 1471, 5 (Herkunft unbekannt, 2. Jh. 
v.Chr.). Zu der Verwendung des Namens A19cov als Sklavenname s. Scholl, 
Corpus I, S. 77. Falls Aithon Jude gewesen ist, wäre der Name At8cov zum 
erstenmal in Ägypten für einen Juden belegt; er ist weder in CPJ noch in 

nGRE noch in I.KyrJud verzeichnet. 

1t~1tA;'JrEVClt: 1tA:r1CCEtV in ptol. Papyri bisher nur in P.Tebt. III 1, 798, 24 
(= Scholl, Corpus TI 246, Oxyrhyncha?, 2. Jh. v.Chr.) 1tE1tA'TlYCl 1tA'TlYClic; 

vgl. auch P.Ryl. TI 68, 10--12 ~[1tA'Tl~EV] J.l.E ... [1tA'Tlhaic 1tAd[cta]tc (Her
mupolis, 89 v.Chr.), wo man auch ~['t'\)1t'tEV] ergänzen könnte. Ausdrücke 

mit 1tATt'Y'l in Verbindung mit ßUAAEtv, OtOOVat, 'tU1t'tEtv, EJ.l.ßUAAEtv, lca'tCl
<PEPEtv sind aber häufig, s. Di Bitonto, Petizioni al re, S. 22; Petizioni ai fun
zionari, S. 76; Frammenti di petizioni, S. 120. 
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7 IlnE<patvOv IlKat.I?Etv: Zum aktiven Gebrauch von Ilno<patvro in der 
Bedeutung "anzeigen, berichten, erklären" Mayser, Grammatik: TI 1, S. 104, 
314 und insbesondere UPZ 1119, S. 554. 

Bei der Lesung IlK<Xt.I?EtV stört die Form des Rho. Eine senkrechte Haste 
ist nicht sichtbar (die Oberfläche ist allerdings sehr abgerieben). Schwierig zu 

erklären ist der waagerechte Strich, der bis zum folgenden Epsilon durchge
zogen wurde. Er paßt nicht zu einem Rho, das nicht nach rechts angebunden 
wird. Zu IlK<Xt.I?EtV vgl. P.Enteux. 45 (Magdola, 222 v.Chr.), in dem die 
Rede von einem Darlehen ist, dessen Rückgabe Schwierigkeiten bereitet. In 

Z. 5 sagt der Petent von seinen Kontrahenten: OUK ~~~~[t]~?,,?~ ~Ot., <pa.~EVOt. 
~~<:~I?~~~ (in der ed.pr. war jeder Buchstabe des Wortes aKat.pdv unterstri
chen - eine Praxis jener Zeit, die darauf hinwies, daß die Buchstaben zwar 
beschädigt, aber sicher zu lesen sind, s. P.Enteux., S. xvii). 

Das Datum entspricht dem 28. Sept. 142 v.Chr. 

8 Zu na.At. anstelle von na.At.v Mayser, Grammatik I 32, S. 120 und 
Gignac, Grammar I, S. 114. 

9 av'tEctTIC<XV ist sicherlich intransitiv gebraucht; - av9tc'ta~<Xt. hier zum 

ersten Mal in den ptolemäischen Papyri; vgl. daneben P.Petr. TI 37, 2a, 13-

14 (Arsinoites, ca. 246/245 v.Chr.) ou yap ouva~<Xt. av9t.C'ta.vEl.V (Mayser, 
Grammatik: TI 2, S. 248). 

nl?'?~L] .~: Auf dem Original zu erkennen. 
10 E~EYEP9EV'tOC 0' au'tou: Das Kompositum E~Eydpro begegnet nur ein

mal in den Papyri, wo es aktivisch gebraucht wird: P.Lond. VI 1912,99-100 
(= CPJ 11 153, Alexandria, 41 n.Chr.) Ka9a.nEp KOtvfJV 'tEtva 'tTlC 

OiKOU~EVllC vocov E~EYEtpov'tac. Im Passiv bedeutet es üblicherweise "auf
geweckt werden, aufwachen". In dem vorliegenden Zusammenhang scheint 

mir eine Bedeutung wie "aufgewacht, wach geworden" (s. LSJ S.V., Bauer
Aland, s.v.) kaum wahrscheinlich: Man könnte zwar an eine Wendung wie 

Plb. 15, 30, 5 E~l1YEp91l ~E9urov denken, aber die Zeit des betrunkenen 
Zustandes liegt schon ein paar Tage zurück! 

Es gibt Zeugnisse für den passivischen Gebrauch mit der Bedeutung 
"angestiftet werden" (D.H. 6, 60, 3 E~ yap lc'tE, ö'tt OUK äv hOA~llC<XV oi 

<pauAot. Kat 'tanEl.VOt 't1lAt.Kau'ta E~a~ap'tEtV, d ~'h uno 'tou CE~VOU Kat 

<pt.AonoAt.Ooc 'tou'tOU E~1lYEP~C<XV) oder "aufgebracht, geärgert werden" 
(D.S. 9, 20, 4 aAA' oprov ~aAAov ad E~EYEt.pO~EVOV Kat ~E'ta. avac'ta.

CEroc anEt./"'ouv'ta 'ttl!roptav E1tl.9fJCEl.V, wo darüber berichtet wird, daß, ob
wohl Peisistratos versucht habe, Solon zu überreden, die Vorteile der Tyran-
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nei mit ihm ZU genießen, Solon zunehmend ärgerlich wurde und abgelehnt ha
be). Da es sich in dem vorliegenden Text um Berichte über Vorwürfe und 
Gegenbehauptungen gehandelt haben könnte, ist die Vorstellung, daß eine 
Partei wegen einer Behauptung verärgert ist, durchaus möglich. 

Im Pass. Aor. kann E~€ydpro aber auch "aufstehen" oder "sich aufrich
ten" (s. Bauer - Aland s.v. 3.) bedeuten, wie Jos. AJ 8, 107 zeigt: 0 OE ßact

A€UC COAOllcOV E~€y€p8e1.c (i::-tUX€ ya.p Ka8€~01l€Voc) E1tOtftca'to AOyouc 
1tpOC 'tov 8€ov, vgl. ferner D.C. 44, 8, 3, ou IlEV'tOt Kat 1td8€tv 'toue 1tOA

AOUC EÖ'6vav'tO (sc. a1tOAoyoUIl€VO{ 'ttV€c) Ota. 'to Il€'t' ou 1tOAU E~€Y€P-
8Ev'ta au'tov au'to1too{~ OlKaO€ KOlltc8f\vat, wo von Julius Caesar die Rede 
ist, der die Benatoren zu ihrem Ärger sitzend empfangen hat (Ka8ftll€voC 

ccpac .,. 1tPOC€OE~a'to). Gerade im Zusammenhang mit der nächsten Zeile 
wäre eine denkbare Möglichkeit, daß die Person, auf die mit dem Wort au'tou 
Bezug genommen wird, aufstand und etwas tat, von dem wir durch den Ver

lust der Textstelle nichts erfahren. Eine andere Person (oinoc) wollte dies nur 
dulden, wenn sich entweder die in Z. 10 erwähnte Person oder aber eine nach 
dem Wort cuvKa8kn genannte Person sich zu ihm setzte (s. unten zu dem 
Verb cUyKa8{~ro). Dies bleibt indessen selbstverständlich hypothetisch. 

Vielleicht 1tapE~ a~, gefolgt von drei oder vier Buchstaben. Für 1tapE~ s. 
Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 23 und Mayser, Grammatik 11 2, S. 
542. 

11 U1tE~~[1-2] : Auf Grund des zur Verfügung stehenden Platzes und 

aus inhaltlichen Gründen ist U1tE~~[ tv ] ~~ gegenüber U1tE~[ v ] ~~ vorzuziehen. 
cUyKa8{~ro hier zum ersten Mal in den Papyri; vielleicht eher intransitiv ge

braucht als~transitiv wie z.B. in Antig. Mir. 24, 1 ou ya.p cpactv, ö'tav OtroKO
Il€VOC 'ttc cUyKa8kn, aOtK€lv 'touc KUVac. 

Wenn am Zeilenende '~1:~[~avopoc zu ergänzen wäre, dann wäre viel
leicht der transitive Gebrauch von O"uyKa8{~ro nicht auszuschließen: sc. 'to 

Kpt'tftptOv oder 'touc Kpt'ta.C. 

13 'Hp~~1:~ou~ 1tO(A€t): Für die Abkürzungsweise vgl. P.Hels. 11,4 mit 
Tafel 15 und P.MÜDch. III 1,49 mit dem Komm. zu Z. 8. 
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Übersetzung 
(2. Hand) 29. Jahr, 3. Thoth ... weiterzuleiten (?) an das Politeuma. 

( 1. Hand) Alexandros und die Richter aus Peempasbytis an [Straton und die 
Richter in Herakleopolis, Grüße]. 

Am zweiten Schalttag bezechten sich ... es entstand eine häßliche Situation 
... schon fortgelaufen ... [nicht] vor dem Gericht erschienen. Am dritten 
Schalttag ... Theomnestos und Aithon [sagten aus], daß [ ] geschlagen habe 
... sie erklärten, sie hätten keine Zeit. Am ersten Thoth ... sowohl Theomne-
stos als auch Aithon leisteten Widerstand ... Er stand auf (?) [ ... ]; dieser aber 
duldete es nicht, falls [ ] sich nicht setzte .. . 

Verso: 
An Straton und die Richter in Herakleopolis. 



19. BERICHT DER ÄLruSTEN DES DORFES PENEI 

p.vindob. G 57706 
141-131 v.ehr. 

13,7 x 10,5 cm 
TajelXXVI 

Penei 
Herakleopolites (?) 

Drei Ränder sind erhalten: oben 0,9-1,2 cm; unten 1 cm; links 1,2 cm. 
Der rechte Rand ist abgebrochen. Vermutlich ist das Blatt nur in halber Breite 
erhalten, so daß etwa die Hälfte des Textes verloren ist. 1 Die Schrift auf der 
Vorderseite läuft gegen die Fasern, der Papyrus wurde also transversa char
ta beschrieben, wobei die Oberfläche des Papyrus schon vor der Beschrif
tung von geringer Qualität war.2 Die Rückseite ist leer bis auf minimale Tin
tenspuren, die wohl nur ein Tintenabdruck sind, der aus der Kartonage her

rührt.3 

Der Haupttext (Z. 1-4) wurde in einer sehr deutlichen großen Schrift ver
faßt, die Liste der Personen in einer kleineren und kursiven. Ob sie von einer 
anderen Hand stammt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Rechts neben der 
Liste stehen Notizen, die mit etwas dickerer Tinte und noch kursiver ge
schrieben wurden. Es handelt sich hier vielleicht um eine dritte Hand. 

In dem Brief der Ältesten des Dorfes Penei wird mitgeteilt, daß gewisse 
Personen dem Auftrag entsprechend vorgeladen worden sind.4 Auftraggeber 
waren vermutlich die Archonten in Herakleopolis. Die Vorladung wurde of
fensichtlich den zehn Personen zugestellt, die am Ende des Briefes in Z. 5-11 
genannt sind. Vermutlich waren alle geladenen Personen Juden, auch wenn 
nicht alle Geladenen Namen tragen, die für Juden bereits bezeugt sind (vgl. 
unten zu Z. 5-11). 

1 S. dazu die Einleitung, S. 33. 
2 Der Schreiber war wiederholt gezwungen, an schlechten Stellen Freiräume zu lassen 

(z.B. in 1tIlP' Uj.lIDV oder XPTlj.lIl't1.Cj.lOV Z. 2), scheint aber manchmal auch die Feder über feh
lerhafte Stellen gezogen zu haben, z.B. beim Ny in uj.llv, Z. 4, oder beim Ypsilon in 
XIlPlj.lUp'tCOl in Z. 6. Auch das Omikron in -YE'YPIlj.lj.lEv01C (Z. 3) wurde auf der Rückseite 
der horizontalen Fasern geschrieben. 

3 Diese Tintenspuren befinden sich auf der Höhe der Z. 2 der Vorderseite und auf der 
Bruchkante. Ein Sigma mit nachfolgendem Ypsilon ist vielleicht erkennbar. 

4 Eine ähnliche Vollzugsmeldung ist Z.B. BGU VIII 1775, 1778 (vgl. D. Schaefer, 
Aegyptus 13, 1933, 619). Zur amtlichen Ladung Meyer, Jur.Pap. 78 = SB I 3925 = 
Porten, Elephantine Papyri, D 9, S. 422-423, Bemeker, Prozeßeinleitung, S. 78, Anm. 4, 
und BGU VIII 1774-1778. 
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Gewissermaßen ein Gegenstück zu unserem Text ist 20 (P.MÜßch. rn 1, 
49), ein amtliches Schreiben der Ältesten des Dorfes Tebetnoi, in dem ver
mutlich berichtet wird, daß eine Person, die vorgeladen war, zu dem verein
barten Termin nicht erschienen ist (s. zu Z. 4-5). 

Rand 
1. Hand 1tapa 'trov EV IIe~et 1tpecßu'tEprov 'tOtC E[V 'Hpm(Uouc 1tOA.et 

lipxouct. ] 

2fu.tiv ~ap' u~rov Nt1(:uv~p Xp1l~a'ttc~ov [ U1tO-] 
'Y€'ypa~~EvOtC a1tav't(Xv E1tt 'to 1tap' U~tV Kp[ t'tTlPtOV ] 

4 1tap1lrYEA.1l Kat u~tv ~E Otecaqnlca~ev. 

2. Hand? Kphrovt 8roctSErot (3. Hand?) (ihouc) 1..[ 
6 Xapt~~p~rot 'Ov1lCUVOl?rot 

eeo~v~c'trot rEA.ro'tt 'tJ 
8 'Iucrovt 

<I>tA. i1t1trot epJ 
10 <I>tA.i1t1trot 

<I>tA. i1t1trot 
Rand 

8 'Iacov\ 

1 IIevet ist ziemlich deutlich zu lesen. Der Ortsname ist aber zumindest in 
dieser Form bisher nicht belegt. Wenn der Ortsname dekliniert wurde, erwar
tet man als Nominativ IIEvtc oder IIeveuc.Vergleichbare Ortsnamen sind 
IIeevft im Herakleopolites (s. Calderini, Diz. IV, S. 83 und Suppl. 1, S. 
222) und IIeyft im Arsinoites (einmal bezeugt in P.Mich. vrn 492, 11 [2. Jh. 
n.Chr.] s. Calderini, Diz. IV, S. 93), ferner IlEvv1l im Hermopolites (s. 

Drew-Bear, Nome Hermopolite, S. 201-202, Calderini, Diz. IV, S. 94 und 

Suppl. 2, S. 159 = P.Sorb. n 69, 22, 25) und Ilevvft im westlichen Delta (s. 
Calderini, Diz. IV, S. 94). Der Ort IIeevft im Herakleopolites, für den es vor 
allem ab dem 4. Jh. n.Chr. Belege gibt, ist auch schon für das 1. Jh. v.Chr. 

durch BGU XIV 2429, 3 und 2440, 64 bezeugt. In P.Oxy. XIV 1708, 3 
(311 n.Chr.) erscheint dieser Ort in der Schreibung IIevvft. Dieser Ort 

kommt in unserem Zusammenhang vermutlich am ehesten in Frage. V gl. 
Falivene, Herakleopolite Nome, S. 165-166. 
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Bei den EV ITevE1. 1tpec13u'tepot handelt es sich sicherlich um die Ältesten ,. 
der jüdischen Gemeinde des Dorfes. Solche jüdischen Dorfpresbyteroi sind 

in 20, 2 auch für Tebetny bezeugt, vgl. auch 6, 12 [E]1tl. 'toov EV 'tD Kro~ll . " 
1tp~c13l)'tEPC?~ (gemeint ist hier das Dorf Onnes). 

Der Anfang des Textes hatte offenbar die Form 1tapa 'tou Oe1.VOC 'tep oet
VL Ob das Wort XatpE1.V folgte, läßt sich nicht mehr erkennen, war aber ver
mutlich nicht der Fall. Anscheinend haben wir es mit einem Hypomnema

formular in umgestellter Reihenfolge zu tun. Daher wird man in der zweiten 
Hälfte der Zeile ergänzen dürfen: 'tOtc E[V 'HpaKAEouc 1tOAEt äpxouct (zum 
Freiraum zwischen Sigma und Epsilon s. S. 146, Anm. 2). Daß tatsächlich 
die Archonten zu ergänzen sind, ergibt sich aus a1tav'tav E1tl. 'to 1tap' u~v 

Kp[t'tftptOv in Z. 3. Danach muß noch das Verb stehen, von dem XPll~a'tt
c~ov in Z. 2 abhängig ist, z. B. Ka8' ÖV E1tOptn:v (oder EKO~tcev, EC'tE1.AEV)] 

- - - XPll~a'ttc~ov - - -1tap1l'Y'YEAll. Vgl. SB XIV 12162, 1-2 (Ghoran 
oder Magqola, Mitte 2. Jh. v.Chr.) '1tept o{), E1tOptcEV n~tv 1tapa cou 

XPll~a:~~~,?~ ... und BGU VIII 1776, 3 (Herakleopolites, 64-44 v.Chr.) 

... ]~ ~?~ 1tapa Co1) XPll~a'ttc~oc. 
2 NtKavC?p: Der Name war in Ägypten in gleicher Weise unter Juden und 

wie Nicht juden beliebt, vgl. zu P.Petr.2 I 3, 5-6 (S. 98-99, Anm. 21). Je 
nach Ergänzung in Z. 1 kann man Nikanor als Absender oder Überbringer 

des XPll~a'ttc~oc auffassen. Zur Institution des Amtsboten vgl. Z.B. die in 
BGU VIII 1774-1778 genannten Boten. Vgl. auch oben die Einleitung S. 

17. 
XPll~a't~c~ov bedeutet hier "Anordnung, Anweisung". Vgl. P.Tebt III 1, 

779,8-11 (Tebtynis, ca. 175 v.Chr.) [E1tEc'tE1.Aav] XPll~a'ttc~ov 1tpOC 'Apt

c'tOOll~[ ov 'tov E1tt 'toov] 'C01tffiV 'te'ta'Y~Evov 1tapa'Y'YetAat au[ 'toot 1tapetvat] 
E1tt ce, ferner BGU VIII 1776, 3; 1778, 5 (beide Herakleopolites, 64-44 
v.Chr.). 

Nach XPll~a'ttc~ov am ehesten ~, das durch die Unebenheiten der Papy
rusoberfläche etwas verunstaltet ist. Z. 2-3 ließe sich exempli gratia ergänzen 

zu: XPll~a'ttq~.ov ~[EPl. 'COu 1tapa'Y'YEtAat EVffi1ttotc 'totc U1tO hE'Ypa~~EvOtc 
a1tav'tav E1tt 'Co 1tap' u~tv Kl?[nftPtOv. Zur Wendung XPll~a'ttcr~oc 1tept ... 
vgl. P.Tor. Choach. 12 Kol. VIII 8-9 (= UPZ 11 162 = M.Chr. 31; Theben, 
117 v.Chr.); BGU VIII 1807, 1 (Herakleopolites, 64-44 v.Chr.); P.Amh. 11 
68, 1 (= W.Chr. 374, Hermopolis, 89-92 n.Chr.), 
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3 a1tav'ta,v E1tt 'to 1tap' Ul1tV Ke[t'tTtPtOv: Vgl. unten zu 20, 4 und 
P.Tor.Choach. 12 KoI. III 5 (= UPZ II 162 = M.Chr. 31; Theben, 117 

v.Chr.) a1tav'ta,v E1tt 'to Kpt'tTtPtOv; UPZ I 118, 14-15 (= M.Chr. 29; 

Memphis, 147 od. 1360d. 83 v.Chr.) Eav 111, a1tav'tftcn E1tt 'to Kpt'tTtPtOV; 
BGU VTII 1776, 8-9 (Herakleopolites, 64-44 v.Chr.) a1tav'ta,v E1tt 'to 

[E1taKoA]ou90uv COt Kpt'tTtPtOv; ferner 12, 23-24 E~~ ~9u 1tap' Ulltv 

Kf?~:'lptOu. 
Am Ende der Zeile erwartet man ein Datum. Zu Ladungsfristen in diesem 

Zusammenhang vgI. D. Schaefer in Aegyptus 13, 1933, 615~16 und Tau

benschlag, Periods and Terms, insbes. S. 176-171 und 179-181. 

41tapllYYEAll: zur Form Mayser, Grammatik: I 22, S. 160. Das Verb 1tap

ayyEAf...ro ist der terminus technicus für "vorladen, eine Ladung zustellen". Im 
Allgemeinen dazu Berneker, Prozeßeinleitung, S. 78ff, bes. S. 78 Anm. 4. 

VgI. auch BGU vm 1774,10; 1775,5; 1776,7; 1777,7. 

Zum abundanten OE Mayser, Grammatik TI 3, S. 131-132 und Denniston, 

Greek Particles, S. 200-202. 

5 Die Namen der zehn geladenen Personen stehen im Dativ, sind also noch 

als von 1tap1lYYEAll abhängig gedacht. V gI. etwa BGU VIII 1776, 7-8 (Hera
kleopolites, 64-44 v.Chr.) 1tapaYYetAat 'A1tOAAc.oVta[t Kat KAEt)'tOoropc.ot 

'Kat KUAAtOt' a1tav'ta,v und Mayser, Grammatik: 11 2, S. 251-252. 

Der Name Kp\'tc.ov ist in der Kyrenaika unter Juden bezeugt. Unter den Ju

den war der Name dc.od9eoc sowohl in Ägypten als auch in anderen Re

gionen verbreitet. 

(E'tOUC) A[: Auf dem Photo sieht es so aus, als ob an der Bruchkante nach 
dem Lambda eine senkrechte Haste steht. Diese entpuppt sich aber auf dem 

Original als ein Papyrus streifen in dunklerer Farbe, wie das bei diesem Papy

rus auch sonst zu beobachten ist. Es läßt sich also nicht sagen, ob die Ziffer 

hinter dem ihoc-Zeichen mit einem Buchstaben (30. Jahr) oder mit zwei 

Buchstabem(31.-39. Jahr) geschrieben wurde. 

6 Zu Xaptl1up'toc, einer Variante von Xapl.l1op'tOc Masson, Onomastica 

Graeca Selecta I, S. 45, Anm. 2 und I.Cret. I XVI 34, 5. Eine Liste der bis

lang bekannt gewordenen Träger dieses Namens findet sich in LGPN I und 

m A s.v. Möglicherweise war die in dieser Zeile genannte Person ein Mann 
aus Kreta, wie die Form des Namens nahelegt, dazu M. Bile, Le dialecte 

cretois ancien, Paris 1988, S. 87. 
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Weder Charimyrtos/Charimortos noch Onesandros sind bisher in Ägypten 
oder der Kyrenaika unter Juden bezeugt. Allerdings gibt es bereits jüdische 
Belege für den Namen 'OvTjctIlOC: JIGRE 46 = CIJud II 1457 (CPJ Ill, S. 
147), vgl. auch Reynolds - Tannenbaum, Jews and God-Fearers, Face b 36 
(mit S. 109), wo ein Onesimos als einer der Theosebeis genannt ist. 

7 Theomnestos ist zweimal als jüdischer Eigenname in CPJ bezeugt. V gl. 
auch 18, 6 und 9 mit Komm. zu Z. 6. 

Der Name Gelos ist bisher unter Juden weder in Ägypten noch in der Ky

renaika belegt. Nach Apollonios Molon (nach Alexander Polyhistor bei Eus., 
praep. evang. 9, 19) wurde Isaak: mit Gelos gleichgesetzt: öv 'EAAllvtCt1. rE
Aona 6vollac9T\vat (dazu H. Solin in ANRW II 29.2, S. 643). Daneben gab 

es auch die Gleichsetzung Isaak: - Gelasios (CPJ I, S. 28, Anm. 69). Der 
Name Gelasios findet sich zweimal bei H. Leon, The Jews of Ancient Rome, 

Philadelphia 1960, S. 102. 
In der zweiten Zeile unter der Jahresangabe (Z. 5) stellt der erste Buchsta

be entweder ein Tau oder ein Ypsilon dar. Danach entweder Eta oder Pi. 
8 Der Name Iason war unter den Juden Ägyptens weit verbreitet. Der 

Name wurde mit Josua in Verbindung gebracht (s. CPJ I, S. 28, Anm. 69). 
Für eine andere Erklärung, nach der die erste Silbe an jüdische Namen erin

nert, die mit Jahweh anfangen, s. Clarysse, Jews in Trikomia, S. 199. Für 
eine ausführliche Diskussion des Namens ferner Cohen, Names of the Trans
lators, S. 46-48 und vgl. Mussies, Jewish Personal Names, S. 249 und 273. 

Für die Schreibweise 'Iacrovt statt 'Iacovt vgl. O.Leid. 124, 13 (= SB X 
10377, Theben (?), 3. Jh. v.Chr.), BGU Vll 1613 Fr. B 2,16 (Philadelphia, 
nach 69-70 n.Chr.), P.Mil.VogL IV 212 R Kol. VI 2 und Kol. X 1 
(Tebtynis, 109 n.Chr.) und Mayser - Schmoll, Grammatik I 1, S. 73-74. 

9 In der dritten Zeile unter der Jahresangabe folgt auf Ep entweder Omega 
oder Omikron. 

9-11 Da sich drei verschiedene Personen mit Namen Philipp unter den 

Geladenen befanden, müssen diese zumindest in der Ladung durch Vaters
namen oder andere Identifizierungshilfen unterschieden worden sein. 

Zu dem unter Juden gut belegten Namen Mussies, Jewish Personal 

Names, S. 249. 

Für Z. 1---4 läßt sich unter Verwendung der im Kommentar vorgeschlage
nen Ergänzungen exempli gratia folgende Rekonstuktion herstellen: 
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napa 'toov Ev n~E1. npeeßu'tepcov 'to'ic E[V 'HpawO'Ilc no(Ä.el.) apxO'Il(t. KaS' OV EnOpl.CEV] 
2 1]J.I.'iv ~ap' uJ.l.ii>v Nl.Ka.VC?P Xp11J.1.ancJ!Ov ~[EPl. 'taU napayye'iAal. EvcomOl.C 'tote unQ-] 

'YE"{paJ.l.J.l.fNOl.c anav'tiiv Em 'to nap' UJ.l.'iv Kp[t't'fJptOV Eie -rlJv (x) 'tO\J (Monatsname)] 
4 nap11YYeATj Kal. UJ.l.'iv ~E Öl.Eca.qnlcaJ.l.EV. 

Übersetzung 

Von den Ältesten (des Dorfes) Penei an die [Archonten in Herakleopolis. 

Gemäß] der Anordnung, [die] uns Nikanor von euch [überbracht hat, wo
nach die unten] Genannten [persönlich aufgefordert werden sollen], vor eu

rem Gericht[am ... des Monats ... ] zu erscheinen, ist eine Vorladung ergan
gen, und wir haben euch eine Meldung zukommen lassen. 

(An) Kriton 

Charimyrtos 
Theomnestos 
Iason 

Philippos 
Philippos 

Philippos 

Dositheos 
Onesandros 
Gelos 

hn Jahr 3[0] /3[9] [ 
... [ 
... [ 



20. MITTEll..,UNG DER ÄLTESTEN IN TEBETNOI (P .Münch. III 1, 49) 

Pap. graec. mono 122 
ca. 143-132 v.ehr. 

13 x 8.5 cm Tebetnoi 
(H erakleopolites) 

Zwei Ränder sind erhalten: oben 2 cm; unten 4 cm. Links und rechts ist 
der Papyrus abgebrochen. Die Schrift verläuft gegen die Fasern. Wie auch bei 
bei den Briefen 18 und 19 ist der Papyrus charta transversa beschrieben. 
Da die Rollen in unserem Archiv in der Regel etwa 30 - 32 crn hoch gewesen 
zu sein scheinen, dürfte zumindest die Hälfte der Zeilen verloren sein. 

Gegenüber der Textrekonstruktion in der editio princeps scheint nun der 

Vergleich mit 19, 1 zu ergeben, daß diese Mitteilung nicht an die Ältesten von 
Tebetnoi adressiert war, sondern von diesen stammte und an die Archonten in 
Herakleopolis gerichtet war. Eine Vorstellung vom Inhalt des Schreibens 
ergibt sich auch am ehesten durch einen Vergleich mit 19. Es muß auch hier 
um eine Vorladung gehen, die aber vielleicht vorerst nicht zustande gekom
men ist. 

Zu Parallelen aus ptolemäischer Zeit s. oben S. 146, Anm. 4. 

3. Hand? 1 
I.Hand 2 

3 
4 
5 

6 
2.Hand 7 

Rand 
(ihoue) . 'E]1tE1.<p t~ 

[1to.penrov EV] Teß~:V?t 1tpeeßWtEPO?[V bro~ ['I]ouÖo.{mv 
:[ote EV 'Hpo.KAEoue 1tOAEt äpxouct 

] . ~e1)I-l~. ~~ ..... ~1):1l~~. [.]. ?~ .... [ 
[1to.PllrYe]AKEVO,t ~vm1t{m~ OUK aml~'tT]~o.v E1tt:? [KptTIlPlOV 

a1t]~v't~~etv E<p' ullae o.~U1tep~ .... [] 'tTlt ~ ['tOu 
no.Xrov (?) 

][ ~ 
[(€'toue) no.X]rov K€ Po.() o.,?~mt 

Rand 

Verso (mit den Fasern): 
8 'tote [E]V 'Hp(o.1(AEoue) ~?(Aet) äpxou[ct 'tou 1tOAt'teUl-lo.'toe] 
9 'trov 'IouÖo.{mv. 

2 [1tapcl'trov EV] TeßE'tVot 1tpeeßu'tEpooV 'trov ['I]ouoaioov 't[ ote : ['tOtc€v] TeßE'tVol1tpeeßu'tE
P?[l]~ 'troy ['I]ouoairov ~[ap& ed.pr . .. 5 1i,t]~v..ry~eLV : ]~v 'tU~etv ed. pr. ... 
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1 [EA,(Ttq>9TÜ (ihouc) . 'E]1te1.q> 1.~ ed. pr. Sonderbarerweise liegt das Da

tum dieses Vennerks beinahe zwei Monate später als das Datum in Z. 7. 

2 Nach 19, I1tapa 'toov Ev IIEVEt 1tPECßU'tEPffiV 'tOtC E[ ist vermutlich so. 

zu lesen und zu ergänzen und nicht ['tOtC EV] TEß~:V?1.1tPECßU'tEP?[1.]~ 'too~ 
['I]ouOatffiv ~[apa ed. pr. Damit ist die Adresse auf dem Rekto mit der auf 

dem Verso in Übereinstimmung gebracht. 

3 Nach ~e könnten die Spuren aufiJll~~ führen. Wenn das richtig ist, stün

de davor wohl] (E'tOC) ~e, was die späteste Jahresangabe in unserem Archiv 

wäre. Zu TtlltV würde aber freilich ein Verbum besser passen. Falls nicht ~e 
zu lesen wäre, sondern ein etwas verschriebenes A,E, könnte man z.B. an 

1tapTtrYE1.]~~ denken. 

Vor 1J?l~~. [ scheint ein Iota zu stehen, so daß STt'tllC1.V oder allq>tcßft'tTJC1.V 

als Möglichkeiten ausscheiden. Vielleicht muß man daher in 1J:1l~~ das Tau als 

Gamma lesen, was auf Personennamen wie 'H'Ylld~[-, 'H'Y1lC1.~[a- oder 

'HyftC1.~~?~ führen könnte. Davor mag man am ehesten einen Infinitiv er

warten, ~~?[ c'tEtA,a]~ wäre vielleicht eine Möglichkeit, die zumindest dem zur 

Verfügung stehenden Platz entspräche. 

4 Für die Ergänzung [1taP1l'Y'YE]A,KEVa1. ~vffi1tico~ lassen sich als Parallelen 

anführen: BGU VI 1248, 5-6 (= SB I 3925 = Meyer, Jur.Pap. 78 = Porten, 

Elephantine Papyri, D 9, S. 422-243, Herkunft unbekannt, 137 v.Chr.) 

1tapllrYEA,KO'tE[ c] Ta'Yoon Ilev EVffi1ttffi1., 'EcopoTtPEt roJe a1t' oiKtac; P. Tebt. 
I 14, 12-16 (= M.Chr. 42, Kerkeosiris, 114 v.Chr.) 'tOOl o-tv CllllaWOIlEvffi1. 

'Hpu:l1tapTJ'Y'YEA,KO'tEC EVffi1tt[ffi1.] nUt] 1.0 'tOU U1tOKE1.IlEVOU 1l1lVOC EV II'to

A,Ellat[01.] EUEP'YEn01. a1tav'tuv E1tt 'tTtv ['t ]oov [1t] POKEtIlEvffiv 01.E~a'Yroyftv, 
ferner BGU VIII 1775, 8-11 (Herakleopolites, 52 v.Chr.) 1tap[TJ'Y'Y]EA,Kroc 

o-tv 'tou't01.C m ['tou] <PallEvroe 'A1tOA,A,ffiVta [Ilev a1t' ~i~Öac, 't~ic Oe 
'". .. ' 

äA,A,?~~ [EVffi1tt01.C]. 
Aus dem Vergleich mit 19,3 (mit der Ergänzung von 19, 2) ergeben sich 

folgende Lesungen und Ergänzungen: [1tap1l'Y'YE]A,KEVm ~v(01ttffi~ OUK a1tTt~

'tll~av rnt:? [KpaTtpwv. 
5 Wenn in Z. 4 festgestellt worden sein sollte, daß Personen nicht erschie

nen sind, könnte in dieser Zeile gestanden haben, daß sie versprochen haben, 

ihr Erscheinen vor Gericht zu dem genannten Termin nachzuholen. Aus römi

scher Zeit kennen wir eidliche Erklärungen, vor Gericht zu erscheinen (Ge

stellungsversprechen): P.Oxy. 11 260 (= M.Chr. 74, Oxyrhynchos, 59 

n.Chr.), P.Hamb. I 4 (Arsinoites, 87 n.Chr.), BGU III 891r (Arsinoites, 

144 n.Chr.), SB VI 9192 (Arsinoites, 314 n.Chr.; BL V 110), P.Lips. I 52 
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u. 53 (Thebais, 372 n.Chr.), vgl. auch BGU I 5 II 13-14 (Herkunft unbe

kannt, 138 n.Chr.). Nach diesen Papyri könnte man vermuten, daß in Z. 4 
KEXupoypa<J>1lKa(tv oder ol1O>l1oKa(tV zu ergänzen ist. Entsprechende Texte 
scheinen aber aus der ptolemäischen Zeit nicht bekannt zu sein. Vielleicht 

hängt a1t]l!-v't'1}~Etv auch nur von i>1tEcXOV'tO oder einem roC'tE ab. Auch nach 
Verben voluntativer Bedeutung kann gegebenenfalls Inf. Fut. statt Aor. 
stehen (Mayser, Grammatik II 1, S. 219). 

avu1tEp9E't(J)C läßt sich nicht lesen. Man erwartet aber ein Adverb in der 

Bedeutung "ohne Verzug". Kaum zu lesen wäre aber auch avu1tEpßM'tCilC, 
das zudem nach den Wörterbüchern nicht diese Bedeutung hat, auch wenn in 

den Papyri U1tEpß6.A.A.Etv in der Bedeutung "aufschieben, vertagen" vor
kommt Auch aVU1tEpßOA.tI1CilC ist nicht zu lesen. 

7 Nach 4, 1,7,24 und 16, 10 erwartet man in dem Bearbeitungsvermerk 

~l!-pa('Y'YetA.(X.l.). Anstelle des Pi sieht man aber eher ein Epsilon, weshalb in 

der Edition princeps ~<?pa( ) gelesen wurde. Wenn ~l!-pa('Y'YEv..at) intendiert 
war, muß danach ein Personennamen im Dativ gestanden haben. Neben Au,:

ließe sich Au~~-lesen, was auf Au~~<?':t führen könnte. Dieser Name scheint 
aber erst in römischer Zeit üblich geworden zu sein. Der anscheinend einzige 
möglicherweise vorchristliche Beleg dieses Namens stammt aus Chios: G.I. 
Zolotas, 'E1ttypacpa!. 'tf\c X{ou, in: 'A9t)vii 20, 1908,235; 2.-1. Jh. v.Chr.? 

8-9 Ergänzt nach 8, 4-5 'tOtC äpxou(t 't? A.S (ihoc) 'tO'u EV 'HpaKA.EOUC 

1tOA.Et 1tO~~~~~[l1aJ~?~ 'trov 'Iouöa{Cilv. 



WORT- UND SACIllNDEX 

I. Regierungsjahre 

EtOC Kl; 144/143 v.Chr. 17,15 
E'tOC Kfl 142/141 v.Chr. 18,1 

EtOCA. 141/140 v.Chr. 3,4 

EtOCA.ß 139/138 v.Chr. 7,3; 12,9 

EtOcA.'Y 138/137 v.Chr. 8,10; 10,1 

EtocA.ö 137/136 v.Chr. 8,19 
EtOCA.e 136/135 v.Chr. 8,20; 12,1.26; 13,1 

EtOC~ 135/134 v.Chr. 1,24.25; 4,1.32; 5,5; 6,1.37; 7,24.26.28; 8,27; 14, I? 

EtOC A.1; 134/133 v.Chr. 8,1.4.28.37; 9,4 

EtOC 1..11 133/132 v.Chr. 9,1.42.46; 11,13 
EtOC A.[ 141/131 v.Chr. 19,5 

II. Monate 

eroe 1,(24).25; 18,(1).7 
XOtllK 4,(1).(32) 

Thßt 17,16 
Mex.eip 6,(37); 8,(1).(37); 15,9 
CIIal1EVroe 6,39; 9,4.21 
CIIapl1oU9t 3,4 

IIaxcOv 7,24.26; 9,42; 20,[5].[7] 
IIcrovt 7,(25).28; 9,12.23.46; 12,26; 

13,5; 14,8; 16,10 
'E1teicp 8,22; 9,14; 20,1 
MECOpTJ 8,20.27.28 

mO:YOI1EVat 18,3.5 

III. Personen 

M. = Mutter; S. = Sohn; T. = Tochter; V. = Vater 

Ai'8rov 18,6.9 
'AA.€~avöpoc 18,2; Politarch 1,1; 2,1; 

S. d. Stephanos 17,9 
'Al1l1COvia 14,2.8 
'Avöpol1axoc S. des Nikanor 12,3.27 
'AVÖpaVtKOC Mitglied des Politeuma 

1,3.25; Kleruche 12,8 

'Avn1ta'tpoc 17,3 
'A1toUDöcopoc V. d. Plusia 8,11 

['A]PCa.I111 Hafenbewohnerin 11,4 

'Apxa.ya8oc V. d. Berenike 9,2 
Bepevi1CT) M. des Theodotos 6,4; T. d. 

Archagathos 9,2.47; 
rEA.coc 19,7 

~l1l1lJ'tPtOC V. d. Protornachos 3,2; 
eponymerReiteroffizier 5,4; S. d. 
Philotas 9,4.35.47 

~rop68eoc Mitglied des Politeuma 
7,2.26.29.38; mit dem Beinamen 
Zenon, S. d. Plusia 8,13.38 
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drod8eoc 19,5 

Mq>pclvrop 3,5.13.23.29; 13,6; 

Politarches 17,5 

Zi!vrov Beiname des Dorotheos, d. S. d. 

Plusia 8,14 

0eoMctoc 17,4 

0€oö6n] 14,4?9 

0eoÖotoc 13,2; 17,2-3; S. d. Theodotos 

6,2.41; 8,6.37; V. d. Theodotos 6,2; 

8,6 

0eoöropoc 6,17 

0eojJ.vTjctOC 18,6.9;19,7 

'IoocoUßtc 6,18 

'11t7taA.oc 13,2 

'Iocrov 19,8 

'!roVIl 7,17.27.29.32.34 

Kphrov 19.5 

A'IldjJ.axoc V. der Nikaia 4,6-

7.19.28.33 

Mapcuac 17,2 

NiK:ata T. des Lysimachos 4,[6].21 

NtKclvrop 19,2; S. des Tryphon; 

12,2.26; V. des Andromachos 12,4 

NtKapxoc Hafenbewohner 1,7.26 

'Qv11cavöpoc 19,6 

IIE'ta'llc S. des Philippos 2,3 

IIAouda T. d. Apollodoros 8,11.38 

IIoA.'Il[ 13,2 

IIoA.uK'trop S. des Polyktor,Makedone 

5,2; V. des Polyktor 5,3 

IIpO>'tojJ.axoc S. d. Demetrios 3,2 

HtoA.ejJ.aia 10,2 

II'toA.e/!aloc S. des Simon 11,2 

'PchI!Tj Sklavin 9,10 

cro8T]c 7,3.12 

Ci/!rov V. des Ptolemaios 11,3 

V. d. Alexandros 17,10 

6,17; 17,1; 18,[2].12 

üEq>avoc 

ÜPcl'troV 

Croc't Pcl'tTj T. der TaIus 5,6.10.16 

TaA.o'Uc M. der Sostrate 5,11 

TE'tro'llc Hafenbewohnerin,Händlerin 

10,3 

Tt/!o8eoc 6,7.10.27.42 

Tpuq>rov 

4PiA.o.ypoc 

~t1t7ta 

V. des Nikanor 12,2 

5,9 

T. d. Seuthes 7,9.13.18 

~t1t1tOC 19,9.10.11; V. des Petaus 2,3 

<IM.ic'ta Ehefrau d. Theodotos 8,18 

<l>tA.cO'tac S. des Philotas, Mitglied des 

Politeuma 4,3.32; V. des Philotas 4,3; 

V. d. Demetrios 9,5.26 

Xatpeiac 17,1 

Xapt/!'Ilp'toc 19,6 

IV. Topographie, Ethnika 

'Aq>poö{'tTjc xOA.tc 9,3.32 

faP'Yclptcca 8,12 

'HpaKA.EO'Ilc xOA.tC 8,~5; 18,[2].13; 

19,[1]; 20,[2].8 

'!o'llöaia 8,11; 9,3 

'!O'IlöalOC 2,4; 4,27; 6,3; 

8,(2).5.7.14.23.33; 9,5.32; 11,3; 

12,3.4; 13,3; 20,2.9; '!o'llöa[t 14,5 

MaKeörov 5,3 

'Ovviic 6,7 

'01;'IlP'llni'tTjc 8,7.18 

öp/J.OC 1,8; 10,4; 11,5 

IIaavll/!tc 7,20 

IIaA.&ctc 8,17 

IIeeJ.l.xacßihtc 18,2 IIet/!1tacßihtc 9,6; 

IIet/!xa~ßihtc 13,3 

IIe~€t (Dat.) 19,1 

IIEpcTjC'tf\cE1ttyoviic 8,15 

TeßE'tVOt 17,7; 20,2 

Try€t (Dat. zu Tfttc) 8,9 

TryJ!-€t? (Dat.) irrtümlich für TT\Et? 8,2 

!~ry~:? (Dat.) irrtümlich für TT\€t? 8,33 
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V.Religion 

VOIJ.OC 4, 14-15.(30), 1ta:tplOC VOIJ.OC 
9,29 

ÖIJ.VUlJ.l 3,[6]; 4,8 

ÖPKOC 9,40; ÖPKOC 1tCx-tP1OC 3,28-29; 
9,7-8; 12,10 

VI. Ämter, Beamte, Institutionen, Militär, Benife 

apxetOv 3,12 
&.pxcov 3,1; 4,[2]; 5,1; 6,1; 7,1.25.28; 

8,4; 9,1; 10,1; 11,1; 12,1; 13,1; 14,1; 
17,6; 19.[1]; 20,[2].8 

ßaetA1Kov 9,15.40 
1.1t1teUc 5,4 

Ka7tT\AU: 10,3 
dilpoc 12,8 
KP1Tflc 6,19; 18,2.13 
A.et'tO'llpyoc 8,35 

IJ.tc8o<popoc 5,4 
1tOAt'taPXT\C 1,1; 2,1; 17,5 
1toA\'t€'ll1J.!l 1,2.4--5; 2,2; 4,4; 7,2; 8,5; 

18,1; 20,[8] 

1toAi'tT]c 1,17 
1tpeeß{l'tepot 6,12; 19,1; 20,2 

~~~[ 8,8 
'tpO<pOc 9,19 

imr]PE'tT]C 9,34 

VII. Maße, Gewichte, Geld 

aprUptov 

&.PO'llpll 

aptaßT\ 
OpllXJ.I.fJ 
KOtUAT\ 

1J.E'tPT\'tiJc 

3,(8); 9,(16); 15,(7) 
8,(17); 12,(8) 

9,(21).(24); 12,(5) 
3,(8); 9,(16)?; 15,(7) 
9,(23).(24) 
8,(31) 

lJ.E'tpOV 9,21 
c'ta8lJ.iov 10,(4) 
'ta.A.aV'tov 5,(7); 8,(15).(27).(28).(31); 

9,(12).(38); 11,(7) 
XaAKoc 8,(15).(31); 9,(12).(20) 

VIII. Allgemeiner Wortindex 

aYEvT\'tOC 1,15 

aOeA.<pfJ 7,19 

aOeA.<poc 7,4 

OOtKECO 11,4 

aT\o{a 18,4 
ahia 1,16 
aKatpEco 18,7 
aKoA.a68coc 3,37; 9,39 
aua. 2,15; ; 3,15; 4,14; 9,28; 10,9; 

11,[8]; 12,20 
&.Uoc 6,32; 7,19; 9,25.31-32.39; 16,7 

aAAO<p'llAoC 1,18 
ciJ,L1tEMv 3,8.31; 8,17 

alUPtAoy\a 1,11 
alJ.<pO'tepot 7,11.14 

o.v 3,9 

ava'YKa~co 9,29 
ava'YKatoc 2,12 
aVaKaAEOlJ.at 2,17; 6,26; 7,21; 9,35-

36; 10,11; 15,11 
avaAuco 18,[4] 

avaveoolJ.llt 8,18 
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clVEU 4,20; 9,16 

WfJp 4,20 

av8ktcxJ.l.cxt 18,9 

CXVttypCX<pOV 3,27 

WttA.cxJ.l.ßavOlUlt 2,15-16; 8,(1); 16,[9] 

W~~J.l.~ 3,40 
a~t()O> 1,19; 2,13; 3,34; 4,24; 6,25; 

7,20; 8,32; 9,33; 10,10; 11,9; 12,24; 

15,11; 16,[4] 

axcxAJ...&cco> 4,17 

axcxvtao> 4,28; 19,3; 20,4.[5] 

axo 1,7; 8,27.29; 9,23; 10,4.5; 11,5.6; 

axo[ 3,16 

axo/){/)O>J.l.t 8,31-32; 9,8-9.13.27.37; 

10,9.13-14; 11,8; 12,11-12; 15,7.10 

axo/)octC 12,13 

a1to{X0J.l.CXt 6,23 

a1toppmto> 7,9 

a1tOCt&ewv 4,23 

a1toc1t&O> 7,31 

a1toctOJ..co 8,(3) 

a1totlvO> 9,13.37 

a1tO<pcx{vo> 18,7 

a1tOXO>p{so> 3,14--15? 

apy6 ptOV s. Index vrr 
äpoupcx s. Index vn 
appcxßci>v 15,5 
appQ)(tEO> 7,4 

aptaß~ S. Index vrr 
apxEtOV S. Index VI 

äpxO>v S. Index VI 

&cxflJ.l.O>v 1,13 

CXUtOC 8,9.26; 9,12; 17,10; Pers.pron.: 

1,20.22; 3,6.9.11.24.27.[35]; 

4,8.9.10.(30); 7,6.8.17.19.22.32; 

8,13.24.34.35; 9,36; 10,8.11; 11,11; 

12,[25]; 15,4.12; 16,4; 18,8.10; aut[ 

7,35 

aql{~J.l.t 17,13 

ßcxpEO>C 7,5 

ßCXCtA.t1COV s. Index VI 

ßußAiov 4,24 

yaJ.l.oc 4,1 

yap 3,[38]; 11,6 

yEV~J.l.a 8,(29) 

yi1 12,6 
ylVOJ.l.CX1 3,38; 4,13.15-16; ; 6,19.24; 

18,4 

yp<lq>O> 4,26.30; 8,(1).33; 17,12 

'(IlvTt 7,3.16.17; 8,(18) 

oovEi~o> 8,10 

/)cx1tcxvao> 7,7.14-15 

/)E 1,14; 3,[22]; 4,30; 5,7; 6,17.32; 

7,7.17.25.[38]; 8,3.12.14.20.22.31; 

9,13.23.25.40; 10,8; 15,10; 17,11; 

18,7.10.11; 19,4 

/)EOJ.l.(Xt 2,13 

/)e{>tEpov 7,15 

~MO> 3,30-31; 4,16a; 6,21 

/)ta mit Gen. 3,12; 5,11 

/)tCXt taoJ.l.cxt 7,11 

/)tCXKO-QO> 3,20 

/)tcxA.cxJ.l.ßavo> 1,21; 4,(30); 6,32; 9,41 

/)w,xA.cxvaO> 10,10; 11,[9]; 12,20 

/)tCXCCXqlEO> 19,4 

/)tCXti8EJ.l.CXt 7,5 

/){/)pCXXJ.l.OC 8,(16) 

/)wO>J.l.t 4,9; 6,16; 7,32; 9,18 

/)tE~6:yo> 3,18 

/)tEPX0J.l.CXt 12,13-14 

/){KCXWV 3,32.36; 6,30; 7,22; 8,34.36; 

10,15; 15,13 

/)tO 1,19; 4,24; 6,25 ; 11,9 

/)tOJ.l.OAoyEOJ.l.(Xt 9,8 

/)pCXXJ.l.Tt s. Index VII 

000 9,21 

E6..V 2,15; 3,34; 4,25.29; 6,25.27; 

7,21; 8,3.32; 9,13.34; 16,3; 18,11 

axutOU 6,16 

Mo> 3,30 



ey.crl)J.ro 12,18 

eycO 1,9.12.15; 2,14.16.17; 

3,6.7.15.28.30.32.[36]; 4,9.11.22.30; 
5,10; 6,5.21; 7,3.4.11.13(bis).22; 

8,10.18.21.25.30.34; 9,7.9.27; 

10,3.14; 11,6; 12,5.7.10.12.15; 
15,2.3.7 

e8p[ 7,12 

E8isro 4,22-23 
ci 15,3 
ci!1i 2,11; 4,29; 6,27; 7,13; 16,[9] 

Eie 3,6; 4,16a; 5,14; 6,15; 7,14.20.25; 
9,15.40; 12,9.21 

b: 1,4; 2,17; 4,4; 6,7; 7,2.6; 9,3.11; 

12,17; 13,3; 17,14 

b:8H)ro!1\ 10,2 

Emvro 8,26 

EK<pOpWV 12,5-6.16 
oowv 9,22.24 

E!1a'lYtoU 5,15 

E!1!iEvro 3,23 
EV 1,10.24 (?); 2,5; 3,4.8.17.24; 

4,5.26; 5,5; 6,12; 7,3.9.31; 

8,2.3.4.7.9.19.20.22.24.26.27.28.33; 
9,6.11.14.32; 12,8; 17,7; 18,2.13; 
19,1; 20,[2].[8] 

btcta!1(l.\ 1,6; 4,5; 6,5 

bIDm.oC 20,4 

E~ll.1tOCtEM.w 8,34 

E~eydpro 18,10 

E~E1tiTT]8EC 1,9 
rnaVaYKasro 3,35-36; 4,30; 7,22; 

8,33; 9,36; 10,12; 11,11; 15,12 

ffia 2,5; 3,29 

rnEpxO!J.a.\ 6,20 

meprotaro 6,22 

mt mit Gen. 2,11; 6,6.12; 7,28; 12,23; 

mit Dat. 4,10.11.16; 8,16.25; 15,7; 

mit Akk. 3,25; 4,29; ; 7,6; 8,35; 

18,1.5; 19,3; 20,4.5 

ooyovlJ 8,15 

oo8i8ro!11 3,3 

Indices 

OOKa'taßOAft 8,20-21 
OOC'tOAft 3,26; 9,25.33; E1t\C'tOATt 

OPKOU 1ta'tpiou 9,7-8 ; 12,10 

mt't\!10V 9,16.40 

OO<PEPro 1,14-15 
Epya[ 7,39 

EPYOV 10,9 
EPWV 10,4 

EpxO!J.a.\ 12,21-22 
ihEPOC 4,20; 15,4 
rn 12,14 

E'tO\!1OC 6,40 
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E'tOC 1,(24).(25); 3,(1).(4); 4,(1).[5]. 

(32); 5,(5); 6,(1).(34).37; 7,(3).(24). 

(26).28; 8,(1).(4).(10).(19).(20).(26). 
(27).(28).(37); 9,(1).(4).(12).(42).46; 

12,9; 13,(1); 14,(1); 17,(15); 18,(1); 

19,(5); 20,[1].[7] 

ruOOKEro 4,11 
ru'tUXEro 1,[23]; 6,[33]; 7,23; 8,36; 

10,[16]; 15,14; 16,9 

E<pa1t'tO!1at 3,30 

E<piE!1at 3, 15 

Exro 2,12; 6,28.40; EX6!1EVOC 9,14 
äoc 1,11; 9,20; 15,9 

il 4,21; 8,34 

ilÖTJ 18,4 
'h!i& 4,17; 6,11.29; 13,4; 17,11; 19,2 

'h!iEpa 2,10; 8,3 
'h!1wAia 9,15.38 
f\!1KU 10,(7) 

'hviKa 3,[9] 

8uya'rrlp 7,8 

1:8wv 7,6 

lxav6c 2,9; 7,6 

lKE'tda 2,13-14 

l!1cxnc!16c 9,20 
tva. 4,29; 8,35; 10,14; 16,8 
l7t1teUc s. Index VI 
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lcrrUJ.l 4,10 

KIX811KCO 5,13 

KIX8icrruJ.l 3,25; 7,20.29 

KIXt passim 

KIXA.OOc 17,12 

KIX1tTJAU: s. Index VI 
KIX'ttX mit Gen. 3,5; 9,41; mit Akk. 

3,26; 4,[13].14.(30); 6,8; 9,18.22.24; 

12,9; KIX't[ 7,37 

KIX'tIXß6;Uro 8,30; 15,8 

KIX'tIX"{t"(VcOCKCO 3,32-33 

KIX'tIXylVOJ.lIXl 6,39; 9,5-6 

KIX'tIX~tcOC 2,6 

KIX'ttXc'tIXClC 6,6; 9,17 

KIX'tIXCPEPCO 7,25 

KIX'tIXcp8dpco 2,10-11 

KIX'tExCO 7,39 

dfipoc s. Index VI 

KOlVOV 4,13 

KOJ.ltSOJ.l!Xl 10,7.12 

KOPtXClOV 7,37 

K()'t1)ATl s. Index VII 

KptVCO 3,22; 6,11.15 

KpklC 9,17 

KP1'tl-tPlOV 12,24; 18,5; 19,[3]; 20,[4] 

KP1'tl-tC S. Index VI 

K'tfiClC 8,22 

lCIlPlel>CO 8,21 

Kr08COVtSOJ.l!Xl 18,3 

KOOI.l.Tl 4,26; 6,12; 8,9; 17,11 

AaI.l.ßtXVCO 2,9; 4,21-22; 8,19; 9,30; 

15,5.6 

Ael'tOUPYOC S. Index VI 

A1J.lVl'tlK[ 14,6 

')Jyyoc 4,20; 12,19 

AOl80pECO 1,12 

Aol1tOV 8,31; 10,13 

J.lE"(a.Aroc 7,34 

I.l.fv 1,11; 6,29; 7,37; 9,19 

J.LEpoc 3,8.31 

llE'ta. mit Gen. 2,13; 8,35; mit Akk. 

4,18; 5,7; 7,7 

J.lC'taAaI.l.ßtXVCO 7,8 

llE'tIXOtOCOl.l.l 5,9-10 

llE'tIX1tEI.l.1tOJ.l!Xl 3,34-35; 7,10; 16,4 

J.lC'tP!]'tl-tC s. Index VII 

~pov s. Index VII 

I.l.ExPl 9,27; 12,11 

I.l.lJ 2,14; 3,14.23; 8,3; 9,13; 10,8; 

12,21; 18,11 

I.l.Tloek 12,18-19; I.l.Tl8dc 9,27 

I.l.lJV (Monat) 1,6; 9,12.14.19.22 

(bis).23.24 

I.l.lJ'tTJP 5,11; 6,4.21 

I.l.lc8601.l.1Xl 12,6; 13,4 

I.l.lc86c 9,18; 10,6.13 

I.l.lc8ocpopoc s. Index VI 

1.l.1C01tOvlJproc 9,41 

J.lVTlC'tel>OJ.l!Xl 4,5-6 

VECO 10,5 

VOI.l.OC s. Index V 

VOI.l.OC 8,9 

VOU8E'tECO 2,7 

vUv 9,28; 12,11; 10,7 (vuvd); 12,22 

(VUVt) 

~EvTl 2,11 

~EV1'tetIX 9,30 

0, Tj, 'to passim 

aildo. 5,8.12 
otvoc 8,19.30.31; 11,7 

otoc 4,29 

OI.l.VUl.l.l s. Index V 

67t'ttXvOI.l.IXl 12,22-23 

OOOOC 7,13 
ÖPKOC s. Index V 

ÖpJ.lOC s. Index IV 

OPCPIXVOC 6,6 

ÖC,ll,Ö 3,6.28; 4,11; 5,11; 7,14.31; 



8,18.24,25.27; 9,10; 12,6.9; 15,7.8 
OU, oillC, oux 2,12 (lCOUlC); 3,30; 4,18; 

8,31; 11,8; 12,11; 15,10; 18,11; 20,4 
oilBac 6,23; oil8Eic 8,19 
oüv 3,29 
OO'tE 3,32; 6,14.15 

oiYtoc 3,24.38; 4,[16]; 5,7; 

6,13.26.28.40; 7,7.10; 9,11.25.33.45; 
15,10; 18,11 

OÜtCOC (OÜtoo) 6,28; 10,14 
O<peWo 11,6; 12,4-5 

1tutBiov 6,8 
1tutBic1CT] 9,10 
1t(XAtv 18,8 (ml.At) 

1tUPO: mit Gen. 1,3; 2,3; ; 3,2.39; 
4,3,22; 5,2; 6,2; 7,2; 8,6.24; 9,2; 
10,2; 11,2; 12,2.7; 13,2; 14,2; 15,4; 
17,9; 19,1,2; 20,[2]; mit Dat. 
7,4.11.13; 12,23; 19,3; 1tUpu[ 7,33 

1tupußa.ivoo 9,28.41 
1tUpa.yyEAAoo 4,(1).27; 7,(24); 16,(10); 

19,4; 20,[4] 

1tUpa.rivo~Ut 18,[4-5] 
1ta.pa.BiBoo~t . 3,24; 7,30 
1ta.pa.1Ca.Aeoo 8,25 

1ta.pa.1Co~isoo 9,31 
1ta.Pa.Aa.I1ßO:Voo 8,22-23 
1ta.pa.1tEI11too 9,35 
1ta.pa.xpil~a. 8,29; 9,37 
1ta.pa.XroPT1CtC 5,13-14 
1tO:PEt~t 1,16 

1ta.PExoo 16,3 
1tUC 9,16 
1ta.tfJp 4,8; 12,7 
1tO:tpWC 3,29: 9,8.29; 12,10 
1tEtpU 2,8; 9,30 
1tEpi mit Gen. 1,21; 3,5; 4,1.30; 

6,8.13.32; 7,30; 9,33.40; mit Akk. 

8,17 
1tEptExoo 9,26 
1tEptC1tO:oo 7,18 

Indices 

mcteUoo 6,35 
1tAa.tcia. 1,10 

1tAtlCCoo 18,6 
1tOtEoo 3,32.36; 5,14; 8,18.21.34; 

12,19; 16,6; 17,13 

1tOAttO:PXT\C s. Index VI 
1tOAitE'\)~U s. Index VI 
1toAi 'tT]C s. Index VI 
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1tOAUC 1,12; 4,[18]; 1tAelooV 7,7; 12,14 
1topoc 9,39 
1tP6:ccoo 12,16 
1tpeeßUtEpot s. Index VI 
1tpiv 4,21 

1tPOiE~a.t 9,7 

1tPOVOEO~a.t 6,29 
1tPOC mit Akk. 1,(25); 4,(33); 

6,7.20.40.41; 7,16.19.(27).29; 8,(38); 
9,31.(47); 12,(27); 13,(6); 14,(8) 

1tPOCE1ttriVO~t 12,14-15 
1tPOCT\1COvtCOC 16,8 

1tPOCtl1Coo 16,8 
1tPOC1Ca.AEO~Ut 1,19-20; 11,10; 12,24-

[25] 

1tPOCtUtEoo 7,5 
1tpoC1ta.pa.BiBoo~t 7,12-13 

1tPO«PEPO~Ut 3,7 
1tUv80:voj.la.t 15,3 
1tUp6c 9,(21).(24); 12,(5) 
1tooAEoo 5,8 

proVVUj.lt 17,15 

wO 8,1 
cT\~a.ivro 4,7; 7,31 
ctu8~iov cr. Index VII 

~~I?~[ 8,8 
cuyypa.cptl 5,7; s. auch cuvotlCtdou 
cU"'(1Ca.8isro 18,11 
CU"'(1CPKK 6,11 
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